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1 Einleitung  

1.1  Anlass und Aufgabenstellung  

Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Rheinland , plant einen Umbau  des Autobahn-

kreuz es Köln -Süd, um den Verkehrsablauf an diesem wichtigen Knotenpunkt des Kölner Au-

tobahnrings zu verbessern. Im Zuge dessen sollen Ein -  und Ausfahrtsbereiche erweitert und 

durch eine bauliche Veränderung der Rampengeometrien die Verflechtungen reduziert  wer-

den.  

Das Vorhaben befindet sich zum aktuellen Zeitpunkt in der Vorplanung.  

 

1.2  Rechtliche Grundlagen  

Der  Umbau des Autobahnkreuz es Köln -Süd A 4 / A 555 zählt zu den UVP -pflichtigen Vorhaben 

gemäß UVP -Gesetz (UVPG) in der derzeit gültigen Fassung vom 03.12.202 1. Dementspre-

chend wird für die Maßnahme ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt.  

Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) umfassen entsprechend § 3 UVPG die Ermittlung, Be -

schreibung und Bewertung der erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens auf die Schutzg ü-

ter.   

Schutzgüter im Sinne dieses Gesetzes sind gemäß § 2 UVPG:  

1. Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,  

2. Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,  

3. Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft,  

4. kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie  

5. die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern  

Umweltverträglichkeitsprüfungen dienen einer wirksamen Umweltvorsorge nach Maßgabe der 

geltenden Gesetze und werden nach einheitlichen Grundsätzen sowie unter Beteiligung der 

Öffentlichkeit durchgeführt. Sie sind ein unselbstständiger Teil der verwaltungsb ehördlichen 

Verfahren, die der Entscheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben dienen.  

 

1.3  Beschreibung des Vorhabens und seiner wesentlichen 

Auswirkungen  

1.3.1  Relevante Vorhaben wirkungen  

Der Untersuchungsrahmen ist auf die projektrelevanten Darstellungen für den Umbau auszu-

richten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um eine Umbaumaßnahme in einem vorbe-

lasteten Raum handelt. In den nachfolgenden Tabellen 1  bis 3 werden die wesentlichen bau - , 

anlage -  und betriebsbedingten Wirkungen des Ausbauvorhabens dargestellt.  
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Tabelle 1: Wesentliche baubedingte Wirkfaktoren und ihre möglichen Auswirkungen auf die Schutz-
güter  

Wirkfaktor/Wirkung  Auswirkung  Betroffene Schutzgüter  

Temporäre Über-
bauung oder 
temporärer Ab-
trag durch 
Baustellenein-
richtungen, 
Baustraßen etc.  

Flächenbeanspru-
chung  

- temporär schlechtere Er-
reichbarkeit von Erholungs-
gebieten  

Menschen (Erholen)  

- Biotopverlust/ -degeneration  
Tiere und Pflanzen, Fläche  

- Bodendegeneration durch 
Verdichtung/Veränderung  Boden, Fläche  

- Entfernen des Oberbodens 
und Abgrabungen mit einer 
Verringerung des Grundwas-
serschutzes  

- Gefahr mikrobieller Einträge 
insbesondere im Bereich der 
WSG-Zonen I und II  

Wasser (Grundwasser)  

- Verrohrung, Querung usw. 
von Fließgewässern  Wasser  

- Verlust kulturhistorisch be-
deutsamer Flächen  

Kulturelles Erbe und sons-
tige Sachgüter  

Veränderung der 
Landschaftsstruk-
tur  

- Technisierung der Land-
schaft  

- Verlust der Eigenart  

Menschen (Erholen), 
Landschaft  

Schallemissionen 
durch Baustellen -  
verkehr  

Verlärmung  

- temporäre Beeinträchtigung 
der Wohnqualität  

Menschen  
(Wohnen/Erholen)  

- Störung des Landschaftser-
lebens  Landschaft  

- Beunruhigung Fauna  
Tiere und Pflanzen  

Schadstoffemissi-
onen durch Bau -   
stellenverkehr, 
Material -  und Bo-
dentransporte  

Abgas -  und Stau-
bentwicklung  

- temporäre Beeinträchtigung 
der Wohnqualität und von 
Erholungsräumen  

Menschen (Wohnen/Erho-
len)  

- Störung des Landschaftser-
lebens  Landschaft  

- Veränderung natürlicher 
Stoffkreisläufe  

Tiere und Pflanzen, Klima 
und Luft  

Gefahr der Versi-
ckerung von Be-
triebsstoffen  

- Verunreinigung von Boden 
und Wasser  Boden, Wasser  

Erschütterung 
durch Baustellen-
verkehr, Mate-
rial -  und Boden-
transporte  

Bodenvibration  

- temporäre Beeinträchtigung 
der Wohnqualität  Menschen (Wohnen)  

- Beunruhigung Fauna  
Tiere und Pflanzen  

Lichtemissionen 
durch ggf. nächt-
lichen Baustel-
lenbetrieb  

Visuelle Störun-
gen/ Blendwirkun-
gen  

- temporäre Beeinträchtigung 
der Wohnqualität  Menschen (Wohnen)  

- Störung/Verdrängung Fauna  
Tiere  

 

  



 
 

 

Seite 12 / 162  

 

 

Tabelle 2: Wesentliche anlagebedingte Wirkfaktoren und ihre möglichen Auswirkungen auf die 
Schutzgüter  

Wirkfaktor/Wirkung  Auswirkung  Betroffene Schutzgüter  

Überbauung 
(Aufschüttung, 
Abtrag) durch 
Straßenbau werk 
und Nebenanla-
gen  

Flächenbe-
anspru-
chung  

- Verlust von Erholungsflächen  
Menschen (Erholen)  

- Biotopverlust, Veränderung der 
Standortverhältnisse  Tiere und Pflanzen, Fläche  

- Bodenverlust/ -degeneration  
Boden, Fläche  

- Verschütten, Entwässern, Verle-
gen von Gewässern  

- Verringerung der Versickerungs-
rate / Reduzierung von Grund-
wasserdeckschichten  

Wasser  

- Veränderung geländeklimati-
scher Verhältnisse  Klima und Luft  

- Verlust von Landschaftselemen-
ten  Landschaft  

- Verlust kulturhistorisch bedeut-
samer Flächen  

Kulturelles Erbe und sons-
tige Sachgüter  

Verände-
rung der 
Morphologie  

- Überprägung geomorphologisch 
bedeutsamer Formen  Boden  

- Verände rung des Abfluss -  und 
Versickerungsve rhaltens  Wasser  

- Verände rung des Kleinklimas 
(z.  B. mit Gefahr des Kaltlufts-
taus)  

Klima und Luft  

Verände-
rung der 
Land-
schafts-
struktur  

- Technisierung der Landschaft  

- Einschränkung der Erholungs-
wirksamkeit  

Menschen (Erholen)  

- Verlust der Eigenart  

- visuelle Beeinträchtigungen  
Landschaft  

Zerschnei-
dungsef-
fekte  

- Abtrennung von  Wohn -  und Er-
holungsräumen  

- Zerschneidung des Wohnumfel-
des  

Menschen (Wohnen/Erho-
len)  

- Zerschneidung biotischer Bezie-
hungen  Tiere und Pflanzen  

- Zerschneidung von Kalt - / 
Frischluftbahnen  Klima und Luft  

- Zerschneidung von Landschafts-
räumen/ -elementen  Landschaft  

Grund wasserbe-
einflussung du rch 
Anschneiden 
Grund wasser 
führender 
Schichten, Beein-
trächtigung von 
Quellen  

Gefahr von 
Grund was-
serabsen-
kung / -
stau / -um-
lenkung  

- Verände rung des Grund wasser-
standes  / de r Grund wasse r-
ströme  

Wasser, Tiere und Pflanzen  
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Tabelle 3: Wesentliche betriebsbedingte Wirkfaktoren und ihre möglichen Auswirkungen auf die 
Schutzgüter  

Wirkfaktor/Wirkung  Auswirkung  Betroffene Schutzgüter  

Schallemissionen  

durch Kfz -Verkehr  
Verlärmung  

- Beeinträchtigung der  
Wohnqualität und des 
Landschaftserlebens  

Menschen (Wohnen/Erho-
len), Landschaft  

- Verdrängung stö rungs-
empfindlicher Arten  Tiere und Pflanzen  

- Beeinträchtigung der Er-
lebba rkeit  

Kulturelles Erbe und sons-
tige Sachgüter  

Lichtemissionen 
durch Kfz -Verkehr  

Visuelle Störef-
fekte   

- Beeinträchtigung der  
Wohnqualität und des 
Landschaftserlebens  

Menschen (Wohnen/Erho-
len), Landschaft  

- Verdrängung stö rungs-
empfindlicher Arten  Tiere und Pflanzen  

Kfz -Dichte  

Barriere wirkung, 
Störeffekte, visu-
elle Reize  

- Trenn wirkung für que rende 
Fußgänger/Radfahrer  

Menschen (Wohnen/Erho-
len)  

- Kollisionen mit Tieren, 
Tierverluste durch Unfall-
tod, Verd rängung empfind-
licher Arten  

- Zerschneidung von  Wan-
derkorridoren  

Tiere und Pflanzen  

 

Schadstoffemissio-
nen ( Reifen -  und 
Bremsabrieb, Öle, 
etc.) durch Kfz -
Verkehr und Le-
ckagen  

Luftverschmut-
zung  

- Belastung der Menschen  Menschen (Wohnen/Erho-
len), Landschaft  

- Beeinträchtigung des Bo-
dens, des Grund wassers 
und von Oberflächenge-
wässern  

Boden,  Wasser  

- Erhöhung de r Schadstoff-
kon zentration in der Luft  Klima und Luft  

- Beeinträchtigung kulturhis-
to risch bedeutsamer Ob-
jekte  

Kulturelles Erbe und sons-
tige Sachgüter  

Deposition über 
den Luftweg, Lö-
sung im Straßen-
ablauf wasse r  

- Verände rung der Standort-
verhältnisse  Tiere und Pflanzen  

- Verände rung des Boden-
chemismus  Boden  

- Belastung von Oberflä-
chen -  und Grund wasser  Wasser  

Taumitteleinsatz  

Aufnahme durch 
Tiere und Pflan-
zen  

- Schädigung von Organis-
men  Tiere und Pflanzen  

Deposition im Bo-
den und  Wasser  

- Verände rung des Boden-
chemismus  Boden  

- Belastung der O berflä-
chenge wässer  Wasser  
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1.4  Darstellung des Untersuchungsrahmens  

1.4.1  Abgrenzung des Untersuchungs gebiets  

Die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes orientiert sich an den voraussichtlich durch das 

Bauvorhaben zu erwartenden umwelterheblichen Wirkungen. Es umfasst einen Korridor von 

300 bis zu 500 m zu beiden Seiten der A4 und A 555 . 

Die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes (UG) ist der Abbildung 1 zu entnehmen.  

 

Abbildung 1: Untersuchungsgebiet der Umweltverträglichkeitsstudie  

1.4.2  Untersuchungsmethodik und - inhalte  

Die  wesentliche  methodisch - inhaltliche  Grundlage  für  die  Erarbeitung  der  UVS bilden  

neben  dem UVPG , das  Merkblatt  zur Um weltverträglichkeitsstudie  in  der  Straßenplanung  

(MUVS)  der Forschungsgesellschaft für Straßen -  und Verkehrswesen  (FGSV) (2001) sowie 

der Entwurf zur Richtlinie Umweltverträglichkeitsstudien (Froelich und Sporbeck 2008 ).  

Die Bewertung der Schutzgüter ist von geltenden Gesetzen (§ 3 UVPG), unter Berücksichti-

gung der untergesetzlichen Verordnungen, Normen und der Fachliteratur, abzuleiten. Fach-

spezifisch kommt in dem Kontext der Eingriffsregelung § 13 ff BNatSchG mit ihrem U mwelt-

schutzziel und der für die Auslegung heranzuziehenden BKompV eine hohe Relevanz für die 

Bewertung zu.  

Untersuchungsmethodik und - inhalt w erden  im Einzelnen in den schutzgutspezifischen Kapi-

teln angegeben.   
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2 Ermittlung, Beschreibung und Beurteilung der 
Umwelt und ihrer Bestandteile  

2.1  Kurzbeschreibung des Untersuchungsgebiet es 

Das Vorhaben  erstreckt sich entlang der beiden Autobahnen A 4 und A 555 ausgehend vom 

Autobahnkreuz (AK) Köln -Süd sowie entlang dessen Zubringer bis zum Verteilerkreis. Im 

Westen erstreckt sich das Untersuchungsgebiet bis zu Anschlussstelle (AS) Köln -Klettenberg, 

im O sten bis zur Rodenkirchener Brücke, im Süden auf der A 555 bis zur AS Köln -Rodenkir-

chen und im Norden bis zum bereits genannten Verteilerkreis. Der Abschnitt der A 4 befindet 

sich zwischen Betriebskilometer 69,7  und 75,2  mit einer Länge von rd. 5,5  km und der Ab-

schnitt der A 555 befindet sich zwischen Betriebskilometer 0,0  und 3,2  mit einer Länge von 

rd. 3,2  km.  

Das Vorhaben  liegt im Regierungsbezirk Köln und der Stadt Köln.  

Weite Teile des Untersuchungsgebietes werden, neben de n beiden Autobahnen, durch Sied-

lungsstrukturen oder parkartige Waldbereiche geprägt.  Die Siedlungsbereiche Hochkirchen, 

Rondorf, Alt -Hahnwald und Rodenkirchen befinden sich unmittelbar in Nähe der  beiden  Auto-

bahn en. Im Nordosten am Rhein liegt der Kölner Stadtteil Marienburg teilweise im Untersu-

chungsgebiet. Im südwestlichen Bereich finden sich zudem zahlreiche Kleingartenanlagen.  

Die Waldgebiete gehören zum äußeren Grüngürtel bzw. umgeben im Südosten den Forstbo-

tanischen Garten der Stadt Köln.  Offene Landschaftsräume mit wenig gegliederten Ackerflä-

chen finden sich vor allem im südlichen Bereich rund um die Ortschaften Rondorf und Hoch-

kirchen.  Diese Flächen werden vorzugsweise zum Anbau von Wintergetreide, Raps und klein-

flächig auch Spargel  genutzt. Gewässer sind nur wenig e vorhanden . Als bedeutsames großes 

Fließgewässer ist  der Rhein hervorzuheben, welcher mit der Rodenkirchener Brü cke das Un-

tersuchungsgebiet ab grenzt . Dazu liegt im äußeren Grüngürtel nordwestlich des AK ein nicht 

öffentlich zugänglicher stofflich belastetster Weiher. Au f ähnlicher Höhe südlich der A 4  gele-

gen  befindet sich ein im ökologischem Umbau befindlicher See, welcher ebenfalls nicht öf-

fentlich zugänglich ist. Der Kalscheurer Weiher im Westen des Untersuchungsgebietes dient 

als Naherholungsgebiet und Brutrevier diverser wassergebundener Tiere wie Vögel oder Am-

phibien.  

Hervorzuheben sind die bereits angesprochenen parkartigen Wälder und Grünflächen des Äu-

ßeren Grüngürtels, die der Bevölkerung als bedeutsames Naherholungsgebiet dienen . Zudem 

befindet sich ein Golfplatz nordöstlich des AK im Untersuchungsgebiet. Das Untersuchungs-

gebiet weist eine Größe von ca. 518 ha auf.  

 

2.2  Verbindliche planerische Vorgaben  

2.2.1  Ziele der Landesplanung  

Landesentwicklungsplan Nordrhein - Westfalen 2017  

Die Festlegungen des Landesentwicklungsplanes (LEP) Nordrhein -Westfalen (NRW) 2017 sind 

in der Abbildung 2 dargestellt. Der zeichnerischen Darstellung sind das Oberzentrum Köln 

und das Mittelzentrum Hürth zu entnehmen. „Gebiete für den Schutz des Wassers“ sind groß-

räumig vorhanden. Überschwemmungsbereiche sind am  Rhein dargestellt. Nachrichtlich dar-

gestellt werden Siedlungsraum, Freiraum, Grünzüge und Oberflächengewässer.  

Besonders ist auf die folgenden Ziele der Raumordnung zu verweisen:  

¶ 7.3 -1 Ziel Walderhaltung und Waldinanspruchnahme  

¶ 7.1 -5 Ziel Grünzüge  
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¶ 7.4 -3 Ziel Sicherung von Trinkwasservorkommen  

¶ 7.4 -6 Ziel Überschwemmungsbereiche  

Als für das Vorhaben relevante Ziele / Vorranggebiete werden die Darstellungen Oberflächen-

gewässer, Überschwemmungsgebiet und Gebiete für den Schutz des Wassers identifiziert. 

Diese werden unter dem Schutzgut Wasser berücksichtigt.  

 
 

Abbildung 2: Auszug des Landesentwicklungsplans NRW 2019  

2.2.2  Ziele der Regionalplanung  

Der Regionalplan Köln stellt die vorhanden en Siedlungen  als „Allgemeine Siedlungsbereiche“ 

dar. Die Darstellung dient insbesondere der Ordnung der Einkaufszentren, großen Einzelhan-

delsbetriebe und sonstiger Handelsbetriebe.  

Darstellungen zum Freiraum:  

¶ Allgemeine Freiraum -  und Agrarbereiche: Für die auf die Landwirtschaft ausgerich-

tete Darstellung werden im Regionalplan unter D.1.2 Ziele zur Sicherung landwirt-

schaftlicher Flächen und Betriebe benannt.  

¶ Waldbereiche: Für die auf die Waldwirtschaft ausgerichtete Darstellung werden im 

Regionalplan unter D.1.3 Ziele zur Holzproduktion, Erholungsfunktion und zum Wald-

biotopschutz festgelegt.   

¶ Oberflächengewässer: Für die auf den Gewässer -  und Hochwasserschutz ausgerich-

tete Darstellung werden im Regionalplan unter D.1.4 Ziele zur Sicherung und Ent-

wicklung der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer, zu Überschwemmungs-

gebieten sowie zur Verg rößerung der Retentionsräume dargestellt.  

Zum „Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung“ sind alle Freiräume zwi-

schen den „Allgemeinen Siedlungsbereichen“ dargestellt. Der Regionalplan weist unter D.3.3 

insbesondere Ziele zum Schutz der natürlichen Leistungsfähigkeit des Naturhau shaltes, des 

Landschaftsbildes und der Erholungseignung auf. Die Darstellung überlagert sich im Wesent-

lichen mit den Landschaftsschutzgebieten.  
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Die „Regionalen Grünzüge“ umfassen im Untersuchungsgebiet alle Bereiche, die nicht als 

„Allgemeine Siedlungsbereiche“ dargestellt sind. Der Regionalplan weist unter D.1.1 insbe-

sondere Ziele zur siedlungsräumlichen Gliederung, dem klimaökologischen Ausgleich, der Bi-

otoperhaltung und -vernetzung und für die freirau mgebundene Erholung auf.  

Zudem sind Autobahnen, Bundes -  und Landesstraßen dargestellt. Ein  Schienenweg für den 

überregionalen und regionalen Verkehr  wird als „Bedarfsplanmaßnahme ohne räumliche Fest-

legung“ eingestuft. 

Als für das Vorhaben relevante Ziele / Vorranggebiete werden die Darstellungen Waldberei-

che, Regionale Grünzüge und Grundwasser -  und Gewässerschutz identifiziert. Diese werden 

unter den Schutzgütern Tiere, Pflanzen und biologischen Vielfalt, Wasser bzw. Klima und Luft 

jeweils unter einem Schutzgut berücksichtigt.  

 

 

 

Auszug der Legende  
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2.2.3  Länderübergreifender Raumordnungsplan für den Hochwasserschutz  

Der länderübergreifende „Raumordnungsplan für den Hochwasserschutz“ ist bei allen Raum-

bedeutsamen Planungen vollumfänglich zu beachten.  

Hervorzuheben sind die Folgenden Ziele:  

1. Hochwasserrisikomanagement  

I.1.1 (Z) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen einschließlich der Siedlungsent-
wicklung sind die Risiken von Hochwassern nach Maßgabe der bei öffentlichen Stellen verfüg-
baren Daten zu prüfen; dies betrifft neben der Wahrscheinlichkeit des Eintritts e ines Hochwas-
serereignisses und seinem räumlichen und zeitlichen Ausmaß auch die Wassertiefe und die 
Fließgeschwindigkeit. Ferner sind die unterschiedlichen Empfindlichkeiten und Schutzwürdig-
keiten der einzelnen Raumnutzungen und Raumfunktionen in die Prüfu ng von Hochwasserrisi-
ken einzubeziehen.  

2. Klimawandel und -anpassung  

I.2.1 (Z) Die Auswirkungen des Klimawandels im Hinblick auf Hochwasserereignisse durch 
oberirdische Gewässer, durch Starkregen oder durch in Küstengebiete eindringendes Meerwas-
ser sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen einschließlich der Siedlungsent-
wicklung nach Maßgabe der bei öffentlichen Stellen verfügbaren Daten vorausschauend zu prü-
fen.  

 

Weitere Ziele und Grundsätze betreffen insbesondere die grenzüberschreitende Koordinie-

rung, den Raum hinter Hochwasserschutzanlagen, die Nutzung der natürlichen Wasserversi-

ckerungs -  und Wasserrückhaltevermögen, Vorhaben in Überschwemmungsgebieten und Inf-

ra strukturen in Risikogebieten außerhalb von Überschwemmungsgebieten.  

 

2.2.4  Ziele sonstiger Planungen  

Es wird von der Stadt Köln das Ziel der Verlängerung der St raßenbahnlinie 13  verfolgt.  

 

2.2.5  Bauleitplanung  

Der Flächennutzungsplan (Abfrage 30.3.2023) der Stadt Köln stellt das Untersuchungsgebiet 

überwiegend als Verkehrsfläche, öffentliche Grünfläche, Wohnbaufläche, Fläche für Gemein-

bedarf, landwirtschaftliche Fläche sowie als Gewässer dar.   
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Abbildung 3: Darstellung der Flächennutzung im Untersuchungsgebiet  
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Im Untersuchungsgebiet liegen die folgenden Bebauungspläne  (Tabelle 4).  

Tabelle 4:  Bebauungspläne  innerhalb des Untersuchungsgebietes  

Nr.  Verfahrens -Nr.  Name  Vorwiegende Darstel-

lung  

1 1537/11  Falkenweg in Köln -Rondorf  Allgemeines Wohngebiet  

Mischgebiet  

2  66389/03  Rondorf Nord -West in Köln -Rondorf  Allgemeines Wohngebiet  

3 3131/2013  Park -and -ride -Anlage Bonner Straße in 

Köln -Raderthal  

Verkehr sbauliche Anlage 

(Parkhaus)  

Sportanlage  (Tennisan-

lage)  

Grünfläche  

4 69399/03  Bahnstraße in Köln -Rodenkirchen  Mischgebiet  

Allgemeines Wohngebiet  

5 67388.02.000.00  Großrotter Weg in Köln -Rondorf  keine Information  

6 68400.03.000.00  Lindenallee, Schillingsrotter Straße, Mili-

tärringstraße, Bonner Straße und west-

lich Schillingsrotter Weg in Köln -Marien-

burg  

keine Information  

7 68380.02.001.00  

68380.02.002.00  

Am Zehnpfennigshof in Köln -Hahnwald  keine Information  

8 67379.05.001.00 

67379.05.002.00 

67379.05.003.00  

Reiherstraße in Köln -Rondorf  keine Information  

9 68360.05.000.00  Gewerbegebiet östlich Claudiusstraße in 

Köln - Immendorf  

keine Information  

10  68360.04.000.00  Otto -Hahn -Straße in Köln -Godorf  keine Information  

11  68369.03.000.00  Gewerbepark Godorf in Köln -Godorf  keine Information  

12  69406.02.000.00  Uferstraße, Hombergerstraße, Haupt-

straße, Frankstraße  und Brückenstraße 

in Köln -Rodenkirchen  

keine Information  

13  Aufstellungsbe-

schluss  

Kastanienallee in Köln -Marienburg  keine Information  

14  6439.02.001.00  Güterverkehrszentrum Eifeltor in Köln -

Rondorf  

keine Information  

 

2.2.6  Landschaftsplanung  

Der Landschaftsplan der Stadt Köln (vgl. Abbildung 4) stellt im Untersuchungsgebiet die  

¶ Landschaftsschutzgebiete  

o L 13 LSG „Rhein, Rheinauen und Uferbereiche von Flittard bis Rodenkirchen“ 

o L 17 LSG „Äußerer Grüngürtel Müngersdorf bis Marienburg und verbindende 

Grünzüge“ 

o L 18 LSG „Freiräume um Meschenich, Immendorf und Rondorf“ 

o L 19 LSG „Friedenswald, Forstbotanischer Garten und Grünverbindungen um 

Hahnwald“ 

o L 20 LSG „Rhein, Rheinauen und Uferbereiche von Rodenkirchen bis Langel 

rrh.“ sowie den 
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¶ Geschützte n Landschaftsbestandteil  

o LB 2.05  „Giesdorfer Höfe und Umgebung“ dar. 

In den Landschaftsschutzgebieten liegen folgende Punkte mit Pflegemaßnahmen :  

o 2.4 -2 Aufstellung von Pflegeplänen für folgende Grünflächen: Grünzug Süd, Vorge-

birgspark, Volkspark, Südpark, Äußerer Grüngürtel, Forstbotanischer Garten (ein-

schließlich Friedenswäldchen) und Grüngürtel Rodenkirchen.  

o 2.4 -4 Die Randstreifen der Kalscheurener und Kapellen Straße sowie der Brühler 

Landstraße sind jährlich alternierend einmal ab September oder zweimal im Juli und 

ab September zu mähen.  

Die Gehölze entlang der Autobahn im südlichen Bereich sind als Schutzpflanzung dargestellt.  

Im Südlichen Bereich kommen zudem Feldgehölze (2.2 -49) und eine Hecke (2.2 -14) vor.  

 

 

 

 

Abbildung 4: Landschaftsplan der Stadt Köln (verändert)  
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2.2.7  EU-Wasserrahmenrichtlinie  

Das Vorhaben liegt i n den Grundwasserkörper n  

¶ 27_22 „Niederung des Rheins“ und  

¶ 27_23 „Hauptterrassen des Rheinlandes“.   

Das Vorhaben liegt im Einzugsgebiet des Oberflächenwasserkörper s 

¶ 2_639368 „Rhein“. 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Grundwasserabhängigen Landökosysteme im 

Sinne der WRRL  (ELWAS -Web 2023) . 

2.2.8  Entschneidungskonzept Nordrhein -Westfalen  

Das Vorhaben liegt teilweise im Untersuchungs gebiet  I „Eifel“. Im Bereich des Vorhabens liegt 

jedoch kein Suchraum für Querungshilfen  (LANUV 2012) .  

2.2.9  Schutzausweisungen  

Die Schutzausweisungen werden in den Plänen zu den Schutzgütern Tiere, Pflanzen und bio-

logischen Vielfalt, Wasser sowie kulturelles Erbe dargestellt.  

2.2.9.1  NATURA 2000  

Tabelle 5: Auflistung der NATURA 2000 Gebiete im Umfeld des Untersuchungsgebietes  

Kennung  Minimalabstand zum 

UG 

Name  

DE-4405 -301  ca. 350 m  Rhein -Fischschutzzonen zwischen Emmerich 

und Bad Honnef  

DE-5107 -302  Ca. 4,8 km  Waldseenbereich Theresia  

 

2.2.9.2  Naturschutzgebiete  

Sind nicht vorhanden.  

2.2.9.3  Landschaftsschutzgebiete  

Tabelle 6: Auflistung der Landschaftsschutzgebiete im Untersuchungsgebiet  

Nr. LANUV  Nr. Landschaftsplan  Name  

5007 -0001  L 13  LSG „Rhein, Rheinauen und Uferbereiche von 

Flittard bis Rodenkirchen“ 

5006 -0023   L 17  LSG „Äußerer Grüngürtel Müngersdorf bis Mari-

enburg und verbindende Grünzüge“ 

5107 -0032  L 18  LSG „Freiräume um Meschenich, Immendorf 

und Rondorf“ 

5107 -0031  L 19  LSG „Friedenswald, Forstbotanischer Garten 

und Grünverbindungen um Hahnwald“ 

5107 -0030  L 20  LSG „Rhein, Rheinauen und Uferbereiche von 

Rodenkirchen bis Langel rrh.“  

 

2.2.9.4  Naturparks  

Sind nicht vorhanden.  
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2.2.9.5  Naturdenkmale  

Sind nicht vorhanden.  

2.2.9.6  Geschützte Landschaftsbestandteile  

Tabelle 7: Auflistung der geschützten Landschaftsbestandteile im Untersuchungsgebiet  

Nr.  Name  

LB 2.05  Giesdorfer Höfe und Umgebung  

 

Gesetzlich geschützte Alleen  

In der nachfolgenden Tabelle 8 sind die gesetzlich geschützten Allee im Untersuchungsgebiet 

aufgelistet. Unter „Nr.“ ist die Nummer aus dem Alleen-Kataster NRW  aufgeführt, soweit diese 

gemeldet sind. Solche Alleen ohne Nummer , sind nicht im Alleen -Kataster gemeldet, wurden 

jedoch  durch die Biotoptypenkartierung (AFRY Deutschland 2023) erfasst und sind ebenfalls 

nach § 41 LNatSchG geschützt.  

Tabelle 8: Im Untersuchungsgebiet gelegene gesetzlich geschützte Alleen  

Nr.  Typ / Name  Straße / Lage  

AL-K-6073  „Lindenallee an einem Fuß- / Radweg an 

der Straße „Oberländer Ufer “ (B 51)“ 

Oberländer Ufer  

AL-K-9005  „Winter-Lindenallee nördlich der Militär-

ringstraße“ 

Nördlich der Militärringstraße  

AL-K-6053  „Robinienallee an der Leyboldstraße“ Leyboldstraße  

 Lindenallee  Lindenallee  

 Lindenallee  Brühler Landstraße  

 Lindenallee  Bonner Landstraße  

 Lindenallee  Einfahrt zur Villa Marienburg / Ober-

länder Ufer  

 Platanenallee auf der alten Bonner 

Straße  

Mitte der BAB 555  

 

2.2.9.7  Gesetzlich geschützte Biotope  

Es sind keine gesetzlich geschützten Biotope im Untersuchungsgebiet vorhanden.  

2.2.9.8  Biotopverbundflächen  

Tabelle 9: Im Untersuchungsgebiet gelegene Biotopverbundflächen (VB) und deren Bedeutung im 

Biotopverbund  

Nr.  Name  Bedeutung  

VB-K-5007 -005  Äußerer Grüngürtel zwi-

schen Braunsfeld und Ro-

denkirchen  

besonders  (hohe Bedeutung als Vernet-

zungselement in Innenstadtrandlage)  

VB-K-5107 -009  Acker -Kleingehölzkomplex 

bei Meschenich  

besonders  (Vernetzungsbiotop zwischen 

den landschaftsschutzwürdigen Rekultivie-

rungsflächen und Kulturlandschaftsresten 

auf der Ville – Ergänzungsraum für Arten 

der Stillgewässer, z. B. Wechselkröte)  
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2.2.9.9  Kataster schutzwürdiger Biotope  

Tabelle 10 : Im Untersuchungsgebiet gelegene sch utzwürdige Biotope (BK) und deren Bedeutung  

Nr.  Name  Bedeutung  

BK-5007 -018  Brachgefallene Parkanlage 

mit Waldbereichen in Koeln -

Marienburg  

lokale Bedeutung  

BK-5007 -020  Rheinufer zwischen Südbrü-

cke und Rodenkirchener Ka-

pelle  

lokale Bedeutung  

BK-5107 -047  Wiesen im äußeren Grün-

gürtel südlich von Raderthal  

lokale Bedeutung  

BK-5107 -048  Laubholzbestände nördlich 

der Militärringstraße in 

Koeln -Raderthal  

lokale Bedeutung  

BK-5107 -052  Abgrabungsgewässer zwi-

schen Hochkirchen und der 

A 4  

lokale Bedeutung  

BK-5107 -053  Abgrabungsgewässer nörd-

lich der A 4 bei Hochkirchen  

lokale Bedeutung  

BK-5107 -054  Naturgarten „Finkens Gar-

ten“ westlich von Rodenkir-

chen  

lokale Bedeutung  

 

2.2.9.10  Wasserschutzgebiete  

Tabelle 11 : Auflistung der Wasserschutzgebiete im Untersuchungsgebiet  

Nr.  Name  Status  

510605  Hochkirchen  Festgesetzt  

510604  Hürth -Efferen   Geplant  

 

2.2.9.11  Überschwemmungsgebiete  

Tabelle 12 : Auflistung der Überschwemmungsgebiete im Untersuchungsgebiet  

Gewässerkennzahl  Name  Status  

2 Rhein  Festgesetzt  

 

2.2.9.12  Ausweisungen des Denkmalschutzes  

Tabelle 13 : Auflistung der Ausweisungen des Denkmalschutzes  (Baudenkmäler  / Denkmalberei-

che ) ; DLNR = Denkmallistennummer (gem. Stadt Köln)  

DLNR  Name  Lage  

7837  Autobahnbrücke Köln -Rodenkirchen  Rheinquerung  

8794  Teilstück Autobahn (Baujahr 1932), Kraft-

fahrstr. Köln -Bonn (A555)  

Nördlich des Autobahnkreuzes und 

Teil des Autobahnkreuzes  

4804  Hofanlage Friedrichshof  Rodenkirchen -Rondorf  

8777  Hofanlage Gillessenhof  Rodenkirchen - Immendorf  
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DLNR  Name  Lage  

8723  Wohnhaus, Großrotter Weg 50  Rodenkirchen -Rondorf  

7444  Einzelne Gebäude der Siedlung Volksparksied-

lung Köln -Raderthal  

Köln -Raderthal  

7306  Allerheiligenkirche  Rodenkirchen -Marienburg  

7902  Villa, Lindenallee 59  Rodenkirchen -Marienburg  

6407  Wohnhaus, Leyboldstr. 31  Rodenkirchen -Marienburg  

8332  Villa, Leyboldstr. 33  Rodenkirchen -Marienburg  

3645  Wohnhaus, Lindenallee 7  Rodenkirchen -Marienburg  

2790  Wohnhaus, Oberländer Ufer 184  Rodenkirchen -Marienburg  

4547  Wohnhaus, Oberländer Ufer 186  Rodenkirchen -Marienburg  

1667  Wohnhaus, Oberländer Ufer 190  Rodenkirchen -Marienburg  

5859  Wohnhaus, Oberländer Ufer 208  Rodenkirchen -Marienburg  

0220  Wohnhaus, Parkstr. 20  Rodenkirchen -Marienburg  

4800  Wohnhaus, Parkstr. 23  Rodenkirchen -Marienburg  

3262  Wohnhaus, Parkstr. 24  Rodenkirchen -Marienburg  

5860  Wohnhaus, Parkstr. 55 – einschließlich umfang-

reicher Parkanlage  

Rodenkirchen -Marienburg  

3938  Wohnhaus, Hauptstr. 11  Rodenkirchen  

3952  Wohnhaus, Hauptstr. 24  Rodenkirchen  

215  Äußerer Grüngürtel Abschnitt Militärringsstraße  

bis Konrad Adenauer Str  

Köln  

216  Äußerer Grüngürtel Abschnitt Bonner Verteiler-

kreisel bis Hönninger Weg  

Köln  

7730  Verkehrsbauten: Im Wasserwäldchen  Köln  

184  Ehemaliger Friedhof Bonner Str./ Ecke Heide-

kaul  

Köln  

190  Friedhof Rodenkirchen Frankenstraße  Rodenkirchen  

 

2.3  Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Ge-

sundheit  

2.3.1  Werthintergrund  

Das Schutzgut Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit wird abgebildet durch 

die nachfolgend erläuterten Teilschutzgüter :  

Gesundheit und Wohlbefinden  

Die gesetzlichen Standards des B I mSchG sind einzuhalten. Von besonderer Bedeutung ist der 

Schutz des Wohnraumes. Die Exposition des Menschen in Arbeitsstätten und Erholungsräu-

men ist jedoch ebenfalls für dessen Gesundheit bedeutend. Die Folgenden Regelwerke sind 

so weit  beim Vorhaben die Erforderlichkeit entsteht, auf der entsprechenden Planungsebene 

zu berücksichtigen.  

Zum Lärm sind die 16. BImSchV , die „Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an Bundesfern-

straßen in der Baulast des Bundes – VLärmSchR 97 – (10.2/10.3)“ sowie die „Richtlinien für 

den Lärmschutz an Straßen“ (RLS-90) sowie die DIN 18005 -1 für den Straßenverkehr zu 
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berücksichtigen. Für den Bau ist die 32. BImSchV  „Geräte-  und Maschinenlärmschutzverord-

nung“ sowie die AVV Baulärm,  angepasst an die Planungsebene , zu berücksichtigen.  

Für Erschütterungen sind die DIN 4150 -2 und die VDI 2719 bezüglich des sekundären Luft-

schalls insbesondere während der Bauphase und in an die Planungsebene angepasster Weise 

zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist die LAI „Hinweise zur Messung, Beurteilung und Ver-

minderung von Erschütterungsimmissionen“ (2018) zu berücksichtigen.  

Die Luftreinhaltung muss die Grenzwerte der 39. BImSchV  beachten, insbesondere wenn das 

Vorhaben maßgeblich für die Überschreitung der Grenzwerte verantwortlich ist.  

Wohn -  und Wohnumfeldfunktion  

Neben der Einhaltung der Immissionsbelastungen für die Gesundheit des Menschen (s. Ge-

sundheit und Wohlbefinden) sind die Wohnsiedlungen und das Wohnumfeld zu erhalten. Maß-

geblich ist der Schutz der Wohnsiedlung vor direkter Inanspruchnahme und durch die räum-

liche Nähe von als störend wahrgenommenen Bauwerken. Dem Wohnen im baurechtlichen  

Innenbereich, gem. § 34 BauGB, kommt eine besondere Bedeutung zu. Das Wohnumfeld als 

Bewegungsraum für Spiel, Sport und Freizeit sowie der Naherholungsraum in Natur und Land-

schaft soll vor Inanspruchnahme und Störung besonders geschützt werden (beachte § 1 Abs. 

4 Nr. 2 B NatSchG). Als fachliche Konvention hat sich der wegegebundene Spaziergehradius 

von rd. 500 m um die Wohnsiedlungen bewährt.  

Erholungs -  und Freizeitfunktion  

Die Erholungs -  und Freizeitfunktion der Landschaft ist durch deren Erschließung und die Er-

lebniswelt (Vielfalt, Eigenart und Schönheit) der Landschaft geprägt. Die Erholungsinfrastruk-

tur und die Landschaft (s. Schutzgut Landschaft) sind vor Inanspruchnahme  und Störung zu 

schützen.  

2.3.2  Verbindliche raumordnerische Zielfestlegungen  

Räumlich konkretisierte Ziele / Vorranggebiete, die diesem Schutzgut zuzuordnen sind, liegen 

nicht vor. Die textlichen Ziele sowie Grundsätze / Vorbehaltsgebiete sind im Rahmen der UVS 

von untergeordneter Relevanz und werden durch die sonstigen rechtlichen  und fachlichen 

Bewertungen für dieses Vorhaben ausreichend mitberücksichtigt.  

2.3.3  Datengrundlagen  

Folgende Datengrundlagen sind für die Bearbeitung des Schutzgutes im Rahmen dieses Vor-

habens heranzuziehen:  

¶ Flächennutzungspläne der Stadt Köln  (2023)  

¶ Bebauungspläne der Stadt Köln (2023)  

¶ Realnutzung ( https://www .opengeodata.nrw.de, 2023)  

¶ Gebäude (https://www .opengeodata.nrw.de , 2023)  

¶ Bedeutende Erholungswege (Auswertung Wanderrouten -  und Radroutenplaner NRW 

2023)  

¶ Umgebungslärm in NRW ( https://www .umgebungslaerm -kartierung.nrw.de/, 2023 )  

¶ Lärmaktionspl an Stadt Köln ( 2019) . Zum Untersuchungsgebiet sind keine Festlegun-

gen enthalten.  

¶ Erholungswald (https://www .opengeodata.nrw.de, 2023)  

¶ Immissions -  und Lärmschutzwald (https://www .opengeodata.nrw.de, 2023)  

¶ Luftreinhalteplan für das Stadtgebiet Köln, Dritte Fortschreibung 2021 (Bezirksregie-

rung Köln 2021) . Zum Untersuchungsgebiet sind keine Festlegungen enthalten.  

¶ Umweltzone Köln (Stadt Köln 2012)  

https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
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2.3.4  Methodik der Bestandserfassung und -bewertung  

Das Schutzgut Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit wird abgebildet durch 

die Teilschutzgüter  

¶ Gesundheit und Wohlbefinden  

¶ Wohn -  und Wohnumfeldfunktion  

¶ Erholungs -  und Freizeitfunktion  

Teilschutzgut  „Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen“: Es sind insbesondere die ge-

setzlichen Standards des B ImSchG sowie der 16. Und der 39. BImSchV  heranzuziehen, die 

verbindliche Vorgaben für die Vermeidung schädlicher Umwelteinflüsse beinhalten.  Besonders 

relevant sind der Immissionsschutzwald, Lärmschutzwald, die Ruhigen Gebiete (gem. Lärm-

aktionsplan) sowie zunächst der Umgebungslärm als Information und letztlich die Schallprog-

nose im Prognose -Null -Fall zum Vorhaben.  

Teilschutzgut  „Wohn-  und Wohnumfeldfunktion“: Als den primären Aufenthaltsorten des Men-

schen sind bewohnte Siedlungsbereiche mit ihrem näheren Umfeld, das für wohnungsnahe 

Nutzungsansprüche zur Verfügung steht (Naherholungsraum für das Erleben von Natur -  und 

Landschaft/Bewegungsraum für Spiel, Sport und Freizeit), bedeutend für das Wohlbefinden 

der Menschen. Die nach den gesetzlichen Grundlagen zu erhebenden Parameter sind die Ge-

bietskategorien gemäß BauNVO, d.  h. der Bestand sowie rechtsverbindliche Planun gen. Auf-

grund fachlicher Kriterien sind darüber hinaus sonstige Gebiete mit einer Bedeutung für „Woh-

nen“ (z. B. unbeplanter Innenbereich, Streusiedlungen, Kleingartenanlagen mit zulässiger 

Wohnnutzung) zu erfassen. Dazu gehören auch siedlungsnahe Frei flächen  mit einer Bedeu-

tung für die wohnungsnahe bzw. Feierabenderholung sowie Bereiche mit besonderem 

Schwerpunkt für die Erholungsnutzung, d.  h. Gebiete mit besonderer Erholungseignung  / 

Ausstattung mit Erholungseinrichtungen/ Sehenswürdigkeiten/ Erholungszie lpunkte.  

Teilschutzgut  „Erholungs-  und Freizeitfunktion“:  Es sind erholungsrelevante Freiflächen im 

Siedlungsraum, siedlungsnahe sowie ausgewiesene Erholungsräume (z.  B. Erholungswald, 

Naturparks) sowie Erholungszielpunkte und Elemente der freizeitbezogenen Infrastruktur 

(z.  B. ausgewiesene Rad -  und Wanderwege, Bad egewässer, Freibäder, Freizeitparks, Sport-

anlagen, Freilichtmuseen) zu erfassen.  

Bewertungskriterien  

In den nachfolgenden Tabellen werden die zu den einzelnen Teilschutzgüter  ermittelten Kri-

terien dargestellt sowie eine Einstufung ihrer jeweiligen Bedeutung vorgenommen.  

Tabelle 14 : Bewertungseinstufung für Gesundheit und Wohlbefinden  

Bedeutung  Kriterien   

  Schutzwald  Schall  

B
e
s
o

n
d

e
re

 herausra-

gend/ sehr 

hohe  -  Lärmschutzwald  Ruhige Gebiet e (gem. Lärmaktionsplan)  

hohe  

A
llg

e
m

e
in

e
 

mittlere  

-  -  
geringe /  

sehr gering  
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Die Einstufung der Art der baulichen Nutzung erfolgt basierend auf den Abgrenzungen der 

Realnutzung, unter Berücksichtigung der Einstufungen im Flächennutzungsplan, in Bebau-

ungsplänen und im Schallgutachten.  

Tabelle 15 : Bewertung der Wohn -  und Wohnumfeldfunktion  

Bedeutung  Kriterien  

   Flächennutzungspläne und reale bauliche Nutzung  

B
e
s
o

n
d

e
re

 

herausra-

gend/ sehr 

hohe  

-  Reines und allgemeines Wohngebiet  

-  Sondergebiet mit sozialen Grundfunktionen wie Erziehung und Bildung 

(z.  B. Schulen, Kindergärten) bzw. medizinische Versorgung und Betreu-

ung (z.  B. Senioren heime, Krankenhäuser)   

hohe  

-   Dorfgebiete, Mischgebiete, Kerngebiete  

-   Einzelhofanlagen und Einzelhäuser im baulichen Außenbereich mit Woh-

nen (auch die Grundstücke, auf denen sich Wohnraum befindet, gehören 

hierzu)  

-  siedlungsnahe und innerörtliche Freiflächen mit herausgehobener Auf-

enthaltsqualität  

A
llg

e
m

e
in

e
 mittlere  

 

-  Sport -  und Freizeitanlagen (z.  B. Sportplätze, Kleingärten) sowie sons-

tige Grünflächen mit allgemeiner Aufenthaltsqualität  

geringe /  

sehr gering  
 

-  Gewerbegebiete  

-  Gemeinbedarfsflächen mit gewerbliche m Charakter (z.  B. Feuerwehr)  

-  Ver -  bzw. Entsorgungsflächen (z.  B. Kläranlagen, Umspannwerk, Was-

serwerk)  

 

Ausgehend von der Landschaftsbildbewertung und unter Berücksichtigung der vorhandenen 

Erholungsinfrastruktur (insbesondere Wanderwege und Radwanderwege) wird das Untersu-

chungsgebiet vollständig bewertet. Im vorliegenden Untersuchungsgebiet wird mit den Erho-

lungsräumen zugleich das Wohnumfeld beurteilt.  

Tabelle 16 : Bewertungseinstufung der siedlungsnahen Frei flächen / Erholungsräume  

Bedeutung  Kriterien    

  Erholungsfunktion  
Erholung im 

Wald  

Erholungs-

weg e 

B
e
s
o

n
d

e
re

 

herausra-

gend/ sehr 

hohe  

Landschaftsbild sehr hoch und erholungsre-

levante Infrastruktur hoch  

Erholungs-

wald Stufe I  

Ausgewiesene 

Erholungs-

wege  

hohe  

Landschaftsbild mind. hoch und erholungsre-

levante Infrastruktur mindestens mind. m it-

tel  

Erholungs-

wald Stufe II  

A
llg

e
m

e
in

e
 

mittlere  

Landschaftsbild mind. Mittel und erholungs-

relevante Infrastruktur mind. m ittel  

oder  

Landschaftsbild hoch und erholungsrelevante 

Infrastruktur gering/sehr gering  
-  -  

geringe /  

sehr ge-

ring  

alle sonstigen Bereiche  
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2.3.5  Bestandsbeschreibung und -bewertung  

2.3.5.1  Teil aspekt  Gesundheit und Wohlbefinden  

Die “Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bewertung 

und Bekämpfung von Umgebungslärm” (EU-Umgebungslärmrichtlinie)“ legt ein gemeinsames 

Konzept zum Umgang mit dem Umgebungslärm fest. Sie definiert dafür den Schutz ruhig er 

Gebiete und unterscheidet zwischen ruhigen Gebieten auf dem Land und in Ballungsräumen. 

Als ruhige Gebiete auf dem Land kommen großflächige Gebiete in Frage, die keinen anthro-

pogenen Geräuschen (z.  B. Verkehrs - , Industrie -  und Gewerbe -  oder Freizeitlärm ) ausgesetzt 

sind.  

Im vorliegenden Untersuchungsgebiet sind keine ruhigen Gebiete durch die Stadt Köln fest-

gelegt.  

Von besonderer Bedeutung sind zudem  Lärmschutzwälder . Lärmschutzwald soll negativ 

empfundene Geräusche von Wohn - , Arbeits -  und Erholungsbereichen durch Absenkung des 

Schalldruckpegels dämpfen oder fernhalten. Neben dieser messbaren Schallminderung besit-

zen auch schmale Waldstreifen aufgrund der optischen Abschirmung der Lärmquelle eine sub-

jektiv empfundene Dämmwirkung für die Betr offenen.  

Im Untersuchungsgebiet sind Lärmschutzwälder vor allem entlang der beiden Autobahnen A4 

und A 555 sowie deren Zubringerstraßen wie Verteilerkreis und Militärringstraße festgelegt. 

Außerdem gelten die Waldstreifen innerhalb des Golfplatzes als Lärmschutzwälder.  

Die Darstellung der Lärmschutzwälder sind in der Anlage 1 (Karte 1 – Schutzgut „Menschen, 

insbesondere die menschliche Gesundheit“) dargestellt. 

2.3.5.2  Teilaspekt  Wohn -  und Wohnumfeldfunktion  

Flächennutzungspläne  und reale bauliche Nutzung  

Das Untersuchungsgebiet  liegt im Gebiet  der  Stadt Köln. Wesentliche Grundlage für die gra-

phische Darstellung (s. Karte „Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesund-

heit“ (Anlage 1)) sind daher die Aussagen des Flächennutzungsplans der Stadt Köln, welcher 

die für die Bebauung vorgesehenen  Flächen nach der allgemeinen Art ihrer baulichen Nutzung 

(Bauflächen/Baugebiete) gemäß BauNVO darstellt.  Ergänzend zum Flächennutzungsplan wird 

die reale bauliche Nutzung berücksichtigt,  die sich aus den Daten de r Realnutzung und den 

Gebäudeinformationen des Landes NRW ergeben.  

Im Untersuchungsgebiet  liegen die Siedlungsbereiche der Stadt Köln:  

¶ Hochkirchen  

Der Siedlungsbereich Hochkirchen ist eine reine Wohnsiedlung mit vereinzelten Klein-

gewerbsflächen.  

 

¶ Rondorf  

Der Siedlungsbereich Rondorf schließt ununterbrochen südlich an Köln -Hochkirchen 

an und ist ebenfalls eine reine Wohnsiedlung mit vereinzelten Kleingewerben und ist 

umschlossen von landwirtschaftlich genutzten Flächen.  

 

¶ Alt -Hahnwald  

Der Siedlungsbereich Alt -Hahnwald ist eine reine Wohnsiedlung ohne andere Nut-

zungsarten.  

 

¶ Marienburg  

Der Siedlungsbereich Marienburg ist eine Wohnsiedlung mit vereinzelten Flächen ge-

mischter Baunutzung.  
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¶ Rodenkirchen  

Der Siedlungsbereich Rodenkirchen ist besteht sowohl aus Wohnsiedlungsflächen,  

gemischten Bauflächen und Gewerbegebieten.  

Im Untersuchungsgebiet befinden sich  vier Flächen mit Wohnfunktion im Außenbereich, wo-

von drei westlich des AK an der A  4 liegen und freistehende Häuser sind. Im Süden des Un-

tersuchungsgebietes befindet sich  westlich der A 555 die alte Hofanlage Giesdorf, die heute 

als Wohnbaufläche und Gewerbefläche genutzt wird.  

Die Art der baulichen Nutzung ist in der Anlage 1  (Karte 1 – Schutzgut „Menschen, insbeson-

dere die menschliche Gesundheit“) dargestellt. Die Bewertung erfolgt in der Plandarstellung 

entsprechend der Tabelle 15 .  

Bebauungspläne  

Die Darstellungen und Festsetzungen der Bebauungspläne werden zur Bewertung des Teil -

schutzgutes Wohn -  und Wohnumfeldfunktion über die Art der Nutzung berücksichtigt. Im 

vorliegend betrachteten Untersuchungsgebiet gibt es vier  relevante  Bebauungspläne bzw. 

Aufstellungsbeschlüsse, die die Bewertungen zum Schutzgut „Menschen, insbesondere die 

menschliche Gesundheit“ bzw. des Teilaspekt es beeinflussen (siehe  Kap. 2.2.5, Tabelle 4).  

Am Falkenweg in Köln -Rondorf (Bebauungsplan Nr. 1) soll eine derzeitige Ackerfläche , jedoch 

als Wohnbaufläche ausgewiesene Fläche,  in eine Wohnbaufläche und private Grünfläche 

(Dauerkleingartenanlage) umgewandelt werden. Durch  die veränderte Nutzung durch die 

Dauerkleingartenanlage  würde diese  zu einer gemischten Baufläche. Die Bedeutung der Sied-

lungsfläche verändert sich dadurch von „sehr hoch“ zu „hoch“.  

In Rondorf Nord -West in Köln -Rondorf (Nr. 2) soll ein Wohngebiet entstehen, welches derzeit 

als Ackerfläche genutzt wird. Der Teil des Bebauungsplans, welcher im vorliegend betrachte-

ten UG liegt, sieht jedoch eine Ausgleichsfläche bzw. die Umgestaltung und  Verlagerung des 

Galgenbergsees vor. Letzteres verfügt bereits über einen Planfeststellungsbeschluss und die 

Baumaßnahmen haben bereits begonnen. Dies führt zu einer Aufwertung der Bewertung der 

derzeitigen siedlungsnahen Freifläche von „sehr gering / gering“ zu „mittel“ für die Bedeutung 

der siedlungsnahen Freiflächen / Erholungsräume.  

An der Bonner Straße in Köln -Raderthal (Nr. 3) soll en  eine Park -and -Ride -Anlage und eine 

Fläche für Sportanlagen (Tennisanlage) entstehen sowie die vorhandenen Baumbestände als 

öffentliche Grünfläche festgesetzt werden. Für die siedlungsnahen Frei flächen  / Erholungs-

räume ist die kleine Fläche nicht relevant.  

An der Bahnstraße in Köln -Rodenkirchen (Nr. 4) soll ein neues Wohngebiet aus allgemeinen 

Wohnbauflächen und gemischten Wohnbauflächen entstehen. Der Teil, welcher im vorliegend 

betrachteten U ntersuchungsgebiet  liegt, sieht eine Nutzung als gemischte Wohnbaufläche 

vor. Eine Veränderung der Bewertung der Siedlungsfläche ergibt sich daher nicht.  

Die Flächen der Bebauungspläne und Aufstellungsbeschlüsse innerhalb des Untersuchungs-

gebietes sind in der Karte 1 zum Schutzgut „Mensch, insbesondere die menschliche Gesund-

heit“ (Anlage 1) dargestellt. 

Landschaftsschutzgebiete  

Die Landschaftsschutzgebiete im Untersuchungsgebiet dienen unter anderem dem Schutz der 

Landschaft, sind aber auch oft von besonderer Bedeutung für die Erholung. Im Untersu-

chungs gebiet  sind  insbesondere siedlungsnahe Frei flächen  mit einer Bedeutung für die woh-

nungsnahe bzw. Feierabenderholung ein Schwerpunkt für die Erholungsnutzung.  Die Bewer-

tung der Erholungsfunktion der Landschaftsschutzgebiete erfolgt integriert in die Bewertung 

der siedlungsnahen Frei flächen  / Erholungsräume.  
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Die räumliche Lage der Landschaftsschutzgebiete ist der Karte  1 „Schutzgut Menschen, ins-

besondere die menschliche Gesundheit“ (Anlage 1) zu entnehmen. 

2.3.5.3  Teilaspekt  Erholungs -  und Freizeitfunktion  

Nachfolgend werden die Erholungszielpunkte und Elemente der freizeitbezogenen Infrastruk-

tur (z.  B. ausgewiesene Rad -  und Wanderwege, Badegewässer, Freibäder, Freizeitparks etc.), 

die erholungsrelevanten Freiflächen im Siedlungsraum sowie siedlungsnahe, aus gewiesene 

Erholungsräume (z.  B. Erholungswald, Naturparks) erfasst und beschrieben.  

Die kartographische Darstellung erfolgt in der Karte „Schutzgut Menschen, insbesondere die 

menschliche Gesundheit“ (Anlage 1).  

Erholungsrelevante Infrastruktur (Freizeiteinrichtungen)  

Über d as Untersuchungs gebiet  verteilt sind zahlreiche erholungsrelevante Infrastrukturele-

mente vorhanden. Die einzelnen Einrichtungen bzw. Anlagen werden in der Karte  1 „Schutz-

gut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit“ (Anlage 1) dargestellt. Im Unter-

suchungs gebiet  kommen vor:  

¶ Golfplatz  

¶ Sportplatz  

¶ Sportlichen Zwecken dienende Einrichtungen  

¶ Öffentliche Parkfläche  

¶ Parkanlage  

¶ Spielplatz  

Hervorzuheben sind vor allem der Äußere Grüngürtel als Parkanlage mit Wald - , Grün - , und 

Wasserflächen sowie der Forstbotanische Garten.  Der Kalscheurer Weiher im Westen des Un-

tersuchungsgebietes hat eine ausgeprägte erholungsrelevante Infrastruktur.  Im Äußeren 

Grüngürtel liegen zudem nordöstlich des AK der Golfplatz Marienburg sowie Fußball - , und 

Tennisplätze örtlicher Vereine.  

Im Untersuchungsgebiet liegen mehrere Kleingärten, die in der Karte 1 „Schutzgut Menschen, 

insbesondere die menschliche Gesundheit“ (Anlage 1) dargestellt sind.  

Die Bewertung der erholungsrelevanten Infrastruktur (Freizeiteinrichtungen) erfolgt integriert 

in die Bewertung der siedlungsnahen Frei flächen  / Erholungsräume.  

Es sind diverse Rad -  und Wanderrouten von regionaler Bedeutung im Untersuchungs gebiet  

vorhanden. Diese sind in der Karte „Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Ge-

sundheit“ (Anlage 1) dargestellt. Den Rad-  und Wanderrouten kommt eine hohe Bedeutung  

für das Schutzgut Menschen zu. Als Erholungswege sind insbesondere zu nennen:  

¶ Regional bedeutsame Radrouten (gem. Radroutenplaner NRW, VM 2022a)  

1.  Rheinradweg  

2.  Erlebnisweg Rheinschiene  

3.  RegioGrün Erlebnisroute Süd  

 

¶ Regional bedeutsame Wanderrouten (gem. Wanderroutenplaner NRW, VM 2022b)  

1.  Jakobsweg  

Neben der erholungsrelevanten Infrastruktur sind  die ausgewiesenen Erholungsräume wie 

Erholungswälder (Landesbetrieb Wald -  und Holz NRW, 2022) und Naturpark s bedeutend 

für  die Erholungs -  und Freizeitfunktion. Diese decken sich weitestgehend mit denen für den 

Lärmschutz festgelegten Wäldern. Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Naturparks.  

Eine besondere Erholungsfunktion haben im regionalen Vergleich überdurchschnittlich stark 

besuchte Wälder (Erholungsfunktionsstufe II). Diese finden sich im Untersuchungsgebiet 
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östlich des Autobahnkreuzes südlich angrenzend an die A 4 und haben eine hohe Bedeutung 

für die Bewertungseinstufung der siedlungsnahen Frei flächen  / Erholungsräume (siehe Ta-

belle 16 ). Eine darüberhinausgehende, außerordentliche Erholungsfunktion haben Wälder und 

Waldflächen, die so intensiv besucht werden, dass ihr forstliches Management maßgeblich 

von der Erholung mitbestimmt wird (Erholungsfunktionsstufe I).  Diese finden sich im Unter-

suchungsgebiet um das Autobahnkreuz verteilt sowie vereinzelt am Rande von Siedlungsbe-

reichen und haben eine sehr hohe / herausragende Bedeutung für die Bewertungseinstufung 

der siedlungsnahen Frei flächen  / Erholungsräume (siehe Tabelle 16 ).  

Durch die weitestgehende Deckungsgleichheit der Erholungswälder zu den Lärmschutzwäl-

dern ist eine differenzierte Darstellung der beiden Kriterien in der Anlage 1 (Karte 1 – Schutz-

gut „Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit“) nicht ausreichend möglich. Aus 

diesem Grund sind die Erholungswälder inkl. ihrer Einstufung in der nachfolgenden Abbildung 

für das vorliegend betrachtete Untersuchungsgebiet dargestellt ( Abbildung 5).  

 

Abbildung 5: Erholungswälder der Stufe 1 (dunkelgrün) und Stufe 2 (hellgrün) im Untersuchungs-
gebiet.  

Siedlungsnahe Frei flächen  / Erholungsräume   

Das Untersuchungsgebiet wird auf der Grundlage der Landschaftsbildbewertung (s. Anlage 6:  

Karte 6 – Schutzgut „Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter“)  in unterschiedli-

che Erlebnisräume eingeteilt. Diese werden anhand der erholungsrelevanten Infrastruktur 

(bestehende Wegeverbindungen, insbesondere regionalbedeutende Rad -  und Wanderwege), 

hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Erholungsfunktion bewertet.  
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Der Rhein im östlichen Teil des UG hat eine hohe Bedeutung  für die Erholungsfunktion . Vor 

allem in Stadtnähe dienen große Gewässer wie der Rhein als Naherholungsgebiete und zudem  

als Frischluftschneise für Abkühlung in den warmen Stadtgebieten. Diverse Freizeitangebote 

und Rad -  und Wanderwege entlang des Gewässers unterstützen die Wertigkeit des Erho-

lungs raumes.   

Der Grüngürtel sowie der  Forstbotanische Garten haben  aufgrund der zahlreichen Erholungs-

wege und Infrastrukturen sowie der intensiven Erholungsnutzung eine hohe Bedeutung für 

die Erholungsfunktion.  

Die Tabelle 17  stellt die einzelnen siedlungsnahen Frei flächen  / Erholungsräume zusammen 

und beschreibt diese. Die Einteilung in unterschiedliche Erholungsräume orientiert sich an der 

Landschaftsbildbewertung (s. Karte 6 – Schutzgut „Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige 

Sachgüter“) .  Diese werden anhand der erholungsrelevanten Infrastruktur (bestehende Wege-

verbindungen, insbesondere regionalbedeutende Rad -  und Wanderwege), hinsichtlich ihrer 

Bedeutung für die Erholungsfunktion bewertet.  

Tabelle 17 : Siedlungsnahe Frei flächen  / Erholungsräume im Untersuchungsgebiet   

Nr.  Name  Landschafts-

bild  

Erholungsrelevante 

Infrastruktur  

Erholungs-

funktion  

1 Äußerer Grüngürtel nordwestlich 

des Autobahnkreuz A 4 / A 555  

hoch  sehr hoch  hoch  

2 Landwirtschaftliche Flächen um 

Köln -Hochkirchen  

sehr gering /   

gering  

mittel  mittel  

3 Rhein  und Rheinufer  hoch  hoch  hoch  

4 Äußerer Grüngürtel und Wald-

flächen östlich der A 555  

hoch  hoch  hoch  

5 Eisenbahngelände Köln -Eifeltor  sehr gering /  

gering  

sehr gering /  

gering  

sehr gering / 

gering  

Die genaue Verortung der Flächen ist  der Karte 1 Schutzgut „Menschen, insbesondere die 

menschliche Gesundheit“ (Anlage 1) zu entnehmen. 

In der nachfolgenden Aufzählung sind die Konfliktbereiche für das Schutzgut „Menschen, ins-

besondere die menschliche Gesundheit“ aufgrund der Komplexität und Länge dieses Kapitels 

zusammengefasst aufgelistet.  

¶ Reine und allgemeine Wohngebiete, Mischgebiete gem. BauNVO, Flächen mit Wohn-

funktion im Außenbereich, Sonderbaufläche mit Zweckbestimmung Ą RWK I  

¶ Siedlungsnahe Freiflächen / Erholungsräume der Wertstufe „hoch“ (s. Tabelle 17 : 1,3 

und 4) Ą RWK II  

¶ Kleingartenanlagen Ą RWK I I I  

¶ Erholungswald Stufe I (gem. Waldfunktionskarte NRW; s. Abbildung 5) Ą RWK II  

¶ Lärmschutzwald (gem. Waldfunktionskarte NRW) Ą RWK III  

¶ Siedlungsnahe Freiflächen / Erholungsräume der Wertstufe „mittel“ (s. Tabelle 17: 2) 

Ą RWK III  

¶ Erholungswald Stufe II (gem. Waldfunktionskarte NRW; s. Abbildung 5) Ą RWK III  

¶ Bedeutsame Rad -  und Wanderwege :  

o „Linksrheinischer Jakobsweg“ Ą RWK III  

o „RegioGrün Erlebnisroute Süd“ Ą RWK III  

o „Erlebnisweg Rheinschiene“ Ą RWK III  

o „Rheinradweg EuroVelo 15“ Ą RWK III  



 
 

 

Seite 34 / 162  

 

 

2.3.6  Vorbelastungen  

Umgebungslärm  

Das Untersuchungsgebiet ist überwiegend stark durch Lärm belastet. Nach EU -Umgebungs-

lärmrichtlinie (RL 2002/49/EG) müssen in allen Ballungsräumen über 250.000 Einwohner 

Lärmbelastungen der Bevölkerung in Lärmkarten dargestellt werden, wenn diese 55 dB(A) im 

Tagesmittel oder 50 dB(A) nachts überschreiten. Allen Stadt Köln weist über 1 Mio. Einwoh-

ner . 

Dabei wird nach den folgenden Lärmarten unterschieden:  

¶ Straßenlärm ,  

¶ Schienenlärm ,  

¶ Industrie -  und Gewerbelärm, Häfen (ab 1,5 Mio. Gesamtumschlag)  und   

¶ Fluglärm . 

Gemäß der Lärmkarten 4. Runde 20 22  zu Umgebungslärm in NRW ( MUNV 202 4) ist im Un-

tersuchungs gebiet  Straßen -  und Schienenlärm erfasst ( Abbildung 6). Dieser geht hauptsäch-

lich von den beiden Autobahnen A4 und A 555 sowie deren Zubringerstraßen über den Ver-

teilerkreis und der Militärringstraße aus. Außerdem lärmt das Industriegebiet im äußersten 

Südosten des Untersuchungsgebietes. Der westlichste Bere ich des Untersuchungs gebiet es 

wird zudem durch die Bahnstrecken 2630 und 2640, Abschnitt Köln – Bonn stark verlärmt. 

Diese Lärmquellen sind auch die wesentlichen Störfaktoren bei Nacht ( Abbildung 7).  
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Abbildung 6: 24h -Pegel (L -den) der Lärmkarte 20 22 , Straße, Schiene (Bund), Schiene (Sonstige), 
Flugverkehr, Industrie (MUNV NRW 202 4) 
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Abbildung 7: Nachtpegel (L -night) der Lärmkarte 20 22 , Straße, Schiene (Bund), Schiene (Sons-
tige), Flugverkehr, Industrie (MUNV NRW 202 4) 

 

Emissionen aus Gewerbe und Industrie  

Größere Gewerbe -  und Industriegebiete verursachen Belastungen der angrenzenden Wohn-

bebauung, aber auch der siedlungsnahen Frei flächen  und schränken damit die Erholungseig-

nung ein. Darüber hinaus können sie sich negativ auf die menschliche Gesundheit auswirken.  

Stoffliche Emissionen durch Verkehr  

Neben den akustischen Wirkungen treten im Umfeld der Verkehrswege auch stoffliche Belas-

tungen auf. Bei Straßen sind insbesondere  Stäube und Treibhausgase (u.  a. N ox) sowie an-

dere Gase, Schwermetalle und organische Stoffe  relevant . 
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Freileitungen  

Die optische Wirkung, die bereichsweise akustische Wirkung sowie die elektromagnetischen 

Emissionen (im Nahbereich der Freileitungen) verursache n eine Vorbelastung. Sie schränken 

die Erholungsfunktion in den siedlungsnahen Frei flächen  ein und können sich negativ auf die 

Gesundheit auswirken.  

Eine kartographische Darstellung der Freileitungen als Vorbelastung ist der Karte „Schutzgut 

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit“ (Anlage  1) zu entnehmen.  

 

2.4  Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt  

2.4.1  Werthintergrund  

„Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen Ge-

fährdungsgrad insbesondere  

1.  lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebens-

stätten zu erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie Wanderungen 

und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen,  

2.  Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten entgegen-

zuwirken,  

3.  Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen Eigenheiten 

in einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte Landschaftsteile sollen der na-

türlichen Dynamik überlassen bleiben“ (§ 1 Abs. 2 BNatSchG).  

Zur Operationalisierung der Ziele des Naturschutzes wird durch § 14 ff B NatSchG  ein allge-

meiner Schutz vor erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschafts-

bildes vorgeschrieben (§ 14 ff B NatSchG). Diese Vorschrift wird durch die B KompV konkreti-

siert. Die B KompV gibt die Bewertung der Biotoptypen und die Bewertungsrahmen der wei-

teren Schutzgüter (Tiere, Pflanze, Boden, Wasser, Klima, Luft) sowie für das Landschaftsbild 

vor.  

Der Artenschutz wird für diese Art von Vorhaben maßgeblich durch die Zugriffsverbote des 

§ 44 B NatSchG konkretisiert.  

Über den Gebietsschutz (Kap. 2.2.9 ) werden die räumlich konkreten Schutzer fordernisse um-

gesetzt.  

2.4.2  Verbindliche raumordnerische Zielfestlegungen  

Die folgende n Ziel e der Raumordnung sind insbesondere den hier betrachteten Schutzgütern 

zuzuordnen, auch wenn die Ziele  zugleich dem Schutz andere r Schutzgüter dienen . 

LEP NRW 7.3 - 1 Ziel Walderhaltung und Waldinanspruchnahme  

Wald ist insbesondere mit seiner Bedeutung für die nachhaltige Holzproduktion, den Arten -  
und Biotopschutz, die Kulturlandschaft, die landschaftsorientierte Erholungs - , Sport -  und Frei-
zeitnutzung, den Klimaschutz und wegen seiner wichtigen Regulationsfunkt ionen im Land-
schafts -  und Naturhaushalt zu erhalten, vor nachteiligen Entwicklungen zu bewahren und wei-
terzuentwickeln. Dazu werden in den Regionalplänen entsprechende Waldbereiche festgelegt, 
die in der Regel eine Inanspruchnahme durch entgegenstehende Nu tzungen ausschließen.  

Ausnahmsweise dürfen Waldbereiche für entgegenstehende Planungen und Maßnahmen nur 
dann in Anspruch genommen werden, wenn für die angestrebten Nutzungen ein Bedarf nach-
gewiesen ist, dieser nicht außerhalb von Waldbereichen realisierbar ist und die Waldumwa nd-
lung auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt wird.  

 
Regionalplan Köln: D.1.3 Ziel 1  
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In den dargestellten Waldbereichen ist der Wald sowohl zum Zwecke der Holzproduktion als 
auch zur Erzielung seiner ökologischen und sozialen Wohlfahrtswirkungen für die Umwelt 
(Schutz -  und Erholungsfunktion) nach Maßgabe dieses Planes zu erhalten und je na ch überwie-
gender Funktion standortgemäß bzw. naturgemäß und auf Nachhaltigkeit ausgerichtet zu be-
wirtschaften, zu sichern und zu entwickeln. In den waldarmen Gebieten ist in den dargestellten 
Waldbereichen eine Waldvermehrung verstärkt anzustreben, soweit dies nicht zu einer Beein-
trächtigung anderer ökologisch wertvoller Biotope, des Landschaftsbildes oder landschaftstypi-
scher offener Talbereiche, zu einer Behinderung von Pflegezielen oder zu einer Verschlechte-
rung der luft -  und klimahygienischen Situation in den Siedlungen führen würde oder durch an-
dere Ziele ausgeschlossen ist. Auch außerhalb der zeichnerisch dargestellten Waldbereiche ist 
– insbesondere in waldarmen Gebieten – auf eine Waldvermehrung nach Maßgabe der Ein-
schränkungen von Satz 2 hinzuwirken . 

Bei Anlage, Pflege, Nutzung und Verjüngung der Waldbestände sollen Verfahren des Waldbaus, 
der Holzernte, der Kulturtechnik und des Forstschutzes angestrebt werden, die die Nutz - , 
Schutz -  und Erholungsfunktion des Waldes und seine Funktion als Lebensraum f ür eine vielfäl-
tige Pflanzen -  und Tierwelt sicherstellen. Ziel im Sinne der Nachhaltigkeit ist die Schaffung, Er-
haltung und Bewirtschaftung ökologisch stabiler und leistungsstarker Wälder, die ihre vielfälti-
gen Funktionen auf Dauer erfüllen können.  

Regionalplan Köln: D.1.3 Ziel 2  

Waldgebiete dürfen nur für andere Nutzungen in Anspruch genommen werden, wenn die ange-
strebten Nutzungen nicht außerhalb des Waldes realisierbar sind und der Eingriff in den Wald 
auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt wird (LEP NRW Kap. B.III., Zie l 3.21, Satz 2). 
Funktionsverluste müssen nach Maßgabe des Zieles 4 ersetzt werden.  

Regionalplan Köln: D.1.3 Ziel 3  

Bei Waldbereichen innerhalb von Bereichen für den Schutz der Natur haben die Ziele zum 
Schutz der Natur Vorrang. In Waldbereichen mit Freiraumfunktionen (Schutz der Landschaft 
und landschaftsorientierte Erholung, Regionale Grünzüge, Grundwasser -  und Gewäss erschutz) 
sind die dafür dargestellten Ziele bei der Bewirtschaftung zu beachten . 

Regionalplan Köln: D.1.3 Ziel 4  

Ersatzaufforstungen müssen nach Standort, Art, Umfang und Zeitrahmen das eingetretene 
bzw. zu erwartende Funktionsdefizit kompensieren. Besonders strenge Maßstäbe sind dabei in 
den waldarmen Regionen anzulegen sowie dort, wo das Verhältnis Waldfläche pro E inwohner 
besonders ungünstig ist. Hinsichtlich der Beschränkungen bei der Wahl des Standortes wird auf 
Ziel 1 verwiesen.  

Regionalplan Köln: D.1.3 Ziel 5  

Bei geplanten Neuanlagen von Wald in Agrarbereichen sind dessen für den Naturhaushalt posi-
tive Wirkungen mit den Belangen der Landwirtschaft abzuwägen. Die Erfordernisse der land-
wirtschaftlichen Nutzung und die Entwicklungsperspektive der betroffenen Betri ebe sind dabei 
zu beachten. Die Neuanlage von Wald ist auszuschließen, wenn den positiven Wirkungen des 
Waldes unzumutbare und nachhaltige Beeinträchtigungen der bestimmungsgemäßen Nutzung 
der Agrarbereiche gegenüberstehen. Im Übrigen ist die Neuanlage von  Wald in Agrarbereichen 
in dem durch Ziel 3 Kapitel D.1.2 gegebenen Rahmen möglich, insbesondere, wenn sie zu ei-
ner Bereicherung und Stabilisierung des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes oder zur 
Steigerung der Artenvielfalt beiträgt.  

Regionalplan Köln: D.1.3 Ziel 6  

In den Teilen der Waldbereiche, die von besonderer forstwissenschaftlicher Bedeutung sind, ist 
die Walderhaltung sowie die Sicherung der jeweiligen Funktion als Voraussetzung für die forst-
wissenschaftliche Arbeit zu gewährleisten. Waldumwandlungen sind hier unzulässig.  

 

Weitere räumlich konkretisierte Ziele / Vorranggebiete, die diesem Schutzgut zuzuordnen 

sind, liegen nicht vor. Die textlichen Ziele sowie Grundsätze / Vorbehaltsgebiete sind im Rah-

men der UVS von untergeordneter Relevanz und werden durch die sonstigen rec htlichen und 

fachlichen Bewertungen für dieses Vorhaben ausreichend mitberücksichtigt.  

2.4.3  Datengrundlagen  

Folgende Datengrundlagen sind für die Bearbeitung des Schutzgutes im Rahmen dieses Vor-

habens heranzuziehen:  

¶ Biotoptypenkartierung  (AFRY Deutschland, 2023)  

¶ Faunistische Kartierungen:  

o Ergebnisbericht Faunistische Untersuchungen  (Büro Strix, 2021)  
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o Erläuterungsbericht Faunistische Untersuchungen des Nachbarprojekts 

„A4plus-  Ausbau im Kölner Süden“ (Smeets Landschaftsarchitekten, 2021a)  

o Artenschutzrechtliche Vorprüfung (Stufe 1) – Umbau Autobahnkreuz Köln -

Süd A 4 / A 555 (RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchtekten, 2016)  

o Arteninformationen zu planungsrelevanten Arten im Untersuchungs gebiet  

für die Messtischblätter 5107 Br ühl Quadrant 2 und 5007 K öln Quadrant  4 

o Faunistischer Kartierbericht (AFRY Deutschland , 2023)  

¶ Schutzgebietsdaten ( https://www .opengeodata.nrw.de, 2023)  

¶ Landesweite r Biotopverbund ( https://www .opengeodata.nrw.de, 2023)  

2.4.4  Teilaspekt  Pflanzen und Biotope  

2.4.4.1  Methodik der Bestandserfassung und -bewertung  

Den gesetzlichen Anforderungen des § 13 ff B NatSchG folgend werden die Pflanzen und Bio-

tope durch untergesetzliche Regelungen konkretisiert, hierfür sind die Anforderungen der 

BKompV maßgeblich.  

Bewertungskriterien  

Die Biotoptypen wurden nach LANUV 2008 und 2021 kartiert. Anschließend wurden sie  nach 

den Vorgaben des BfN (2020) in die Biotoptypen der B KompV übersetzt. Die Biotoptypen 

gemäß BKompV weisen konkrete  Wertpunkte und darauf aufbauend eine Bedeutung (§ 5 

Abs.  2 B KompV) auf.  

Soweit Hinweise auf besondere Pflanzenvorkommen vorliegen, wird dem Standort, unter Be-

rücksichtigung der Roten Listen des Landes und des Bundes, die entsprechende Bedeutung 

zusätzlich zugewiesen.  

Tabelle 18 : Bewertungseinstufung der Pflanzen und Biotope  

Bedeutung  Kriterien   

 Biotoptyp  Standorte von Pflanzenarten  

B
e
s
o

n
d

e
re

 

herausra-

gend/ sehr 

hohe  

Biotopwerte 

19 bis 24  
Standorte von Pflanzenarten, die für die Sicherung der 

biologischen Vielfalt eine hervorragende bis sehr hohe 

Bedeutung insbesondere aufgrund ihrer Gefährdung ha-

ben  

hohe  

Biotopwerte 

16 bis 18  

Standorte von Pflanzenarten, die für die Sicherung der 

biologischen Vielfalt eine hohe Bedeutung insbesondere 

aufgrund ihrer Gefährdung haben  

A
llg

e
m

e
in

e
 

mittlere  
Biotopwerte 

10 bis 15  

Standorte von Pflanzenarten, die für die Sicherung der 

biologischen Vielfalt eine mittlere Bedeutung haben, z. 

B. im Falle von aktuell noch ungefährdeten Pflanzenar-

ten mit spezifischen Standortansprüchen  

geringe / 

sehr gering  

Biotopwerte 0 

bis 9  

Standorte von Pflanzenarten, die für die Sicherung der 

biologischen Vielfalt eine geringe bis sehr geringe Be-

deutung haben  

 

2.4.4.2  Bestandsbeschreibung und -bewertung  

Potenzielle natürliche Vegetation  

Die potenzielle natürliche Vegetation (pnV) stellt die Vegetation dar, die sich bei Wegfall der 

menschlichen Einflussnahme einstellen würde. In weiten Teilen des Untersuchungsgebietes 

würde sich als potenziell natürliche Vegetation ein Waldmeister -Buchenwald, örtlich mit Flat-

tergras -Buchenwald einstellen. Die vorhandene Vegetation ist jedoch durch das Dasein und 

https://www/
https://www/
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die Nutzung des Menschen (v. a. Siedlungsstrukturen) geprägt und weist daher keinen na-

türlichen Charakter auf. Deshalb hat die potenzielle natürliche Vegetation zunächst keine di-

rekte planerische Relevanz, dient jedoch bei der Grünordnungsplanung als fachl iche Grund-

lage für spätere Pflanzungen.  

Reale Vegetation / Biotoptypen  

Die Erfassung der Biotoptypen erfolgte im Sommer 2023 durch eine Kartierung sowie durch 

eine Kartierung im Rahmen des Nachbarprojektes „A4plus“. Die Kartierung erfolgt nach der 

Methode „Numerische Bewertung von Biotoptypen in der Eingriffsregelung und in der Bau-

leitplanung in NRW (LANUV 2021) und wurde dann nach den fachlichen Vorgaben in die Bio-

toptypen der B kompV übersetzt. Eine genaue Darstellung der Biotoptypen ist der Anlage 2 a 

„Karte 2a – Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt“ zu entnehmen, wäh rend die Bewer-

tung der Biotoptypen der Anlage 2b „Karte 2b – Schutzgut „Pflanzen, Tiere und die biologische 

Vielfalt““ zu entnehmen ist .  

Insgesamt sind im Untersuchungsgebiet 12 Biotoptypen mit besonderer Bedeutung vorhan-

den. Dabei sind die Biotop -  und Vegetationsstrukturen dieser Biotoptypen breit gefächert von 

Gewässern, Historischen Parkanlagen , Alleen  und artenreichen Mähwiesen zu relativ natur-

nahen Waldstrukturen. Letztere sind besonders im Bereich des Grüngürtels zu finden.  

Nachfolgend sind die im Untersuchungsgebiet vorhandenen Biotoptypen inkl. ihrer individu-

ellen Biotopwerte und der Bedeutung gem. Tabelle 18  nach aufsteigendem Code der B KompV 

sortiert aufgelistet. Der Übersetzungsschlüssel sieht teilweise Auf -  oder Abwertungen des Bi-

otopwerts vor, sodass Abweichungen von der Standardbewertung gemäß B KompV entstehen. 

Diese Auf -  oder Abwertungen sind in der Spalte Biotopwert berücksichtigt.  Einige Biotoptypen 

sind aufgrund dessen mit zwei unterschiedliche Wertpunkte zahlen in der Tabelle aufgeführt.   

Tabelle 19 : Im Untersuchungsgebiet vorkommende Biotoptypen.  

BKompV = Code des jeweiligen Biotoptypen nach B KompV; Biotopwert = Wert von 0 bis 24  nach 
BKompV ; Bedeutung = Bedeutung des Biotop typen  gem. Tabelle 18; f ett  = Hervorhebung von Biotopen 
besonderer Bedeutung  

BKompV  Name  Biotopwert  Bedeutung  

23.04a.02  Anthropogen sehr stark veränderte Fließgewässer – Be-

sondere Ausprägung mit Flachwasserzonen oder Wasser-

pflanzen  

9 gering  

24.03c  Mesotrophe  stehende Gewässer (natürliche oder natur-

nahe) – Naturnahe mesotrophe Gewässer, inkl. sich 

selbst überlassene Abbaugewässer (Teilabschnitte kön-

nen getrennt betrachtet werden )  

17  hoch  

24.07.08  Weitere stehende Gewässer – Offene Wasserrückhaltebe-

cken  

5+2  gering  

24.07.12b  Weitere stehende Gewässer – Abbaugewässer nach Be-

endigung des Abbaus mit extremem Chemismus (z. B. 

mit sehr niedrigem pH -Wert)  

3 gering  

24.07.13a  Weitere stehende Gewässer – Sonstige stehende Gewäs-

ser (naturfern)  

4+1  gering  

32.09  Vegetationslose bzw. -arme Sandfläche  18 -2 hoch  

32.11.01a.01  Abbaubereiche und Abraumhalden sowie sonstige Bauflä-

chen – Junge Halden nach Beendigung der Aufschüttung 

mit naturnaher Entwicklung, vgl. 32.03a.02  

10  mittel  

32.11.01a.02  Abbaubereiche und Abraumhalden sowie sonstige Bauflä-

chen – Junge Halden unmittelbar nach Beendigung des 

Abbaus oder neue, in Aufschüttung befindliche Halden  

3 gering  
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BKompV  Name  Biotopwert  Bedeutung  

33.04a.03  Äcker und Ackerbrache auf Lehm -  oder Tonboden  – 

Acker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegeta-

tion (Lehm -  oder Tonboden)  

6 gering  

34.07a.01  Artenreiches Grünland frischer Standorte – Artenreiche, 

frische Mähwiese  

20 -4 hoch  

34.07a.02  Artenreiches Grünland frischer Standorte – Artenreiche, 

frische (Mäh - )Weide  

18 -4 mittel  

34.07b.02  Mäßig artenreiches Grünland frischer Standorte – mäßig 

artenreiche, frische (Mäh -)Weide  

13 -2 mittel  

34.09  Tritt -  und Parkrasen (vgl. Siedlungsbiotope 51 bis 53)  8-3 gering  

39.03.01a  Krautige und grasige Säume und Fluren der offenen 

Landschaft (ohne Ufersäume und Grünlandbrachen) – 

Trocken -warmer Standorte mit wertgebenden Merkmalen 

z. B. struktur -  oder artenreich  

17  hoch  

39.03.02  Krautige und grasige Säume und Fluren der offenen 

Landschaft (ohne Ufersäume und Grünlandbrachen) – 

Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der of-

fenen Landschaft  

8+2  gering  

39.03.02  Krautige und grasige Säume und Fluren der offenen 

Landschaft (ohne Ufersäume und Grünlandbrachen) – 

Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der of-

fenen Landschaft  

8-4 sehr gering  

39.04a.02  Krautige Ufersäume oder - fluren an Gewässern – Natur-

ferne Ausprägung  

8 gering  

39.06.02  Ruderalstandorte – Trocken -warme Ruderalstandorte auf 

bindigem Boden  

14  mittel  

41.01.04.02  Gebüsche mit überwiegend autochthonen Arten – Sonsti-

ges Gebüsch frischer Standorte  

13  mittel  

41.01.06  Gebüsche mit überwiegend autochthonen Arten – Ge-

büsch stickstoffreicher, ruderaler Standorte und stark 

verbuschte  Grünlandbrache (Verbuschung > 50 %)  

12  mittel  

41.02.01M  Feldgehölze mit überwiegend autochthonen Arten – Feld-

gehölz nasser bis feuchter Standorte  – Mittlere Ausprä-

gung  

15 -2 mittel  

41.02.02A  Feldgehölze mit überwiegend autochthonen Arten – Feld-

gehölz frischer Standorte – Alte Ausprägung  

17  hoch  

41.02.02M  Feldgehölze mit überwiegend autochthonen Arten – Feld-

gehölz frischer Standorte – Mittlere Ausprägung  

14  mittel  

41.02.02M  Feldgehölze mit überwiegend autochthonen Arten – Feld-

gehölz frischer Standorte – Mittlere Ausprägung  

14 -2 mittel  

41.03.03J  Hecken mit überwiegend autochthonen Arten  – Junge 

Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken  

12  mittel  

41.04A  Gehölzanpflanzungen und Hecken aus überwiegend nicht 

autochthonen  Arten  – Alte Ausprägung / – Mit Überhäl-

tern alter Ausprägung  

14  mittel  

41.04M  Gehölzanpflanzungen und Hecken aus überwiegend nicht 

autochthonen  Arten – Mittlere Ausprägung / – Mit Über-

hältern mittlerer Ausprägung  

11  mittel  
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BKompV  Name  Biotopwert  Bedeutung  

41.05aM  Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus über-

wiegend autocht honen  Arten  – Mittlere Ausprägung  

15  mittel  

41.05bA  Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus über-

wiegend nicht autochthonen Arten (mit Ausnahme von 

Kopfbäumen, Alleen, Obst -  und Nussbäumen)  – Alte Aus-

prägung / – Mit Überhältern alter Ausprägung  

14  mittel  

41.05bA  Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus über-

wiegend nicht autochthonen Arten (mit Ausnahme von 

Kopfbäumen, Alleen, Obst -  und Nussbäumen)  – Alte Aus-

prägung / – Mit Überhältern alter Ausprägung  

14+3  hoch  

41.05bM  Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus über-

wiegend nicht autochthonen Arten (mit Ausnahme von 

Kopfbäumen, Alleen, Obst -  und Nussbäumen) – Mittlere 

Ausprägung/ – Mit Überhältern mittlerer Ausprägung  

11  mittel  

41.05.04M  Allee – Mittlere Ausprägung  16  hoch  

41.05.04A  Allee – Alte Ausprägung  19  sehr hoch  

41.07  Gehölzplantagen und Hopfenkulturen  9-3 gering  

42.01  Waldmäntel  17 -2 mittel  

42.02  Rubus -Gestrüppe und -Vormäntel  12 -3 gering  

42.03.02  Vorwald frischer Standorte  13  mittel  

43.07.01A  Laub -  und Mischwälder feuchter bis frischer Standorte – 

Eschen -  und Eschen -Bergahornwald feuchter Standorte – 

Alte Ausprägung  

21 -3 hoch  

43.07.01M  Laub -  und Mischwälder feuchter bis frischer Standorte – 

Eschen -  und Eschen -Bergahornwald feuchter Standorte – 

Mittlere Ausprägung  

18  hoch  

43.07.01M  Laub -  und Mischwälder feuchter bis frischer Standorte – 

Eschen -  und Eschen -Bergahornwald feuchter Standorte – 

Mittlere Ausprägung  

18 -2 hoch  

43.07.04M  Buchen(misch)wälder frischer, basenarmer Standorte  – 

Mittlere Ausprägung  

17  hoch  

43.07.04M  Buchen(misch)wälder frischer, basenarmer Standorte  – 

Mittlere Ausprägung  

17 -2 mittel  

43.09J  Laub(misch)holzforste einheimischer Baumarten  –  

Junge Ausprägung  

11 -2 gering  

43.09M  Laub(misch)holzforste einheimischer Baumarten –  

Mittlere Ausprägung  

13 -1 mittel  

43.09M  Laub(misch)holzforste einheimischer Baumarten –  

Mittlere Ausprägung  

13 -2 mittel  

43.10A  Laub(misch)holzforste eingeführter Baumarten  –  

Alte Ausprägung  

14  mittel  

43.10M  Laub(misch)holzforste eingeführter Baumarten  –  

Mittlere Ausprägung  

12 -2 mittel  
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BKompV  Name  Biotopwert  Bedeutung  

51.04a.02  Brachflächen z. B. ehemalige Baukomplexe, Industrie -  

und Verkehrsanlagen  – Ohne wesentliche Anteile struk-

tur -  / artenreicher Ausprägung  

7 gering  

51.06a.01  Historische Garten -  und Parkanlage  19  sehr hoch  

51.06a.01  Historische Garten -  und Parkanlage  19 -3 hoch  

51.06a.03  Intensiv gepflegte Parkanlage mit altem Baumbestand  13  mittel  

51.06a.03  Intensiv gepflegte Parkanlage mit altem Baumbestand  13 -3 mittel  

51.07a.02  Sonstige Grünanlage ohne alten Baumbestand  9 gering  

51.08a.01  Kleingartenanlagen, Grabeland, Gärten und private Grün-

flächen, strukturreich  

11  mittel  

51.08a.02  Kleingartenanlagen, Grabeland, Gärten und private Grün-

flächen, strukturarm  

7 gering  

51.09a.01  Friedhof mit altem Baumbestand  14 -3 mittel  

51.11a.03  Sport - /Spiel - /Erholungsanlage mit geringem Versiege-

lungsgrad – Golfplatz  

9 gering  

51.11a.05  Sport - /Spiel - /Erholungsanlage mit gerin -gem Versiege-

lungsgrad – Sonstige Sport - , Spiel -  und Freizeitanlage  

7 gering  

52.01.01a  Versiegelter oder sonstiger gepflasterter Verkehrs -  und 

Betriebsweg (z. B.  Straße, Start - , Landebahn)  

0 sehr gering  

52.01.04a  Unbefestigte Straße/ Feld -  und Forstweg bzw. Verkehrs-

weg mit wassergebundener Decke  

3+1  sehr gering  

52.01.08a.01  Bankette, Mittelstreifen  3 sehr gering  

52.01.08a.02  Funktionsgrün mit artenarmer Krautschicht oder mit Ge-

hölzbestand junger Ausprägung  

7 gering  

52.01.08n.03  Funktionsgrün mit artenreicher Krautschicht oder mit Ge-

hölzbestand mittlerer bis alter Ausprägung  

11  mittel  

52.02.04a  Rad-  und Fußwege bzw. Pfade  – Geschotterter Weg oder 

Weg mit wassergebundener Decke  

4 sehr gering  

52.02.06  Rad-  und Fußwege bzw. Pfade – Unbefestigter Weg  10  mittel  

52.02.06  Rad-  und Fußwege bzw. Pfade – Unbefestigter Weg  10 -2 gering  

52.03.01  Versiegelter Platz oder sonstiger gepflasterter Platz  0 sehr gering  

52.03.03a  Platz mit geschottertem Belag oder wassergebundener 

Decke (z. B. Aschensportplatz)  

4 sehr gering  

52.04.01  Gleiskörper  1 sehr gering  

53.01.01a  Historischer Gebäudekomplex, z. B. Kirche, Kloster, 

Burg, Schloss  

13  mittel  
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BKompV  Name  Biotopwert  Bedeutung  

53.01.03a  Gebäude – Altes Villengebiet mit altem Baumbestand  13  mittel  

53.01.03c  Gebäude – Verdichtetes Einzel -  und Reihenhausgebiet  4 sehr gering  

53.01.05a  Hochhaus -  und Großformbebauung inkl. typischen Frei-

räumen – Wohnnutzung in Hochhaus -  und Großformbau-

ten  

4 sehr gering  

53.01.07a.02  Sonstige Einzelgebäude z. B. Scheunen, Stallungen, 

Speichergebäude  – Moderne Bauweise  

2 sehr gering  

53.01.14a  Industrie -  und Gewerbefläche inkl. typischen Freiräumen  2 sehr gering  

53.01.18a.01  Einzelgebäude im Außenbereich  – Historische Einzelge-

bäude / -gehöfte  

10  mittel  

53.01.18a.02  Einzelgebäude im Außenbereich  – Sonstige Einzelge-

bäude / -gehöfte  

2 sehr gering  

53.01.19a  Tierproduktionsanlage und Gewächshäuser  0 sehr gering  

53.01.20a  Ver -  und Entsorgungsanlage, z. B. Kläranlage, Wasser-

werk, Staudamm  

2 sehr gering  

53.02.02  Betonmauer  0 sehr gering  

 

Schutzgebiete und Schutzobjekte  

Innerhalb des Untersuchungs gebiet es und im näheren Umfeld sind die in Kapitel 2.2.10 be-

schriebenen geschützten Teile von Natur und Landschaft gemäß der §§ 23 – 30 B NatSchG 

sowie Natura 2000 -Schutzgebiete (§ 32 B NatSchG) vorhanden (Darstellung siehe Anlage 2a 

„Karte 2a – Schutzgut „Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt““).  

2.4.5  Teilaspekt  Tiere und Lebensräume  

2.4.5.1  Methodik der Bestandserfassung und -bewertung  

Den gesetzlichen Anforderungen des § 13 ff B NatSchG folgend werden die Pflanzen und Bio-

tope durch untergesetzliche Regelungen konkretisiert, hierfür sind die Anforderungen der 

BKompV maßgeblich.  

Nach § 44 B NatSchG sind die konkreten Zugriffsverbote ausschlaggeben d, deshalb werden 

die einzelnen , diesbezüglich relevanten Artnachweise dargestellt. In der Auswirkungsprog-

nose können dann frühzeitig Rückschlüsse auf schwerwiegende artenschutzrechtliche Kon-

flikte abgeleitet werden.  

Der  Teilaspekt „Tiere und Lebensräume“ wurde aufbauend auf der bereits 2021 durchgeführ-

ten faunistischen Erfassung durch das Büro Strix (H anft  2021) und des Nachbarprojektes 

A4plus (S meets Landschaftsarchitekten Planungsgesellschaft mbH) sowie den im Jahr 2023 

durchgeführten aktuellen Erfassungen (AFRY Deutschland 2023) erarbeitet und umfassen die 

folgenden Arten bzw. Artengruppen:  

¶ Fledermäuse  

¶ Brutvögel  

¶ Haselmaus  

¶ Reptilien  
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Folgende Methoden wurden flächendeckend bzw. in entsprechend geeigneten Habitatflächen 

durchgeführt:  

Fledermäuse:  

Transektkartierung mit Ultraschalldetektor sowie Fledermausausflug -Beobachtungen an Brü-

ckenbauwerken und Habitateinschätzung an Brückenbauwerken  

Brutvögel:  

Revierkartierung, Horstkartierung und Baumhöhlenkartierung sowie Habitateinschätzung der 

Funktionsräume  

Haselmaus:  

Ausbringung und Kontrolle von Haselmausröhren  

Reptilien:  

Transektkartierung an geeigneten Böschungen entlang der A 4  

Die Ergebnisse der durchgeführten Kartierungen werden in der vorliegenden UVS zusammen-

fassend wiedergegeben. Detaillierte Ergebnisse können de m zugehörigen Kartierbericht 

(AFRY Deutschland 2023) entnommen werden.  

Ausflugs -  und Schwarmkontrollen  

Durchführung von Ausflugs -  und Schwarmkontrollen erfolgte durch das Büro Strix (H anft 

2021) an elf Querungsbauwerken unter Einsatz von Fledermausdetektoren und einer leis-

tungsstarken Taschenlampe. Je Querungsbauwerk erfolgten zwei Kontrollen im Zeitraum zwi-

schen Mai und Oktober 2019. Die Kontrollen wurden mit zwei Personen simultan ab einer  

Stunde vor Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang durchgeführt. An manchen Tagen wurden 

an einem Abend gleich mehrere Querungsbauwerke simultan mit der entsprechenden Anzahl  

an Personen kontrolliert. Ergänzend erfolgten im Spätsommer am 27.08.2020 visuelle Kon-

trollen von Spalten und Ritzen am Tag mit Hilfe einer Leiter, leistungsstarker Taschenlampe 

und Wärmebildkamera. Die Kammerwände am Zentralbauwerk wurden begangen. Anson sten 

wurden die Spalten und Ritzen ausgeleuchtet. Dabei wurde insbesondere auf Kotspuren aber 

auch Fledermäuse geachtet.  

Detektorbegehungen  

Im 100 m -Umfeld der Autobahnen wurde eine Transektkartierung mit Ultraschalldetektor zur 

Erfassung von Fledermäusen durch das Büro Strix (H anft  2021) durchgeführt. In Anbetracht 

der geringen Strukturvielfalt im Untersuchungsgebiet wurden vier Begehungen zwischen April 

und August 2019 als ausreichend erachtet. Die Transekte verliefen schwerpunktmäßig ent-

lang der Böschungsbereiche der Autobahnen bz w. im Südwesten auf den Feldwegen im Be-

reich der landwirtschaftlich genutzten Flächen des Untersuchungsgebiets. E ine repräsentative 

flächendeckende Erfassung wurde dabei sichergestellt. Die Begehungstermine der Untersu-

chungen können HANFT 2021 entnommen werden. Mit Hilfe der Ergebnisse können die Ar-

tenvielfalt im Plangebiet, ökologische Funktionsräume und potenzielle Transferstrukturen, die 

vorhabenbedingt beeinträchtigt werden, ermittelt werden.  
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Revierkartierung und Horst -  bzw. Nestsuche von Großvögeln  

Zur Erfassung planungsrelevanter Brutvogelarten (vgl. LANUV 2017) wurde eine Revierkatie-

rung nach der Methodik von S üdbeck et al. (2005 )  durchgeführt. Die avifaunistische Kartie-

rung 2023 umfasste sechs Tages -  und drei Nachtbegehungen (AFRY D eutschland  2023). Zu-

sätzlich werden die Daten aus dem Ergebnisbericht Fauna  durch das Büro Strix (H anft  2021) 

sowie dem Erläuterungsbericht Faunistische Untersuchungen  zum Nachbarprojekt A4plus be-

rücksichtigt (S meets  Landschaftsarchitekten 2021). Die teilweise unterschiedlichen Untersu-

chungsgebiete wurden dabei berücksichtigt. Die planungsrelevanten Arten (zusätzlich Vor-

warnliste) wurden einzeln mit ihren Revierzentren erfasst.  Hierfür wurden im Untersuchungs-

gebiet 17 Funktionsräume (BV00 – BV16) unterschiedlicher Größe abgegrenzt.  

Nach Abschluss der Kartierungen erfolgte die Ermittlung der Revierzentren anhand der fest-

gestellten Registrierungen und unter Berücksichtigung der artspezifischen Habitatanforderun-

gen (S üdbeck  et al. 2005). Ergänzend zur Brutvogelkartierung wurde eine Horst -  bzw. Nest-

kartierung mit daran anschließenden Kontrolle n der Horste bzw. Nester auf Besatz durch ins-

gesamt drei Begehungen durchgeführt. Die Horst -  bzw. Nestkartierung wurde vor dem Laub-

austrieb im gesamten Wald -  und Gehölzbestand des UG durchgeführt. Fe stgestellte Horste 

bzw. Nester wurden mittels GPS punktgenau erfasst.  

Lokalisation von Baumhöhlen  

Zur Lokalisation von Baumhöhlen erfolgte eine systematische und flächendeckende Erfassung 

von Baumhöhlen insbesondere von Spechten und Eulen sowie anderer Höhlennutzer und po-

tenzielle n Spaltenquartiere unter der Rinde (Rindenstörstellen)  durch das Büro Strix im Jahr 

2019 . Die Untersuchungen wurden in älteren Baumbeständen, aber auch entsprechend stark 

dimensionierten Bäumen im Bereich der Straßenbegleithölzer durchgeführt. Die Untersu-

chung erfolgte im 100 m -Umfeld der Autobahnen . Lokalisierte Höhlenbäume w urden mit ei-

nem GPS -Gerät eingemessen. Weiterhin wurden die Parameter Baumart, Brusthöhendurch-

messer, Art der Höhle und Exposition aufgenommen. Auf eine Markierung vor Ort sowie eine 

optische Kontrolle mit Endoskopkamera w urde  verzichtet. Höhlenbäume wurde jedoch auf am 

Boden liegende Gewölle bzw. Kratzspuren am Höhleneingang kontrolliert.  

Haselmauserfassung  

Die Haselmauserfassung wurde durch das Büro Strix (H anft 2021) ausgeführt. Zur Erfassung 

von Haselmausvorkommen entlang der A4 / A555 wurden 75 Haselmausröhren in den Auto-

bahnbegleitgehölzen ausgebracht. Die Ausbringung erfolgte im April 2019. Die Röhren wur-

den monatlich bis einschließlich Oktober 2019 auf einen Haselmausbesatz kontrolliert. Im 

Rahmen der letzten Kontrolle erfolgte die Einholung der Röhren. Eine Übersich t der ausge-

brachten Haselmausröhren und der Begehungstermine kann H anft  2021 entnommen w erden.  

Transektkartierung Reptilien  

Das Untersuchungsgebiet umfasst gut und gering geeignete Lebensräume im direkten Umfeld 

der Autobahnen (Böschungsbereiche) . Im Rahmen einer Übersichtskartierung erfolgte zu-

nächst eine flächendeckende Begehung des Untersuchungsgebietes. Dabei wurden  geeignete 

Zauneidechsenhabitate identifiziert  und  als 100 m -Transekte  abgegrenzt. Flächen mit gute r 

Eignung als Lebensraum für Reptilien wurden im Frühjahr und Sommer 20 23  auf Vorkommen 

von Zauneidechsen untersucht. Die Erfassung von Zauneidechsen erfolgte bei m  Ablaufen der 

Transekte durch Sichtbeobachtungen und Kontrolle von geeigneten Verstecken (u. a. Wur-

zelteller, Steinhaufen) an vier Terminen in der Hauptaktivitätszeit von Mitte Mai bis Mitte 

September bei günstigen Witterungsverhältnissen mittags zwischen 10:00 und 14:30 Uhr.  

Detaillierte Informationen  zur  Lage der Untersuchungsgebiete und Transekte sowie  Bege-

hungstabellen zu allen Methoden finden sich im Kartierbericht (AFRY Deutschland 2023).  
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Funktionsräume  

Für die Bewertung  der Brutvogelfauna wird der Untersuchungsraum flächendeckend in Funk-

tionsräume untergliedert. Die Abgrenzung und Bewertung der Funktionsräume folgt dabei 

den Ausführungen der Faunistischen Kartierberichte. In verbal -argumentativer Form werden 

die Funktion sräume in eine vierstufige Bewertungsskala (geringe / sehr geringe, mittlere, 

hohe und sehr hohe Bedeutung) eingeordnet. In die Bewertung fließt das nachgewiesene 

Artenspektrum ein, unter besonderer Berücksichtigung bemerkenswerter Arten ( Rote -Liste -

Status, Erhaltungszustand, Arten mit großem Raumbedarf). Auch die Anzahl der festgestell-

ten Reviere wird unter Berücksichtigung von Größe und Lebensraumausstattung des Funkti-

onsraums bei der Bewertung berücksichtigt.  

Bewertungskriterien  

Die Methoden der Bestandserfassungen sind den jeweiligen , als Datengrundlagen angegebe-

nen , (Kartier - )B erichten zu entnehmen. Je Artgruppe wird dem jeweiligen Lebensraum, unter 

Berücksichtigung der Roten Listen des Landes und des Bundes, die entsprechende Bedeutung 

zugewiesen. Die Lebensräume für die Artengruppen werden anhand der Habitateig nung bzw. 

der Einheitlichkeit der Lebensraumausstattung abgegrenzt.  

Der Biotopverbund wird vom LANUV entsprechend den Datengrundlagen übernommen und 

die Stufen der Bedeutung für diese UVS eingeordnet.  

Tabelle 20 : Bewertungseinstufung der Tiere und Lebensräume  

Bedeutung  Kriterien   

 Lebensräumen mit Vorkommen von Tierarten  Biotopverbund  

B
e
s
o

n
d

e
re

 

herausra-

gend/ sehr 

hohe  

Lebensräume mit Vorkommen von Tierarten, die für 

die Sicherung der biologischen Vielfalt eine hervor-

ragende Bedeutung insbesondere aufgrund ihrer 

Gefährdung haben & Lebensräume mit Vorkommen 

von Tierarten, die für die Sicherung der biologischen 

Vielfalt ei ne sehr hohe Bedeutung insbesondere auf-

grund ihrer Gefährdung haben  

Biotopverbund 

herausragender 

Bedeutung  

hohe  

Lebensräume mit Vorkommen von Tierarten, die für 

die Sicherung der biologischen Vielfalt eine hohe Be-

deutung insbesondere aufgrund ihrer Gefährdung 

haben  

Biotopverbund 

besonderer Be-

deutung  

A
llg

e
m

e
in

e
 

mittlere  

Lebensräume mit Vorkommen von Tierarten, die für 

die Sicherung der biologischen Vielfalt eine mittlere 

Bedeutung haben,  z. B. im Falle  von aktuell noch 

ungefährdeten Tierarten mit spezifischen Lebens-

raumansprüchen  

-  

geringe /  

sehr gering  

Lebensräume mit Vorkommen von Tierarten, die für 

die Sicherung der biologischen Vielfalt eine geringe 

bis sehr geringer Bedeutung haben  

-  

 

2.4.5.2  Bestandsbeschreibung und -bewertung  

Tierarten weisen teilweise sehr spezifische Lebensraumansprüche auf. Die spezifischen Le-

bensraumansprüche können z.  B. das Vorkommen bestimmter Pflanzen und/oder anderer 

Tierarten, das Vorkommen bestimmter Strukturen oder Bodenverhältnisse sein. Auch weisen  

einige Arten kleine und andere Arten große Lebensräume auf, teilweise mit unterschiedlichen 

Lebensraumfunktionen im Verbund. Zudem reagieren die Tierarten sehr unterschiedlich auf 

Vorbelastungen, z.  B. durch Verkehr, Siedlungen oder Freileitungen.  Aller Ergebnisse sind in 

der Anlage 2c „Karte 2c – Schutzgut „Pflanzen, Tiere und die biologische Vielfalt““ dargestellt. 
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Ergebnisse der Revierkartierung und Horst -  bzw. Nestsuche von Großvögeln  

Fast alle erfassten Arten sind als Brutvögel einzustufen, die das Gebiet unmittelbar zur Re-

produktion nutzen. Bei den meisten Arten handelt es sich um weit verbreitete und ungefähr-

dete Arten wie Amsel, Blaumeise, Blässhuhn, Buchfink, Buntspecht, Dohle, Dor ngrasmücke, 

Eichelhäher, Elster, Gartenbaumläufer, Gartengrasmücke, Gebirgsstelze, Gimpel, Goldam-

mer, Grünfink, Haubenmeise, Haubentaucher , Heckenbraunelle, Höckerschwan, Hohltaube, 

Jagdfasan, Kernbeißer, Kleiber, Kohlmeise, Misteldrossel, Mönchsgrasmücke,  Rabenkrähe, 

Ringeltaube, Rotkehlchen, Schwanzmeise, Singdrossel, Sommergoldhähnchen, Stieglitz, 

Straßentaube, Tannenmeise, Teichhuhn, Wacholderdrossel, Waldbaumläufer, Wintergold-

hähnchen, Zaunkönig und Zilpzalp.  Zudem sind die in der Region Kölner Bucht häufigen und 

etablierten Neoaves Alexandersittich, Halsbandsittich, Kanadagans und Nilgans als Brutvögel 

einzustufen.  

Zu den wertgebenden Brutvogelarten im Untersuchungsgebiet zählen Bachstelze, Feldlerche, 

Fitis, Graureiher, Grauschnäpper, Grünspecht, Habicht, Mäusebussard, Mittelspecht, Star und 

Waldkauz.  

Die wertgebenden Arten Braunkehlchen, Eisvogel, Kormoran, Kuckuck, Mehlschwalbe, Rauch-

schwalbe, Rotmilan, Sperber, Trauerschnäpper, Uferschwalbe und Waldlaubsänger wurden 

nur einmalig im Untersuchungsgebiet nachgewiesen oder eindeutig als Nahrungsgast mit Re-

vierzentren außerhalb des Untersuchungsgebietes festgestellt und daher als Durchzügler bzw. 

Nahrungsgäste gewertet.  

Unter den wertgebenden Brutvogelarten gehören Feldlerche, Graureiher,  Habicht, Mäusebus-

sard, Mittelspecht, Star und Waldkauz zu den in NRW (atlantische Region) planungsrelevan-

ten Brutvogelarten  (Kaiser et al.  2020 ) .  

Die Feldlerche ist  aufgrund ihres unzureichenden Erhaltungszustand s in der biogeographi-

schen Region als verfahrenskritisch einzustufen.  

Zusätzlich wurden 5 besetzte Greifvogelhorste nachgewiesen. Vier davon wurden von Mäu-

sebussarden genutzt, einer von Habichten. Alle Horste brachten ein oder mehrere Jungtiere 

hervor. An der Rodenkirchener Brücke, jedoch rund 100 m  außerhalb des vorliegend betrach-

teten Untersuchungsgebietes  auf östlicher Seite,  ist aus dem Fundortkataster ein langjähriges 

Vorkommen des Wanderfalken bekannt. Dieses Vorkommen wurde in den faunistischen Kar-

tierungen 2023 bestätigt.  

Während der faunistischen Erfassungen für das Nachbarprojekt A4plus wurden im vorliegend 

betrachteten Untersuchungsgebiet  im Bereich zwischen Golfplatz und Rheinufer  jeweils zwei 

Brutverdachtsfälle von Star und Mäusebussard als planungsrelevante Arten nachgewiesen 

(S meets  Landschaftsarchitekten  2021). Das Büro Strix wies 2019 drei Reviere der Feldlerche, 

sowie ein Revier der regional gefährdeten Türkentaube nach (H anft  2021).  

Ergebnisse der  Baumhöhlen kartierung  

Insgesamt wurden 21 Bäume durch das Büro Strix ( Hanft 2021 )  im 40 m -Umfeld der Auto-

bahnen  erfasst, die Baumhöhlen bzw. Rindenstörstellen aufweisen. Eine vertiefende Kontrolle 

z.  B. mit Endoskopkamera wurde nicht durchgeführt. Zufallsfunde, die auf eine direkte Nut-

zung durch planungsrelevante Tierarten hindeuten, wurden nicht nachgewiesen. In Abhän-

gigkeit von der Planung können vorhabenbedingt Baumhöhlen durch Rodungsmaßnahmen 

verl oren gehen. Dies betrifft vor allem Höhlenbäume östlich der A 555.  

Ergebnisse der Fledermauserfassungen  

Eine Nutzung von Spalten und Ritzen der Querungsbauwerke im Plangebiet durch Fleder-

mäuse als Fortpflanzungs -  und/oder Ruhestätten wurde durch das Büro Strix ( Hanft 2021 ) 

nicht nachgewiesen. Die Querungsbauwerke  wurden auch nicht als essenzielle Leitstrukturen, 
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z. B. als Querungshilfen für Fledermäuse genutzt. Im Rahmen der visuellen Bauwerkskontrol-

len (Suche nach Tieren und Kot) wurde ebenfalls keine aktuelle direkte bzw. indirekte Nut-

zung durch Fledermäuse nachgewiesen.  

Bis auf die Zwergfledermaus, die absolut dominierend vorkommende Fledermausart, gelan-

gen lediglich vereinzelte Nachweise vom Großen Abendsegler und der Wasserfledermaus. Im 

Rahmen der Detektorbegehungen (Transektkartierung) wurden weder essenzielle Leitstr uk-

turen für Fledermäuse noch Nahrungshabitate, die überdurchschnittlich genutzt werden, er-

mittelt. Die Zwergfledermaus nutzt jedoch teils die Autobahnbegleithölzer als Jaghabitat, vor 

allem im westlichen Abschnitt der A 4. Eine vorhabenbedingte Betroffenhe it dieser Quartier-

standorte sowie der Leitstrukturen ist nicht zu erwarten. Auch gelangen im Rahmen der De-

tektorbegehungen keine Hinweise auf Quartierstandorte im Plangebiet. Die Quartierstandorte 

der Zwergfledermaus werden in der Bebauung vermutet. Das na chgewiesene Artenspektrum 

spiegelt die Strukturarmut des Plangebiets wider.  

Mitte Juni 2020 wurde am westlichen Widerlager der Rodenkirchener Brücke (BW 04) ein Zwi -

schenquartier einer einzelnen Zwergfledermaus an der nördlichen Bauwerkswand für das 

Nachbarprojekt A4plus nachgewiesen (S meets Landschaftsarchitekten 2021). Am östlichen 

Widerlager, rd. 100 m außerhalb des vorliegend betrachteten Untersuchungsgebietes, besie-

delten 4 -6 Wasserfledermäuse ein Sommerquartier am Bauwerk im Bereich unter der Fahr-

bahndecke. Der genaue Quartierstandort konnte nicht ermittelt we rden.  

Ergebnisse der Haselmauserfassung  

Die Haselmaus wurde mit drei Nachweisen in den Straßenbegleithölzern der A 4 und A 555 

durch das Büro Strix (H anft  2021) nachgewiesen. Ein Vorkommen der Art kann für das ge-

samte Untersuchungsgebiet (Straßenbegleithölzer) nicht mit hinreichender Sicherheit ausge-

schlossen werden. Um vorhabenbedingte Beeinträchtigungen zu vermeiden ist im Vorfeld eine 

Bauzeitenregelung z u vereinbaren.  Die faunistischen Untersuchungen zur Haselmaus für das 

Projekt A4plus ergaben keine Nachweise für das vorliegend betrachtete Un tersuchungsgebiet 

(Smeets Landschaftsarchitekten 2021 ).  

Ergebnisse der Reptilienerfassung  

Die Transektbegehungen entlang der geeigneten Böschungen  auf der besonnten Nordseite 

der A 4 ergaben zwei Nachweise der planungsrelevanten Mauereidechse im Bereich der Aus-

fahrt Köln -Eifeltor. Dabei wurde n ein adultes Weibchen und ein juveniles Tier unbestimmten 

Geschlechts auf den Lärmschutzwänden festgestellt. Die große Körpergröße des adulten Tie-

res sowie die Verbreitung der einheimischen Genlinie deutet auf ein Vorkommen einer ge-

bietsfremden Genlinie im Untersuchungsgebiet hin.  

Faunistische Funktionsräume  

Das Untersuchungsgebiet weist aufgrund seiner Heterogenität eine große Bandbreite an Nut-

zungsstrukturen und somit Lebensräumen auf. Neben stark anthropogen überformten Sied-

lungs - , Gewerbe -  und Verkehrsflächen wird ein Großteil des Untersuchungsgebietes von  Ge-

hölz - , Acker -  Grünlandflächen eingenommen.  

Entsprechend der avifaunistischen Kartierung lässt sich das Untersuchungsgebiet aufgrund 

seiner Habitatausstattung sowie seines Arteninventars grob in 17 Funk t ionsräume 

(BV00 – BV16) einteilen.  Zu den faunistisch bedeutsamsten  Bereichen sind solche zu nen-

nen, die als mögliche Lebensräume oder Habitate bestimmter planungsrelevanter Arten ein-

zustufen sind. In Klammern stehen die Bedeutungen der Funktionsräume für die vorkommen-

den Arten sowie die Klassifizierung der Raumwiderstandsklasse.  

Der Funktionsraum BV00 umfasst die Autobahnen A 4 und A 555, das Autobahnkreuz und die 

Abfahrten sowie die direkt angrenzenden Böschungen. Dementsprechend ist ein Großteil der 

Fläche für den Verkehr versiegelt und die Böschungen bestehen aus jungen Gehölzen.  Da 
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dieser Funktionsraum den direkten Vorhabenort darstellt, erhält dieser keine Klassifizierung 

des Raumwiderstands. Zudem hat dieser eine sehr geringe Bedeutung als faunistischer Funk-

tionsraum.  

Der Funktionsraum BV01  umfasst die Gehölzbestände jungen und mittleren Alters nördlich 

der Ausfahrt K -Eifeltor und westlich und östlich der Straße „Am Eifeltor“. Zudem liegen Teile 

einer Dauerkleingartenanlage in diesem Funktionsraum. Die Habitatstrukturen sind wenig 

vielfältig und bestehen aus unterholzreichen Waldbereichen . Avifaunistisch wurden keine 

wertgebenden oder planungsrelevanten Vogelarten festgestellt (geringe Bedeutung; 

RWK III).  

Der Funktionsraum BV02 ist die Grün -  und Gehölzfläche am Güterbahnhof Köln -Eifeltor im 

Westen des Untersuchungsgebietes. Die Gehölze sind jungen Alters und die Grünflächen be-

stehen größtenteils aus Parkrasen . Avifaunistisch wurden keine wertgebenden oder planungs-

relevanten Vogelarten festgestellt (sehr geringe Bedeutung; RWK III).  

Der Funktionsraum BV03 umfasst den Kalscheurer Weiher, dessen Uferbereich sowie die be-

waldete Insel. Die Habitatausstattung ist dementsprechend trotz der geringen Größe des 

Funktionsraumes vielfältig . D ie Biotoptypen sind von allgemeiner Bedeutung . Avifaunistisch 

wurden eine Kolonie Graureiher (8 besetzte Nester) und 3 Reviere von Staren auf der Insel 

festgestellt. Die Uferbereiche wurden von Bachstelzen als Nahrungsgäste genutzt und Mehl - , 

Rauch - , und Uferschwalben wurden als Durchzügler festgeste llt  (mitt lere Bedeutung; RWK 

III).  

Der Funktionsraum BV04  umfasst die unterholzarmen Waldflächen des Äußeren Grüngür-

tels zwischen Kalscheurer Weiher und Brühler Landstraße. Die Gehölze sind größtenteils Laub-

bäume hohen Alters  mit Biotoptypen hoher oder herausragender Bedeutung . In diesen alten 

Wäldern finden sich auch Charakterarten für alte Wälder mit hohe m Totholzanteil, etwa der 

Mittelspecht (Brutnachweis) oder auch Waldlaubsänger (Durchzügler) und Hohltaube (Brut-

verdacht).  Viele Forst - , Wander -  und Radwege durchkreuzen diesen Funktionsra um . Aufgrund 

der Biotoptypenausstattung und der nachgewiesenen Vogelarten ist die Bedeutung des Funk-

tionsraumes als hoch einzustufen  (hohe Bedeutung; RWK II) .  

Der Funktionsraum BV05 befindet sich zwischen Brühler Landstraße und dem Wasserwerk im 

Äußeren Grüngürtel. Die Habitatausstattung ist ähnlich zu BV04, im östlichen Teil dieses 

Funktionsraumes sind die Gehölzbestände etwas jünger, jedoch ebenfalls von Laubb äumen 

geprägt . Die avifaunistische  Bedeutung ist ebenfalls etwas geringer, in diesem Funktionsraum 

wurden zwei Brutnachweise von Mäusebussarden sowie ein Brutverdacht des  Grünspecht s 

erbracht  (mittlere Bedeutung; RWK III).  

Der Funktionsraum BV06 umfasst den See nordwestlich des AK sowie dessen Uferbereiche 

und umgebende junge Gehölzbestände.  Letztere sind dichte Laubmischwaldflächen mit jun-

gem Stangenholz, wobei Birke die dominierende Art ist . Avifaunistisch betrachtet wurden 

keine wertgebenden oder planungsrelevanten Vogelarten festgestellt  (geringe Bedeutung; 

RWK III).  

Der Funktionsraum BV07  umfasst die Waldbestände um das Wasserwerk im Äußeren Grün-

gürtel und grenzt direkt an das AK in nordwestlicher Richtung. Die Wälder sind Laubmischwäl-

der mittleren bis hohen Alters inklusive kleinere r Parzellen mit Nadelbäumen . In diesem Funk-

tionsraum wurden Brutnachweise von Waldkauz, Grauschnäpper, Star, Mäusebussard und 

Grünspecht als wertgebende bzw. planungsrelevante Arten erbracht. Zudem wurden einige 

geeignete Höhlenbäume in diesem Bereich erfasst (hohe Bedeutung; RWK II).  

Der Funktionsraum BV08 umfasst das Waldstück südwestlich des AK zwischen der Siedlung 

Köln -Hochkirchen und der Autobahn. Die Waldflächen bestehen aus Laubmischwäldern mitt-

leren bis hohen Alters, sind jedoch durch die Lage stark verlärmt . Avifaunistisch betrachtet 
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wurden keine wertgebenden oder planungsrelevanten Vogelarten festgestellt ( geringe Be-

deutung; RWK III).  

Der Funktionsraum BV09 befindet sich im Süden des UG und umfasst die Offenlandflächen 

zwischen der A 555 und der Siedlung Köln -Rondorf. Die Flächen werden intensiv landwirt-

schaftlich  für Sommer -  und Winterfeldfrüchte genutzt. Zudem befindet sich in diesem Funk-

tionsraum der Giesdorfer Hof mit alten Gebäuden . Zwei Brutverdachte von Feldlerchen sowie 

ein Brutnachweis von Staren wurde in diesem Funktionsraum erbracht.  (mittlere Bedeutung; 

RWK III).  

Der Funktionsraum BV10 umfasst die ebenfalls intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche 

südlich der A 4 zwischen dem Galgenbergsee und der Dauerkleingartenanlage bei Köln -Hö-

ningen. Es werden sowohl Sommer -  als auch Winterfeldfrüchte angebaut . In der landwirt-

schaftlichen Fläche wurde ein Brutverdacht von Feldlerchen erbracht  (geringe Bedeutung; 

RWK III).  

Der Funktionsraum BV11 befindet sich nördlich der A 4 im Äußeren Grüngürtel östlich der 

Brühler Landstraße und umfasst die landwirtschaftlich genutzten Ackerflächen. Dort werden 

diverse Sommer -  und Winterfeldfrüchte angebaut. Im östlichen Teil entsteht auf  einer ehe-

maligen Ackerfläche ein neuer Wald, die Bäume sind jedoch noch sehr jung und stehen weit 

auseinander, sodass von einer Offenlandschaft gesprochen werden kann . Avifaunistisch be-

trachtet wurden keine wertgebenden oder planungsrelevanten Vogelarten festgestellt ( sehr 

geringe Bedeutung; RWK III).  

Der Funktionsraum BV12 umfasst den Golfplatz Marienburg, welcher nordöstlich an das AK 

angrenzt. Die Anlage ist von kurzem Golfrasen geprägt, welcher von schmalen, parkartigen 

Baumstreifen unterbrochen wird. Zudem befinden sich einige Sandflächen dort, die  jedoch 

stark ausgeräumt sind und sauber gehalten werden . Avifaunistisch betrachtet wurden keine 

wertgebenden oder planungsrelevanten Brutvögel festgestellt, lediglich Star, Rotmilan und 

Mittelspecht als Nahrungsg äste  (geringe Bedeutung; RWK III).   

Der Funktionsraum BV13 umfasst den Äußeren Grüngürtel zwischen dem Golfplatz und der 

Straßenbahnlinie im Nordosten des UG. Dieser Funktionsraum ist parkartig aufgebaut und 

besteht neben offenen Wiesenflächen aus Waldbereichen mit hauptsächlich Laubmischwäl-

dern mittleren Alters. Der Raum wird, wie fast alle Funktionsräume, von einigen Straßen 

durchkreuzt . Avifaunistisch betrachtet wurden keine wertgebenden oder planungsrelevanten 

Vogelarten festgestellt ( mittlere Bedeutung; RWK III).  

Der Funktionsraum BV14  umfasst die Waldbereiche südöstlich des AK, Teile des Forstbo-

tanischen Gartens der Stadt sowie den „Finkens Garten“, ein öffentlicher Naturerlebnisgarten 

mit unterschiedlichen Biotoptypen auf kleinstem Raum. Die Waldbereiche sind sowohl Nadel 

als auch Lau bmischwälder mittleren bis hohen Alters. Durch die diverse Struktur und das 

Alter der W aldbestände  ist dieser Funktionsraum der qualitativ hochwertigste im gesamten 

Untersuchungsgebiet.  Die Brutvogelfauna weist zudem einige Charaktera rten naturnaher und 

gereifter Wälder mit hohem Totholzanteil auf. Zu nennen wäre hier vor allem der Mittelspecht, 

aber auch die Brutnachweise von Habicht und Waldkauz . Zudem wurden in diesem Funkti-

onsraum Trauerschnäpper und Waldlaubsänger als Durchzügler nachgewiesen. Der Funkti-

onsraum besitzt eine hohe Bedeutung als Biotopverbundfläche ( hohe Bedeutung; RWK II).  

Der Funktionsraum BV15 umfasst die siedlungsnahen Bereiche sowie den Verteilerkreis im 

Norden des Untersuchungsgebiet. Die Gehölzbestände in diesem Bereich sind von jungem bis 

mittleren Alter mit kleineren Parzellen mit Waldbeständen höheren Alters und insgesamt we-

nig divers . Avifaunistisch betrachtet wurden keine wertgebenden oder planungsrelevanten 

Vogelarten festgestellt ( sehr geringe Bedeutung; RWK III).  

Der Funktionsraum BV16 umfasst die jungen Waldbestände im Südosten des Untersuchungs-

gebietes an der Ausfahrt Köln -Rodenkirchen der A 555. Die Waldbestände bestehen aus sehr 
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dichtem Stangenholz von Laubbäumen  und sind nur durch die genannte Ausfahrt zerschnitten  

Avifaunistisch betrachtet wurden keine wertgebenden oder planungsrelevanten Brutvogelar-

ten festgestellt. Lediglich Sperber und Fitis wurden als Nahrungsg äste  festgestellt ( geringe 

Bedeutung; RWK III).  

Alle Funktionsräume weisen aufgrund ihrer Nähe zu den Autobahnen sowie der Zubringer-

straßen eine hohe bis sehr hohe Verlärmung auf. Dies mindert vor allem für lärmsensible 

Arten die Qualität der potenziellen Lebensraumstätten.  Durch die Nähe zur Innenstadtlage 

der Großstadt Köln sind zudem fast alle Funktionsräume durch Straßen oder Bahnstrecken 

zerschnitten, sodass Barrierewirkungen vorhanden sind.  

Landesweiter Biotopverbund  

Biotopverbundflächen besitzen im Hinblick auf das Schutzgut „Tiere und Lebensräume“ eine 

besondere Relevanz. Der landesweite Biotopverbund wurde vom Land NRW flächendeckend 

erstellt und bewertet. Unterschieden werden Verbundräume  

¶ besonderer Bedeutung und  

¶ herausragender Bedeutung.  

Im vorliegend betrachteten Untersuchungsgebiet gibt es zwei Verbundf lächen, die von be-

sonderer Bedeutung sind (vgl. Tabelle 10 ).  Der Äußere Grüngürtel hat eine besondere Rolle 

aufgrund seiner Vernetzungsfunktion in Stadtrandlage und der Ackergehölzkomplex  südlich 

der A 4 führt diese Funktion in die Offenlandstrukturen zwischen Köln und Bonn weiter aus.  

In der nachfolgenden Aufzählung sind die Konfliktbereiche für das Schutzgut „Tiere, Pflanzen 

und die biologische Vielfalt“ aufgrund der Komplexität und Länge dieses Kapitels zusammen-

gefasst  aufgelistet.  

¶ Besonderer Artenschutz:  Faunistische Funktionsräume, Fortpflanzungs -  und Ruhestätte pla-

nungsrelevanter Arten  

o Gehölzflächen des äußeren Grüngürtels und südöstlich des Autobahnkreuzes: Funk-

tionsräume BV04, BV07, BV14 Ą RWK II  

o Funktionsräume der Wertstufe „mittel“Ą RWK III  

o Reptilienhabitat / potenzielles Vorkommen Ą RWK III  

¶ Flächen des Biotopkatasters  

o Brachgefallene Parkanlage mit Waldbereichen in Köln -Marienburg“ (BK-5007 -018) Ą 

RWK III  

¶ Biotopverbund: Flächen mit besonderer Bedeutung für den Biotopverbund  

o „Äußerer Grüngürtel zwischen Braunsfeld und Rodenkirchen“ (VB-K-5007 -005) Ą 

RWK III  

o „Acker-Kleingehölzkomplex bei Meschenich“ (VB-K-5107 -009) Ą RWK III  

2.4.6  Vorbelastungen  

Durch die starke anthropogene Prägung des Raumes, insbesondere in den Siedlungsbereichen 

und der teils intensiven landwirtschaftlichen Nutzung, wird die Lebensraumeignung einge-

schränkt, so dass kaum unbelastete Rückzugsräume vorhanden sind. Lärmemissionen, ein 

hoher Nutzungsdruck im Rahmen der Naherholung  sowie Lichtverschmutzungen durch Stra-

ßenbeleuchtungen oder Autoscheinwerfer reduzieren das Habitatpotenzial ebenfalls.  

Nahezu alle Straßen innerhalb des Untersuchungs gebietes  – insbesondere die beiden Auto-

bahnen A4 und A 555 – entfalten eine Barrierewirkung. Von den Straßen gehen betriebsbe-

dingte Lärm -  und Schadstoffemissionen sowie optische Beunruhigungen aus.   
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2.5  Schutzgut Fläche  

2.5.1  Werthintergrund  

Die Bundesregierung hat das Ziel festgelegt , bis zum Jahr 2030 den Flächenverbrauch auf 

30  ha/Tag zu begrenzen (Die Bundesregierung 2017).  

Der Landesentwicklungsplan NRW führt in  Kapitel  „8.1-3 Grundsatz Verkehrstrassen“ aus:  

„Die für den überregionalen und regionalen Verkehr bedarfsgerecht zu sichernden Trassen 

sollen flächensparend gebündelt werden“. Dem Umfang des Flächenverbrauches muss ein 

angemessener vernünftiger Grund gegenüberstehen.  

2.5.2  Verbindliche raumordnerische Zielfestlegungen  

Räumlich konkretisierte Ziele / Vorranggebiete, die diesem Schutzgut zuzuordnen sind, liegen 

nicht vor. Die textlichen Ziele sowie Grundsätze / Vorbehaltsgebiete sind im Rahmen der UVS 

von untergeordneter Relevanz und werden durch die sonstigen rechtlichen  und fachlichen 

Bewertungen für dieses Vorhaben ausreichend mitberücksichtigt.  

2.5.3  Datengrundlagen  

Folgende Datengrundlagen sind für die Bearbeitung des Schutzgutes im Rahmen dieses Vor-

habens heranzuziehen:  

¶ Biotoptypenkartierung  (AFRY Deutschland, 2023)  

2.5.4  Methodik der Bestandserfassung und -bewertung  

Gemäß Anlage 4 UVPG ist der Flächenverbrauch unter dem Schutzgut Fläche zu betrachten . 

Eine erneute Betrachtung bereits unter anderen Schutzgütern berücksichtigter Werte und 

Funktionen ist nicht erforderlich.  

Bewertungskriterien  

Den Biotoptypen der B KompV werden entsprechen d den zusammengefa ssten Darstellungen 

im Bewertungsrahmen den Kategorien „unverbrauchte“ und „verbrauchte“ Fläche zugewie-

sen.  

Tabelle 21 : Bewertungseinstufung des Flächenverbrauchs  

Bedeutung  Kriterien  

 Flächenverbrauch  

B
e
s
o

n
d

e
re

 

herausra-

gend/ sehr 

hohe  

Unverbrauchte Fläche  

Gehölzbestände, naturnahe oder sehr extensiv genutzte Biotoptypen 

(z.  B. Streuobstwiesen), Landwirtschaftliche Bodennutzung (Ackerflä-

chen, intensive Grünlandnutzung), Gartenbau, Wasserflächen  
hohe  

A
llg

e
-

m
e
in

e
 mittlere  

 
Verbrauchte Fläche  

Gartenflächen, sonstige Siedlungsflächen (überwiegend unversiegelt) und 

Straßenbegleitgrün, v ersiegelte Böden (z.  B. Straßen, Häuser)  
geringe /  

sehr gering  

 

2.5.5  Bestandsbeschreibung und -bewertung  

Das Untersuchungsgebiet  weist insgesamt eine Größe von ca. 51 8 ha auf.  

Tabelle 22 zeigt die verbrauchte und die unverbrauchte Fläche. Das Schutzgut „Fläche“ weist 

eine hohe Relevanz für die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes auf. Eine Bewertung der 

Qualität der unverbrauchten Flächen erfolgt über die sonstigen Schutzgüter.  
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Insgesamt ist der Raum von einer hohen Dichte an Siedlungen und Infrastruktur geprägt. 

Dies spiegelt sich in dem bereits sehr hohen Anteil von 42, 31  % verbrauchter/vorbelasteter 

Fläche an der Gesamtfläche des Untersuchungsgebietes wider.  

Tabelle 22 : Bestehender Flächenverbrauch im Untersuchungsgebiet  

Flächenverbrauch  Kriterien für die Zuordnung der Biotoptypen zum 

Flächenverbrauch  

Fläche [ha]  

unverbrauchte  

Fläche  

 

Gehölzbestände, naturnahe oder sehr extensiv genutzte 

Biotoptypen (z. B. Streuobstwiesen), Landwirtschaftliche 

Bodennutzung (Ackerflächen, intensive Grünlandnut-

zung), Gartenbau, Wasserflächen  

299,13  

„verbrauchte“ / vor-

belastete Fläche  

Gartenflächen, sonstige Siedlungsflächen (überwiegend 

unversiegelt) und Straßenbegleitgrün, v ersiegelte Böden 

(z. B. Straßen, Häuser)  

219, 38  

Gesamt   518, 51  

 

Bebauungsplan Rondorf Nord - West  

Der  im Verfahren befindliche Aufstellungsbeschluss Rondorf Nord -West sieht eine Änderung 

der Landnutzung vor. Der kartographisch dargestellte See (ehemalige Kiesgrube) süd -west-

lich des Autobahnkreuzes ist nach einem eigenständigen Planfeststellungsverfahren in 2021 

bereits durch Baumaßnahmen renaturiert und nach Westen bis zum nächsten Feldweg erwei-

tert worden. Zudem sieht der Bebauungsplan eine neue Siedlungsfläche (derzeitige Nutzung 

10/23: Ackerfläche) sowie Ausgleichsflächen  vor . Der Bebauungsplan wird noc h nicht in die 

Bilanz des Flächenverbrauchs mit einbezogen.  

2.5.6  Vorbelastungen  

Die Angabe der „verbrauchten“ Fläche (Tabelle 22) beinhaltet bereits die Vorbelastung, so 

dass keine weiteren maßgeblichen Vorbelastungen vorhanden sind. Vorbelastungen  der Qua-

lität von Flächen wurden den anderen Schutzgütern zugeordnet.  

 

2.6  Schutzgut Boden  

2.6.1  Werthintergrund  

Der Boden ist bezogen auf  

- seine Lebensraumfunktion und seine Funktion als Teil des Naturhaushaltes,  

- seine Filter - , Puffer -  und Stoffumwandlungsfunktion (Regelungsfunktion)  

- seine Funktion als Archiv der Natur -  und Kulturgeschichte sowie  

- seine Nutzungsfunktion  

zu bewerten (§ 2 Abs. 2 B bodSchG ). Für die Bewertung wurden anhand landesweit einheitli-

cher Methoden besonders schutzwürdige Ausprägungen der Funktionen ermittelt. Bezogen 

auf belastete Böden und Schadstoffeinträge in Böden ist zudem die BBodSchV zu beachten.  

Dem Schutz des Bodens können jedoch auch Schutzgebiete dienen, insbesondere Boden-

schutzgebiete (§  21 B BodSchG i. V. m. § 12 LBodSchG NRW), Schutzwald (§  12 B WaldG), 

Naturschutzgebiete (§  23 B NatSchG) und seltener Landschaftsschutzgebiete (§  26 

BNatSchG).  
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Die „Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung des Bundes-

Bodenschutz -  und Altlastenverordnung und zur Änderung der Deponieverordnung und der 

Gewerbeabfallverordnung“ setzt ab dem 1.8.2023 neue Anforderungen an den Bodenschutz.  

Die Bewertung des Schutzgutes erfolgt vorrangig nach den zulassungsrelevanten Vorgaben 

in Anhang 1 B KompV und wird durch die Bewertungen nach anderen Vorschriften und Metho-

den ergänzt.  

2.6.2  Verbindliche raumordnerische Zielfestlegungen  

Räumlich konkretisierte Ziele / Vorranggebiete, die diesem Schutzgut zuzuordnen sind, liegen 

nicht vor. Die textlichen Ziele sowie Grundsätze / Vorbehaltsgebiete sind im Rahmen der UVS 

von untergeordneter Relevanz und werden durch die sonstigen rechtlichen  und fachlichen 

Bewertungen für dieses Vorhaben ausreichend mitberücksichtigt.  

2.6.3  Datengrundlagen  

Folgende Datengrundlagen sind für die Bearbeitung des Schutzgutes im Rahmen dieses Vor-

habens heranzuziehen:  

¶ Biotoptypenkartierung (AFRY Deutschland , 2023)  

¶ Bodenkarte 1:50.000 (BK50) mit Auswertungen des Geologischen Dienstes NRW 

(https://www .opengeodata.nrw.de, 2023)  

¶ BK50_NaturNaehe, Geologischer Dienst NRW ( https://www .opengeodata.nrw.de, 

2023)  

¶ Bodenschutzwald ( https://www .opengeodata.nrw.de, 2023) , Datensatz aufgrund 

von Vorhaben Dritter nicht mehr aktuell, Darstellung im Untersuchungsgebiet nicht 

mehr vorhanden.  

2.6.4  Methodik der Bestandserfassung und -bewertung  

Basierend auf den Vorgaben des B BodSchG und dem § 13 ff B NatSchG sind Böden unter 

Berücksichtigung der Konkretisierung in der Anlage 1 BKompV zu bewerten. Die Bewertung 

erfolgt für die natürlichen Bodenfunktionen :   

¶ Regler -  und Speicherfunktion  

¶ Filter -  und Pufferfunktion  

¶ natürliche Bodenfruchtbarkeit  

und die  

¶ Archivfunktion (wissenschaftlicher, naturgeschichtlicher, kulturhistorischer oder lan-

deskundlicher).  

Bewertungskriterien  

Der Bestand wird auf der Basis der Bodenkarte BK50 beschr ieben. F ür die UVS ist es dabei 

ausreichend , unmittelbar die Bewertung des Landes zu übernehmen. Die Daten des Landes 

berücksichtigen jedoch keine Vorbelastungen. Deshalb sind die Daten dahingehend anzu pas-

sen, dass die Bodendaten nur dort dargestellt werden, wo die Böden nur nicht bis gering 

verändert sind.  
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Tabelle 23 : Bewertungseinstufung der natürlichen Bodenfunktionen  

Bedeutung  Kriterien  

B
e
s
o

n
d

e
re

 

herausra-

gend  / sehr 

hohe  

Böden mit hervorragender bis sehr hoher Ausprägung der natürlichen Bo-

denfunktionen  

-  Regler -  und Speicherfunktion  

-  Filter -  und Pufferfunktion  

-  natürliche Bodenfruchtbarkeit  

Nur nicht bis gering veränderte Böden  

LANUV: Schutzwürdige Böden herausragender Bedeutung  

hohe  

Böden mit hoher Ausprägung der natürlichen Bodenfunktionen:  

-  Regler -  und Speicherfunktion  

-  Filter -  und Pufferfunktion  

-  natürliche Bodenfruchtbarkeit  

Nur nicht bis gering veränderte Böden  

LANUV: Schutzwürdige Böden besonderer Bedeutung  

A
llg

e
m

e
in

e
 mittlere  

Böden mit mittlerer Ausprägung der natürlichen Bodenfunktionen, min-

destens die folgenden Anforderungen:  

Nicht bis gering veränderte Böden  

-  Wälder und andere naturnahe oder sehr extensiv genutzte Biotoptypen 

(z. B. Extensivgrünland, Streuobstwiesen)  

-  landwirtschaftliche Bodennutzung (Ackerflächen, intensive Grünlandnut-

zung), Gartenbau.  

Geringe /  

sehr gering  

geringe Naturnähe, naturfern   

-  Gartenflächen, sonstige Siedlungsflächen (überwiegend unversiegelt) 

und Straßenbegleitgrün  

-  versiegelte Böden (z. B. Straßen, Häuser)  

Tabelle 24 : Bewertungseinstufung der Archivfunktion  

Bedeutung  Kriterien  

B
e
s
o

n
d

e
re

 

herausra-

gend/ sehr 

hohe  
 

Ausprägungen von Böden mit hervorragender bis sehr hoher wissen-

schaftlicher, naturgeschichtlicher, kulturhistorischer oder landeskundli-

cher Bedeutung  

Nur nicht bis gering veränderte Böden  

LANUV: Schutzwürdige Böden herausragender Bedeutung  

hohe  

Ausprägung von Böden mit hoher wissenschaftlicher, naturgeschichtli-

cher, kulturhistorischer oder landeskundlicher Bedeutung  

Nur nicht bis gering veränderte Böden  

LANUV: Schutzwürdige Böden herausragender Bedeutung  

A
llg

e
-

m
e
in

e
 mittlere  

 
Für das Vorhaben nicht relevant  

geringe /  

sehr gering  

Für das Vorhaben nicht relevant  

 

2.6.5  Bestandsbeschreibung und -bewertung  

Geologisch -bodenkundlicher Überblick  

Der geologische Untergrund (Lithologie) im Untersuchungsgebiet ist vielfältig gegliedert. 

Grundsätzlich sind im Untersuchungsgebiet Lockersedimente zu finden, welche überwiegend 

aus quartäre m Sand und Kies bestehen.  Teilweise gibt es Stellen mit Schluff, die sich aus den 

Ablagerungen der Bäche und Flüsse im Holozän gebildet haben.  Der geologische Untergrund 
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und somit die Verteilung der Sedimente und Gesteinstypen werden in der Abbildung 8 dar-

gestellt.  

 

Abbildung 8: Geologie im Untersuchungsgebiet  (Geologischer Dienst NRW 2023, verändert)  

Das Untersuchungsgebiet weist unterschiedliche Bodentypen auf. Die prägenden Bodentypen 

sind Braunerden und Parabraunerden. Dazu kommen vor allem im nördlichen Bereich des 

Untersuchungsgebietes einige Auftrags -Regosole, im östlichen Bereich bei Rodenkirchen Vega 

bzw. Braunauenboden und ganz vereinzelt, westlich der A 555 Kolluvisole als Bänder in na-

hezu Nord -Süd Ausrichtung  vor .  

Die Verteilung der Bodentypen im Untersuchungsgebiet ist der Anlage 3 „Karte 3 – Schutz-

güter  Boden  und Fläche “ zu entnehmen. Die Bodentypen sind in folgender Tabelle aufgeführt . 
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Tabelle 25 : Übersicht der Bodentypen  

Nr.: entspricht der Nummerierung der Bodentypen in der Karte 3 ĂSchutzg¿ter Boden und Flªcheñ, 

Kürzel: Kürzel des Bodentyps, Bodentyp: Bezeichnung des Bodentyps, Kurzbeschreibung des Bo-

dentyps: Besonders relevante Eigenschaften des Bodentyps.  

Nr.  Kürzel  Bodentyp  Kurzbeschreibung des Bodentyps  

1 L Parabraunerde  braun gefärbter Boden, der durch Tonverarmungs -  und -

anreicherungshorizonte infolge vertikaler Tonverlagerung 

gekennzeichnet ist  

2 B Braunerde  durch Verwitterung und Tonmineralneubildung gleichmäßig  

braun gefärbter und verlehmter Boden  

3 Q Regosol  aus karbonatfreiem  oder -armem Lockergestein entstande-

ner Boden; sehr geringmächtige Bodenentwicklung  

4 K Kolluvisol  Boden aus abgespültem oder verwehtem humose n Boden-

material  

5 A Vega (Braunau-

enboden)  

Boden aus mehr oder weniger humosem Bodenmaterial, 

das in Talauen durch Flüsse sedimentiert wurde; meist 

stark schwankendes Grundwasser; (ursprünglich) perio-

disch überflutet  

 

2.6.5.1  Teilaspekt  natürliche Bodenfunktionen  

Aufgrund der sehr langen Entwicklungszeit ist natürlicher Boden nicht wiederherstellbar. Der 

Natürlichkeitsgrad ist für die Bewertung von Boden daher von hoher Relevanz. Er kann ins-

besondere von den vorhandenen Biotoptypen, die die aktuelle und teilweise v ergangene Nut-

zung beschreiben, abgeleitet werden (vgl. LANUV 2010, eine standardisierte Klassifizierung 

für Biotoptypen bezüglich Natürlichkeitsgrad des Bodens gibt es nicht).  

Naturnahe Böden sind durch den Menschen nicht beziehungsweise nicht wesentlich in ihren 

natürlichen Bodeneigenschaften und Bodenfunktionen beeinflusst (insbesondere sind die Bo-

denhorizonte unter der Streuauflage unverändert). Der Natürlichkeitsgrad richtet  sich dabei 

nach dem Grad der Beeinträchtigung durch Substrat -  und Prozessveränderungen infolge von 

anthropogenen Einwirkungen. Anthropogene Wirkfaktoren sind unter anderem Versiegelung, 

Verdichtung, Vermischung, Abtrag/Erosion, Entwässerung und Schadstoff einträge.  

Der im Verfahren befindliche Aufstellungsbeschluss Rondorf Nord -West sieht eine Änderung 

der Landnutzung vor. Der kartographisch dargestellte See (ehemalige Kiesgrube) süd -west-

lich des Autobahnkreuzes ist nach einem eigenständigen Planfeststellungsverfahren in 2021 

bereits durch Baumaßnahmen renaturiert und nach Westen bis zum nächsten Feldweg erwei-

tert worden. Zudem sieht der Bebauungsplan neue Siedlungsflächen (derzeitige Nutzung 

10/23: Ackerfläche) sowie Ausgleichsflächen vor. Eine Aussage zur veränderte n Bewertung 

hinsichtlich des Natürlichkeitsgrades kann nach aktuellem Stand noch nicht zuverlässig ge-

troffen werden.  

In der nachfolgenden Tabelle ist der Natürlichkeitsgrad, zusammen mit den Kriterien für die 

Einstufung und der Bewertung dargestellt. Zudem ist die Flächengröße je Klasse des Natür-

lichkeitsgrades im Untersuchungsgebiet der Tabelle zu entnehmen. Die räumlic he Verteilung 

des Natürlichkeitsgrades ist der Karte 3 „Schutzgüter  Boden  und Fläche “ zu entnehmen. 
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Tabelle 26 : Natürlichkeitsgrad im Untersuchungsgebiet  

Natürlichkeitsgrad  Kriterien für die Einstufung des Natürlichkeitsgrades  Fläche 

[ha]  

sehr hohe Naturnähe  Gehölzbestand mit sehr alten Bäumen (Überhälter)  4,97  

hohe Naturnähe  jüngere Wälder und andere naturnahe oder sehr extensiv ge-

nutzte Biotoptypen (z. B. Extensivgrünland, Streuobstwiesen)  

155,71  

mittlere Naturnähe  landwirtschaftliche Bodennutzung (Ackerflächen, intensive 

Grünlandnutzung), Gartenbau  

137,20  

naturfern  versiegelte  und veränderte  Böden (z.  B. Straßen, Häuser , Ab-

grabungen, Aufschüttungen )  

220,62  

Gesamt   518, 50  

 

Neben dem Natürlichkeitsgrad des Bodens ist die Ausprägung der natürlichen Bodenfunktio-

nen relevant. Diese ergibt sich aus den schutzwürdigen Böden. Im vorliegend betrachteten 

Untersuchungsgebiet  gibt es schutzwürdige Parabraunerden, die hinsichtlich ihrer Regler -  und 

Speicherfunktion eine sehr hohe Bedeutung haben.  Diese befinden sich im Westen des Un-

tersuchungsgebietes  und erstreckt sich über die Waldflächen des Äußeren Grüngürtels zu den 

Dauerkleingärten südlich der A 4.  Dazu gibt es  schutzwürdige  Böden mit großem Wasserrück-

haltevermögen, die eine hohe Bedeutung für die Regler -  und Speicherfunktion haben.  Diese 

befinden sich sowohl ebenfalls im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes im Äußeren 

Grüngürtel sowie südlich der A 4 als auch im südlichen Teil des Untersuchungsgebietes west-

lich und östlich der A 555 etwas um den Giesdorfer Hof sowie der Waldstr eifen zwischen 

Autobahn und Köln -Hahnwald.   

Im Untersuchungsgebiet kommen die in  Tabelle 27  dargestellten schutzwürdigen Böden mit 

einer mittleren bis sehr hohen Naturnähe vor , die eine sehr hohe bzw. hohe Bedeutung für 

die Bewertungseinstufung der natürlichen Bodenfunktion besitzen.   

Tabelle 27 : Schutzwürdige Böden im Untersuchungsgebiet  und Bedeutung der natürlichen Boden-

funktion  

Name  Bedeutung  Fläche 

[ha]  

Böden mit ausgezeichneter Lebensraumfunktion aufgrund hoher Puf-

fer -  und Speicherkapazität für Wasser und Nährstoffe  

sehr hoch  30,31   

Böden mit großem Wasserrückhaltevermögen im 2 -Meter -Raum, 

wichtig hinsichtlich der Reglerfunktion  für den Wasserhaushalt, auch 

für den qualitativer Grundwasserschutz und die Kühlung in Siedlungs-

kernen  

hoch  43,53  

Gesamt   73,84  

 

Die Darstellung der Bewertungseinstufung der besonderen Böden hinsichtlich der natürlichen 

Bodenfunktion ist der Karte 3 „Schutzgüter Boden und Fläche“ zu entnehmen. 

2.6.5.2  Teilaspekt  Archivfunktion  

Im Untersuchungsgebiet gibt es keine Böden mit besonderer Bedeutung für die Archivfunk-

tion.  

In der nachfolgenden Aufzählung sind die Konfliktbereiche für das Schutzgut „Boden“ zusam-

mengefasst aufgelistet.  
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¶ Altstandorte, Altablagerungen Ą RWK III  

¶ Schutzwürdige Böden (s. Tabelle 27 ) Ą RWK III  

2.6.6  Vorbelastungen  

Die wesentlichen Vorbelastungen des Schutzgutes „Bodens“ im Untersuchungsraum werden 

nachfolgend kurz erläutert. Die Darstellung erfolgt in der Karte „Schutzgüter Boden und Flä-

che“ (Anlage 3).  

Straßen und Wege:  Die Vorbelastung durch Autobahnen (sehr hohe Vorbelastung) und Bun-

des-  und Landesstraßen (hohe Vorbelastung), aber auch durch kleinere Straßen und Wege 

bedingen Versiegelung und Überformung (z. B. in Böschungsbereichen). Diese Wirkungen 

werden im Rahmen d er Bewertung des Natürlichkeitsgrades (Kap. 2.6.5.1 ) berücksichtigt 

(siehe Flächen mit geringer und sehr geringer Bedeutung). Zudem sind insbesondere Auto-

bahnen sowie Bundes -  und Landesstraßen Emittenten stofflicher Emissionen, die sich auf Bö-

den auswirken . 

Bahntrassen:  Bahntrassen verursachen durch die anthropogene Überformung der natürli-

chen Bodenverhältnisse Vorbelastungen.  

Siedlungen:  Durch Gebäude und Nebenanlagen wird Versiegelung und eine Überformung 

des natürlich anstehenden Bodens verursacht. Zudem wird beim Bau, aber auch zur Gestal-

tung der unversiegelten oder teilversiegelten Siedlungsbereiche in den Boden eingegriffen. 

Diese Wi rkungen sind im Natürlichkeitsgrad (Kap. 2.6.5.1 ) berücksichtigt (siehe Flächen mit 

geringe r Naturnähe).  

Altablagerungen und Altstandorte:  In mehreren Bereichen des Untersuchungsraumes 

sind Altablagerungen oder Altstandorte vorhanden.  

Als weitere Vorbelastungen, die nicht kartographisch dargestellt wurden, sind zu nennen:  

Landwirtschaft:  Aus der landwirtschaftlichen Bodennutzung (Ackerbau und intensive Grün-

landbewirtschaftung etc.) resultiert ein anthropogen geprägter Bodenhorizont, hauptsächlich 

durch Pflügen und ähnliche Eingriffe in die oberen Bodenschichten. Diese Wirkungen sind im 

Rahmen der Bewertung des Natürlichkeitsgrades (Kap. 2.6.5.1 ) berücksichtigt (siehe Flächen 

mit mittlerer Naturnähe). Zudem werden Böden durch stoffliche Einträge (Dünger, Gülle, 

Pflanzenschutzmittel) sowie durch Immissionen indirekt verändert.    

 

2.7  Schutzgut Wasser  

2.7.1  Werthintergrund  

Nach §  1a WHG sind die Gewässer (Grund -  und Oberflächenwasser) als Bestandteil des Na-

turhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern und nachhaltig zu entwi-

ckeln. Vermeidbare Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen von Gewässern un d der 

direkt von ihnen abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren 

Wasserhaushalt haben zu unterbleiben. Bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein 

Gewässer verbunden sein können, ist die erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um eine  Verun-

reinigung des Wassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu 

verhüten, die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten sowie eine Vergrößerung 

und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden.  

Das Grundwasser und die Oberflächengewässer (Fließ -  und Stillgewässer) weisen wichtige  

- Lebensraumfunktionen,  

- Retentionsfunktionen (einschließlich der natürlichen Dynamik),  

- Stoffliche Regelungsfunktionen (Selbstreinigungsfähigkeit) und  
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- Nutzfunktionen (insbesondere Trinkwassergewinnung) auf.  

Die Lebensraumfunktion wird, zur Abgrenzung von den Schutzgütern Tiere, Pflanzen und bi-

ologische Vielfalt, auf die Strukturgüte und die Ergebnisse der Zustandsbewertung der Was-

serrahmenrichtlinie (WRRL, Richtlinie 2000/60/EG) begrenzt. Diesbezüglich ist da s Ver-

schlechterungsgebot (§ 27 WHG) zu beurteilen.  

Für die Retentionsfunktion sind die Überschwemmungsgebiete (§ 78 WHG) und vorläufig ge-

sicherte Überschwemmungsgebiete zu berücksichtigen. Zudem ist die natürliche Dynamik der 

Oberflächengewässer (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 B NatSchG) zu erhalten. Dies gilt insbesondere für 

natürliche und naturnahe Gewässer einschließlich ihrer Ufer, Auen und sonstigen Rückhalte-

flächen. Die Vorschriften für die Einleitung von Niederschlagswasser sind zu beachten.  

Die stoffliche Regelungsfunktion für den Abbau von Schadstoffen (einschließlich der Überver-

sorgung mit Pflanzennährstoffen) wird maßgeblich durch den Erhalt einer naturnahen Aus-

prägung der Oberflächengewässer, der langen Verweildauer von Grundwasser und de r Ein-

haltung der Vorschriften über die Einleitung von Schadstoffen sowie die Berücksichtigung des 

guten chemischen Zustandes (gem. §§ 27 und 47 WHG) für Oberflächengewässer und Grund-

wasser sichergestellt.  

Zum Schutz der Nutzungsfunktion sind die Wasserschutzgebiete (§ 51 WHG) sowie (Heil - ) 

Quellenschutzgebiete (§ 53 WHG) zu beachten.  

Die Bewertung des Schutzgutes erfolgt vorrangig nach den zulassungsrelevanten Vorgaben 

in Anhang 1 B KompV und wird durch die Bewertungen nach anderen Vorschriften und Metho-

den ergänzt.  

2.7.2  Verbindliche raumordnerische Zielfestlegungen  

Die folgende n Ziel e der Raumordnung sind insbesondere dem hier betrachteten Schutzgut 

zuzuordnen, auch wenn die Ziel e zugleich dem Schutz anderer Schutzgüter dienen . 

LEP NRW 7.4 - 3 Ziel Sicherung von Trinkwasservorkommen  

Grundwasservorkommen und Oberflächengewässer, die für die öffentliche Wasserversorgung 
genutzt werden oder für eine künftige Nutzung erhalten werden sollen, sind so zu schützen 
und zu entwickeln, dass die Wassergewinnung und Versorgung der Bevölkerung mit einwand-
freiem Trinkwasser dauerhaft gesichert werden kann. Sie sind in ihren für die Trinkwasserge-
winnung besonders zu schützenden Bereichen und Abschnitten in den Regionalplänen als Be-
reiche für den Grundwasserschutz und Gewässerschutz festzulegen und für  ihre wasserwirt-
schaftlichen Funktionen zu sichern.  

LEP NRW 7.4 - 6 Ziel Überschwemmungsbereiche  

Die Überschwemmungsbereiche der Fließgewässer sind für den Abfluss und die Retention von 
Hochwasser zu erhalten und zu entwickeln.  

Die Überschwemmungsbereiche sind von hochwasserempfindlichen oder den Abfluss behin-
dernden Nutzungen, insbesondere von zusätzlichen Siedlungsbereichen und Bauflächen, freizu-
halten.  

Die innerhalb von Überschwemmungsbereichen in Flächennutzungsplänen dargestellten Bau-
flächen, die noch nicht realisiert oder in verbindliche Bauleitpläne umgesetzt wurden, sind zu-
rückzunehmen und vorrangig als natürlicher Retentionsraum zu sichern.  

Ausnahmen von den Festlegungen der Absätze 2 und 3 sind möglich für raumbedeutsame Pla-
nungen und Maßnahmen, für die auch das Wasserhaushaltsgesetz oder das Landeswasserge-
setz entsprechende Ausnahmemöglichkeiten vorsehen. Standorte von raumbedeutsamen 
Hochw asserrückhaltebecken sind in den Regionalplänen als Überschwemmungsbereiche zu si-
chern und vorsorglich von Nutzungen, welche die wasserwirtschaftliche Zweckbestimmung ge-
fährden können, freizuhalten.  

Regionalplan Köln: D.2.1 Ziel 1  
Die zeichnerisch dargestellten BGG sind auf Dauer vor allen Nutzungen zu bewahren, die 
zu Beeinträchtigungen oder Gefährdungen der Gewässer (Grundwasser und oberirdische 
Gewässer) und damit ihrer Nutzbarkeit für die öffentliche Wasserversorgung führen kön-
nen. Bei Nutzungskonflikten ist den Erfordernissen des Gewässerschutzes Vorrang einzu-
räumen.  

Regionalplan Köln: D.2.1 Ziel 2  
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Die auf der Basis von festgesetzten Schutzgebieten für Grundwasser und für Trinkwasser-
talsperren dargestellten BGG (s. BGG -Tabelle) sind vor störender anderweitiger Inan-

spruchnahme zu schützen. Beide sind von solchen Nutzungen freizuhalten, die dem Pla-
nung sziel entgegenstehen. Die auf der Basis von geplanten Schutzgebieten für Grundwas-
ser und Trinkwassertalsperren dargestellten BGG (s. BGG -Tabelle) sollen vor störender 
anderweitiger Inanspruchnahme geschützt und von solchen Nutzungen freigehalten wer-
den, di e dem Planungsziel entgegenstehen.  

Regionalplan Köln: D.2.1 Ziel 3  
In den BGG sollen keine neuen Nassabgrabungen zugelassen werden. Insbesondere gilt 
dies für die Mittel -  und Niederterrasse des Rheins. In BGG, die auf der Basis von Einzugs-
gebieten von Grundwasserwerken, die der öffentlichen Trinkwasserversorgung dienen, 
dargestellt sind (s. BGG -Tabelle), sollen insbesondere das Freilegen von Grundwasser und 

das völlige Beseitigen von schützenden Deckschichten über dem Grundwasser nicht zuge-
lassen werden. Soweit sich solche BGG in Kalkzügen befinden (s. BGG -Tabelle), sollen  
insbesondere die Beseitigung von schützenden Deckschichten über den Kalkzügen und der 
Kalkabbau nicht zugelassen werden.  

Regionalplan Köln: D.2.1 Ziel 4  
Die Uferzonen und Talauen (UT) des Rheins, die für die öffentliche Wasserversorgung her-
angezogen werden oder sich dafür eignen (s. BGG -Tabelle), sind von weiterer baulicher 
Nutzung freizuhalten.  

Regionalplan Köln: D.2.1 Ziel 5  
Bei Überlagerungen von BGG und Bereichen zum Schutz der Natur darf keine Beeinträch-
tigung oberflächenwasser -  und grundwasserabhängiger Biotope durch Wasserentnahmen 
erfolgen. Ausgenommen ist die der Zweckbestimmung gemäße Nutzung von Trinkwasser-
talsperren.  

Regionalplan Köln: D.2.1 Ziel 6  
Bei Überlagerungen von BGG und Allgemeinen Freiraum -  und Agrarbereichen haben sich 
die Ziele für diese Bereiche den vorrangigen Zielen für Bereiche mit Grundwasser -  und 
Gewässerschutzfunktionen unterzuordnen. Bei auftretenden Konflikten zwischen den un-
ters chiedlichen Nutz -  und Schutzfunktionen soll das Kooperationsprinzip zur Anwendung 

kommen. Entsprechendes gilt für Waldbereiche.  

Regionalplan Köln: D.2.1 Ziel 7  
Bei Überlagerungen von BGG und Freiraumfunktionen (Bereiche für den Schutz der Land-
schaft und landschaftsorientierte Erholung, Regionale Grünzüge) sind die dafür festgeleg-
ten Ziele bei Trinkwasserentnahmen zu beachten.  

 

Räumlich konkretisierte Ziele / Vorranggebiete, die diesem Schutzgut zuzuordnen sind, liegen 

nicht vor. Die textlichen Ziele sowie Grundsätze / Vorbehaltsgebiete sind im Rahmen der UVS 

von untergeordneter Relevanz und werden durch die sonstigen rechtlichen  und fachlichen 

Bewertungen für dieses Vorhaben ausreichend mitberücksichtigt.  

2.7.3  Datengrundlagen  

Folgende Datengrundlagen sind für die Bearbeitung des Schutzgutes im Rahmen dieses Vor-

habens heranzuziehen:  

¶ Biotoptypenkartierung (AFRY Deutschland, 2023)  

¶ Fließgewässertypen in NRW, LAWA -Typologie (LANUV NRW, 2013; 

https://www .flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/fliessgewaesserty-

pen_nrn_2013_dina0.pdf)  

¶ Bodenkarte 1:50.000 (BK50) mit Auswertungen des Geologischen Dienstes NRW 

(https://www .opengeodata.nrw.de, 2023)  

¶ Fließgewässer ( https://www .opengeodata.nrw.de, 2023; ELWAS -WEB, 2023)  

¶ Stillgewässer ( https://www .opengeodata.nrw.de, 2023; ELWAS -WEB, 2023)  

¶ Grundwasserabhängige Landökosysteme ( https://www .opengeodata.nrw.de, 2023; 

ELWAS-WEB, 2023)  

¶ Steckbriefe der Planungseinheiten in den nordrhein -westfälischen Anteilen von 

Rhein, Weser, Ems und Maas ;  Bewirtschaftungszeitraum 2022 -2027 ;  Oberflächen-

gewässer und Grundwasser Teileinzugsgebiet Rhein/Rheingraben Nord  (MULNV NRW  

2021 )  

https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
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¶ Länderübergreifender Raumordnungsplan für den Hochwasserschutz (Bundesminis-

terium des Innern, für Baum und Heimat, 2021)  

¶ Trinkwasserschutzgebiete (Bezirksregierung Arnsberg 2022)  

¶ Daten zum Grundwasser, zu ökologischen und chemischen Beschaffenheit der Ober-

flächengewässer und zur Gewässerstrukturgüte (LANUV NRW, 2022)  

¶ Überschwemmungsgebiete (festgesetzt, gesichert), (https://www .opengeo-

data.nrw.de, 2023; ELWAS -WEB, 2023)  

¶ Hochwasserrisikogebiete ( https://www .opengeodata.nrw.de, 2023; ELWAS -WEB, 

2023)  

2.7.4  Methodik der Bestandserfassung und -bewertung  

Basierend auf den Vorgaben des WHG und dem § 13 ff B NatSchG sind Böden unter Berück-

sichtigung der Konkretisierung in der Anlage 1 B KompV zu bewerten.  

Für das Grundwasser werden   

¶ Nutzungsfunktion und  

¶ Lebensraumfunktion  

betrachtet.  

Für die Oberflächengewässer werden  

¶ Lebensraum -  und Selbstreinigungsfunktion sowie  

¶ Retentionsfunktion  

betrachtet.  

Bewertungskriterien  

Die Bewertung der Kriterien erfolgt anhand f estgesetzter oder vom LANUV ermittelter Ge-

biete / Zonen . Lediglich die Biotoptypen wurden für das Vorhaben erhoben, die Einstufung der 

Naturnähe ergibt sich aus der Bezeichnung der Biotoptypen.  

Zum Schutz des chemischen Zustandes des Grundwassers ist der Erhalt der Gesamtfilter -

funktion des Bodens relevant. Die Gesamtfilterwirkung, die vom Geologischen Dienst NRW 

ausgewertet und bewertet wurde, bezieht sich auf die Luftkapazität und die Kationenaus-

tauschkapazität. Die Gesamtfilterwirkung wird in Wertstufen von sehr hoch bis sehr gering 

eingeteilt, wobei eine sehr hohe Gesamtfilterwirkung ein e geringe Empfindlichkeit des Grund-

wasserleiters gegenüber Schadstoffeinträgen ergibt und umgekehrt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www/
https://www/
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Tabelle 28 : Bewertungseinstufung der Nutzungsfunktion  des Grundwassers  

Bedeutung  Kriterien  

  
Wasserschutzgebiete & Empfindlichkeit gegenüber von Schad-

stoffeinträgen  

B
e
s
o

n
d

e
re

 

herausra-

gend/ sehr 

hohe  

WSG Zone I  oder  

WSG Zone II  & Hohe Empfindlichkeit des obersten Grundwasserleiters 

gegenüber Schadstoffeinträgen: geringe Gesamtfilterwirkung  

hohe  

WSG Zone II  oder  

WSG Zone IIIa/b  & Hohe Empfindlichkeit des obersten Grundwasserlei-

ters gegenüber Schadstoffeinträgen: geringe Gesamtfilterwirkung  

A
llg

e
-

m
e
in

e
 mittlere  

 
WSG Zone IIIa/b  

geringe /  

sehr gering  

außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten , geplante Trinkwassergewin-

nungsgebiete  

 

Das oberflächennahe Grund -  und Stauwasser bestimmt maßgeblich die Standorteigenscha f-

ten für Landlebensräume. Der Geologische Dienst NRW (Bodenkarte 1:50.000) weist Grund -  

und Stauwasser mit einem Flurabstand bis 40 cm als einen sehr starken und einem Flurab-

ständen von 40 bis 80 cm als starken Einfluss auf den Bodenwasserhaushalt und damit auf 

die Lebensräume aus.  

Tabelle 29 : Bewertungseinstufung der Lebensraumfunktion  des Grundwassers  

Bedeutung  Kriterien   

 
Grund - /Stauwasserflurab-
stand  

grundwasserabhängige 
Landökosysteme  

B
e
s
o

n
d

e
re

 herausra-

gend/ sehr 

hohe  

Grund - /Stauwasserflurabstand  

0 – 80 cm  

grundwasserabhängige Landöko-

systeme  

hohe  

A
llg

e
m

e
in

e
 

mittlere  
Grund - /Stauwasserflurabstand  

> 80 cm  

-  

geringe /  

sehr gering  
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Tabelle 30 : Bewertungseinstufung der Lebensraum - und Selbstreinigungsfunktion  der Oberflächen-
gewässer  

Bedeutung  Kriterien    

  
Gewässerstruktur-

güte  

Naturnähe  Ökologischer Zustand/  

Potenzi a l  

B
e
s
o

n
d

e
re

 

herausra-

gend/ sehr 

hohe  

Gewässerstrukturgüte:  

-  unverändert  

-  gering verändert  

Biotoptyp:  

naturnah  

Berichtspflichtige Wasserkörper 

guter ökologischer Zustand / Po-

tenzial  

hohe  

Gewässerstrukturgüte:  

-  mäßig verändert  

A
llg

e
m

e
in

e
 mittlere  

Gewässerstrukturgüte:  

-  deutlich verändert  

Biotoptyp:  

naturfern  

oder chemi-

sche stark 

belastet  

Berichtspflichtige Wasserkörper 

ungenügenden ökologischer Zu-

stand / Potenzial  

geringe /  

sehr gering  
 

Gewässerstrukturgüte:  

-  stark verändert  

-  sehr stark verändert  

-  vollständig verändert  

 

Die Überschwemmungsgebiete dienen vorrangig dem Schutz der Auen vor Projekten und 

Nutzungsänderungen, die nachteilig für den Hochwasserabfluss sind. Sie dienen damit vor -

rangig dem Schutz des Menschen. Zudem wird jedoch auch die Aue als Lebensraum für Tiere 

un d Pflanzen sowie die natürliche Überschwemmungsdynamik vor Projekten geschützt.  

Tabelle 31 : Bewertungseinstufung der Retentionsfunktion  der Oberflächengewässer  

Bedeutung  Kriterien  

 Retentionsräume  

B
e
s
o

n
d

e
re

 herausra-

gend/ sehr 

hohe  

festgesetzte oder vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete  

hohe  

A
llg

e
m

e
in

e
 

mittlere  Hochwasserrisikogebiete  

geringe /  

sehr gering  

 

2.7.5  Bestandsbeschreibung und -bewertung  

2.7.5.1  Teilaspekt  Grundwasser  

Der Untersuchungsraum befindet sich im Bereich der Grundwasserkörper  gemäß Tabelle 32 , 

wobei die Grundwasserkörper mit der GWK -ID 27_19 sowie 27_25 das vorliegende UG nur 

an den äußersten Rändern schneiden  (vgl. Karte „Schutzgut „Wasser“ (Anlage 4)) . 
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Tabelle 32 : Grundwasserkörper im Untersuchungsgebiet  

GWK - ID  

(DE_GB_DENW)  

Name  Ergiebigkeit  Mengenmäßiger 

Zustand  

Chemischer 

Zustand  

27_19  Terrassen des 

Rheins  

sehr ergiebig  schlecht  schlecht  

27_22  Niederung des 

Rheins  

sehr ergiebig  schlecht  schlecht  

27_23   Hauptterrassen 

des Rheinlandes  

ergiebig bis sehr 

ergiebig  

schlecht  schlecht  

27_25  Niederung des 

Rheins  

sehr ergiebig  schlecht  schlecht  

 

Nutzungsfunktion des Grundwassers  

Das gesamte vorliegende UG liegt in einer (Trink - )Wasserschutzgebietszone  Hochkirchen ( Ta-

belle 11 ).  Die Zone I gilt dem Fassungsbereich (Quellen/Brunnen) und dient dem Schutz der 

Trink -wassergewinnungsanlagen und ihrer unmittelbaren Umgebung vor jeglichen Verunrei-

nigungen und Beeinträchtigungen. Zone II (engere Schutzzone) dient dem Schutz vor Ver-

unreini gungen durch pathogene Mikroorganismen (zum Beispiel Bakterien, Viren und Wurm-

eier), die bei geringer Fließdauer und -strecke zur Trinkwassergewinnungsanlage gefährlich 

sind. Die Zone 3 (weitere Schutzzone) dient dem Schutz vor weitreichenden Beeinträchtig un-

gen, insbesondere vor nicht oder nur schwer abbaubaren chemischen oder radioaktiven Ver-

unreinigungen. Die Zone III umfasst nach Möglichkeit das gesamte Wassereinzugsgebiet.  

Dabei befindet sich der überwiegende Teil des Untersuchungsgebietes in der Zone III und hat 

somit eine mittlere bzw. allgemeine Bedeutung  bei der Bewertungseinstufung der Nutzungs-

funktion des Grundwassers . Im Bereich des Grüngürtels sowie des Golfplatzes zwischen Brüh-

ler Landstraße (Westgrenze) und Konrad -Adenauer -Straße (Ostgrenze) sowie Militärring-

straße (Nordgrenze) und A4 bzw. Forstbotanischer Garten (Südgrenze) befindet sich eine 

WSG Zone II (Kennnummer 398)  von hoher Bedeutung  inklusive einer Reihe vo n Brun-

nen/ Entnahmestellen der WSG Zone I  von sehr hoher Bedeutung . Die Empfindlichkeit des 

obersten Grundwasserleiters gegen Schadstoffeinträge in d en Bereichen der WSG Zone I und 

Zone II  ist gering  bis mittel  und daher von hoher  bzw.  besonderer  Bedeutung für die genannte 

Nutzungsfunktion des Grundwassers.  

Eine sehr hohe Gesamtfilterfähigkeit (und damit sehr hohe Empfindlichkeit des obersten 

Grundwasserleiters gegenüber Schadstoffeinträgen) findet sich im Untersuchungsgebiet  le-

diglich in drei kleineren Bereichen westlich von Köln -Rodenkirchen, im Äußeren Grüngürtel 

westlich der Brühler Landstraße sowie im Süden des Untersuchungsgebietes westlich des 

Giesdorfer Hofes.  Die letzten beiden dieser Bereiche befinden sich in der WSG Zone III und 

haben kombiniert eine hohe Bedeutung für die Nutzungsfunktion des Grund wassers, während 

sich der Bereich westlich von Köln -Rodenkirchen in der WSG Zone II befindet und eine sehr 

hohe Bedeutung für die Nutzungsfunktion des Grundwasser hat.  

Trotz der allgemeinen Bedeutung der Empfindlichkeit des obersten Grundwasserleiters ge-

genüber von Schadstoffeinträgen in den WSG Zonen I und II sind die gesamten Flächen dieser 

beiden Zonen von sehr hoher bzw. hoher Bedeutung hinsichtlich der Nutzungsfunkt ion des 

Grundwassers. Brunnen (WSG Zone I) sowie deren direkte Umgebung (WSG Zone II) sind 

strikt vor Verunreinigungen oder anderen Eingriffen zu schützen.  
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Die Grenzen der Wasserschutzgebiete sowie der  Bewertung der Nutzungsfunktion des Grund-

wassers  sind der Karte 4 – Schutzgut „Wasser“ (Anlage 4) zu entnehmen.  

Lebensraumfunktion des Grundwassers  

Die Grund - /Stauwasserflurabstände betragen im gesamten UG mehr als 80 cm (90 – 190 cm) 

und sind damit von allgemeiner  Bedeutung für die Lebensraumfunktion des Grundwassers. 

Der Rhein und die angrenzenden Flächen sind ebenfalls nicht erfasst/bewertet. Aufgrund der 

geringen Relevanz für das Vorhaben erfolgt keine kartografische Darstellung in der Karte 4 – 

Schutzgut „Wasser“ (Anlage 4).  

Grundwasserabhängige Landökosysteme  

Grundwasserabhängige Landökosysteme sind im vorliegend betrachteten Untersuchungsge-

biet nicht vorhanden.  

2.7.5.2  Teilaspekt  Oberflächengewässer  

Lebensraum -  und Selbstreinigungsfunktion der Oberflächengewässer  

Im vorliegenden Untersuchungsgebiet ist der Rhein  (Gewässerkennzahl 2) im östlichen Teil 

des UG das größte Oberflächengewässer. Er entspringt im schweizerischen Kanton Graubün-

den in den Alpen und fließt von dort über Baden -Württemberg und Rheinland -Pfalz nach NRW. 

Er fließt hier im UG von Süden nach Norden durch das Kölner St adtgebiet und über den 

Niederrhein in die Niederlande und mündet dort schließlich in die Nordsee. Als wichtige Schiff-

fahrtsroute wurde der Fluss auf fast der gesamten Strecke stark verändert und begradigt. 

Dies führt dazu, dass der Flu ss im vorliegenden UG  in der aktuellen Gewässerstrukturgüte-

bewertung von 2020 als „sehr stark verändert“ eingestuft wurde. Zudem wurde der ökologi-

sche Zustand des Rheins im vorliegenden UG im letzten Monitoringzyklus von 2015 -2018 als 

„mäßig“ eingestuft. Damit hat dieses Oberflächengewässer eine geringe bzw. allgemeine  

Bedeutung für die Bewertungseinstufung  der Lebensraum -  und Selbstreinigungsfunktion der 

Oberflächengewässer.  

Die drei wei teren Oberflächengewässer im UG sind nicht  in der Gewässerstrukturgütekartie-

rung erfasst  und sind keine berichtspflichtigen Wasserkörper . Die drei Seen  sind kleinere und 

mittlere Gewässerflächen, die jedoch alle künstlich angelegt ( z.  B. Decksteiner Weiher als 

Parksee )  worden sind . Dadurch sind diese in ihrer Gewässerstrukturgüte mindestens deutlich 

verändert und  die Biotoptypen sind nicht naturnah und  haben somit ebenfalls nur eine allge-

meine  Bedeutung.  

Aufgrund der geringen Relevanz für das Vorhaben erfolgt keine kartografische Darstellung 

der Lebensraum -  und Selbstreinigungsfunktion der Oberflächengewässer in der Karte 4 – 

Schutzgut „Wasser“ (Anlage 4).  

Retentionsfunktion der Oberflächengewässer  

Festgesetzte Überschwemmungsgebiete finden sich im vorliegenden UG ausschließlich im di-

rekten Uferbereich des Rheins auf Höhe des Franz -Lübke -Ufers nordwestlich und südöstlich 

der Autobahnbrücke Rodenkirch en. Da die Autobahn deutlich höher gelegen ist, ist diese kein 

festgesetztes Überschwemmungsgebiet. Diese kleinen Retentionsflächen haben somit eine 

besondere  Bedeutung für die Bewertungseinstufung der Retentionsfunktion der Oberflä-

chengewässer. Vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete befinden sich nicht im UG. 

Von allgemeiner  Bedeutung sind dagegen die Hochwasserrisikogebiete (HQ100), welche 

vom Rhein ausgehend über Rodenkirchen bis zum Vorhabenort direkt am Autobahnkreuz rei-

chen. Dazu sind Bereiche direkt nördlich des AK als Hochwasserrisikogebiet  eingestuft .  Auf-

grund der allgemeinen Relevanz der Hochwasserrisikogebiete im Untersuchungsgebiet, wer-

den diese nicht in der Karte 4 – Schutzgut „Wasser“ dargestellt, sondern lediglich in Abbildung 

9. 
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Die Oberflächengewässer  und  Überschwemmungsgebiete  sind in der Karte 4 – Schutzgut 

„Wasser“ (Anlage 4) dargestellt.  

Hinzuweisen ist auf den Schutz von Hochwasserschutzeinrichtungen und Deichen sowie dem 

Bauverbot von 50 m am Rhein gemäß § 61 B NatSchG.  

 

Abbildung 9: Hochwasserrisikogebiete (HQ100; rote Linie) im Untersuchungsgebiet (schwarz ge-
strichelt) und dessen Umfeld  

In der nachfolgenden Aufzählung sind die Konfliktbereiche für das Schutzgut „Wasser“ zu-

sammengefasst aufgelistet.  

¶ Wasserschutzzone I (Brunnengalerie im Äußeren Grüngürtel) Ą RWK I  

¶ Wasserschutzzone II (Umschließt die Brunnengalerie weiträumig) Ą RWK II  

¶ Überschwemmungsgebiete Ą RWK II  

¶ Flächen mit Nutzungsfunktion des Grundwassers der Wertstufe „sehr hoch“ Ą RWK 

II  

¶ Flächen mit Nutzungsfunktion des Grundwassers der Wertstufe „hoch“ Ą RWK III  

2.7.6  Vorbelastungen  

2.7.6.1  Teilaspekt  Grundwasser  

Wesentliche Vorbelastungen des Teilaspekt es „Grundwasser“ im Untersuchungsraum werden 

nachfolgend kurz erläutert.  

Straßen:  Vorbelastungen werden durch Autobahnen (sehr hohe Vorbelastung) und Bundes -  

und Landesstraßen (hohe Vorbelastung) aufgrund der Entwässerung in die Vorfluter, anstelle 

einer Versickerung und den Eintrag von z. B. Stickstoff verursacht.  
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Bahntrassen:  Bahntrassen weisen eine sehr hohe Bodenverdichtung auf und reduzieren da-

mit die Grundwasserneubildung.  

Altablagerungen und Altstandorte:  In mehreren Bereichen des Untersuchungsraumes 

sind Altablagerungen und Altstandorte vorhanden. Die Altablagerungen und Altstandorte sind 

in der Karte „Schutzgut Wasser“ (Anlage 4) dargestellt.  

Siedlung en :  Durch Gebäude und Nebenanlagen sowie Erschließungsflächen wird Nieder-

schlagswasser über die Entwässerung in die Vorfluter eingeleitet, anstelle einer Versickerung 

über die belebte Bodenoberfläche. In der Karte „Schutzgut „Wasser“ (Anlage 5) sind „größere 

gewerblich und industriell genutzte Flächen“ dargestellt, dies sind Schwerpunkte der Vorbe-

lastungen.  

Als weitere Vorbelastungen, die nicht kartographisch dargestellt wurden, sind zu nennen:  

Landwirtschaft:  Durch die landwirtschaftliche Bodennutzung (Ackerbau und intensive Grün-

landbewirtschaftung etc.) wird eine maßgebliche Menge von Nitrat in das Grundwasser ein -

geleitet. Die landwirtschaftliche Düngung ist die häufigste Ursache in Deutschland für einen 

sch lechten chemischen Zustand des Grundwassers. Über dies wird durch die Landwirtschaft 

zunehmend Grundwasser zur Bewässerung der Äcker verwendet. Dies trägt zu einer Absen-

kung des Grundwasserspiegels bei, insbesondere im Hinblick auf die negat ive Entwicklung 

der Wasserhaushaltsbilanz im Zusammenhang mit dem Klimawandel.  

Trink - /Brauchwasserbrunnen:  An Trinkwasserbrunnen und Brauchwasserbrunnen wird 

Grundwasser entnommen. Die Entnahme trägt, insbesondere im Zusammenhang mit einer 

negativen Entwicklung der Wasserhaushaltsbilanz aufgrund des Klimawandels, zu einem teil-

weise absinkenden Grundwasserspieg el bei.  

2.7.6.2  Teilaspekt  Oberflächenwasser  

Wesentliche Vorbelastungen des Teilaspekt es „Oberflächengewässer“ im Untersuchungsraum 

werden nachfolgend kurz erläutert.  

Straßen:  Vorbelastungen werden durch an Autobahnen (sehr hohe Vorbelastung) und Bun-

des-  und Landesstraßen (hohe Vorbelastung) eingeleitete Niederschlagswasser verursacht, 

die insbesondere beim Einsatz von Taumitteln auch eine chemische Belastung von Oberflä-

chengew ässern verursachen können. Darüber hinaus verursacht das Überbauen von Fließge-

wässern an den Querungen eine wesentliche Zerschneidungswirkung und eine maßgebliche 

Limitierung der natürlichen Dynamik von Fließgewässern.  

Siedlungen:  Durch Gebäude und Nebenanlagen sowie die Erschließungsflächen wird Nieder-

schlagswasser über die Entwässerung in die Vorfluter eingeleitet. Als Folgewirkung wird damit 

eine naturferne Gewässerdynamik verursacht. Teilweise werden zudem Schadstoffe eingelei-

tet.  

Altablagerungen und Altstandorte : In mehreren Bereichen des Untersuchungsraumes 

sind Altablagerungen und Altstandorte vorhanden. Die Altablagerungen und Altstandorte sind 

in der Karte „Schutzgut Wasser“ (Anlage 4) dargestellt.  

Als weitere Vorbelastungen, die nicht kartographisch dargestellt wurden, sind zu nennen:  

Landwirtschaft:  Durch die landwirtschaftliche Bodennutzung (Ackerbau und intensive Grün-

landbewirtschaftung etc.) wird eine maßgebliche Menge von Nitrat in Oberflächengewässer 

eingeleitet.  

Gewässerbau:  Die Oberflächengewässer wurden in der Vergangenheit überwiegend begra-

digt und teilweise verbaut. Diese starke Vorbelastung wird bei der Einstufung der Gewäs-

serstrukturgüte deutlich.  
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2.8  Schutzgüter Klima und Luft  

2.8.1  Werthintergrund  

Die Schutzgüter Klima und Luft sind zwar eigenständige Schutzgüter des UVPG, diese sind 

jedoch eng miteinander verbunden und werden deshalb gemeinsam behandelt. Zu betrachten 

sind die  

- Lufthygiene (Schadstoffbelastung durch Gase und Stäube),  

- klimatische und lufthygienische Ausgleichsfunktion (Kaltluftentstehungsgebiete, Luftaus-

tauschbahnen) , 

- THG-Emissionen bei der Lebenszyklusbetrachtung der Straße,  

- Einfluss der Landnutzung auf THG -Emissionen sowie  

- Empfindlichkeit gegenüber dem Klimawandel  (Risikobewertung).  

Zu beachten sind die Ziele des § 1 Abs. 3 Nr. 4 B NatSchG zur Frischluftentstehung sowie die 

lokalklimatischen Ausgleichsfunktionen.  

Der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur ist auf deutlich unter 2 Grad Celsius und 

möglichst auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen (§  1 

Satz 3 KSG). Der globale Klimaschutz und die nationalen Klimaschutzziele des Bundes -Klima-

schutzgesetzes sind als öffentlicher Belang in die planerische Abwägung nach §  17 Absatz 1 

Satz 4 FStrG einzu beziehen  und sind auf die Vermeidung bzw. Minderung der THG -Emissionen 

ausgerichtet. Für die Umsetzung ist das „Allgemeine Rundschreiben Straßenbau Nr. 03/2023 

zu berücksichtigen.  

Die Schadstoffbelastung der Luft wird dem Schutzgut Mensch en zugeordnet, da die Grenz-

werte der maßgeblichen Bundesimmissionsschutzverordnungen auf den Menschen bezogen 

sind.  

Der Klimawandel ist gem. Anlage 4 UVPG im UVP -Bericht hinsichtlich dessen Auswirkungen 

auf den Vorhabenstandort und damit verbundenen Risiken für das Vorhaben zu berücksichti-

gen. Dies erfolgt über die Berücksichtigungen der Überschwemmungsgebiete und Hochwas-

serrisikogebiete im Schutzgut Wasser.  

Die THG -Emissionen durch die Nutzung der Straße (Straßenverkehr) sind für die UVS nicht 

relevant, da die Varianten mit gleicher Eignung in diesem Vorhaben einen vergleichbaren 

THG-Ausstoß verursachen.   

Gebiete, für die Luftreinhaltepläne aufgestellt wurden (§§ 47 und 48 B I mSchG), Klima -  und 

Immissions schutzwälder nach (§  12 B WaldG) und Schutzgebiete, die dem Schutz vor schäd-

lichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen oder Geräusche dienen, (§  49 B I m-

SchG) sind zu berücksichtigen.  

Die Bewertung des Schutzgutes erfolgt vorrangig nach den zulassungsrelevanten Vorgaben 

in Anhang 1 BKompV  und wird durch die Bewertungen nach anderen Vorschriften und Metho-

den ergänzt.  

2.8.2  Verbindliche raumordnerische Zielfestlegungen  

Die folgende n Ziel e der Raumordnung sind insbesondere dem hier betrachteten Schutzgut 

zuzuordnen, auch wenn die Ziel e zugleich dem Schutz anderer Schutzgüter dien en. 

LEP NRW 7.1 - 5 Ziel Grünzüge  

Zur siedlungsräumlichen Gliederung sind in den Regionalplänen regionale Grünzüge als Vor-
ranggebiete festzulegen. Sie sind auch als  

-  siedlungsnahe Freiflächen für freiraumorientierte Erholungs -, Sport -  und Freizeitnutzungen,  
-  Biotopverbindungen und  
-  in ihren klimatischen und lufthygienischen Funktionen  
-  zu erhalten und zu entwickeln.  
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Regionale Grünzüge sind im Hinblick auf ihre freiraum - und siedlungsbezogenen Funktionen 
vor einer siedlungsräumlichen Inanspruchnahme zu schützen.  

Sie dürfen für siedlungsräumliche Entwicklungen ausnahmsweise in Anspruch genommen wer-
den, wenn für die siedlungsräumliche Entwicklung keine Alternativen außerhalb des betroffe-
nen Grünzuges bestehen und die Funktionsfähigkeit des Grünzuges erhalten bleibt.  

Regionalplan Köln: D.1.1 Ziel 1  

Die Regionalen Grünzüge sind als wesentliche Bestandteile des regionalen Freiflächensystems 
im Sinne der notwendigen Ausgleichsfunktionen insbesondere in den Verdichtungsgebieten ge-
gen die Inanspruchnahme für Siedlungszwecke besonders zu schützen. Sie sind in der Bauleit -  
und Fachplanung durch lokal bedeutsame Freiflächen zu ergänzen und zur Herstellung ihrer 
Durchgängigkeit untereinander zu vernetzen. Zur Verb esserung der Umweltbedingungen ist 
hierbei insbesondere auf die zusammenhängende Verbindungsfunktion des NWSE verlaufenden 
Grünzuges am Rhein entlang hinzuwirken, an den sich rechtsrheinisch die in das Bergische ori-
entierten und linksrheinisch die in die B örde auslaufenden Grünzüge anschließen. Die Durch-
gängigkeit der Regionalen Grünzüge zum ländlichen Freiraum ist zu gewährleisten.  

Regionalplan Köln: D.1.1 Ziel 2  

Die Regionalen Grünzüge sollen insbesondere die siedlungsräumliche Gliederung, den klima-
ökologischen Ausgleich, die Biotoperhaltung und -vernetzung sowie die freiraumgebundene Er-
holung sichern. Sie sind ihrer Zweckbestimmung entsprechend zu erhalten und zu  entwickeln. 
Neue Planungen und Maßnahmen, die diese Aufgaben und Funktionen beeinträchtigen, sind 
auszuschließen. In begründeten Ausnahmefällen können Einrichtungen der Infrastruktur und 
Nutzungen, die von der Sache her ihren Standort im Freiraum haben un d nicht außerhalb des 
Regionalen Grünzuges verwirklicht werden können, auch in Regionalen Grünzügen unter Be-
achtung der entsprechenden Ziele vorgesehen werden.  

Regionalplan Köln: D.1.1 Ziel 3  

Die Regionalen Grünzüge sollen durch eine qualitative, ökologische Aufwertung des Freirau-
mes, den Wiederaufbau von zerstörter oder beeinträchtigter Landschaft sowie durch die Ver-
knüpfung vorhandener ökologischer Potenziale entwickelt und verbessert werden.  Ein Verbund 
der innerörtlichen Grünflächen mit den Grünzügen ist im Rahmen der Bauleitplanung anzustre-
ben.  

 

Räumlich konkretisierte Ziele / Vorranggebiete, die diesem Schutzgut zuzuordnen sind, liegen 

nicht vor. Die textlichen Ziele sowie Grundsätze / Vorbehaltsgebiete sind im Rahmen der UVS 

von untergeordneter Relevanz und werden durch die sonstigen rechtlichen  und fachlichen 

Bewertungen für dieses Vorhaben ausreichend mitberücksichtigt.  

2.8.3  Datengrundlagen  

Folgende Datengrundlagen sind für die Bearbeitung des Schutzgutes im Rahmen dieses Vor-

habens heranzuziehen:  

¶ Biotoptypenkartierung (AFRY Deutschlan d, 2023)  

¶ Klimaanalysekarte, Klimaatlas NRW (LANUV NRW, 2019b)  

¶ Immissions -  und Klimaschutzwald ( https://www .opengeodata.nrw.de, 2023)  

¶ Landesmoorkulisse NRW  (https://www .opengeodata.nrw.de, 2023)  

2.8.4  Methodik der Bestandserfassung und -bewertung  

Basierend auf den Vorgaben des § 13 ff B NatSchG sind die Kalt -  oder Frischluftentstehungs-

gebiete unter Berücksichtigung der Konkretisierung in der Anlage 1 B KompV zu bewerten.  

Für die Bestandserfassung und -bewertung sind die Teilschutzg üter  

- klimatische und lufthygienische Ausgleichsfunktion (Kaltluftentstehungsgebiete, Luftaus-

tauschbahnen) sowie  

- Einfluss der Landnutzung auf THG -Emissionen  

maßgeblich. Die THG -Emissionen bei der Lebenszyklusbetrachtung der Straße werden aus-

schließlich als Auswirkung berücksichtigt. Für bestehenden Straßen liegen bisher keine Be-

wertungsmaßstäbe vor.  

https://www/
https://www/
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Bewertungskriterien  

Soweit entsprechende Belastungsgebiete im Umfeld vorhanden sind, kann die Einstufung des 

LANUV in der Klimaanalysekarte in die Wertstufen eingeordnet werden.  

Tabelle 33 : Bewertungseinstufung der klimatischen und lufthygienischen Ausgleichsfunktion  

Bedeutung  Kriterien   

 Kalt -  oder Frischluftentstehungsgebiete  Waldfunktion  

B
e
s
o

n
d

e
re

 

herausra-

gend/ sehr 

hohe  

besonders leistungsfähige Kalt -  oder Frischluftentste-

hungsgebiete in Verbindung mit Kaltluftabfluss -  oder 

Luftleitbahnen oder besonders leistungsfähige Frei-

räume und Freiflächen jeweils im stark belasteten 

Siedlungsraum  

& 

leistungsfähige Kalt -  oder Frischluftentstehungsge-

biete in Verbindung mit Kaltluftabfluss - oder Luftleit-

bahnen oder leistungsfähige Freiräume und Freiflä-

chen jeweils im stark belasteten Siedlungsraum . 

LANUV Klimaatlas: sehr hohe bis höchste thermische 

Ausgleichsfunktion , wenn eine Kaltluftabfluss -  oder 

Luftleitbahnen oder leistungsfähige Freiräume  vorhan-

den sind. Andernfalls hohe Bedeutung.  

Klimaschutz-

wald Stufe 1  

Immissions-

schutzwald  

hohe  

leistungsfähige Kalt -  oder Frischluftentstehungsge-

biete in Verbindung mit Kaltluftabfluss - oder Luftleit-

bahnen oder leistungsfähige Freiräume und Freiflä-

chen jeweils im mäßig belasteten Siedlungsraum . 

LANUV Klimaatlas: hohe thermische Ausgleichsfunk-

tion , wenn eine Kaltluftabfluss -  oder Luftleitbahnen 

oder leistungsfähige Freiräume  vorhanden sind. An-

dernfalls mittlere Bedeutung.  

Klimaschutz-

wald Stufe 2  

 

A
llg

e
m

e
in

e
 

mittlere  

leistungsfähige Kalt -  oder Frischluftentstehungsge-

biete in Verbindung mit Kaltluftabfluss - oder Luftleit-

bahnen oder leistungsfähige Freiräume und Freiflä-

chen jeweils im unbelasteten/gering belasteten Sied-

lungsraum . 

LANUV Klimaatlas: mittlere thermische Ausgleichs-

funktion , wenn eine Kaltluftabfluss -  oder Luftleitbah-

nen oder leistungsfähige Freiräume  vorhanden sind. 

Andernfalls geringe Bedeutung.  

-  

geringe /  

sehr gering  

weniger leistungsfähige Kalt -  oder Frischluftentste-

hungsgebiete in Verbindung mit Kaltluftabfluss -  oder 

Luftleitbahnen oder weniger leistungsfähige Freiräume 

und Freiflächen oder kein Bezug zu einem Siedlungs-

raum . 

& 

fehlende Kalt -  oder Frischluftentstehungsgebiete oder 

fehlende Freiräume und Freiflächen  

LANUV Klimaatlas: geringe thermische Ausgleichs-

funktion . 
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Tabelle 34 : Bewertungseinstufung des Einflusses der Landnutzung auf THG -Emissionen  

Bedeutung  Kriterien  

B
e
s
o

n
d

e
re

 

herausra-

gend/ sehr 

hohe  

Moorböden und moorähnliche Böden mit hervorragendem Corg -Vorrat 

bzw. hoher Torfmächtigkeit (> 70 cm) unabhängig von der Nutzung oder 

weitgehend intakte Moore unabhängig von der Torfmächtigkeit .  

& 

Moorböden und moorähnliche Böden mit sehr hohem Corg -Vorrat bzw. 

mittlerer Torfmächtigkeit (30 cm bis 70 cm) unabhängig von der Nutzung 

oder leicht degradierte Moore mit dauerhafter moortypischer Vegetati-

onsbedeckung und höchstens extensiver Nutzung unabhä ngig von der 

Torfmächtigkeit . 

hohe  

Moorböden und moorähnliche Böden mit hohem Corg -Vorrat bzw. gerin-

ger Mächtigkeit des Torfes bzw. organischen Bodens (< 30 cm) unabhän-

gig von der Nutzung . 

A
llg

e
-

m
e
in

e
 mittlere  

 
- 

geringe /  

sehr gering  
-  

 

2.8.5  Bestandsbeschreibung und -bewertung  

Klima und Klimawandel im Untersuchungsgebiet  

Der Untersuchungsraum liegt im Naturraum Kölner Bucht und Niederrheinisches Tief-

land  (D35) am östlichen Rand der atlantischen, biogeographischen Region Europas.  Der Un-

tersuchungsraum ist aufgrund der Größe generell homogen in den Parametern Lufttempera-

tur, Niederschlag und Sonnenscheindauer ( LANUV NRW 2023 ; Berechnungszeitraum 1991 -

2020).  

Die mittlere Lufttemperatur im UG beträgt im Jahresmittel etwa 11,1  °C. Im Vergleichszeit-

raum zwischen 1951 -19 80 lag diese im UG etwa 1 °C unter der heutigen Durchschnittstem-

peratur. Die mittlere Temperatur im Januar beträgt heute ca. 3,5 °C, im Vergleichszeitraum 

etwa 2,3  °C. Die mittlere Temperatur im Juli beträgt heute ca. 19,6 °C, im Vergleichszeitraum 

etwa 18,3  °C. Dementsprechend lässt sich auch bei den mittleren Monatstemperaturen ein 

Anstieg von ca. 1  °C beobachten. Die zehn wärmsten Messzeiträume l iegen alle nach 1990.  

Der gemittelte Jahresniederschlag beträgt im Berechnungszeitraum 1991 -2020 ca. 737 mm 

und betrug im Vergleichszeitraum 1951 -1980 etwa 748 mm. Starkniederschlagstage 20 mm 

pro Jahr gibt es im UG fünf, im Vergleichszeitraum gab es vier. Über den gesamten Ber ech-

nungszeitraum hinweg gab es also eine leichte Abnahme der Gesamtniederschlagsmenge im 

Jahr bei gleichzeitiger Zunahme von Starkniederschlagsereignissen.  

Die gemittelte Sonnenscheindauer hat sich im Berechnungszeitraum auf 1 .590 h erhöht, im 

Vergleichszeitraum 1951 -1980 betrug dieser Wert noch 1 .471 h.  

2.8.5.1  Teilaspekt  klimatische und lufthygienische Ausgleichfunktion  

Ein angenehmes Klima in den Siedlungen ist ein wesentlicher Faktor für das Wohlbefinden 

des Menschen. Der klimatische Ausgleich besitzt somit im stark von Siedlungsräumen (mit 

Städten) geprägten Untersuchungsgebiet eine wichtige Funktion. Im Kontext des Kl imawan-

dels gewinnt die ausreichende Versorgung von Siedlungen mit kühler Luft an Bedeutung.  

Das Geländeklima ist stark von dem Relief und der Landnutzung bzw. Biotopen geprägt. Der 

Verlust von Biotopen kann somit das Geländeklima verändern. Durch den Verlust von Kaltluft 

bildenden Biotopen und verdunstungsreichen Biotope wie z. B. Wälder, Gehölzb estände oder 

Grünland, wird eine Erwärmung des Geländeklimas verursacht, insbesondere wenn die 
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Flächen versiegelt werden. Soweit die Kaltluft bisher zum Ausgleich des Siedlungsklimas bei-

getragen hat, wird zudem das Klima in der Siedlung erwärmt.  

Das Land NRW hat zu den zuvor genannten Sachverhalten eine umfangreiche Studie (LANUV 

20 23 ) durchgeführt. Anhand eines geländeklimatischen Modells wurden die konkrete Funktion 

und Bedeutung aller Flächen des Landes auf der Ebene von Klimatopen (z.  B. Waldklima, 

Freilandklima) betrachtet. Die Klimatope sind in der Karte „Schutzgüter Klima und Luft“ (An-

lage 5)  dargestellt.  

Die thermische Belastung für den Tag  wird  durch die „physiologisch äquivalente Temperatur“ 

(englisch: phy siological equivalent temperature, PET) dargestellt. Sie beschreibt das thermi-

sche Empfinden und damit einhergehende Körperreaktion en bei wechselnden Umgebungsbe-

dingungen. Ein PET -Wert zwischen 18 -23  °C beschreibt ein Temperaturempfinden, das als 

behaglich bezeichnet wird (LANUV NRW  20 23 ). Bei der Darstellung wird zwischen Freiräumen 

(Grünflächen) und Siedlungsräumen unterschieden. Für die Nacht werden der Kaltluftvolu-

menstrom (KVS) sowie die urbanen Wärmeinseln (UHI) aufgezeigt (s. LANUV 20 23 ).  

Kaltluft - /Frischluftentstehungsgebiete sowie Gebiete für deren Luftaustauschbahnen sind all-

gemein nach Punkt 5 § 1 (3) B NatSchG zu schützen.  

Im vorliegend betrachteten UG gibt es keine  leistungsfähigen Kaltluft - /Frischluftentstehungs-

gebiete oder Kaltluftabflussbahnen und Luftaustauschbahnen. Generell findet der Luftaus-

tausch im UG über die landwirtschaftlichen offenen Flächen südwestlich des UG statt  und 

zieht frische Luft in Richtung Nordosten in Richtung Kölner Stadtgebiet und Köln -Hochkirchen 

bzw. Köln -Hahn wald . Auf Grund von Böschungen und Lärmschutzwänden sowie Gehölzen 

wird der Luftaustausch über die Autobahn A 4 hinweg zu den Siedlungsräu men in einigen 

Bereichen behindert, es ist jedoch nicht von einer Unterbrechung des Luftaustausches aus-

zugehen.  

Dicht bebaute Siedlungsgebiete werden aufgrund des hohen Versiegelungsgrades in der 

Klimaanalysekarte einer weniger günstigen bis ungünstigen thermischen Situation zugeord-

net. Aus diesem Grund gelten viele dieser Flächen im UG bereits jetzt als Klimawandel vor-

sorgebereiche. Hinzu kommt ein dichtes Verkehrsnetz sowie Gewerbe -  und Industriegebiete 

und die damit verbundene lufthygienische Belastung durch Feinstaub und Klimagase. Diese 

thermisch vorbelasteten Bereiche sind besonders abhängig von Flächen mit ther misch hoher 

Ausgleichsfunktion sowie unzerschnittenen Freiräumen, welche den thermischen Luftaus-

tausch erst ermöglichen. Eine Zerschneidung von Wald -  und Freiflächen im direkten Umland 

könnte die thermische Situation für einige Siedlungsbereiche noch versc härfen. Aus diesem 

Grund ist dem thermischen Ausgleich dicht besiedelter Siedlungsbereiche eine besondere Be-

deutung beizumessen.  

Im vorliegend betrachteten UG sind die Siedlungsgebiete hauptsächlich einer sehr ungünsti-

gen bis weniger günstigen thermischen Situation zuzuordnen. Lediglich einzelne Siedlungs-

bereiche haben eine günstige thermische Situation. Diese liegen vor allem isoliert von den 

dicht besiedelten Bereichen und Stadtteilen im Äußeren Grüngürte l Kölns oder an den Rand-

bereichen der Stadtteile. Städtische Klimawandelvorsorgegebiete der Klasse 4 befinden sich 

in Köln -Hochkirchen im Südwesten des UG, städtische Klimawandelvo rsorgegebiete der 

Klasse 3 befinden sich vor allem in Köln -Hahnwald im Südosten sowie Köln -Marienburg und 

Köln -Raderthal im Norden des UG und vereinzelt in Rodenkirchen. Eine genaue Verortung der 

genannten Gebiete findet sich in Anlage  5 „Schutzgüter Klima und Luft“.  

Grünflächen mit hoher bis höchster thermischer Ausgleichsfunktion sind i.d.R. Waldflächen. 

Sie sind Kaltluft - /Frischluftproduzenten sowie Treibhausgassenken. Diese Flächen sind nach 

den Zielen der Regionalpläne/Gebietsentwicklungspläne im Sinne des „Immissionsschutz […] 

sowie im Hinblick auf seine Bedeutung für das Klima“ zu erhalten und weiterzuentwickeln. 

Ferner hat die Waldbewirtschaftung diese Schutzfunktion zu sichern. Es gilt eine 
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Beachtungspflicht für alle raumbedeutsamen Planungen in diesen Flächen. Eine Zerschnei-

dung dieser Flächen steht in Konflikt mit den Zielen der Sicherung des Waldes für den Klima-

schutz.  

Grünflächen geringer bis mittlerer Ausgleichsfunktion wiederum gehören zum Freilandklima. 

Sie dienen als wichtige Flächen für den Luftaustausch und weisen zum größten Teil einen 

hohen bis sehr hohen Kaltluftvolumenstrom auf. Im Sinne des unter anderem lufthygieni-

schen Ausgleichs sind diese großen und unzerschnittenen Freiräume vor Zerschneidung und 

Fragmentierung zu bewahren. Einige dieser Freiflächen sind bereits als Teil regionaler Grün-

züge besonders schutzwürdig. Für die übrigen Freiflächen gi lt generell , dass „auf die Funkti-

onsfähigkeit des Freiraums als (u.  a.) klimatischer und lufthygienischer Ausgleichsraum bei 

allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen Rücksicht zu nehmen ist.“ 

Im vorliegend betrachteten UG finden sich Grün -  und Waldflächen mit höchster und sehr 

hoher thermischer Ausgleichsfunktion vor allem rund um das Autobahnkreuz Köln -Süd A 4 / 

A 555 und generell im Äußeren Grüngürtel Kölns  bis zum Rhein im Osten des UG sowie ent-

lang der A 555 im Süden des UG. Diese Waldflächen decken sich auch mit den Gebieten der 

im Untersuchungsgebiet ausgewiesenen Klimaschutzwälder. Als Grünflächen mit hoher ther-

mischer Ausgleichsfunktion sind im vorlieg end betrachteten UG vor allem Brache n, extensiv 

genutzte Grünflächen und Dauerkleingartenanlagen gekennzeichnet, die im Westen und Sü-

den des UG liegen . Grünflächen mit geringer und mittlerer thermischer Ausgleichsfunktion 

sind vor allem die intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen südlich der A 4 bzw. westlich 

der A 555.   

Eine genaue Verortung der genannten Gebiete sowie Bewertung der einzelnen Flächen hin-

sichtlich der klimatischen und lufthygienischen Ausgleichsfunktion ist in Anlage 5  „Schutzgü-

ter Klima und Luft“ dargestellt.  

Klimaschutzwälder und Immissionsschutzwälder  

Die Waldfunktionenkartierung ist eine reine Zustandsinventur und -beschreibung. Sie selbst 

hat keine unmittelbare rechtliche Verbindlichkeit, sondern deklaratorischen Charakter. Die 

Notwendigkeit zur Erfassung und Darstellung der Waldfunktionen im Landesfo rstgesetz ergibt 

sich allerdings unmittelbar aus den Forderungen zur forstlichen Rahmenplanung als integraler 

Bestandteil der Regionalplanung. Die Regionalpläne als auch der übergeordnete Landesent-

wicklungsplan NRW (LEP) formulieren Ziele und Grundsätze de r Walderhaltung, um die Funk-

tionen der Wälder, ihre Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung zu sichern.  

Klimaschutzwälder nehmen eine wesentliche Funktion im Schutz des regionalen und lokalen 

Klimas ein. Hierbei sorgen insbesondere die regionalen Klimaschutzwälder für einen verbes-

serten  Luftaustausch in Verdichtungsräumen.  Im Untersuchungsgebiet finden sich Klima-

schutzwälder der Stufe 1 in der direkten Umgebung des Autobahnkreuzes, sowie am westli-

chen und östlichen Ende des UG.  Die Klimaschutzwälder der Stufe 1 weisen eine sehr hohe 

Bedeutung auf.  

Entlang der Autobahnen kommen zudem Klimaschutzwälder der Stufe 2 vor, diesen kommt 

eine hohe Bedeutung für das lokale Klima zu.  

In NRW und somit auch im UG ausgewiesene Immissionsschutzwälder sind nach LANUV NRW 

ausschließlich lokale Immissionsschutzwälder. Diese sind assoziiert mit der Lage lokaler Emit-

tenten und nehmen eine lufthygienische Pufferfunktion zu schützenden Bereichen ein. Dem-

entsprechend sind Immissionsschutzwälder im UG kleinflächig und eng an die lufthygienische 

Belastung in ihrer Umgebung gebunden. Ihnen kommt somit eine besondere Bedeutung in 

der mindernden Wirkung von Luftschadstoffen zu. Immissionsschutzwälder fi nden sich im 

gesamten Untersuchungsgebiet und zumeist zwischen Autobahn und Siedlungsflächen.  

Grünflächen ohne Überschneidungen mit Immissionsschutzwäldern oder Klimaschutzwäldern 

(Stufe  1) erhalten bei der Bewertung der klimatischen und lufthygienischen 
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Ausgleichsfunktion eine Abwertung um eine Stufe, da das Zusammenwirken der Kriterien die 

Flächen für diesen Teilaspekt  wertvoll bzw. besonders macht.  

Eine genaue Verortung der genannten Gebiete  sowie Bewertung der einzelnen Flächen hin-

sichtlich der klimatischen und lufthygienischen Ausgleichsfunktion  ist  in Anlage  5 „Schutzgü-

ter Klima und Luft“ dargestellt .  

2.8.5.2  Teilaspekt Klimaschutzfunktionen durch Treibhausgasspeicher oder -senken  

Im Untersuchungsgebiet sind keine Moorgebiete ausgewiesen . Somit gibt es keine Böden mit 

besonderer Bedeutung für die Bewertungseinstufung des Einflusses der Landnutzung auf 

THG-Emissionen.  

In der nachfolgenden Aufzählung sind die Konfliktbereiche für das Schutzgut „Klima und Luft“ 

zusammengefasst aufgelistet.  

¶ Rhein als Hauptluftstrom Ą RWK II  

¶ Klima schutzwald Stufe 1  oder Immissionsschutzwald (gem. Waldfunktionskarte 

NRW) Ą RWK II  

¶ Flächen mit klimatischer und lufthygienischer Ausgleichsfunktion der Wertstufe „sehr 

hoch“ Ą RWK II  

¶ Klimaschutzwald Stufe 2 oder Flächen mit klimatischer und lufthygienischer Aus-

gleichsfunktion der Wertstufe „hoch“ Ą RWK III  

2.8.6  Vorbelastungen  

Die wesentlichen Vorbelastungen der Schutzgüter Klima und Luft im Untersuchungsgebiet 

werden nachfolgend kurz erläutert (s. Anlage 5 „Schutzgüter Klima und Luft “).  

Straßen:  Die Vorbelastung durch Autobahnen (sehr hohe Vorbelastung) und Bundes -  und 

Landesstraßen (hohe Vorbelastung) verursachen thermische und immissionsbedingte Belas-

tungen. Die zentrale Belastung entsteht dabei durch die Autobahn en.  

Neben den Wirkungen der Autobahnen, Bundes -  und Landesstraßen verursacht auch der in-

nerörtliche Verkehr relevante Immissionen.  

Durch den Straßenverkehr und andere Nutzungen werden Feinstaub und Stickoxide freige-

setzt, die zu Gesundheitsschäden führen können. Die Stadt Köln (Bezirksregierung Köln 2021) 

verfügt hierzu über einen Luftreinhalteplan.  

Siedlungen:  Die Siedlungsräume weisen größere gewerblich und industriell genutzte 

Flächen  auf, die Belastungen der angrenzenden Wohnbebauung verursachen (s. Karte 

„Schutzgüter Klima und Luft“ Anlage 5). 

 

2.9  Schutzgut Landschaft  

2.9.1  Werthintergrund  

Die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft ist zu schützen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 und 

Abs. 4 B NatSchG). Die Bewertung der Landschaft erfolgt auf der Basis der sinnlichen Wahr-

nehmung eines landschaftsbezogen erholungssuchenden Durchschnittbetrachters. Die sinnli-

che Wahrnehmung bezieht alle Sinne des Menschen ein, insbesondere die optische, olfakto-

ris che und akustische Wahrnehmung.  

Die Bewertung der Landschaft richtet sich nach den  Vorgaben des Anhang 1 B KompV  in Ver-

bindung der im Bundesland angewendeten Methode und den verfügbaren Daten. In NRW liegt 

eine flächendeckende Bewertung des Landschaftsbildes vor. Diese ist grundsätzlich mit den 
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Vorgaben der B KompV vereinbar, es ist jedoch , unter Berücksichtigung des Vorhabens , eine 

Überprüfung / Anpassung geboten.  

Vorgaben zu Kulturlandschaften des Landes oder zum Regionalplan sind als besondere Kul-

turlandschaften im Sinne des § 1 Abs. 4 Nr. 1 B NatSchG einzubeziehen.  Sie w erden jedoch 

dem Schutzgut kulturelles Erbe zugeordnet.  

Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes liegt vor, wenn ein landschaftsbezogen erho-

lungsuchender Durchschnittsbetrachter, der für die Schönheit der natürlich gewachsenen 

Landschaft aufgeschlossen ist, dies als störend empfinden würde . 

Die „unzerschnittenen verkehrsarme Räume in Deutschland“ und die kleinteiligere Betrach-

tung der „unzerschnittene verkehrsarme Räume in Nordrhein-Westfalen“ sind aufgrund der 

besonderen Funktion für den Schutz von Arten mit großen Aktionsräumen und den Biot opver-

bund unter dem Schutzgut Landschaft besonders zu berücksichtigen ( § 1 Abs.  2 Nr. 1 

BNatSchG ).  

Der kulturhistorische Aspekt (Kulturlandschaften) wird dem Schutzgut kulturelles Erbe zuge-

ordnet.  

2.9.2  Verbindliche raumordnerische Zielfestlegungen  

Räumlich konkretisiert e Ziele/Vorranggebiete, die diesem Schutzgut zuzuordnen sind, liegen 

nicht vor. Die textlichen Ziele sowie Grundsätze/Vorbehaltsgebiete sind im Rahmen der UVS 

von untergeordneter Relevanz und werden durch die  sonstigen rechtlichen und fachlichen 

Bewertungen für dieses Vorhaben ausreichend mitberücksichtigt .  

2.9.3  Datengrundlagen  

Folgende Datengrundlagen sind für die Bearbeitung des Schutzgutes im Rahmen dieses Vor-

habens heranzuziehen:  

¶ Biotoptypenkartierung (AFRY Deutschland, 2023)  

¶ Landschaftsbildeinheiten  (LBE)  LANUV NRW (https://www .opengeodata.nrw.de, 

2023)  

¶ Flächendeckende Bewertung des Landschaftsbildes in Nordrhein -Westfalen 

(https://www .opengeodata.nrw.de, 2023)  

¶ UNESCO Weltkulturerbe, Deutsche UNESCO -Kommission ( https://www.une-

sco.de/kultur -und -natur/welterbe/welterbe -deutschland/welterbestaetten -deutsch-

land  2023)  

¶ Unzerschnittene verkehrsarme Räume des Bundesamtes für Naturschutz 

(https://www .bfn.de/sites/default/files/2021 -08/BKGI_Karte_UZVR.pdf, 2023)  

¶ Unzerschnittene verkehrsarme Räume in NRW ( https://www .opengeodata.nrw.de, 

2023)  

2.9.4  Methodik der Bestandserfassung und -bewertung  

Basierend auf den Vorgaben des § 13 ff B NatSchG ist das Landschaftsbild unter Berücksich-

tigung der Konkretisierung in der Anlage 1 B KompV zu bewerten.  

Die „Funktionen im Bereich des Erlebens und Wahrnehmens von Landschaft einschließlich der 

Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung“ kann anhand der „Flächen-

deckende Bewertung des Landschaftsbildes in Nordrhein -Westfalen“ bearbeitet werden. 

Hierzu werden die Bewertungen des Landes anhand der Kriterien den Bewertungsstufen nach 

BKompV zugeordnet.  

Die „Vielfalt von Landschaften als Ausdruck des natürlichen und kulturellen Erbes“ wird dem 

Schutzgut kulturelles Erbe zugeordnet.  

https://www/
https://www/
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/welterbe/welterbe-deutschland/welterbestaetten-deutschland
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/welterbe/welterbe-deutschland/welterbestaetten-deutschland
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/welterbe/welterbe-deutschland/welterbestaetten-deutschland
https://www/
https://www/


 
 

 

Seite 78 / 162  

 

 

Die Bewertung der unzerschnittenen verkehrsarmen Räume ( UZVR)  in NRW hängt ausschließ-

lich von deren Größe ab. Die ökologische und landschaftliche Qualität wird als Landschaftsbild 

bzw. unter den übrigen Schutzgütern ermittelt.  

Tabelle 35 : Bewertungseinstufung des Landschaftsbildes  

Bedeutung  Kriterien  

B
e
s
o

n
d

e
re

 

herausra-

gend/ sehr 

hohe  

Landschaftsbildeinheit mit herausragender Bedeutung für das Erleben 

und Wahrnehmen von Natur und Landschaft, z. B. unverbaute, naturnahe 

Küstenlandschaften; durch extensive Grünlandnutzung geprägte Voral-

penlandschaften mit Niedermooren, Seen und Hochgebirgskulisse . 

& 

Landschaftsbildeinheit mit sehr hoher Bedeutung für das Erleben und 

Wahrnehmen von Natur und Landschaft, z. B. großflächige, weitgehend 

ungestörte Waldgebiete mit charakteristischen Waldtypen und weiteren 

Elementen wie Felsen oder naturnahen Bachläufen; Rä ume in weiträumi-

gen offenen, ackerbaulich geprägten Kulturlandschaften mit Grünlan-

dauen und weiteren für den konkreten Raum typischen Landschaftsele-

menten . 

hohe  

Landschaftsbildeinheit mit hoher Bedeutung für das Erleben und Wahr-

nehmen von Natur und Landschaft, z. B. Räume in semi -urbanen Land-

schaften  mit Landschaftselementen, die deren Eigenart betonen und zur 

landschaftsgebundenen Erholung besonders geeignet sind ;  Gebiete 

in  strukturreichen Mittelgebirgen mit typischem Wechsel von Ackerbau, 

Grünland und Wald einschließlich gliedernder Gehölze . 

A
llg

e
m

e
in

e
 

mittlere  

Landschaftsbildeinheit mit mittlerer Bedeutung für das Erleben und Wahr-

nehmen von Natur und Landschaft, z. B. monostrukturierte Wälder oder 

reliefarme Ackerlandschaften ohne Strukturierung durch Gewässer oder 

Gehölze . 

geringe /  

sehr gering  

Landschaftsbildeinheit mit geringer Bedeutung für das Erleben und Wahr-

nehmen von Natur und Landschaft, z. B. urbane/semi -urbane  Landschaf-

ten mit geringem Freiraumanteil und mit geringer städtebaulicher Attrak-

tivität .  

& 

Landschaftsbildeinheit mit sehr geringer Bedeutung für das Erleben und 

Wahrnehmen von Natur und Landschaft, z. B. urbane/semi -urbane Land-

schaften mit sehr geringem Freiraumanteil oder mit sehr geringer städte-

baulicher Attraktivität . 

 

2.9.5  Bestandsbeschreibung und -bewertung  

2.9.5.1  Teilaspekt  Landschaftsbild  

Das Landschaftsbild wurde vom Land NRW nach einer einheitlichen Methode bewertet. Die 

Gesamtbewertung des Landschaftsbildes in der jeweiligen Landschaftsbildeinheit (LBE) ergibt 

sich aus den Teilbewertungen der Kriterien Eigenart, Vielfalt und Schönheit, wobei das Krite-

rium Eigenart eine stärkere Gewichtung (2 - fach) erfährt als die anderen beiden Kriterien.  

Ortslagen erhalten vom Land NRW keine Bewertung, daher wurden in diesen Fällen eigene 

fachliche, an das Untersuchungsgebiet angepasste, Bewertungen vorgenommen.  Das Ge-

samtergebnis ist der Tabelle 36  zu entnehmen. Die Abgrenzungen der Landschaftsbildeinhei-

ten wurden maßstabsbedingt angepasst, die Bewertungen wurden auf ihre Plausibilität ge-

prüft.  Kartografisch wurden zusätzlich die landschaftsprägenden Elemente Wald, Gehölz und 

Gewässer hervorgehoben.  Die Darstellung der Bedeutung der Landschaftsbildeinheiten erfolgt 

in der Anlage 6 „Schutzgut Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter“.  
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Tabelle 36 : Landschaftsbildeinheiten und deren Bewertung  gem. Land NRW  

Nr.  LBE -Nr.  Name  Eigen -

art  

Viel -

falt  

Schön -

heit  

Bedeutung  

1 LBE- II -003 -A4 Kleingartenanlagen süd-

lich der A 4  

1 1 1 sehr gering / 

gering  

2 LBE- II -003 -W Äußerer Grüngürtel 

nordwestlich des Auto-

bahnkreuz A 4 / A 555  

2 2 2 mittel  

3 LBE- II -008 -A2 Landwirtschaftliche Flä-

chen um Köln -Hochkir-

chen  

1 1 1 sehr gering / 

gering  

4 LBE- II -009 -F2 Rhein  3 2 2 hoch  

5 LBE- II -009 -F3 Rheinufer bei Köln -Mari-

enburg  

3 1 1 mittel  

6 Ortslage  Äußerer Grüngürtel und 

Waldflächen östlich der A 

555  

/  /  /  mittel  

7 Ortslage  Eisenbahngelände Köln -

Eifeltor  

/  /  /  sehr gering / 

gering  

 

Nr. 1 :  Die Kleingartenanlagen südlich der A 4 sind ein typisches Landschaftsbild im Umkreis 

von (Groß - )städten  und sind in ihrer Eigenart, Vielfalt und Schönheit beliebig replizierbar. Die 

Bedeutung für das Landschaftsbild ist daher sehr gering und von allgemeiner Bedeutung. 

Landschaftsprägende Elemente: Gehölze  

Nr. 2:  Der Grüngürtel weist lediglich eine mittlere Bedeutung auf, dies ist aus landesweiter 

Sicht nachvollziehbar und insgesamt zutreffend. Es wird jedoch erkannt, dass hier aus lokaler, 

städtischer Sicht eine höhere Bedeutung erlebt wird, dies wird bei der Bewe rtung der Erho-

lungsfunktion berücksichtigt. Landschaftsprägende Elemente: Wald, Gehölze, Gewässer  

Nr. 3:  Die landwirtschaftlichen Flächen um Köln -Hochkirchen geben ein typisches Land-

schaftsbild für die Region. Es sind keine besonderen Elemente vorhanden. Die Bedeutung ist 

allgemein. Landschaftsprägende Elemente: Gehölze  

Nr. 4:  Der Rhein ist eine Landschaftsbildeinheit mit hoher  und damit besonderer Bedeutung 

für das Erleben und Wahrnehmen von Natur und Landschaft. Als größter Fluss Nordrhein -

Westfalens dient der Rhein als städtisches Naherholungsgebiet und ist durch seine Größe und 

seine Eigenart das wohl wichtigste Landschaftse lement der gesamten Kölner Bucht. Land-

schaftsprägende Elemente: Gewässer  

Nr. 5:  Das Rheinufer bei Köln -Marienburg ist aufgrund seiner hohen Eigenart von mittlerer 

Bedeutung für das Landschaftsbild. Das Ufer ist vollständig verbaut und der Rhein ist auf 

dieser Uferseite kanalisiert, was dem Hochwasserschutz des Stadtgebietes dient.  Land-

schaftsprägende Elemente: Gehölze, Gewässer  

Nr. 6:  Siehe Punkt 2. Die LBE „Äußerer Grüngürtel und Waldflächen östlich der A 555“ ist 

ebenfalls von lokaler, städtischer Bedeutung . Landesweit ist eine mittlere Bedeutung nach-

vollziehbar.  Landschaftsprägende Elemente: Wald, Gehölze  

Nr. 7:  Das Eisenbahngelände Köln -Eifeltor ist eine gewerblich genutzte Fläche und ist für das 

Landschaftsbild von sehr geringer Bedeutung, da weder Eigenart, Vielfalt oder Schönheit von 

besonderer Bedeutung sind. Die Fläche ist trotz Gehölzbeständen stark versieg elt. Land-

schaftsprägende Elemente: Gehölze  
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Schutzgüter und sonstige Festsetzungen, die zum Landschaftsbild beitragen, wurden bereits 

in Kapitel 2.2.10 beschrieben.  

2.9.5.2  Teilaspekt  Landschaftsräume  

Die „Unzerschnittenen Verkehrsarmen Räume“ (UZVR) in NRW (LANUV 2015) wurden ein-

heitlich für das Land ermittelt. Diese Räume sollen möglichst nicht verkleinert werden. Es 

kommen keine vom Bundesamt für Naturschutz (BFN 2016) veröffentlichten unzerschnitte-

nen verkehrsarme Räume (UZVR) > 100 km² im Untersuchungsgebiet vor.  

In Tabelle 37 werden die UZVR des Landes NRW (LANUV 2015), die im Untersuchungsgebiet 

liegen, dargestellt. Entsprechend der hohen Siedlungsdichte und dem damit einhergehenden 

dichten Straßennetz kommen nur relativ wenige UZVR im Untersuchungsgebiet vor.  Es gilt 

zu beachten, dass sich die Spalte „Fläche in km²“ auf die Gesamtfläche des UZVR bezieht. 

Der Anteil im vorliegend betrachteten UG ist teilweise deutlich geringer.  

Tabelle 37 : Unzerschnittene Verkehrsarme Räume (UZVR)  

Nr.  
Fläche 

in km²  
Lage  Bedeutung  

UZVR-

06 15  
3,15  Südlich von Köln -Hochkirchen  Gering  

UZVR-

06 59  
1,18  Nordwestlich des AK Köln -Süd  Gering  

UZVR-

0702  
1,57  Teil des Rheins südlich der A 4 und östlich des Rheins  Gering  

 

Des Weiteren kommen acht UVZR mit einer Größe < 1 km² im UG vor. Diese spielen für die 

Bewertung des Schutzgutes „Landschaft“ sowie anderer Schutzgüter keine Rolle und werden 

daher nicht in den kartografischen Darstellungen abgebildet.  

In der nachfolgenden Aufzählung sind die Konfliktbereiche für das Schutzgut „Landschaft“ 

zusammengefasst.  

¶ Gesetzlich geschützte Alleen:  

o „Winter -Lindenallee nördlich der Militärringstraße“ (AL -K-9005)  Ą RWK II  

o „Lindenallee an einem Fuß- / Radweg an der Straße „Oberländer Ufer “ (B 51)“ (AL-K-

6073) Ą RWK II  

o „Robinienallee an der Leyboldstraße“ (AL-K-6053) Ą RWK II  Flächen des Biotopka-

tasters  

¶ Geschützter Landschaftsbestandteil:  

o LB 2.05 „Giesdorfer Höfe und Umgebung“ Ą RWK II  

¶ Landschaftsbildeinheiten der Wertstufe „hoch“ Ą RWK II  

¶ Landschaftsschutzgebiete Ą RWK III  

¶ Naturraumtypische und landschaftsprägende Elemente Ą RWK III  

2.9.6  Vorbelastungen  

Die wesentlichen Vorbelastungen des Schutzguts „Landschaft“, Teilaspekt  „Landschafts-bild“ 

im Untersuchungsgebiet werden nachfolgend kurz erläutert (s. auch Karte 6, Schutzgut Land-

schaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter).  

Straßen:  Die Vorbelastung durch die Autobahnen A 4 und A 555 (sehr hohe Vorbelastung) 

und Bundes -  und Landesstraßen (hohe Vorbelastung), verursachen optische und akustische 

Beeinträchtigungen des Landschaftserleben s.  

Bahntrassen:  Bahntrassen weisen ebenfalls akustische Belastungen für das Umfeld auf.  
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Freileitungen:  Die Freileitungen wirken vor allem optisch nachteilig auf das Landschafts -

bild.  

Größere gewerblich und industriell genutzte Flächen:  Die Gewerbegebiete weisen un-

proportionale, nicht landschaftsgerechte Gebäude auf, die nachteilig auf das Landschafts -bild 

wirken.  

Als Belastung für d en Teilaspekt  „Landschaftsräume“ sind die zerschneidenden Siedlungen, 

Straßen sowie andere große Infrastrukturelemente einzustufen.  

 

2.10  Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter  

2.10.1  Werthintergrund  

Das kulturelle Erbe bezieht sich insbesondere auf die physischen Ausprägungen der Kultur in 

der Landschaft (siehe Schutzgut Landschaft) und auf Objekte (z.B. Baudenkmal und archäo-

logische Fundstellen). Sonstige Formen des kulturellen Erbes sind mit einzube ziehen, soweit 

für diese eine Betroffenheit bestehen kann.  

Die im Bundesnaturschutzgesetz (B NatSchG) formulierten Grundsätze des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege beziehen sich außer auf den Naturhaushalt und die Naturgüter auch 

auf die Erhaltung von historischen Kulturlandschaften und von Landschaftsbestandteilen mit 

besonderer Eigenart ein schließlich solcher mit besonderer Bedeutung für geschützte oder 

schützenswerte Kultur - , Bau -  und Bodendenkmale (§  1 Abs. 4 Nr. 1 B NatSchG).  

Im Besonderen sind die Denkmäler zu schützen. Diesbezüglich sind Baudenkmäler, Denkmal-

bereiche, Gartendenkmäler und Bodendenkmäler zu betrachten (§ 2 DSchG NRW). Grund-

sätzlich ist die Beeinträchtigung der Denkmäler nicht zulässig.  

Historische Landnutzungsformen und kulturhistorische Landschaften (z.B. Knicklandschaften, 

Weinbauterrassen) sowie Kultur -  und Naturlandschaften, die in die „Liste des Erbes der Welt “ 

der UNESCO gemäß Artikel 11 Abs. 2 Satz 1 des Übereinkommens vom 23. November 1972 

eingetragen sind, sind als Kulturgüter erfasst.  

Als sonstige Sachgüter sind die als Sache (§ 90 BGB) einzustufenden , körperliche n Gegen-

stände (un - /beweglich) einzuordnen. Es ist jedoch keine vollständige Beschreibung aller sons-

tige n Sachgüter im Untersuchungsgebiet erforderlich. Maßgeblich sind lediglich sonstige 

Sachgüter , für die ein e Betroffenheit  besteht, wenn diese nicht durch andere Schutzgüter 

bereits berücksichtigt worden sind (s. insbesondere die Berücksichtig ung  von sonstigen Sach-

gütern als Biotoptyp und beim Schutzgut Mensch en).  Auch sind nur bedeutende sonstige 

Sachgüter relevant . Dies sind solche , die ein besonderes öffentliches Interesse aufweisen.  

Maßgeblich für das Schutzgut als Bestandteil der Umwelt ist die funktionale und physische 

Unversehrtheit der sonstigen Sachgüter.  

2.10.2  Verbindliche raumordnerische Zielfestlegungen  

Räumlich konkretisierte Ziele/Vorranggebiete, die diesem Schutzgut zuzuordnen sind, liegen 

nicht vor. Die textlichen Ziele sowie Grundsätze/Vorbehaltsgebiete sind im Rahmen der UVS 

von untergeordneter Relevanz und werden durch die sonstigen rechtlichen und  fachlichen 

Bewertungen für dieses Vorhaben ausreichend mitberücksichtigt.  

2.10.3  Datengrundlagen  

Folgende Datengrundlagen sind für die Bearbeitung des Schutzgutes im Rahmen dieses Vor-

habens heranzuziehen:  
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¶ Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag zur Landesplanung in Nordrhein -Westfalen. Text 

und Karte (LWL/LVR 2007/2009)  

¶ Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung in Nordrhein -Westfalen. Grundlagen und 

Empfehlungen für die Landesplanung (LWL/LVR 2007)  

¶ Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag  zum Regionalplan Köln (LVR 2016)  

¶ Listen der Baudenkmäler der Stadt Köln https://www.stadt -koeln.de/leben - in -

koeln/planen -bauen/denkmalschutz/denkmalliste/index.html  (2023)  

¶ Bodendenkmale ( Stadt Köln )   

2.10.4  Methodik der Bestandserfassung und -bewertung  

Basierend auf dem Denkmalschutzgesetz NRW werden die Kulturdenkmäler (Baudenkmäler, 

Denkmalbereiche, Gartendenkmäler und Bodendenkmäler) , deren Erhalt im besonderen öf-

fentlichen Interesse stehen , geschützt. Die Listen der Kultur - /Baudenkmäler werden ausge-

wertet und , soweit erforderlich , wird die Begründung zu einzelnen Objekten angefordert.  

Tabelle 38 : Bewertungseinstufung der Kulturdenkmäler  

Bedeutung  Kriterien  

B
e
s
o

n
d

e
re

 

herausra-

gend/ sehr 

hohe  

- Baudenkmäler  

- Denkmalbereiche  

- Gartendenkmäler   

- Bodendenkmäler  
hohe  

A
llg

e
-

m
e
in

e
 mittlere  

 
Für das Vorhaben nicht relevant  geringe /  

sehr gering  

 

Tabelle 39 : Bewertungseinstufung der Vielfalt von Landschaften als Ausdruck des natürlichen und 
kulturellen Erbes (Natur - /Kulturlandschaften)  

Bedeutung  Kriterien  

B
e
s
o

n
d

e
re

 

herausra-

gend/ sehr 

hohe  

eine Landschaft von hervorragender Bedeutung aufgrund ihres Ge-

samtcharakters oder aufgrund einer hervorragenden Ausprägung charak-

teristischer Merkmale der jeweiligen Landschaftskategorie  

-  europaweite oder gar weltweite Bedeutung  

& 

eine Landschaft von sehr hoher Bedeutung aufgrund ihres Gesamtcharak-

ters oder aufgrund einer sehr hohen Ausprägung charakteristischer Merk-

male der jeweiligen Landschaftskategorie  

-  deutschlandweite Bedeutung  

hohe  

eine Landschaft von hoher Bedeutung aufgrund ihres Gesamtcharakters 

oder aufgrund einer hohen Ausprägung charakteristischer Merkmale der 

jeweiligen Landschaftskategorie  

-  regionale bis überregionale/landesweite Bedeutung  

A
llg

e
m

e
in

e
 mittlere  

eine Landschaft mit einer mittleren Ausprägung mehrerer wertbestim-

mender Merkmale  

geringe /  

sehr gering  

eine Landschaft mit wenigen wertbestimmenden Merkmalen  

& 

eine Landschaft mit sehr wenigen oder keinen wertbestimmenden Merk-

malen   

 

https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/denkmalschutz/denkmalliste/index.html
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/denkmalschutz/denkmalliste/index.html
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2.10.5  Bestandsbeschreibung und -bewertung  

2.10.5.1  Teilaspekt  Kultur denkmale  

„Baudenkmäler sind Denkmäler, die aus baulichen Anlagen oder Teilen baulicher Anlagen 

bestehen. Ebenso zu behandeln sind Garten - , Friedhofs -  und Parkanlagen sowie andere von 

Menschen gestaltete Landschaftsteile, wenn sie die Voraussetzungen des [§ 2 Abs. 1 DSchG 

NRW] erfüllen. Historische Ausstattungsst ücke sind wie Baudenkmäler zu behandeln, sofern 

sie mit dem Baudenkmal eine Einheit von Denkmalwert bilden“ (§ 2 Abs. 2 DSchG NRW). 

Die Liste der Baudenkmäler findet sich in Kap. 2.2.9.12 in Tabelle 13 .   

Denkmalbereiche  

„Denkmalbereiche sind Mehrheiten von baulichen Anlagen, und zwar auch dann, wenn nicht 

jede dazugehörige einzelne bauliche Anlage die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt. 

Denkmalbereiche können Stadtgrundrisse, Stadt - , Ortsbilder und -silhouetten, Stadt teile und 

-viertel, Siedlungen, Gehöftgruppen, Straßenzüge, bauliche Gesamtanlagen und Einzelbauten 

sein sowie deren engere Umgebung, sofern sie für deren Erscheinungsbild bedeutend ist. 

Hierzu gehören auch handwerkliche und industrielle Produktionsstätten , sofern sie die Vo-

raussetzungen des Absatzes 1 erfüllen“ (§ 2 Abs. 3 DSchG NRW).  

Tabelle 40 : Denkmalbereiche im Untersuchungsgebiet. Nr. gem. UDB Köln  

Nr.  Name  

7444  Volksparksiedlung  

190  Friedhof Rodenkirchen  

8777  Gilessenhof  

 

Bodendenkmäler  

„Bodendenkmäler sind bewegliche oder unbewegliche Denkmäler, die sich im Boden befinden 

oder befanden. Als Bodendenkmäler gelten auch Zeugnisse tierischen und pflanzlichen Lebens 

aus erdgeschichtlicher Zeit, ferner Veränderungen und Verfärbungen in der nat ürlichen Bo-

denbeschaffenheit, die durch nicht mehr selbständig erkennbare Bodendenkmäler hervorge-

rufen worden sind“ (§ 2 Abs. 5 DSchG NRW).  

Ein Bodendenkmal besteht, wenn ein Objekt oder ein Boden die zuvor dargestellt Kriterien 

erfüllt, auch wenn die Eintragung in die Liste der Denkmäler noch nicht erfolgt ist (Urteil VG 

Aachen vom 15.05.2008 – 3 K 1224/06).  

Alle aufgeführten Denkmäler besitzen eine sehr hohe Bedeutung für die Bewertungseinstu-

fung der Kulturdenkmäler.  

Eine kartografische Darstellung der aufgeführten Kulturdenkmäler erfolgt in der Anlage 6 

(Karte 6 – Schutzgüter „Landschaft und kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter“). 

2.10.5.2  Teilaspekt  Kulturlandschaften  

Nachfolgend werden die „landesbedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche“ aus der Fachsicht 

Denkmalpflege aufgelistet (LWL/LVR 2007) , die somit eine hohe Bedeutung für die Bewer-

tungseinstufung der Vielfalt von Landschaften als Ausdruck des natürlichen und kulturellen 

Erbes haben . Die römische Limesstraße ist zudem eine transnationale, serielle UNESCO -Kul-

turstätte.  

Eine kartografische Darstellung ist der Karte „Schutzgut Landschaft, kulturelles Erbe und 

sonstige Sachgüter“ (Anlage 6) zu entnehmen.  
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Alle weiteren Kulturlandschaftsbestandteile haben eine allgemeine Bedeutung und sind nicht 

kartografisch dargestellt , werden jedoch vollständigkeitshalber in Tabelle 4 1 aufgelistet . 

Tabelle 41 : Landesbedeutsame Kulturlandschaftsbereiche. Nr.  = gem. LWL/LVR 2007  

Nr.  Kurzbeschreibung  Lage  

19.05  Römische Limesstraße  

Mit der so genannten Limesstraße ist der rheinparallel laufende 
Verkehrsweg aus römischer Zeit gemeint. Es handelt sich damit 
um eine von der römischen Staatsverwaltung gebaute und unter-
haltene Verkehrsverbindung. Entlang der Straße findet sich römi-
sche In frastruktur wie Siedlungen und Straßenstationen, doch un-
terscheidet sich diese Straße von anderen durch die Verbindung 
von militärischen Plätzen.  Die Bedeutung des Straßenkorridors ist 
durch verschiedene Aspekte charakterisiert. Etliche Aufschlüsse 
unter d en modernen Straßenverläufen zeigen einen zum Teil bis 
zu 1 Meter hohen Straßenkörper.  

Leitbilder und Ziele:  

¶ Erhalt der archäologischen Struktur und Substanz  

¶ Stärkung der historischen Wahrnehmung;  

¶ Schonung des archäologischen Erbes im Rahmen der 
Bauleitplanung und der Rohstoffgewinnung.  

Nord -Süd -Ausrichtung, 
umfasst gesamte A 
555 im UG und Auto-
bahnkreuz sowie Ver-
teiler in Kölner Stadt-
gebiet  

 

 

Tabelle 42 : Kulturlandschaftsbereiche Regionalplan Köln. Nr. = gem. KLB Regionalplan Köln  

Nr.  Name  

335  Äußerer Grüngürtel, linksrheinisch (Köln)  

359  Optisch -mechanische Telegraphenlinie Berlin -Koblenz  

365  Volkspark Raderthal und Siedlung Volkspark (Köln)  

366  Marienburg (Köln)  

367  Rodenkirchener Brücke  

423  Autobahn Köln -Bonn (Köln, Wesseling, Bornheim, Bonn)  

 

2.10.5.3  Teilaspekt  sonstige Sachgüter  

Ein Großteil  der im Untersuchungsraum vorhandenen „Sachgüter“ wurde bereits im Rahmen 

der übrigen Schutzgüter thematisiert (z.  B. Siedlungsflächen, der Erholung dienende Einrich-

tungen, geschützte Biotope), so dass sie unter dem Aspekt „Sachgüter“ nicht zusätzlich be-

tr achtet werden.  

In der nachfolgenden Aufzählung sind die Konfliktbereiche für das Schutzgut „Kulturelles Erbe 

und sonstige Sachgüter“ zusammengefasst. 

¶ Bau -  und Bodendenkmäler gem. Denkmallisten der Stadt Köln  Ą RWK I  

¶ Landesbedeutsame Kulturlandschaftsbereiche:  

o „Römische Limesstraße“ (19.05) Ą RWK III  

2.10.6  Vorbelastungen  

Straßen:  Durch die Autobahnen A  4 und A 555 (sehr hohe Vorbelastung) und Bundes -  und 

Landesstraßen (hohe Vorbelastung) werden optische und akustische Beeinträchtigungen für 

das Erleben der historischen Kulturlandschaft verursacht.  

Bahntrassen:  Bahntrassen weisen insbesondere akustische Belastungen für das Umfeld auf.  

Freileitungen:  Durch die Freileitungen werden visuelle Beeinträchtigungen historischer Kul-

turlandschaften verursacht.  
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Altablagerungen und Altstandorte:  Mehrere Altablagerungen und Altstandorte sind im UG 

vorhanden. Die Altablagerungen und Altstandorte sind in der Karte „Schutzgut Landschaft, 

kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter“ (Anlage 6) dargestellt.  

 

2.11  Wechselwirkungen  

Die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind bei einer funktionalen Betrachtung 

zwingender Bestandteil von Erfassungen und Analysen der einzelnen Schutzgüter. So sind z. 

B. Aussagen über das Schutzgut Boden zugleich Grundlage für das Schutzgut Wasser und die 

Grundwasserverhältnisse wirken sich direkt auf den Boden aus. Die abiotischen Schutzgüter 

sind zudem Grundlage für den Lebensraum von Pflanzen und Tieren sowie deren Widerstands-

kraft (Resilienz) gegenüber dem Vorhaben. Soweit die Wechselwirkungen  für das Verständnis 

der Schutzgüter oder die Analyse von erheblichen Umweltauswirkungen relevant sind, werden 

diese den Schutzgütern zugeordnet berücksichtigt.  

Die wesentlichen und regelmäßig auftretenden Wechselwirkungen sind bereits über die Aus-

wahl der schutzgutbezogenen Erfassungs -  und Bewertungs parameter bei der Beschreibung 

und Beurteilung der einzelnen Schutzgüter berücksichtigt worden . Dabei erfolgt die Berück-

sichtigung bei den Beschreibungen und Analysen der Schutzgüter, mit denen die Wechselwir-

kung am stärksten verbunden ist.  

Tabelle 43 : Schutzgutbezogene Zusammenstellung der Wechselbeziehungen (Froelich und  
Sporbeck 200 8) 

(Teil - ) Schutzgut  Wechselwirkungen zu anderen Schutzgütern  

Menschen,  

insbesondere  die 
menschliche  Ge-
sundheit  

Wohn -  und  Wohn -
umfeldfunktion  

Erholungsfunktion  

Abhängigkeit der Wohn -  und Wohnumfeldfunktion und Erholungsfunktion 

insbesondere von dem Schutzgut Landschaft (Landschaftsbildfunktion und 
natürliche Erholungsfunktion) und kulturelles Erbe und sonstige Sachgü-
ter.  

Tiere  

Lebensraumfunk-
tion  

Abhängigkeit der Tierwelt von der biotischen und abiotischen Lebens-

raumausstattung (Vegetation/Biotopstruktur, Biotopvernetzung, Lebens-
raumgröße, Boden, Geländeklima, Wasserhaushalt)  

Spezifische Tierarten/Tierartengruppen als Indikator für die Lebensraum-
funktion von Biotopen/ Biotopkomplexen  

Pflanzen  

Biotopfunktion  

Abhängigkeit der Vegetation von abiotischen Standorteigenschaften (Bo-
denform, Geländeklima, Grundwasserflurabstand, Oberflächengewässer)  

Boden  

Lebensraumfunk-
tion  

Speicher -  und  

Reglerfunktion  

Natürliche  Ertrags-
funktion  

Archivfunktion  

Abhängigkeit der ökologischen Bodeneigenschaften von den geologischen, 

geomorphologischen, wasserhaushaltlichen und klimatischen Verhältnis-
sen  

Boden als Lebensraum für Tiere und Pflanzen  

Boden in seiner Bedeutung für den Landschaftswasserhaushalt (Grund-
wasserneubildung, Retentionsfunktion, Grundwasserschutz)  

Boden als Schadstoffsenke und Schadstofftransportmedium  

Abhängigkeit der Erosionsgefährdung des Bodens von Vegetation und Re-
lief  

Fläche  Enge Abhängigkeit zum Schutzgut Boden und damit verbunden auch zu 
den Schutzgütern Tieren und Pflanzen als Lebensraumfunktion sowie zum 
Schutzgut Grundwasser (Grundwasserneubildung, Retentionsfunktion)  

Unverbrauchte Flächen in Abhängigkeit zum Landschaftsbild  

Grundwasser  Abhängigkeit der Grundwasserergiebigkeit von den hydrogeologischen 
Verhältnissen und der Grundwasserneubildung  
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(Teil - ) Schutzgut  Wechselwirkungen zu anderen Schutzgütern  

Grundwasserdar-
gebotsfunktion  

Grundwasser-
schutzfunktion  

Abhängigkeit der Grundwasserneubildung von klimatischen, boden -  und 
vegetationskundlichen sowie nutzungsbezogenen Faktoren  

Abhängigkeit der Grundwasserschutzfunktion von Grundwasserneubildung 
sowie  
Speicher -  und Reglerfunktion des Bodens  

Oberflächennahes Grundwasser als Faktor bei Bodenbildung sowie als 
Standortfaktor  
für Biotope und Tierlebensgemeinschaften  

Grundwasserdynamik und seine Bedeutung für den Wasserhaushalt von 
Oberflächengewässern  

Grundwasser als Schadstofftransportmedium im Hinblick auf die Wirkpfade 
Grundwasser -Mensch  

Oberflächenge-
wässer  

Lebensraumfunk-
tion  

Funktion im Land-
schaftswasser-
haushalt  

Abhängigkeit des ökologischen Zustands der Auenbereiche (Morphologie, 
Vegetation, Tiere, Boden) von der Gewässerdynamik  
Abhängigkeit der Selbstreinigungskraft vom ökologischen Zustand eines 
Gewässers  

Gewässer als Lebensraum für Tiere und Pflanzen  

Abhängigkeit der Gewässerdynamik von Relief, Klima, Boden, Vegetation 
sowie vom Grundwasserfluss im Einzugsgebiet des Oberflächengewässers  

Klima  

Klimatische Aus-
gleichsfunktion  

Geländeklima als Standortfaktor für Vegetation und Lebensgemeinschaf-
ten  

Abhängigkeit des Geländeklimas von der klimatischen Ausgleichsfunktion 
(Kaltluftabfluss u.  a.) von Relief, Vegetation und größeren Wasserflächen  

Bedeutung von Waldflächen für den regionalen Klimaausgleich  

Luft  

Lufthygiene  

Lufthygienische Situation für Menschen  

Bedeutung von Vegetationsflächen für die lufthygienische Ausgleichsfunk-
tion  

Abhängigkeit der lufthygienischen Belastungssituation von geländeklima-
tischen Besonderheiten (u.  a. Frischluftschneisen, lokale Windsysteme)  

Luft als Schadstofftransportmedium im Hinblick auf die Wirkpfade Luft -
Pflanze, Luft -Menschen  

Landschaft  

Landschaftsbild-
funktion  

Natürliche Erho-
lungsfunktion  

Abhängigkeit des Landschaftsbildes von den Landschaftsfaktoren Relief, 
Vegetation / Nutzung und Oberflächengewässer  

Leit -  und Orientierungsfunktion für Tiere  

Landschaftsbild als wichtiger Aspekt bei der Erholungsfunktion für den 
Menschen inkl. visueller, akustischer und olfaktorische Wahrnehmung  

Kulturelles Erbe 
und sonstige 
Sachgüter  

Abhängigkeit von den abiotischen und biotischen Landschaftsfaktoren, 
insb. Landschaftsbild  

Abhängigkeit zum Landschaftsbild und zur Erholungsfunktion für den Men-
schen  

Zeugniswert für Bau -  und kunstgeschichtliches Erbe, archäologisches 
Erbe, landschaftliches Erbe  

Anthropogene Vorbelastung  

 

2.12  Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes ohne 

das geplante Vorhaben  

Sollte d er  Umbau des Autobahnkreuzes A 4 / A 555 nicht realisiert werden, ist davon auszu-

gehen, dass der Status quo der einzelnen Schutzgüter gewahrt bleibt. Die Schutzgüter kön-

nen sich entsprechend der Nutzung und der Umwelteinflüsse entwickeln.  
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2.13  Identifizieren von Bereichen besonderer umweltbezoge-

ner Wertigkeit / Bedeutung (Raumwiderstand)  

2.13.1  Vorgehensweise  

Um beim Entwickeln von Alternativen im Sinne der Umweltvorsorge frühzeitig Umweltbeein-

trächtigungen zu vermeiden, wird basierend auf der Ermittlung, der Beschreibung und ggf. 

der gutachtlichen Bewertung der Schutzgüter der Untersuchungsraum in Bereiche unt er-

schiedlicher Konfliktdichte differenziert. Gemäß den RUVS ( Froelich und Sporbeck 2008 , 

MUVS 2001 ) geschieht dies durch das Zuordnen der ermittelten Sachverhalte der Bestand-

serfassung zu Raumwiderstandsklassen. Dieses Zuordnen der ermittelten Sachverhalte  er-

folgt projekt -  und landschaftsraumbezogen unter Berücksichtigung der für die Region festge-

legten räumlichen Leitbilder der Regional -  und Landschaftsplanung oder regionalisierter Um-

weltqualitätsziele.  

Eine Auswahl der bei der Grundlagenermittlung identifizierten Kriterien wird den Raumwider-

standsklassen zugeordnet. Die Zuordnung der Kriterien zu einer Raumwiderstandsklasse er-

folgt verbal -argumentativ und berücksichtigt, den rechtlichen Schutz eines Kriteriums und die 

fachliche Einschätzung möglicher Umweltauswirkungen durch das Vorh aben.  

Die Anwendung der Raumwiderstandsklassen stellt einen ersten planerischen Schritt dar, um 

zunächst auf einer groben Betrachtungsebene potenzielle  Raumwiderstände zu identifizieren 

und in ihrem Schweregrad zu bewerten. Gemäß RUVS ( Froelich und Sporbeck 2008) ist die 

Raumwiderstandklasse dabei nicht im Sinne einer Wertstufe zu verstehen, sondern im Sinne 

der Darstellung des Konfliktpotenzials bzw. der Zulassungsrisiken innerhalb des Planungsrau-

mes.  

Die drei Raumwiderstandsklassen und ihre Definition sind gem. RUVS ( Froelich und Sporbeck 

2008) sind:  

¶ Raumwiderstandsklasse I (RWK I): sehr hoher Raumwiderstand  

Sachverhalt, der bei straßenbedingter Beeinträchtigung erhebliche Umweltauswir-

kungen erwarten lässt und der sich zulassungshemmend auswirken kann.  

 

¶ Raumwiderstandsklasse II (RWK II): hoher Raumwiderstand  

Sachverhalt, der bei straßenbedingter Beeinträchtigung ebenfalls zu erheblichen Um-

weltauswirkungen führen kann und der im Rahmen der Abwägung entscheidungser-

heblich ist.  

 

¶ Raumwiderstandsklasse III (RWK III): mittlerer Raumwiderstand  

Sachverhalt, der bei straßenbedingter Beeinträchtigung zu Umweltauswirkungen un-

terschiedlicher Erheblichkeit führt und der bedingt entscheidungsrelevant ist  

2.13.2  Beschreibung der Bereiche mit besonderer umweltbezogener Be-

deutung / Konfliktschwerpunkte  

Die Sensibilität von Flächen gegenüber dem geplanten Vorhaben, die sich aus der besonderen 

Bedeutung und / oder Empfindlichkeit einzelner Wert -  und Flächenkriterien der Schutzgüter 

gegenüber den charakteristischen Wirkungen des Vorhabens ergibt, wird als „Raumwider -

stand “ bezeichnet. Mit der Ermittlung des Raumwiderstands wird eine Flächendifferenzierun-

gen im Hinblick auf die zu erwartenden Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens be-

absichtigt. Ziel dieses Vorgehens ist es, in der UVS mit planerischen Mit teln durch Meidung 

von Flächen mit hoher Umweltqualität negative Auswirkungen des Vorhabens zu vermeiden 

oder zu mindern. Ein hoher Raumwiderstand liegt in der Regel bei allen hochwertigen Um-

weltgütern gegenüber dem Flächenverbrauch (Verlust) vor. Darüber hinaus kann sich ein 

hoher Raumwiderstand aber auch ergeben, wenn hochwertige Umweltgüter gegenüber be-

sonderen bau -  und betriebsbedingten Wirkungen des Vorhabens, wie z. B. bauzeitbedingter 
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Bodenverdichtung, Schadstoffeintrag, Beunruhigung oder ähnlichem besonders empfindlich 

sind.  

Durch das Ermitteln und Darstellen des Raumwiderstandes können im Rahmen der Varian-

tenfindung die zu erwartenden Konfliktpotenziale und Zulassungsrisiken innerhalb des Pla-

nungsraumes berücksichtigt werden. So können erhebliche Auswirkungen im Sinne der Um-

weltvorsorge vermieden werden. Anhand der Raumwiderstandskarte ist gemäß RUVS ( Froe-

lich und Sporbeck 2008) eine Einschätzung möglich,  

-  ob eine Trassenführung durch  konfliktarme Bereiche mit potenziell geringen Umwelt-

auswirkungen möglich ist  

oder  

-  ob eine Trasse durch Bereiche geführt wird, die erhebliche Umweltauswirkungen auf 

die Schutzgüter erwarten lassen und dementsprechend erhebliche Aufwendungen für 

Vermeidung, Verminderung und Kompensation notwendig werden. Zudem sind derar-

tige Trassen i. d. R. mit einem größeren umweltbezogenen Zulassungsrisiko im nach-

geordneten Verfahren behaftet und erfordern bei der weiteren Planung einen erhöhten 

Untersuchungsaufwand.  

Die Raumwiderstandsklassen werden kartografisch dargestellt (Raumwiderstandskarte, An-

lage 7). Abgebildet wird je Fläche die höchste Raumwiderstandsklasse. Diese überlagert ggf. 

vorhandene Kriterien mit geringeren Raumwiderstandsklassen, die dann nicht mehr  relevant 

sind. Eine Aufsummierung von sich überlagernden Raumwiderständen erfolgt nicht. Es findet 

keine Gewichtung der einzelnen Schutzgüter gegeneinander statt.  

Basierend auf der Raumwiderstandskarte werden Konfliktbereiche identifiziert und beschrie-

ben. In der nachfolgenden Tabelle werden die erfassten Flächenkriterien zur Ermittlung des 

Raumwiderstandes noch einmal zusammenfassend dargestellt.  Nicht aufgeführte Kriterien 

sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden (z. B. FFH -  und Naturschutzgebiete oder 

avifaunistische Funktionsräume der Wertstufe „sehr hoch“) 

Tabelle 44 : Kriterien zur Ermittlung des Raumwiderstandes im Untersuchungsgebiet  

RWK  Schutzgutbezogene Konfliktbereiche  

I  
(sehr hoch)  

Schutzgut ĂMenschen, einschlieÇlich der menschlichen Gesundheitñ 

¶ Reine und allgemeine Wohngebiete, Mischgebiete gem. BauNVO , Flächen mit 
Wohnfunktion im Außenbereich , Sonderbaufläche mit Zweckbestimmung  

 

Schutzgut ĂWasserñ 

¶ Wasserschutzzone I (Brunnen)  

 

Schutzgut ĂKulturelles Erbe und sonstige Sachg¿terñ 

¶ Bau-  und Bodendenkmäler gem. Denkmallisten der Stadt Köln und des LVR -
Amt für Denkmalpflege im Rheinland  

 

II  
(hoch)  

Schutzgut ĂMenschen, einschlieÇlich der menschlichen Gesundheitñ 

¶ Siedlungsnahe Erholungs -  und Freizeiträume  der Wertstufe „hoch“ 

¶ Kleingartenanlagen  

¶ Erholungswald – Stufe I (gem. Waldfunktionskarte NRW)  

 

Schutzgut ĂTiere, Pflanzen und die biologische Vielfaltñ 

¶ Avifaunistische Funktionsräume der Wertstufe „hoch“ 

¶ Rhein als Habitat und Wanderkorridor aquatischer Arten  

 

Schutzgut ĂWasserñ 

¶ Wasserschutzzone II (Gebiet um Brunnengalerie)  

¶ Überschwemmungsgebiete  

¶ Nutzungsfunktion des Grundwassers der Wertstufe „hoch“ 
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RWK  Schutzgutbezogene Konfliktbereiche  

 

Schutzgut ĂKlima und Luftñ 

¶ Rhein als H auptluftstrom  

¶ Klima -  oder Immissionsschutzwald (gem. Waldfunktionskarte NRW)  

¶ Klimatische und lufthygienische Ausgleichsfunktion der Wertstufe „sehr hoch“ 

 

Schutzgut ĂLandschaftñ 

¶ Geschützte Landschaftsbestandteile  

¶ Gesetzlich geschützte Alleen  

¶ Landschaftsbildeinheiten der Wertstufe „hoch“ 

 

III  
(mit tel)  

Schutzgut ĂMenschen, einschlieÇlich der menschlichen Gesundheitñ 

¶ Lärmschutzwald (gem. Waldfunktionskarte NRW)  

¶ Freiraum mit Erholungsbedeutung im Umkreis von Siedlungen  

¶ Rad-  und Wanderwege  

¶ Siedlungsnahe Freiflächen / Erholungsräume  

¶ Erholungswald – Stufe II (gem. Waldfunktionskarte NRW)  

 

Schutzgut ĂTiere, Pflanzen und die biologische Vielfaltñ 

¶ Avifaunistische Funktionsräume der Wertstufe „mittel“ 

¶ Biotopverbundflächen besonderer Bedeutung  

¶ Biotopkatasterflächen  

¶ Reptilienhabitat / potenzielles Vorkommen  

 

Schutzgut ĂBodenñ 

¶ Altstandorte, Altablagerungen  

¶ Schutzwürdige Böden  

¶ Stickstoffempfindliche Böden  

 

Schutzgut ĂWasserñ 

¶ Nutzungsfunktion des Grundwassers der Wertstufe „hoch“ 

 

Schutzgut ĂKlima und Luftñ 

¶ Klimatische und lufthygienische Ausgleichsfunktion der Wertstufe „hoch“ 

 

Schutzgut ĂLandschaftñ 

¶ Landschaftsschutzgebiete  

¶ Naturraumtypische und landschaftsprägende Elemente  

 

Schutzgut ĂKulturelles Erbe und sonstige Sachg¿terñ 

¶ Bedeutsame Kulturlandschaften (Landes -  und Regionalplanung)  

 

gering / 
sehr gering  

¶ Alle übrigen Bereiche  

 

3 Beschreibung der geprüften vernünftigen  

Varianten  

3.1  Identifizierung und Auswahl zielführender Varianten  

Das Vorhaben teilt sich in 3 Bereiche unterschiedlichen Planungsstands. Zu differenzieren ist 

das Autobahnkreuz mit dessen Übergang in die anschließenden Autobahnabschnitte.  

¶ AK Köln -Süd selbst: Das AK Köln -Süd beginnt im Norden am „Am Verteilerkreisel“ 

und überlagert sich an  den Auf - /Abfahrten m it den folgenden Abschnitten.  

¶ Im Osten grenzt der 8-streifiger Ausbau der A4 vom AK Köln -Süd bis AK Köln -Grem-

berg mit der Rheinquerung an . Dies ist ein eigenständiges Vorhaben.   
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¶ Im Westen grenzt der 8 -streifiger Ausbau AK Köln -Süd bis AS Köln -Eifeltor an.  

¶ Im Süden grenzt der Um bau der A555 an.  

Bereits untersucht wurden die folgenden Aspekte:  

¶ Umweltverträglichkeitsuntersuchung – Umbau Autobahnkreuz Köln -Süd A 4 / A 555  

¶ Umweltverträglichkeitsstudie – 8-streifiger Ausbau AK Köln -Süd bis AK Köln -Grem-

berg  

¶ Umweltverträglichkeitsuntersuchung – A4/A555 Umbau des Autobahnkreuz Köln -

Süd -Varianten A 555 - 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden in der vo rliegenden  Umweltverträglichkeits-

studie  mit der zusammenhängenden Raumanalyse zusammengefasst. Die Vergleiche dieser 

Untersuchungen werden folglich nicht wiederholt, sondern lediglich die Ergebnisse dargestellt.  

Umweltverträglichkeitsuntersuchung – Umbau Autobahnkreuz Köln -Süd A 4 / A 555:   

Es wurden fünf  Varianten untersucht . In Kap. 5 ist die Auswirkungsprognose mit Varianten-

vergleich dargestellt . Untersucht wurde das AK Köln -Süd  selbst.  

„Die Umweltverträglichkeitsuntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die Varianten, die 

eine neue Rampenführung innerhalb des bestehenden und vorbelasteten Autobahnkreuzes 

aufweisen (Varianten 1, 2 und 5) die geringsten Umweltauswirkungen verursachen. Sie l iegen 

in der Gesamtbewertung dicht beieinander und deutlich vor den Varianten 3 und 4. Insgesamt 

sind bei der Variante 5 die geringsten Umweltauswirkungen zu erwarten.  

Die Variante 4 führt bei den meisten Schutzgütern (bis auf Schutzgüter Menschen, Kultur -  

und Sachgüter) zu den meisten Umweltauswirkungen. Bei der Variante 3 sind ebenfalls  hohe 

Umweltauswirkungen bei fast allen Schutzgütern zu erwarten. Nur der Verlust landschafts-

bildprägender Bäume der Platanenallee ist aufgrund ihrer Rampenführung der Variante 3 am 

geringsten .   

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass bei allen Varianten in Hinblick auf die Umwelt-

verträglichkeit eine grundsätzliche Machbarkeit gegeben ist, da die verursachten unvermeid-

baren Beeinträchtigungen durch entsprechende Maßnahmen gemindert, ausgegliche n oder 

ersetzt werden können “ (RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten 2016) . 

Im Ergebnis der Gesamtabwägung wurde die Variante 5 vertieft  untersucht und basierend 

auf dieser wurden die neue n Varianten 5a und 5b entwickelt, die in Kap. 6 vertieft untersucht 

wird .  

Umweltverträglichkeitsstudie – 8-streifiger Ausbau AK Köln -Süd bis AK Köln -Gremberg:   

Untersucht wurde die der 8 -streifiger Ausbau der A4 vom AK Köln -Süd bis AK Köln -Gremberg 

mit der Rheinquerung.   

Bei der Gesamtabwägung wurde zugunsten der Variante 2.1c entschieden. Die Variante ist 

grundsätzlich ein symmetrischer Ausbau. Im Bereich der geplanten Rodenkirchener Brücke 

ist die Trasse jedoch um etwa eine Fahrbahnbreite nach Norden verschoben  (S meets  Land-

schaftsarchitekten  Planungsgesellschaft mbH 2023) . 

Umweltverträglichkeitsuntersuchung – A4/A555 Umbau des Autobahnkreuz Köln -Süd -Vari-

anten A 555:   

Es wurden drei  Varianten untersucht. In Kap. 7 ist die Auswirkungsprognose mit Varianten-

vergleich dargestellt .  Untersucht wurde der Abschnitt der A 555 südlich des AK Köln -Süd.  

Als Vorzugsvariante wurde die Varian te  3 ermittelt. Zu der Vorzugsvariante wird angemerkt :  

„Die nachteiligen Wirkungen auf Pflanzen und die biologische Vielfalt (damit auch indirekt 

Tiere, Luft, Klima) bei der Vorzugsvariante sind im Rahmen der weiteren Planung besonders 
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zu berücksichtigen und durch geeignete Ausgleichsmaßnahmen funktional und im räumlichen 

Umfeld zu kompensieren. Hierbei sind die Verluste von Wald und Flächenanteile des Land-

schaftsschutzgebietes besonders zu berücksichtigen“ (Planungsgruppe Grüner Winkel 2019) . 

Noch nicht untersucht wurden die folgenden Aspekte:  

¶ AK Köln -Süd Variante 5a und 5b  

¶ 8-streifiger Ausbau AK Köln -Süd bis AS Köln -Eifeltor  

Für den Abschnitt 8 -streifiger Ausbau AK Köln -Süd bis AS Köln -Eifeltor  ist keine vertiefte 

Untersuchung der Varianten erforderlich.  Da bei einem asymmetrischen Ausbau  die ermittel-

ten Trassierungsa chsen deutlich in den Grüngürtel (Landschaftsschutzgebiet) schwenken , 

sind diese Trassenachsen offensichtlich nachteilig gegenüber einem zweiseitigen Ausbau .  

Eine Analyse der Umweltauswirkungen für einen Variantenvergleich ist daher für den 8 -strei-

fige n Ausbau AK Köln -Süd bis AS Köln -Eifeltor nicht erforderlich, da es nur eine ernsthaft in 

Betracht kommende  Variante gibt.  

Für das AK Köln -Süd Variante 5a und 5b  wird ein Variantenvergleich durchgeführt. Die Vari-

anten werden im Kap. 6.1  näher beschrieben.  

 

4 Beschreibung der Maßnahmen, mit denen erheb-
liche nachteilige Umweltauswirkungen vermie-
den und vermindert werden können  

Nachfolgend werden die wesentlichen Maßnahmen zur Verminderung bzw. Vermeidung und 

zum Ausgleich von Umweltauswirkungen, die durch das Vorhaben verursacht werden können, 

schutzgutbezogen aufgeführt.  

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit  

- Minimierung  baubedingter Flächenverluste durch möglichst enge Begrenzung des Baufel-

des (Minimierung von Baustellenzufahrten, Baustelleneinrichtungsflächen und Arbeits-

streifen)  

- Abgrenzung des Baufeldes durch Schutzzäune  

- Landschaftliche Einbindung der Verkehrs anlage  

- Bevorzugung von aktivem Lärmschutz und ggf. Einbau von passivem Lärmschutz  

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt  

- Schutz angrenzender Gehölzbestände durch Schutzzäune und ggf. Einzelbaumschutz  

- Baufeldräumung außerhalb der Nist - , Brut -  und Aufzuchtzeiten der im Gebiet vorkommen-

den Brutvögel  

- Zeitliche Beschränkungen für die Durchführung der Baumaßnahmen (Bauzeitenregelun-

gen)  

Boden  

- Erhaltung der Bodenfunktion bauzeitlich genutzter Flächen durch eine fachgerechte Siche-

rung des im Baufeld anfallenden Oberbodens (begrünte Mieten) und ordnungsgemäße Re-

kultivierung des Baufeldes nach Abschluss der Ausbaumaßnahme (rückstandslose Entfer-

nung von Fremdmate rial, Tiefenlockerung, Auftrag des gesicherten Ober -  bzw. Unterbo-

dens)  

- Ordnungsgemäßer Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen  

- Berücksichtigung der vorhandenen Topographie  zur Verminderung von Erdarbeiten  
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Wasser  

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen bauzeitlichen Entwässerung  

- Ordnungsgemäßer Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen  

- Aufwertung von Gewässerstrukturen im Umfeld  

- Versickerung des Niederschlagswassers über die belebte Bodenschicht  

Klima und Luft  

- Einsatz schadstoffreduzierter Baufahrzeuge und Baumaschinen  

Landschaft  

- Schutz gliedernder und belebender Strukturelemente (Gehölze) durch geeignete Vorrich-

tungen (Zäune, Einzelbaumschutz)  

- Berücksichtigung der vorhandenen Topografie bei der Anlagenplanung  

- Eingrünung der Verkehrs anlage durch Pflanzung einheimischer, standorttypischer Gehölze  

 

5 Auswirkungen der Varianten  -  Umbau Autobahn-

kreuz Köln -Süd A 4 / A 555  
Die Auswirkungsprognose/Variantenvergleich gliedert sich in die Kapitel 5 bis 8. In Kapitel 5 

wird der Variantenvergleich zum Autobahnkreuz Köln -Süd dargestellt (erarbeitet von RMP 

Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten). In Kapitel 6 schließt sich eine Aus wirkungsprognose 

der AFRY Deutschland GmbH mit Variantenvergleich der Untervarianten 5a und 5b an. Kapi-

tel  7 beinhaltet den Variantenvergleich für den Teilbereich des südlichen Abschnitts der A555  

(erarbeitet von Dipl. - Ing. Günter Kursawe, Planungsgruppe G rüner Winkel). Die Wiedergabe 

der Texte der Gutachten ( RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten 2016, Dipl. - Ing. Gün-

ter Kursawe, Planungsgruppe Grüner Winkel  2019) erfolgt mit Einverständnis und im Auftrag 

der Autobahn GmbH des Bundes, die die Verwendungsrechte hält.   

In Abbildung 10  bis Abbildung 14  sind die fünf Varianten dargestellt, deren Auswirkungen 

nachfolgend vergleichend dargestellt werden. Die vergleichende und zusammenfassende Ri-

sikoabschätzung der Auswirkungen der Varianten (Rangfolgenabschätzung) wurde aus der 

Umweltverträglichkeitsunters uchung (RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten, 2016) 

übernommen und wird nachfolgend wiedergegeben.  
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Abbildung 10 : Variante 1  

  

Abbildung 11 : Variante 2  

 

 

Abbildung 12 : Variante 3  

 

Abbildung 13 : Variante 4  

  

 

Abbildung 14 : Variante 5  
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Die Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzgüter erfolgt in einer vierstufigen Skala mit 

sehr hoch -  hoch -  mittel -  nachrangig. Es werden nur die mittleren, hohen und sehr hohen 

Auswirkungen dargestellt.   

Die Darstellung der Auswirkungen der Varianten auf die Schutzgüter erfolgt in Anlage 14 bis 

16 . Dabei werden in der Anlage 14  die Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen, in Anlage 15 die 

Auswirkungen auf Boden und Wasser und in Anlage 16  die Auswirkungen auf Landschaft, 

Menschen, Kultur -  und Sachgüter zusammengefasst. Der Vergleich der Varianten erfolgt un-

ter Berücksichtigung der jeweiligen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter. Bei der Ge-

samtbewertung erfolgt eine Platzierung nach dem M aß der Umweltauswirkun gen von 1  (we-

nig) bis 5 (stärker).  

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  

Die Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt sind in 

der Anlage 14  dargestellt.   

Auswirkungen  

¶ Verlust von bedeutsamen Pflanzen -  und Tierlebensräumen (bau - / anlagenbedingt)  

¶ Beeinträchtigung von empfindlichen Biotopen (Waldlebensräume) innerhalb der Be-

lastungszonen (betriebsbedingt)   

¶ Verlust von bedeutsamen Einzelbäumen (bau - / anlagenbedingt)  

Verluste von Biotopverbundfunktionen ergeben sich nicht, da der Umbau des Autobahnkreu-

zes Köln -Süd gegenüber der heutigen Situation zu keinen zusätzlichen Barriere -  und Trenn-

wirkungen führt. Die Vorbelastung durch den bestehenden Verkehr auf den Autobahnen  und 

im Autobahnkreuz wird berücksichtigt. Weiterreichende Beeinträchtigungen ergeben sich ins-

besondere durch das Öffnen von Waldlebensräumen und der dadurch bedingten Immissions-

belastung und Habitatveränderung der charakteristischen Arten.   

Variante 1  

Die Variante 1 verursacht Verluste von Pflanzen -  und Tierlebensräumen mit nachrangiger und 

mittlerer Bedeutung (ca. 1,7 ha Straßenbegleitgrün mit Gehölzbestand). Die Auswirkungen 

auf Biotope werden in der Belastungszone Bestand aufgrund der Vorbelastung al s nachrangig 

eingestuft. Die Variante 1 verursacht voraussichtlich den Verlust eines standorttypischen Ein-

zelbaumes mit sehr hoher Bedeutung, 7 Einzelbäume mit einer hohen Bedeutung, sowie 26 

Bäume mit einer mittleren Bedeutung.   

Variante 2  

Bei der Variante 2 werden ebenfalls Flächen nachrangiger und mittlerer Bedeutung in An-

spruch genommen (ca. 1,7 ha Straßenbegleitgrün mit Gehölzbestand). Zusätzlich werden 26 

markante Einzelbäume mit sehr hoher bis mittlerer Bedeutung in Anspruch genommen. Fünf 

standorttypische Einzelbäume haben eine sehr hohe Bedeutung, 6 Einzelbäume mit einer 

hohen Bedeutung und 15 Bäume mit einer mittleren Bedeutung.   

Variante 3  

Die Variante 3 verursacht den Verlust von Biotopen sehr hoher (ca. 0,3 ha EichenBuchen-

mischwald) und hoher Bedeutung (ca. 0,2 ha Lärchenmischwald). Zusätzlich werden 1,8 ha 

Pflanzen -  und Tierlebensräumen mittlerer Bedeutung (Straßenbegleitgrün mit Gehölzbe-

stand) in Anspruch genommen. Zusätzlich werden durch weiterreichende Wirkungen Biotope 

erheblich beeinträchtigt. Bei Variante 3 ergeben sich zusätzlich Verluste von voraussichtlich 

12 Bäumen, davon zwei standorttypische Einzelbäume mit einer sehr hohen Bed eutung und 

4 Einzelbäume mit einer hohen Bedeutung, sowie 6 Bäume mit einer mittleren Bedeutung.   

  



 
 

 

Seite 95 / 162  

 

 

Variante 4  

Die Variante 4 verursacht den Verlust von Waldflächen mit sehr hoher Bedeutung (ca. 0,9 ha 

Ahornmisch -  und Buchenmischwald), hoher Bedeutung (ca. 0,2 ha Robinienmisch - , 

Laub(misch) -  und Eschenmischwald) und Flächen mit mittlerer Bedeutung (ca. 1,6 ha Stra-

ßenbegleitgrün mit Gehölzbestand). Zusätzlich werden durch weiterreichende Wirkungen 

empfindliche Waldlebensräume erheblich beeinträchtigt. Bei Variante 4 ist von einem Verlust 

von mind. 26 Bäumen auszugehen. Darunter sind ein standorttypischer Einzelbaum m it einer 

sehr hohen Bedeutung, 6 Einzelbäume mit einer hohen Bedeutung, sowie 19 Bäume mit einer 

mittleren Bedeutung.   

Variante 5  

Die Flächeninanspruchnahme der Variante 5 umfasst wie bei Variante 1 und 2 ausschließlich 

Biotope mit mittlerer Wertigkeit (ca. 1,8 ha Straßenbegleitgrün mit Gehölzbestand). Die üb-

rigen beanspruchten Flächen sind von nachrangiger Bedeutung. Insgesamt ergib t sich vo-

raussichtlich ein Verlust von mind. 28 Bäumen. Zwei standorttypische Einzelbäume haben 

eine sehr hohe Bedeutung, 4 Einzelbäume eine hohe Bedeutung und 22 eine mittlere Bedeu-

tung.   

Variantenvergleich  

Bei Variante 3 und 4 kommt es zu Verlusten und weiterreichenden Beeinträchtigungen sehr 

hoch und hoch bedeutsamer Biotope (insbesondere bei Variante 4). Bei den Varianten 1, 2 

und 5 sind nur mittel bedeutsame Biotope betroffen.  

Tabelle 45 : Variantenvergleich ï Verlust und Beeinträchtigung von Biotopen  

 

Variante 3 vermeidet durch die Rampenführung außerhalb des Autobahnkreuzes den Verlust 

von Bäumen der Platanenallee. Bei den anderen Varianten kommt es voraussichtlich zu einem 

deutlich höheren Verlust an Bäumen, insbesondere bei Variante 1.  
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Tabelle 46 : Variantenvergleich -  Verlust von Bäumen  

 

Werden die Rangfolgen der beiden Tabellen zusammengezählt, so ergibt sich aus Sicht des 

Schutzgutes Tiere und Pflanzen, dass Variante 2 im Vergleich die geringsten Auswirkungen 

auf bedeutsame Pflanzen -  und Tierlebensräume verursacht.   

Schutzgut Boden  

Die Umweltauswirkungen auf Boden und Wasser sind zusammen in der Anlage 15  dargestellt.  

Auswirkungen  

¶ Verlust von Bodenfunktionen durch Neuversiegelung  

¶ Veränderung der natürlichen Bodenfunktion durch die Anlage von Straßennebenflä-

chen  

¶ Beeinträchtigung der Speicher -  und Reglerfunktion durch Schadstoffeintrag  

Variante 1  

Die Auswirkungen durch die Flächenversiegelung werden, dort wo es zu einer Neuversiege-

lung kommt, als hoch eingestuft. Bei einer Rampenlänge von ca. 1.864 m beträgt die Neu-

versiegelung ca. 12.250 m². Die Flächeninanspruchnahme für den gesamten Straßenkörpe r 

(exklusive Fahrbahn) beträgt ca. 49.280 m². Über die Flächenversiegelung und Bodenverän-

derung hinaus sind aufgrund der Lage der neuen Rampen innerhalb des bereits vorbelasteten 

Autobahnkreuzes keine betriebsbedingten Auswirkungen zu erwarten.  

Variante 2  

Bei einer Gesamtlänge von 2.196 m beträgt die Neuversiegelung von Böden im Umfang von 

ca. 13.845 m². Die Flächeninanspruchnahme für die Nebenflächen beträgt 54.035 m². Da die 

neuen Rampen der Variante 2 innerhalb des bereits vorbelasteten Autobahnkreuzes l iegen, 

sind keine betriebsbedingten Auswirkungen durch Immissionen zu erwarten.  

Variante 3  

Bei der Ausbauvariante 3 beträgt die Gesamtlänge der Rampen ca. 2.083 m. Hieraus ergibt 

sich eine Bodenneuversiegelung ca. 14.000 m². Die Flächeninanspruchnahme durch die Ne-

benflächen beträgt 52.955 m². Des Weiteren ergeben sich über die eigentlichen neuen  Stra-

ßenflächen hinaus betriebsbedingte Auswirkungen im Umfang von 7.574 m² durch Schad-

stoffeinträge.  

Variante 4  

Bei einer Gesamtausbaulänge von ca. 2.264 m beträgt die Neuversiegelung von Böden im 

Umfang von ca. 11.915 m². Die Flächeninanspruchnahme für die Nebenflächen beträgt 
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55.940 m². Zusätzlich ergeben sich über die eigentlichen neuen Straßenflächen hinaus be-

triebsbedingte Auswirkungen im Umfang von ca. 29.060 m² durch Schadstoffeintrag.  

Variante 5  

Bei der Trassenlänge der Variante 5 von 2.166 m ergibt sich eine Neuversiegelung von Böden 

durch die Fahrbahnen von ca. 11.040 m². Die Flächeninanspruchnahme für Nebenflächen 

beträgt 54.110 m². Bei der Auswirkungsbetrachtung wird unterschieden, ob die Fläc hen ver-

siegelt werden und die Bodenfunktionen dadurch dauerhaft verloren gehen oder ob die na-

türliche Bodenstruktur innerhalb der Nebenflächen verändert aber nicht versiegelt wird. Des 

Weiteren werden die Flächen aufgeführt, bei denen von einer Beeinträcht igung der Speicher -  

und Reglerfunktion durch Schadstoffeintrag auszugehen ist. Betroffen sind nur Flächen au-

ßerhalb des Autobahnkreuzes, da die Beeinträchtigung innerhalb der vorbelasteten Bereiche 

als nachrangig eingestuft wird.  

Tabelle 47 : Variantenvergleich -  Verlust von Böden  

 

Bei der Rangfolge der Bewertung ist die Neuversiegelung von natürlichen Böden ausschlag-

gebend. Die bereits versiegelten Flächen weisen keine natürliche Bodenfunktion auf und wer-

den nicht gewertet. Die größten Auswirkungen ergeben sich bei Variante 3 und 4 durch Neu-

versiegelung, Funktionsveränderungen und sonstige Beeinträchtigungen. Zwar verursacht 

Variante 4 die geringste Flächenversiegelung, allerdings sind die Bodenveränderungen und 

weiterreichenden Beeinträchtigungen vergleichsweise hoch. Die geringsten  Auswirkungen auf 

das Schutzgut Boden ergibt sich bei der Variante 1, wobei diese nur leicht vor Variante 2 und 

5 liegt.  

Schutzgut Wasser  

Die Umweltauswirkungen und ihre Bewertung für das Schutzgut Wasser werden zusammen 

mit dem Schutzgut Boden in der Anlage 15  dargestellt.  

Der Raumwiderstand für das Schutzgut wird aufgrund der Wasserschutzzone II im Bereich 

des Autobahnkreuzes als hoch eingestuft. Laut „Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an 

Straßen in Wassergewinnungsgebieten“ (RiStWag 2002) muss „das Oberflächenwasser voll-

ständig gesammelt werden […]. Bei Um-  und Ausbaumaßnahmen darf das Oberflächenwasser 

in Ausnahmefällen breitflächig versickert werden. Eine Ausnahme ist in diesem Fall gegeben, 

da hier das Unfallrisiko durch den Ausbau verringert werden dürfte (wegen R eduktion der 

Staugefahr)“ (DTV-Verkehrsconsult GmbH 2012, S. 35).   

Auswirkungen  

¶ Beeinträchtigung durch Schadstoffeinträge in bisher unbelastete Bereiche der Was-

serschutzzone  
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Variante 1  

Mit der Flächeninanspruchnahme durch die Versiegelung von versickerungsfähigem Boden 

kommt es zu einem Verlust von Flächen für die Grundwasserneubildung (12.250 m²). Das 

Niederschlagswasser wird grundsätzlich gesammelt und separat in den Rhein abgeleitet Die 

Auswirkungen sind daher als gering einzustufen.  

Variante 2  

Es gelten die gleichen Aussagen wie zur Variante 1. Der Neuversiegelungsanteil beträgt 

13.845 m².  

Variante 3  

Es gelten die gleichen Aussagen wie zu Variante 1. Der Neuversiegelungsanteil beträgt 

14.000  m². Außerdem besteht ein hohes Risiko einer Beeinträchtigung des Grundwassers 

durch Schadstoffeintrag innerhalb der Wasserschutzzone II außerhalb des vorhandenen Au-

tobahnkreuzes (ca. 7.575 m²).  

Variante 4  

Es gelten die gleichen Aussagen wie zur Variante 1. Die Neuversiegelung beträgt 11.915 m². 

Außerdem besteht ein hohes Risiko einer Beeinträchtigung des Grundwassers durch Schad-

stoffeintrag innerhalb der Wasserschutzzone II außerhalb des vorhandenen Autobahnkreuzes 

(ca. 35.830 m²).  

Variante 5  

Es gelten die gleichen Aussagen wie zur Variante 1. Bei dieser Variante werden 11.040 m² 

neu versiegelt. In der folgenden Tabelle wird die Höhe der Flächenversiegelung und damit 

der Verlust an Grundwasserneubildungsflächen dargestellt. Oberflächengewässer werden bei 

keiner Variante beeinträchtigt. Eine Differenzierung zwischen den Varianten ergibt sich für 

das Grundwasser durch die unterschiedlichen Längen und der Neuversiegelung, sowie der 

Beeinträchtigung in den nicht vorbelasteten Bereichen der Wassersch utzzone II außerhalb 

des Autobahnkreuzes (bei Variante 3 und 4).  

Tabelle 48 : Variantenvergleich -  Verlust/Beeinträchtigung des Grundwassers  

 

Die Varianten 1, 2 und 5 verursachen durch die Vorbelastung der Belastungszone Bestand 

keine Beeinträchtigung durch Schadstoffeinträge. Die Varianten 3 und 4 verursachen Beein-

trächtigungen durch Schadstoffeintrag in Bereiche der Wasserschutzzone II und sch neiden 

deshalb in der Rangfolge am schlechtesten ab.  

Schutzgut Luft/ Klima  

Erhebliche Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft ergeben sich nicht. Durch 

den Umbau des Autobahnkreuzes Köln -Süd werden keine relevanten Flächen mit 
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lufthygienischer Ausgleichsfunktion bzw. Klimaschutzfunktion in Anspruch genommen. Auf 

eine Darstellung in einer Karte wird demnach verzichtet.  

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft durch die zusätzliche Flächeninanspruch-

nahme und –umwandlung, sowie durch Staub -  und Abgasemissionen werden als nicht erheb-

lich eingestuft. Die im Baubetrieb entstehenden Lärm - , Staub -  und Abgasemissionen sin d 

zeitlich begrenzt. Der Umbau des Autobahnkreuzes verursacht keine weitreichenden Immis-

sionen, die zu einer messbaren Minderung der bestehenden lufthygienischen Bedingungen 

führen.  

Schutzgut Landschaft  

Die Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild sind in der Anlage 16  dargestellt. 

Das Autobahnkreuz hat aufgrund der Vorbelastung keine bedeutende Landschaftsbildqualität. 

Der Verlust von Bäumen mit landschaftsbildprägender Bedeutung (insbesondere straßenbe-

gleitende Bäume entlang der A 555) wird im Variantenvergleich nicht  betrachtet, da der Ver-

lust schon beim Schutzgut Tiere und Pflanzen zur Wertung gekommen ist.  

Auswirkungen  

¶ Verlust von Flächen mit mittlerer und hoher Landschaftsbildqualität  

¶ Beeinträchtigung von Flächen mit mittlerer und hoher Landschaftsbildqualität  

¶ Verlust prägender Landschaftsbildelemente (Verlust von Bäumen siehe Schutzgut 

Tiere und Pflanzen)  

Variante 1  

Der Verlauf der Trassen liegt im Bereich des vorhandenen Autobahnkreuzes, dem durch die 

Vorbelastung eine nachrangige Bedeutung für die Landschaftsbildqualität zugewiesen ist. Die 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden hier somit als gering eingestuft . Der Neubau 

von Rampen führt zum Verlust von einzelnen Bäumen der landschaftsbildprägenden Plata-

nenallee an der A 555.  

Variante 2  

Es gelten die gleichen Aussagen wie zur Variante 1.  

Variante 3  

Der Verlust von Waldflächen nördlich der Friedrich -Ebert -Straße weist eine mittlere Land-

schaftsbildqualität auf. Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden hier als mittel ein-

gestuft.  

Variante 4  

Der Trassenverlauf durchläuft im Bereich des Äußeren Grüngürtels, einen Bereich mit hoher 

Bedeutung für die Landschaftsbildqualität. Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden 

als hoch eingestuft.  

Variante 5  

Es gelten die gleichen Aussagen wie zur Variante 1.  
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Tabelle 49 : Variantenvergleich -  Verlust von Landschaftsbildqualitäten  

 

Bei den Variante n 1, 2 und 5 ist eine weitgehende Beeinträchtigung des Landschaftsbildes  

aufgrund der erheblichen Vorbelastung durch das landschaftsbildbeeinträchtigende  beste-

hende Autobahnkreuz nicht gegeben. Alle drei Varianten liegen deshalb gemeinsam  auf Rang 

1. Nur bei Variante 3 und 4 ergibt sich aufgrund der Verluste von Flächen  mit bedeutenden 

Landschaftsbildqualitäten eine eindeutige Platzierung.  

Schutzgut Menschen, einschließlich der menschlicher Gesund-

heit  

Die Umweltauswirkungen und ihre Bewertung für das Schutzgut Menschen sind in der  Anlage 

16 (Auswirkungen auf Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit,  Landschaft, 

Kultur -  und sonstige Sachgüter) dargestellt.  

Auswirkungen  

¶ Beeinträchtigungen von Wohn -  und Wohnumfeldfunktionen  

Lärmbedingte Auswirkungen ergeben sich möglicherweise für das nicht durch Schallschutz-

wände  geschützte Wohnhaus an der Friedrich -Ebert -Straße durch die Variante  3. Weiterge-

hende Auswirkungen auf die Wohn -  und Wohnumfeldfunktionen durch die  anderen Varianten 

sind in dieser Planungsphase nicht ableitbar.  

Durch den Umbau des Autobahnkreuzes wird eine Entlastung des Verkehrs erzielt. Eine  deut-

liche Reduzierung der Staustunden wird bei allen Varianten prognostiziert. Negative  Auswir-

kungen auf die Wohn -  und Wohnumfeldfunktionen (z.  B. durch Lärmimmissionen)  ergeben 

sich aufgrund der Vorbelastung nicht. Der Ausbau der Lärmschutzmaßnahmen  ist zum der-

zeitigen Planungsstand nicht einschätzbar.  
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Tabelle 50 : Variantenvergleich -  Beeinträchtigung Wohn -  und Wohnumfeldfunktion  

 

Schutzgut Kultur -  und sonstige Sachgüter  

Die Umweltauswirkungen und ihre Bewertung für das Schutzgut Kultur -  und Sachgüter sind 

mit den Schutzgütern Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit und Landschaft 

in der Anlage 16  dargestellt.  

Auswirkungen  

¶ Flächeninanspruchnahme und –umwandlung  

Auswirkungen auf den denkmalwerten Abschnitt der ursprünglichen Köln -Bonner -Autobahn 

aus den 1920/30er Jahren ergeben sich bei allen Varianten und werden daher in der verglei-

chenden Variantenbetrachtung nicht berücksichtigt.  

Variante 1  

Auswirkungen auf Kultur -  und Sachgüter treten in Form des Verlustes und der Nutzungsän-

derung  von Boden auf. Dadurch kann es zu Beschädigung oder Zerstörung von archäologisch 

wertvollen Bodenfunden kommen. Die Beanspruchung des Teilstücks der römischen Limes-

straße wird als hoch eingestuft. Weitere Beeinträchtigungen archäologisch wertvoller, aber 

noch nicht erfasster Bereiche sind möglich. Wertgebende Sachgüter sind durch die Variante 

nicht betroffen.  

Variante 2  

Es gelten die gleichen Aussagen wie zur Variante 1.  

Variante 3  

Es gelten die gleichen Aussagen wie zur Variante 1.  

Variante 4  

Eine Überplanung der römischen Limesstraße ist bei der Variante 4 voraussichtlich nicht ge-

geben.  

Variante 5  

Es gelten die gleichen Aussagen wie zur Variante 1.  

Bei den Kultur -  und Sachgütern wird die Fläche des tatsächlichen Flächenverbrauches (Stra-

ßenkörper inkl. Baufeld) für die Bewertung herangezogen.  
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Tabelle 51 : Variantenvergleich -  Anbindung von Anliegern  

 

Die Variante 4 verursacht voraussichtlich keine Auswirkungen in Bezug auf die römische Li-

messtraße. Bei den anderen Varianten sind Auswirkungen in unterschiedlichen Höhen zu er-

warten.  

Zusammenfassende Ergebnisdarstellung  

Die Einzelbewertungen der Umweltschutzgüter werden in der folgenden Gesamtschau  zusam-

mengestellt und die Rangfolge ermittelt.  

Tabelle 52 : Übersicht der Variantenbewertung  

 

Die Umweltverträglichkeitsuntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die Varianten,  die 

eine neue Rampenführung innerhalb des bestehenden und vorbelasteten Autobahnkreuzes  

aufweisen (Varianten 1, 2 und 5) die geringsten Umweltauswirkungen  verursachen. Sie liegen 

in der Gesamtbewertung dicht beieinander und deutlich vor  den Varianten 3 und 4. Insgesamt 

sind bei der Variante 5 die geringsten Umweltauswirkungen  zu erwarten.  

Die Variante 4 führt bei den meisten Schutzgütern (bis auf die Schutzgüter Menschen, Kultur -  

und Sachgüter) zu den meisten Umweltauswirkungen. Bei der Variante 3 sind  ebenfalls relativ 

hohe Umweltauswirkungen bei fast allen Schutzgütern zu erwarten.  Nur der Verlust land-

schaftsbildprägender Bäume der Platanenallee ist aufgrund ihrer  Rampenführung der Variante 

3 am geringsten.  

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass bei allen Varianten in Hinblick auf die  Umwelt-

verträglichkeit eine grundsätzliche Machbarkeit gegeben ist, da die verursachten  unvermeid-

baren Beeinträchtigungen durch entsprechende Maßnahmen gemindert,  ausgeglichen oder 

ersetzt werden können.  
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6 Auswirkungsprognose/Variantenvergleich  AK 
Köln -Süd Variante 5a und 5b  

6.1  Beschreibung der vertieft zu untersuchenden Varianten  

Die Varianten umfassen das AK Köln -Süd inklusive der von den Auf - /Abfahrten beeinflussten 

Bereiche. Die detaillierte Beschreibung der Varianten ist dem Verkehrsplanerischen Erläute-

rungsbericht zu entn ehmen. Die Abbildung 15  stellt die Variante 5a und die Abbildung 16  die 

Variante 5b dar. Die Varianten unterscheiden sich grundsätzlich vor allem in der Aufteilung 

innerhalb des bestehenden AK Köln -Süd. Dies hat jedoch auch kleinere Auswirkungen auf die 

äußeren Ränder des AK Köln -Süd inklusive der Auf - /Abfahrten.  

 

Abbildung 15 : Variante 5a  

 

Abbildung 16 : Variante 5b  

Die Planung umfasst auf der Ebene der Vorplanung noch keine Böschungen oder Abgrenzun-

gen von Baueinrichtungsflächen oder der Baufelder im Sinne eines i. d. R. 6 m bis 10  m 



 
 

 

Seite 104 / 162  

 

 

breiten Streifens, der über die Autobahn hinaus geht. Die Berücksichtigung von an die Fahr-

bahnen angrenzenden Bestände, Werte und Funktionen erfolgt verbal -argumentativ.  

Für eine Annäherung der zusätzlichen potenziellen Betroffenheiten wurde das 10  m -Umfeld 

der anlagebedingten Auswirkungen und darüber hinaus die innerhalb des Kreuzes und zwi-

schen den Auf - /Abfahrten liegenden Flächen als baubedingt betroffen angesetzt.   

 

6.2  Methodisches Vorgehen  

6.2.1  Methodik der Auswirkungsprognose  

Die Auswirkungsprognose erfolgt auf Grundlage gängiger Bewertungsansätze. Zur Anwen-

dung kommen folgende Prognoseverfahren:  

Verlustflächenbetrachtung  

Die Verlustflächenbetrachtung wird bei einem direkten Flächen -  und/oder Funktionsverlust 

einer Schutzgutfunktion angewendet. Dies können z. B. Schutzgutfunktionen der Biotope 

bzw. Böden oder Schutzgebiete und andere Schutzobjekte sein. Für die Schutzgutfun ktionen 

wird jeweils die Bedeutung oder Empfindlichkeit sowie  der Flächenverlust und für die Schutz-

gebiete/ -objekte der entsprechende Status und der Flächenverlust für die Konfliktbewertung 

dargestellt.  

Tabelle 53 : Verlustflächenberechnung  

Schutzgut-

funktion  

  Fachrechtliches 

Schutzobjekt  

 

Bedeutung    Bedeutung   

Ź   Ź  

Gefährdung  

Konflikt  

  Gefährdung  

Konflikt  

 

Kriterien:  

-  Einstufung der Bedeutung/Empfindlichkeit  

-  direkter Verlust/Funktionsverlust  

Kriterien:  

-  keine Einstufung der Bedeutung/  

Empfindlichkeit  

-  direkter Verlust/Funktionsverlust  

 

Gefährdungsabschätzung (einzelfallbegründet)  

Die Beurteilung der projektbedingten Umweltauswirkungen erfolgt überwiegend auf Grund-

lage einer einzelfallbegründeten Gefährdungsabschätzung. Der Gefährdungsabschätzung 

liegt zum einen die Bedeutung bzw. Empfindlichkeit des jeweils betroffenen Schutzgutes und 

zum anderen Art und Umfang der zu erwartenden Wirkungen zugrunde.  

Mit zu berücksichtigen sind bei der Ermittlung der Umweltauswirkungen die Vorbelastungen 

durch die vorhandene Autobahn.  

Nachfolgend werden, basierend auf den projektrelevanten Wirkungen (vgl. Kap. 1.3.1 ), die 

Wirkfaktoren, Wirkungen und die Auswirkungen schutzgutbezogen dargestellt. Unter Berück-

sichtigung der spezifischen zu vergleichenden Varianten 5a und 5b  sowie der vorhandenen 

Schutzgutfunktionen / Schutzobjekte (Überbegriff Kriterien) werden bei der 
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Auswirkungsprognose und dem Variantenvergleich nur die Wirkfaktoren mit den relevanten 

Wirkungen und Auswirkungen dargestellt, bei denen relevante Unterschiede vorhanden sind 

oder erhebliche Umweltauswirkungen möglich sind (vgl. Tabelle 54  bis Tabelle 63 ). Diese  

werden in den weitergehenden Kapiteln (Kapitel 6.3 ) detailliert ausgewertet. Ergänzend zu 

den Auswirkungen, werden die Kriterien (Schutzgutfunktionen  und Schutzobjekte) darge-

stellt, die erheblich beeinträchtigt sein können. Es wird jeweils gekennzeichnet nach welcher 

Methode das Kriterium ausgewertet wird. Dabei bedeuten:  

V = Verlustflächenbetrachtung  

G = Gefährdungsabschätzung  

Nicht relevante Wirkungen und Auswirkungen sind in den Tabellen durchgestrichen  aufge-

führt.  
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Tabelle 54: Struktur der Wirkungsprognose f¿r das Schutzgut ĂMenschenñ, Teilaspekt  ĂGesundheit und Wohlbefindenñ 

Art  Wirkfaktor  Wirkung  Auswirkung  Kriterien  

Bau-  
bedingt  

Temporäre Überbauung 
oder temporärer Abtrag 
durch Baustelleneinrich-
tungen, Baustraßen etc.  

Flächenbeanspruchung  

Zerschneidung  

Temporäre Beeinträchtigung der 
Wohnqualität / temporäre Inan-
spruchnahme von Gartenflächen  

- Lärmschutzwald ( V)  

Bau-  
bedingt  

Schallemissionen durch 
Baustellen -  verkehr  

Verlärmung  temporäre Beeinträchtigung der 
Wohnqualität  

 

Bau-  
bedingt  

Schadstoffemissionen 
durch Baustellenverkehr, 
Material -  und Bodentrans-
porte  

Abgas -  und Staubent-
wicklung  

temporäre Beeinträchtigung der 
Wohnqualität und von Erholungsräu-
men  

 

Bau-  
bedingt  

Erschütterung durch Bau-
stellenverkehr, Material -  
und Bodentransporte  

Bodenvibration  temporäre Beeinträchtigung der 
Wohnqualität  

 

Bau-  
bedingt  

Lichtemissionen durch ggf. 
nächtlichen Baustellenbe-
trieb  

Visuelle Störungen/ 
Blendwirkungen  

temporäre Beeinträchtigung der 
Wohnqualität  

 

Anlage -  
bedingt  

Überbauung (Aufschüt-
tung, Abtrag) durch Stra-
ßenbauwerk und Nebenan-
lagen  

Veränderung der Land-
schaftsstruktur (Flä-
chenbeanspruchung)  

Zerschneidung  

Abtrennung von Wohn -  und Erho-
lungsräumen  

Zerschneidung des Wohnumfeldes  

- Lärmschutzwald (V)  

Betriebs -  
bedingt  

Schallemissionen durch 
Kfz -Verkehr  

Verlärmung  Beeinträchtigung der Wohnqualität 
und des Landschaftserlebens  

- Lärmschutzwald (G)  

Betriebs -  
bedingt  

Lichtemissionen durch Kfz -
Verkehr  

Visuelle Störeffekte  Beeinträchtigung der Wohnqualität 
und des Landschaftserlebens  

 

Betriebs -  
bedingt  

Kfz -Dichte  Barrierewirkung, Stör-
effekte, visuelle Reize  

Trennwirkung für querende Fußgän-
ger/Radfahrer  

 

Betriebs -  
bedingt  

Schadstoffemissionen 
(Reifen -  und Bremsabrieb, 
Öle, etc.) durch Kfz -Ver-
kehr und Leckagen  

Luftverschmutzung  Belastung der Menschen   
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Tabelle 55: Struktur der Wirkungsprognose f¿r das Schutzgut ĂMenschenñ, Teilaspekt  Gesundheit und Wohlbefinden sowie Wohn -  und Wohnumfeldfunktion  

Art  Wirkfaktor  Wirkung  Auswirkung  Kriterien  

Bau-  
bedingt  

Temporäre Überbauung 
oder temporärer Abtrag 
durch Baustelleneinrich-
tungen, Baustraßen etc.  

Flächenbeanspruchung  

Zerschneidung  

Temporäre Beeinträchtigung der 
Wohnqualität / temporäre Inan-
spruchnahme von Gartenflächen  

- Art der baulichen Nutzung gemäß Baunutzungsverordnung ( V)  

- Bedeutung der Siedlungsflächen ( V)  

- Wohngebäude ( V)  

Bau-  
bedingt  

Schallemissionen durch 
Baustellen -  verkehr  

Verlärmung  temporäre Beeinträchtigung der 
Wohnqualität  

- Art der baulichen Nutzung gemäß Baunutzungsverordnung (G)  

- Bedeutung der Siedlungsflächen (G)  

- Wohngebäude (G)  

Bau-  
bedingt  

Schadstoffemissionen 
durch Baustellenverkehr, 
Material -  und Bodentrans-
porte  

Abgas -  und Staubent-
wicklung  

temporäre Beeinträchtigung der 
Wohnqualität und von Erholungsräu-
men  

 

Bau-  
bedingt  

Erschütterung durch Bau-
stellenverkehr, Material -  
und Bodentransporte  

Bodenvibration  temporäre Beeinträchtigung der 
Wohnqualität  

 

Bau-  
bedingt  

Lichtemissionen durch ggf. 
nächtlichen Baustellenbe-
trieb  

Visuelle Störungen/ 
Blendwirkungen  

temporäre Beeinträchtigung der 
Wohnqualität  

 

Anlage -  
bedingt  

Überbauung (Aufschüt-
tung, Abtrag) durch Stra-
ßenbauwerk und Nebenan-
lagen  

Veränderung der Land-
schaftsstruktur (Flä-
chenbeanspruchung)  

Zerschneidung  

Abtrennung von Wohn -  und Erho-
lungsräumen  

Zerschneidung des Wohnumfeldes  

- Art der baulichen Nutzung gemäß Baunutzungsverordnung (V)  

- Bedeutung der Siedlungsflächen (V)  

Betriebs -  
bedingt  

Schallemissionen durch 
Kfz -Verkehr  

Verlärmung  Beeinträchtigung der Wohnqualität 
und des Landschaftserlebens  

- Art der baulichen Nutzung gemäß Baunutzungsverordnung (G)  

- Bedeutung der Siedlungsflächen (G)  

Betriebs -  
bedingt  

Lichtemissionen durch Kfz -
Verkehr  

Visuelle Störeffekte  Beeinträchtigung der Wohnqualität 
und des Landschaftserlebens  

 

Betriebs -  
bedingt  

Kfz -Dichte  Barrierewirkung, Stör-
effekte, visuelle Reize  

Trennwirkung für querende Fußgän-
ger/Radfahrer  

 

Betriebs -  
bedingt  

Schadstoffemissionen 
(Reifen -  und Bremsabrieb, 
Öle, etc.) durch Kfz -Ver-
kehr und Leckagen  

Luftverschmutzung  Belastung der Menschen  - Art der baulichen Nutzung gemäß Baunutzungsverordnung (G)  

- Bedeutung der Siedlungsflächen (G)  
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Tabelle 56: Struktur der Wirkungsprognose f¿r das Schutzgut ĂMenschenñ, Teilaspekt  Erholungs -  und Freizeitfunktion  

Art  Wirkfaktor  Wirkung  Auswirkung  Kriterien  

Bau-  
bedingt  

Temporäre Überbauung 
oder temporärer Abtrag 
durch Baustelleneinrich-
tungen, Baustraßen etc.  

Flächenbeanspruchung  temporär schlechtere Erreichbarkeit 
von Erholungsgebieten  

- Erholungsrelevante Infrastruktur (Freizeiteinrichtungen) (G)  

- Erholungswälder ( V)  

- Erholungswege ( V)  

- Siedlungsnahe Freiflächen / Erholungsräume ( V)  

Veränderung der Land-
schaftsstruktur  

Technisierung der Landschaft  

Verlust der Eigenart  

 

Bau-  
bedingt  

Schallemissionen durch 
Baustellen -  verkehr  

Verlärmung  temporäre Beeinträchtigung der 
Wohnqualität  

 

Bau-  
bedingt  

Schadstoffemissionen 
durch Baustellenverkehr, 
Material -  und Bodentrans-
porte  

Abgas -  und Staubent-
wicklung  

temporäre Beeinträchtigung der 
Wohnqualität und von Erholungsräu-
men  

 

Anlagebe-
dingt  

Überbauung (Aufschüt-
tung, Abtrag) durch Stra-
ßenbauwerk und Neben-
anlagen  

Flächenbeanspruchung  

Verlust von Erholungsflächen  - Erholungsrelevante Infrastruktur (Freizeiteinrichtungen) ( G)  

- Erholungswälder (V)  

- Erholungswege (V)  

- Siedlungsnahe Freiflächen / Erholungsräume (V)  

Veränderung der Land-
schaftsstruktur  

Technisierung der Landschaft  

Einschränkung der Erholungswirksam-
keit  

 

Zerschneidungseffekte  Abtrennung von Wohn -  und Erho-
lungsräumen  

 

Betriebs -
bedingt  

Schallemissionen  

durch Kfz -Verkehr  

Verlärmung  Beeinträchtigung der Wohnqualität 
und des Landschaftserlebens  

- Erholungsrelevante Infrastruktur (Freizeiteinrichtungen) (G)  

- Erholungswälder (G)  

- Erholungswege (G)  

- Siedlungsnahe Freiflächen / Erholungsräume (G)  

Betriebs -
bedingt  

Lichtemissionen durch Kfz -
Verkehr  

Visuelle Störeffekte  Beeinträchtigung der Wohnqualität 
und des Landschaftserlebens  

 

Betriebs -
bedingt  

Kfz -Dichte  Barrierewirkung, Stör-
effekte, visuelle Reize  

Trennwirkung für querende Fußgän-
ger/Radfahrer  

 

Betriebs -
bedingt  

Schadstoffemissionen 
(Reifen -  und Bremsabrieb, 

Luftverschmutzung  Belastung der Menschen   
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Art  Wirkfaktor  Wirkung  Auswirkung  Kriterien  

Öle, etc.) durch Kfz -Ver-
kehr und Leckagen  

 

Tabelle 57 : Struktur der Wirkungsprognose für das Schutzgut ĂTiere, Pflanzen und die biologische Vielfaltñ 

Art  Wirkfaktor  Wirkung  Auswirkung  Kriterien  

Bau-  
bedingt  

Temporäre Überbauung 
oder temporärer Abtrag 
durch Baustelleneinrich-
tungen, Baustraßen etc.  

Flächenbeanspruchung  Biotopverlust/ -degeneration  - Biotoptypen ( V)  

- Bedeutung der Biotoptypen ( V)  

- Biotopverbund (besondere/herausragende Bedeutung) ( V)  

- Baumhöhlen  (V)  

- Horst -  und Neststandorte ( V)  

- Funktionsräume europäischer Vogelarten (besondere Bedeu-
tung) ( V)  

- Reptilienlebensräume (besondere Bedeutung) ( V)  

- Fledermauslebensräume (besondere Bedeutung) ( V)  

- Gesetzlich geschützte Biotope (V)  

- Landschaftsschutzgebiete (V)  

Bau-  
bedingt  

Schallemissionen durch 
Baustellen -  verkehr  

Verlärmung  Beunruhigung Fauna   

Bau-  
bedingt  

Schadstoffemissionen 
durch Baustellenverkehr, 
Material -  und Bodentrans-
porte  

Abgas -  und Staubent-
wicklung  

Veränderung natürlicher Stoffkreis-
läufe  

 

Bau-  
bedingt  

Erschütterung durch Bau-
stellenverkehr, Material -  
und Bodentransporte  

Bodenvibration  Beunruhigung Fauna   

Bau-  
bedingt  

Lichtemissionen durch ggf. 
nächtlichen Baustellenbe-
trieb  

Visuelle Störungen/ 
Blendwirkungen  

Störung/Verdrängung Fauna   

Anlage -  
bedingt  

Überbauung (Aufschüt-
tung, Abtrag) durch Stra-
ßenbauwerk und Nebenan-
lagen  

Flächenbeanspruchung  Biotopverlust, Veränderung der 
Standortverhältnisse  

- Biotoptypen (V)  

- Bedeutung der Biotoptypen (V)  

- Baumhöhlen (V)  

- Horst -  und Neststandorte (V)  
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Art  Wirkfaktor  Wirkung  Auswirkung  Kriterien  

- Funktionsräume europäischer Vogelarten (besondere Bedeu-
tung) (V)  

- Reptilienlebensräume (besondere Bedeutung) (V)  

- Fledermauslebensräume (besondere Bedeutung) (V)  

- Gesetzlich geschützte Biotope (V)  

- Landschaftsschutzgebiete (V)  

Zerschneidungseffekte  Zerschneidung biotischer Beziehun-
gen  

- Biotopverbund (besondere/herausragende Bedeutung) (V)  

- Funktionsräume europäischer Vogelarten (besondere Bedeu-
tung) (V)  

Anlage -  
bedingt  

Grundwasserbeeinflussung 
durch Anschneiden Grund-
wasser führender Schich-
ten, Beeinträchtigung von 
Quellen  

Gefahr von Grundwas-
serabsenkung / - stau / 
-umlenkung  

Veränderung des Grundwasserstan-
des / der Grundwasserströme  

 

Betriebs -
bedingt  

Schallemissionen  

durch Kfz -Verkehr  

Verlärmung  Verdrängung störungsempfindlicher 
Arten  

- Funktionsräume europäischer Vogelarten (besondere Bedeu-
tung) ( G)  

Betriebs -
bedingt  

Lichtemissionen durch Kfz -
Verkehr  

Visuelle Störeffekte  Verdrängung störungsempfindlicher 
Arten  

 

Betriebs -
bedingt  

Schadstoffemissionen 
(Reifen -  und Bremsabrieb, 
Öle, etc.) durch Kfz -Ver-
kehr und Leckagen  

Deposition über den 
Luftweg, Lösung im 
Straßenablaufwasser  

Veränderung der Standortverhältnisse   

Betriebs -
bedingt  

Taumitteleinsatz  Aufnahme durch Tiere 
und Pflanzen  

Schädigung von Organismen   
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Tabelle 58 : Struktur der Wirkungsprognose für das Schutzgut ĂFlªcheñ 

Art  Wirkfaktor  Wirkung  Auswirkung  Kriterien  

Bau-  
bedingt  

Temporäre Überbauung 
oder temporärer Abtrag 
durch Baustelleneinrichtun-
gen, Baustraßen etc.  

Flächenbeanspruchung  Biotopverlust/ -degeneration  - Flächenverbrauch ( V)  

Bodendegeneration durch Verdich-
tung/Veränderung  

- Natürlichkeitsgrad ( V)  

Anlage -  
bedingt  

Überbauung (Aufschüttung, 
Abtrag) durch Straßenbau-
werk und Nebenanlagen  

Flächenbeanspruchung  Biotopverlust, Veränderung der 
Standortverhältnisse  

- Flächenverbrauch (V)  

- Versiegelung (V)  

Bodenverlust/ -degeneration  - Natürlichkeitsgrad (V)  

Tabelle 59: Struktur der Wirkungsprognose f¿r das Schutzgut ĂBodenñ 

Art  Wirkfaktor  Wirkung  Auswirkung  Kriterien  

Bau-  
bedingt  

Temporäre Überbauung 
oder temporärer Abtrag 
durch Baustelleneinrich-
tungen, Baustraßen etc.  

Flächenbeanspruchung  Bodendegeneration durch Verdich-
tung/Veränderung  

- Natürlichkeitsgrad ( V)  

- natürlichen Bodenfunktion (V)  

Bau-  
bedingt  

Schadstoffemissionen 
durch Baustellenverkehr, 
Material -  und Bodentrans-
porte  

Gefahr der Versicke-
rung von Betriebsstof-
fen  

Verunreinigung von Boden und Was-
ser  

 

Anlage -  
bedingt  

Überbauung (Aufschüt-
tung, Abtrag) durch Stra-
ßenbauwerk und Nebenan-
lagen  

Flächenbeanspruchung  Bodenverlust/ -degeneration  - Natürlichkeitsgrad (V)  

- natürlichen Bodenfunktion (V)  

Veränderung der Mor-
phologie  

Überprägung geomorphologisch be-
deutsamer Formen  

 

Betriebs -  
bedingt  

Schadstoffemissionen 
(Reifen -  und Bremsabrieb, 
Öle, etc.) durch Kfz -Ver-
kehr und Leckagen  

Luftverschmutzung  Beeinträchtigung des Bodens, des 
Grundwassers und von Oberflächen-
gewässern  

 

Deposition über den 
Luftweg, Lösung im 
Straßenablaufwasser  

Veränderung des Bodenchemismus   

Betriebs -  
bedingt  

Taumitteleinsatz  Deposition im Boden 
und Wasser  

Veränderung des Bodenchemismus   

Tabelle 60: Struktur der Wirkungsprognose f¿r das Schutzgut ĂWasserñ 
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Art  Wirkfaktor  Wirkung  Auswirkung  Kriterien  

Bau-  
bedingt  

Temporäre Überbauung 
oder temporärer Abtrag 
durch Baustelleneinrich-
tungen, Baustraßen etc.  

Flächenbeanspruchung  Verrohrung, Querung usw. von Fließ-
gewässern  

Entfernen des Oberbodens und Ab-
grabungen mit einer Verringerung des 
Grundwasserschutzes  

Gefahr mikrobieller Einträge insbe-
sondere im Bereich der WSG -Zonen I 
und II  

- Nutzungsfunktion des Grundwassers  / Wasserschutzgebiet  (V)  

- Lebensraumfunktion des Grundwassers ( V)  

- Oberflächengewässer ( V)  

- Lebensraum -  und Selbstreinigungsfunktion der Oberflächen-
gewässer ( V)  

- Retentionsfunktion der Oberflächengewässer  / Überschwem-
mungsgebiet  (V)  

Bau-  
bedingt  

Schadstoffemissionen 
durch Bau -   
stellenverkehr, Material -  
und Bodentransporte  

Gefahr der Versicke-
rung von Betriebsstof-
fen  

Verunreinigung von Boden und Was-
ser  

 

Anlage -  
bedingt  

Überbauung (Aufschüt-
tung, Abtrag) durch Stra-
ßenbauwerk und Nebenan-
lagen  

Flächenbeanspruchung  Verschütten, Entwässern, Verlegen 
von Gewässern  

Verringerung der Versickerungsrate / 
Reduzierung von Grundwasserdeck-
schichten  

- Nutzungsfunktion des Grundwassers / Wasserschutzgebiet (V)  

- Lebensraumfunktion des Grundwassers (V)  

- Oberflächengewässer (V)  

- Lebensraum -  und Selbstreinigungsfunktion der Oberflächen-
gewässer (V)  

- Retentionsfunktion der Oberflächengewässer  / Überschwem-
mungsgebiet  (V)  

Veränderung der Mor-
phologie  

Veränderung des Abfluss -  und Versi-
ckerungsverhaltens  

- Retentionsfunktion der Oberflächengewässer  / Überschwem-
mungsgebiet  (V)  

Anlage -  
bedingt  

Grundwasserbeeinflussung 
durch Anschneiden Grund-
wasser führender Schich-
ten, Beeinträchtigung von 
Quellen  

Gefahr von Grundwas-
serabsenkung / - stau / 
-umlenkung  

Veränderung des Grundwasserstan-
des / der Grundwasserströme  

 

Betriebs -  
bedingt  

Schadstoffemissionen 
(Reifen -  und Bremsabrieb, 
Öle, etc.) durch Kfz -Ver-
kehr und Leckagen  

Luftverschmutzung  Beeinträchtigung des Bodens, des 
Grundwassers und von Oberflächen-
gewässern  

 

Deposition über den 
Luftweg, Lösung im 
Straßenablaufwasser  

Belastung von Oberflächen -  und 
Grundwasser  

 

 

Betriebs -  
bedingt  

Taumitteleinsatz  Deposition im Boden 
und Wasser  

Belastung der Oberflächengewässer   

Tabelle 61: Struktur der Wirkungsprognose f¿r das Schutzgut ĂKlima und Luftñ 
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Art  Wirkfaktor  Wirkung  Auswirkung  Kriterien  

Bau-  
bedingt  

Schadstoffemissionen 
durch Baustellenverkehr, 
Material -  und Bodentrans-
porte  

Abgas -  und Staubent-
wicklung  

Veränderung natürlicher Stoffkreis-
läufe  

 

Anlage -  
bedingt  

Überbauung (Aufschüt-
tung, Abtrag) durch Stra-
ßenbauwerk und Nebenan-
lagen  

Flächenbeanspruchung  Veränderung geländeklimatischer 
Verhältnisse  

- Kalt -  oder Frischluftentstehungsgebiete (V)  

- Klimaschutzwälder ( V)  

- Immissionsschutzwälder ( V)  

Veränderung der Mor-
phologie  

Veränderung des Kleinklimas (z. B. 
mit Gefahr des Kaltluftstaus)  

 

Zerschneidungseffekte  Zerschneidung von Kalt - / Frischluft-
bahnen  

- Luftaustauschbahnen (sehr hohe bis hohe Bedeutung) (G)  

Betriebs-
bedingt  

Schadstoffemissionen 
(Reifen -  und Bremsabrieb, 
Öle, etc.) durch Kfz -Ver-
kehr und Leckagen  

Luftverschmutzung  Erhöhung der Schadstoffkonzentra-
tion in der Luft  

 

 

Tabelle 62: Struktur der Wirkungsprognose f¿r das Schutzgut ĂLandschaftñ 

Art  Wirkfaktor  Wirkung  Auswirkung  Kriterien  

Bau-  
bedingt  

Temporäre Überbauung 
oder temporärer Abtrag 
durch Baustelleneinrich-
tungen, Baustraßen etc.  

Veränderung der Land-
schaftsstruktur  

Technisierung der Landschaft  

Verlust der Eigenart  

 

Bau-  
bedingt  

Schallemissionen durch 
Baustellen -  verkehr  

Verlärmung  Störung des Landschaftserlebens   

Bau-  
bedingt  

Schadstoffemissionen 
durch Baustellenverkehr, 
Material -  und Bodentrans-
porte  

Abgas -  und Staubent-
wicklung  

Störung des Landschaftserlebens   

Anlage -  
bedingt  

Überbauung (Aufschüt-
tung, Abtrag) durch Stra-
ßenbauwerk und Nebenan-
lagen  

Flächenbeanspruchung  Verlust von Landschaftselementen  - Naturraumtypische und landschaftsprägende Elemente (V)  

- Bedeutung der Landschaftsbildeinheiten (V)  

- Unzerschnittene Verkehrsarme Räume (V)  

- Landschaftsschutzgebiete (V)  

- Geschützte Landschaftsbestandteile (V)  

Veränderung der Land-
schaftsstruktur  

Verlust der Eigenart  

visuelle Beeinträchtigungen  
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Art  Wirkfaktor  Wirkung  Auswirkung  Kriterien  

- Gesetzlich geschützte Alleen (V)  

Zerschneidungseffekte  Zerschneidung von Landschaftseinhei-
ten/ -elementen  

- Naturraumtypische und landschaftsprägende Elemente (V)  

- Unzerschnittene Verkehrsarme Räume (V)  

Betriebs -  
bedingt  

Schallemissionen  

durch Kfz -Verkehr  

Verlärmung  Beeinträchtigung der Wohnqualität 
und des Landschaftserlebens  

 

Betriebs -  
bedingt  

Lichtemissionen durch Kfz -
Verkehr  

Visuelle Störeffekte  Beeinträchtigung der Wohnqualität 
und des Landschaftserlebens  

 

Betriebs -  
bedingt  

Schadstoffemissionen 
(Reifen -  und Bremsabrieb, 
Öle, etc.) durch Kfz -Ver-
kehr und Leckagen  

Luftverschmutzung  Belastung der Menschen  

 

 

 

Tabelle 63: Struktur der Wirkungsprognose f¿r das Schutzgut ĂKulturelles Erbe und sonstige Sachg¿terñ 

Art  Wirkfaktor  Wirkung  Auswirkung  Kriterien  

baube-
dingt  

Temporäre Überbauung 
oder temporärer Abtrag 
durch Baustelleneinrich-
tungen, Baustraßen etc.  

Flächenbeanspruchung  Verlust kulturhistorisch bedeutsamer 
Flächen  

- Baudenkmäler (G)  

- Denkmalbereiche (G)  

- Gartendenkmäler (G)  

- Bodendenkmäler (G)  

- Historische Kulturlandschaften (G)  

Anlage -  
bedingt  

Überbauung (Aufschüt-
tung, Abtrag) durch Stra-
ßenbauwerk und Nebenan-
lagen  

Flächenbeanspruchung  Verlust kulturhistorisch bedeutsamer 
Flächen  

- Baudenkmäler ( G)  

- Denkmalbereiche ( G)  

- Gartendenkmäler ( G)  

- Bodendenkmäler ( G)  

- Historische Kulturlandschaften ( G)  



 
 

 

Seite 115 / 162  

 

 

  

 

6.2.2  Methodik schutzgutbezogener Variantenvergleich  

Zunächst erfolgt der schutzgutbezogene Vergleich der beiden Varianten (vgl. Kapitel 6.3 ). 

Der schutzgutbezogene Vergleich umfasst dabei immer  die Varianten 5a und 5b vom  Auto-

bahnkreuz  (AK)  Köln -Süd .  

Für jeden Wirkfaktor und jede Wirkung erfolgt zunächst eine Beschreibung der Wirkzusam-

menhänge, die eine Auswirkung begründen. Diese gelten für beide Varianten gleichermaßen. 

Die konkreten Auswirkungen auf die Kriterien (vgl. dazu die Tabellen in Kapitel 6.2.1 ) werden 

anschließend getrennt nach anlage - , bau -  und betriebsbedingten Auswirkungen und Varian-

te n dargestellt. Für jedes Schutzgut ergeben sich auf Grund der großen Anzahl an ausgewer-

teten Kriterien viele Einzelergebnisse der Auswirkungen. Dies macht eine mehrstufige Aggre-

gierung der Ergebnisse erforderlich, so dass für jeden Wirkfaktor eine Rangfolge  der Varianten 

ermittelt wird. Um die Distanz bzw. die Größe der Unterschiede in der Rangfolge der Varianten 

zu verdeutlichen, werden Zusatzsymbole verwendet. Dabei bedeuten:  

> = geringer Unterschied (Tendenz),  

>> = mittlerer Unterschied (deutlich) und  

>>>  = großer Unterschied (schwerwiegend).  

Sind bei einem Kriterium keine (relevanten) Unterschiede zwischen den beiden Varianten 

vorhanden, so bleibt die Bildung einer Rangfolge aus (= kein Unterschied).  

Bei der Auswirkungsprognose mit quantitativ zu bewerteten Kriterien werden die Verluste 

über die absoluten Zahlenwerte ermittelt und die Rangfolge festgelegt. Im Einzelfall, u.  a. bei 

sehr kleinflächigen Unterschieden (z. B. wenige Quadratmeter) kann über eine verbal -argu-

mentative Begründung neben dem quantitativen Vergleich eine fachgutachterliche Einstufung 

der Kriterienreihung erfolgen.  

Bei der Auswirkungsprognose mit qualitativ zu bewertenden Kriterien erfolgt eine verbal -ar-

gumentative Bewertung. Daraus abgeleitet wird die Rangfolge gebildet.  

Hinweis zu Flächenangaben: Die Angabe von Flächen erfolgt in Hektar mit einer Dezimalstelle. 

Wenn jedoch eine Betroffenheit unter 500 m² vorliegt, ist es nicht angemessen diese als 

0,0  ha anzugeben. Deshalb werden dann im für das jeweilige Kriterium angeme ssenen Um-

fang weitere Dezimalstellen angegeben.  

6.2.3  Methodik schutzgutübergreifender Variantenvergleich  

Der schutzgutübergreifende Variantenvergleich hat das Ziel, in einer gesamthaften Darstel-

lung eine möglichst konfliktarme Variante (Vorzugsvariante) zu entwickeln.  

Der schutzgutübergreifende Variantenvergleich erfolgt zweistufig durch die Zusammenstel-

lung der schutzgutbezogenen Rangfolgen und dem verbal -argumentativen Vergleich anhand 

von Kriterien, die besonders relevant sind.  

Die Zusammenstellung der schutzgutbezogenen Rangfolgen umfasst nicht nur die Ränge an 

sich, sondern auch die Angabe der Zusatzsymbole (s. o.) und vor allem der wichtigen Be-

gründung für die Rangfolgenbildung. Aus diesen drei Elementen wird anschließend, als  Fort-

führung der Methodik des schutzgutbezogenen Variantenvergleichs eine Rangfolge gebildet.  

Der verbal -argumentative Vergleich dient der letztlichen zusammenfassenden Begründung 

für eine Vorzugsvariante. Zugleich überprüft dieses Vorgehen auch die Methode der Rangfol-

genbildung und Aggregation. Hierfür werden nach gutachterlicher Einschätzung und anschlie-

ßender Abstimmung sowie Überprüfung anhand der wesentlichen Auswirkungen auf Kriterien 
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der objektive Vorteil einer Variante insgesamt ermittelt. Ob eine Auswirkung wesentlich ist ,  

wurde anhand der folgenden Aspekte entschieden:  

¶ Schwere der Auswirkung , 

¶ Unterschiede der Varianten  und  

¶ Kriterien, die einen besonders guten Überblick über das Vorhaben geben . 

Zu beachten ist, dass die anderen Kriterien nicht „vergessen“ bzw. unbeachtet sind. Diese 

sind in dem schutzgutbezogenen Variantenvergleich dargestellt und sind damit immer Be-

standteil der Entscheidungen.  

Die Entscheidung der gutachterlichen Einschätzung für eine Vorzugsvariante wird verbal -ar-

gumentativ dargelegt. Die Empfehlung muss auf eindeutige Vorteile einzelner Kriterien und 

eine gewisse Eindeutigkeit des Gesamtbildes zurückgehen.  

Die UV S endet in einer gutachterlichen Einschätzung, die für die genehmigende Behörde ent-

sprechend nicht bindend ist.
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6.3  Schutzgutbezogener Variantenvergleich / Auswirkungsprognose  

6.3.1  Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit  

In der Tabelle 64  und in der Tabelle 65  werden entsprechend der in Kap. 6.1  beschriebenen methodischen Vorgehensweise die Auswirkungsprognose und der 

schutzgutspezifische Variantenvergleich dargestellt.  

Tabelle 64: Auswirkungsprognose und Variantenvergleich f¿r das Schutzgut ĂMenschenñ, Teilaspekt Gesundheit und Wohlbefinden sowie Wohn -  und Wonumfeldfunktion  

Nr.  Wirkfaktor / Wir-
kung  

Auswirkungen Variante 5a  Auswirkungen Variante 5b  

 Baubedingt  

- temporäre 
Überbauung  
oder temporärer 
Abtrag durch 
Baustelleneinrich-
tungen, Baustra-
ßen etc.  

- Flächenbeanspru-
chung  

- Zerschneidung  

Durch die Baustelleneinrichtungsflächen und sonstige am Rande der Autobahn erforderlichen bauzeitlichen Nutzungen von Grundfl ächen werden 
Siedlungsflächen und Gartenflächen, als Zentrum des individuellen Wohn - /Arbeits - /Erholungsraums der Anwohner temporär beeinträchtigt.  
Diese nicht durch bauliche Anlagen dauerhaft veränderten Flächen stehen dem Grunde nach mit Abschluss der Bautätigkeit für ei ne erneute 
Gestaltung zur Verfügung. Baubedingt wird also die Nutzung dieser Flächen während der Bauzeit ausgeschlo ssen und nach Abschluss der Bau-
zeit ist eine Phase der Neugestaltung / Wiederherstellung dieser Flächen erforderlich, in der die Funktionserfüllung der Fläc hen ebenfalls einge-
schränkt ist.  

Die Wohnnutzung ist durch die Art der baulichen Nutzung und die damit verbundene Bedeutung der Siedlungsräume berücksichtigt.  Hinzu 
kommt eine gesonderte Darstellung der Betroffenheit von Wohngebäuden.  

Der derzeitige Stand der Planung berücksichtigt noch kein Baufeld und keine Baustelleneinrichtungsflächen, sodass der baubedi ngte Eingriff nur 
verbal -argumentativ und anhand von Grundannahmen beurteilt erfolgt. So werden die vom Kreuz eingeschlossenen Fläc hen und die Nutzung 
eines Arbeitsstreifens entlang der Verkehrsflächen bzw. Straßennebenflächen als wahrscheinlich beurteilt.  

M1-
M2 

Flächeninanspruchnahme der Art der baulichen Nutzung gemäß 
Baunutzungsverordnung:  

- Flächen mit Wohnfunktion im Außenbereich (A): ca. 0,2 ha   

Im direkten Nahbereich der Verkehrsflächen liegen südlich der 
Straße „Auf der Heidekaul“ Flächen mit Wohnfunktion im Außenbe-
reich. Unter Annahme eines  6 m Baustreifen s um die Verkehrsflä-
chen  sind rd. 0,1  ha und  bei einer Breite von rd. 10  m  weitere 0,1 
ha von einer Flächeninanspruchnahme betroffen.  

- Gemischte Bauflächen: ca. 0,03 ha  

Im Nordosten liegen  an der Brücke Konrad -Adenauer -Straße 
0,03  ha gemischte Baufläche  im 10 m -Umfeld der Planung . 

Flächeninanspruchnahme der Art der baulichen Nutzung gemäß 
Baunutzungsverordnung:  

- Flächen mit Wohnfunktion im Außenbereich (A): ca. 0,2 ha   

Im direkten Nahbereich der Verkehrsflächen liegen südlich der 
Straße „Auf der Heidekaul“ Flächen mit Wohnfunktion im Außenbe-
reich. Unter Annahme eines 6  m Baustreifens um die Verkehrsflä-
chen sind rd. 0,1  ha und bei einer Breite von rd. 10  m weitere 0,1 
ha von einer Flächeninanspruchnahme betroffen.  

 Flächeninanspruchnahme der  Bedeutung der Siedlungsflächen:  

- hoch    0, 2  ha  

 

Flächeninanspruchnahme nach  Bedeutung der Siedlungsflächen:  

- hoch   0, 2  ha  
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Nr.  Wirkfaktor / Wir-
kung  

Auswirkungen Variante 5a  Auswirkungen Variante 5b  

-  Flächeninanspruchnahme von Wohngebäuden  

Eine baubedingte Inanspruchnahme von Wohnhäusern liegt nicht vor . 
Es liegt kein Wohngebäude im 10 m -Umfeld der Planung .  

Flächeninanspruchnahme von Wohngebäuden :  
Eine baubedingte Inanspruchnahme von Wohnhäusern liegt nicht vor.  
Es liegt kein Wohngebäude im 10 m -Umfeld der Planung . 

M3 Flächeninanspruchnahme von Lärmschutzwald : 8 ,6  ha  Flächeninanspruchnahme von Lärmschutzwald : 8,2 ha  

M4 Flächeninanspruchnahme von Erholungswald  

- sehr hoch   4,5 ha  

- hoch    0,4 ha  

Flächeninanspruchnahme von Erholungswald  

- sehr hoch   2,5 ha  

- hoch    0,4 ha  

M5 Bauzeitliche Flächenbeanspruchung und Zerschneidung von Rad -  und 
Wanderwegen:  

- RegioGrün  Erlebnisroute Süd  

Bauzeitliche Flächenbeanspruchung und Zerschneidung von Rad -  und 
Wanderwegen:  

- RegioGrün Erlebnisroute Süd  

 Rangfolge: > 2  Rangfolge: 1  

 Anlagebedingt  

- Überbauung  
(Aufschüttung, 
Abtrag) durch 
Straßenbauwerk 
und Nebenanla-
gen  

- Veränderung  der 
Landschaftsstruk-
tur  

Durch die Überbauung von Grundflächen werden Siedlungsflächen, Gebäude und Gartenflächen, als Zentrum des individuellen Wohn - /Arbeits -
/Erholungsraums der Anwohner, dem Siedlungsraum dauerhaft entzogen.  

M1 Flächeninanspruchnahme der Art der baulichen Nutzung gemäß 
Baunutzungsverordnung:  

- Flächen mit Wohnfunktion im Außenbereich (A)  0,01 ha   

Flächeninanspruchnahme der Art der baulichen Nutzung gemäß 
Baunutzungsverordnung:  

- Flächen mit Wohnfunktion im Außenbereich (A)  0,01 ha   

 Flächeninanspruchnahme der Bedeutung der Siedlungsflächen:  

- hoch    0,1 ha  

 

Flächeninanspruchnahme der Bedeutung der Siedlungsflächen:  

- hoch   0, 1  ha  

 

M3 Flächeninanspruchnahme von Lärmschutzwald : 5,9 ha  Flächeninanspruchnahme von Lärmschutzwald : 3,5 ha  

M4 Flächeninanspruchnahme von Erholungswald  

sehr hoch:   5,3 ha  

hoch :    0,3 ha  

Flächeninanspruchnahme von Erholungswald  

sehr hoch:  1,6  ha  

hoch :    0,3 ha  

 Rangfolge: > 2  Rangfolge: 1  

 Betriebsbedingt  

- Schallemissio-
nen  durch Kfz -
Verkehr   

- Verlärmung  

Die betriebsbedingten Schallemissionen und deren Wirkung auf die Immissionsorte werden erst zur Geneh migungsplanung  detailliert im Erläute-
rungsbericht Schall dargestellt  werden . Die UV S kann  somit Schall  nur unter der Erwartung beurteilen, dass die Anforderungen an den Schall-
schutz vollumfänglich eingehalten werden .  

 Im für Schall immissionen relevanten Umfeld der Variante liegen die 
Siedlungen Hochkirchen , Rondorf , Alt -Hahnwald , Marienburg und Ro-
denkirchen . Die Variante kann nach vorläufiger gutachterlicher Beur-
teilung so umgesetzt werden , dass die Immissions grenzwerte der  
16.  BImSchV  eingehalten werden.  

Im für Schallimmissionen relevanten Umfeld der Variante liegen die 
Siedlungen Hochkirchen, Rondorf, Alt -Hahnwald, Marienburg und Ro-
denkirchen. Die Variante kann nach vorläufiger gutachterlicher Beur-
teilung so umgesetzt werden, dass die Immissionsgrenzwerte  der 
16.  BImSchV  eingehalten werden.  
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Nr.  Wirkfaktor / Wir-
kung  

Auswirkungen Variante 5a  Auswirkungen Variante 5b  

 Rangfolge: kein Unterschied  Rangfolge: kein Unterschied  

 Betriebsbedingt  

- Schadstoffemis-
sionen  (Reifen -  
und Bremsabrieb, 
Öle, etc.) durch 
Kfz -Verkehr und 
Leckagen  

- Luftverschmut-
zung  

Straßenverkehr verursacht durch Abgase und Abrieb (Reifen) gasförmige und stoffliche (Staub -) Immissionen im Umfeld. Relevant sind für den 
Menschen insbesondere die Feinstäube (PM10 und PM2,5) und die NO X, vor allem NO 2-Immissionen. Hinzu kommen jedoch auch weitere Immis-
sionen, die jedoch i. d. R. nicht zu Grenzwertüberschreitungen führen. Zu nennen sind: Benzol, Blei, Schwefeldioxid (SO 2) und Kohlenmonoxid 
(CO). Eine Erhöhung der Immissionen ist nachteilig und eine Überschreibung der Grenzwerte der 39. BIm SchV sind als erheblich nachteilige 
Umweltauswirkung einzustufen.  

Die Emissionen sind abhängig von:  

- der Länge des Streckenabschnittes  

- der Steigung  

- der Verkehrsbelastung auf dem Streckenabschnitt (Pkw, Lkw)  

- dem Streckentypen  

- der zulässigen Höchstgeschwindigkeit  

- der Auslastung und der daraus resultierenden Verkehrsqualität (Level Of Service LOS)  

- der Verkehrszusammensetzung und  

- dem durchschnittlichen spezifischen Flottenverbrauch für Pkw und Lkw auf dem jeweiligen Streckentyp und Verkehrszustand (LOS) . 

Für die Beurteilung der Immissionen kommen Kriterien zur Lage und Gestalt des Umfeldes der Autobahn hinzu.  

Da diese Kriterien durch das Vorhaben gegenüber dem Bestand nur begrenzt verändert werden, ist eine maßgebliche Verschlechter ung durch 
das Vorhaben nicht zu erwarten und ein signifikanter Unterschied zwischen den Varianten auszuschließen. Ein detaillierter  Nachweis der Einhal-
tung der Grenzwerte der 39. BImSchV wird auf der Planungsebene der Genehmigungsplanung zu erstellen sein.  

 Rangfolge: kein Unterschied  Rangfolge: kein Unterschied  

Fazit / Zusammenfas-
sung  

Das Schutzgut Menschen, Teilaspekt  Wohnen begründet einen geringen Vorteil der Variante 5b . Die bau -  und anlagebedingte Betroffenheit  von 
Siedlungsflächen sowie von Erholungswald.  ist bei Variante 5b etwas geringer  als bei Variante 5a.  

Die Rangfolge ist nur als Tendenz zu werten, ein eindeutige r Vorteil einer Variante ist nicht festzustellen.  

Rangfolge:  Rangfolge: > 2  Rangfolge: 1  

 

Hinweise auf Maßnahmen zur Vermeidung/Minimierung und Kompensation  

Vermeidung/Minimierung  

¶ Baulärm: Der Baulärm ist für die Genehmigungsplanung zu untersuchen, soweit erforderlich sind Schallschutzmaßnahmen zu ergreifen.  

¶ Bauzeitliche Erschütterungen: In Bereichen, in denen Bautätigkeiten starke Erschütterungen verursachen (z. B. Abriss, Rammen) , sind diese (inkl. 

Innenraumlärm) zu untersuchen und ggf. sind geeignete Vermeidungsmaßnahmen zu ergreifen.  
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¶ Aktiver Schallschutz: Es sollte weitergehend geprüft werden, ob die Anzahl der Schutzfälle mit Berücksichtigung des aktiven S challschutzes reduziert 

werden kann.  

¶ Passiver Schallschutz: Für die Schutzfälle, für die ein aktiver Schallschutz nicht realisiert werden kann, sollte ein passive r Schallschutz ermöglicht 

werden.  

¶ Transparente Schallschutzwände: In Bereichen, in denen Gärten oder Wohngebäude nahe an der Autobahn liegen, ist die Beschattu ng im Rahmen 

der Genehmigungsplanung zu untersuchen und soweit erforderlich, sind transparente Schallschutzwände zu verwenden.  

¶ Für die Genehmigungsplanung ist die Einhaltung der Grenzwerte für Luftschadstoffe sicher zu stellen.  

Kompensation  

¶ Die Beurteilung von Ausgleichs - /Ersatzmaßnahmen im Sinne von § 15 Abs. 2 BNatSchG ist nicht erforderlich, da das Schutzgut Menschen nach 

§ 14  Abs. 1 BNatSchG nicht in der Eingriffsregelung zu berücksichtigen ist.  

¶ Wiederherstellung: Baubedingt beanspruchte Siedlungsräume sollen wiederhergestellt werden.  

¶ Schall: Die Belastung von Siedlungsräumen wird durch Schallschutzmaßnahmen reduziert, dies ist zwar keine Kompensation im eng eren Sinne des 

§ 15 Abs. 2 BNatSchG, jedoch steht auch hier einer Belastung der Siedlungen z. B. durch Flächenverlust , eine Aufwertung gegenüber.  

Tabelle 65 : Auswirkungsprognose und Variantenvergleich für das Schutzgut Menschen, Teilaspekt  Erholung  

Nr.  Wirkfaktor / 
Wirkung  

Auswirkungen Variante 5a  Auswirkungen Variante 5b  

 Baubedingt  

- Temporäre 
Überbauung  
oder tempo-
rärer Abtrag 
durch 
Baustellen-
einrichtun-
gen, Baustra-
ßen etc.  

- Flächenbean-
spruchung  

- Zerschnei-
dung  

Durch das Vorhaben werden bauzeitlich Flächen beansprucht, die der Erholung dienen. Die Landschaftsräume werden autobahnnah a ls Baufeld ge-
nutzt. Dort vorhandene Landschaftselemente wie Hecken, Gehölze und Säume, die die Landschaftseinheiten begrenzen und s trukturieren gehen 
verloren. Die Hecken und Gehölze entlang der Autobahn dienen der Eingrünung der Autobahn und dem Erholungssuchenden bei der B etrachtung der 
Erholung. Einem besonderen Schutz kommt der Erholung in den Landschaftsschutzgebieten (LSG) zu . Die Besonderheit bei der bauzeitlichen Sper-
rung von Rad -  und Wanderwegen ist, dass dies eine Zerschneidung von Rundwegen oder Wegebeziehung (zwischen Wohn - /Arbeitsorten oder Wohn-
orten zu Erholungsräumen) verursachen kann. Da eine z. B. temporäre Verlegung a uf Ersatzwege, bei Brückenquerungen an denen gebaut wird, nur 
eine einseitige oder nächtliche Sperrung möglich ist und dies erst in späteren Planungsphasen ausgearbeitet werden kann, ist die Auswirkungsprog-
nose zu Rad -  und Wanderwegen auf das Aufzeigen von  Betroffenheiten beschränkt. Die Zerschneidung durch eine mögliche Sperrung von Wegen 
wird nur bei besonderen Situationen im Wegenetz herausgestellt, da eine Betroffenheit immer mit einer Behinderung der Erholun gsnutzung einher-
geht.  

 

 

 

 Flächenbeanspruchung von siedlungsnahen Freiräumen:  

Nr.  Name  ha 

Flächenbeanspruchung von siedlungsnahen Freiräumen:  

Nr.  Name  ha 
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Nr.  Wirkfaktor / 
Wirkung  

Auswirkungen Variante 5a  Auswirkungen Variante 5b  

1 Äußerer Grüngürtel nordwestlich des Autobahnkreuz 
A 4 / A 555  

1,2  

2 Landwirtschaftliche Flächen um Köln -Hochkirchen  1,7  

4 Äußerer Grüngürtel und Waldflächen östlich der A 555  4,1  
 

1 Äußerer Grüngürtel nordwestlich des Autobahnkreuz 
A 4 / A 555  

1, 0  

2 Landwirtschaftliche Flächen um Köln -Hochkirchen  1,1  

4 Äußerer Grüngürtel und Waldflächen östlich der A 555  3, 5  
 

M6 Flächenbeanspruchung von siedlungsnahen Frei flächen  / Erholungsräu-
men und deren Bedeutung (die Betroffenheit von siedlungsnahen Frei-
räumen / Erholungsräumen hoher und mittlerer  Bedeutung ist in Anlage 
8 dargestellt):  

- hoch    5, 3  ha  

- mittel    1, 2  ha  

Flächenbeanspruchung von siedlungsnahen Frei flächen  / Erholungsräu-
men und deren Bedeutung (die Betroffenheit von siedlungsnahen Frei-
räumen / Erholungsräumen hoher und mittlerer Bedeutung ist in der An-
lage 8  dargestellt):  

- hoch    4, 3  ha  

- mittel    0, 8  ha  

M7 Flächeninanspruchnahme von erholungsrel evanter Infrastruktur (Frei-
zeiteinrichtungen)  

Durch den Wegfall von Gehölzen und ggf. randlichen Flächenbedarf ist 
eine baubedingte Betroffenheit vom Golfplatz , nordöstlich des AK  Köln -
Süd , und Tennisplatz , südwestlich des AK  Köln -Süd, möglich.  

Flächeninanspruchnahme von erholungsrel evanter Infrastruktur (Frei-
zeiteinrichtungen)  

Durch den Wegfall von Gehölzen und ggf. randlichen Flächenbedarf ist 
eine baubedingte Betroffenheit vom Golfplatz, nordöstlich des AK Köln -
Süd , und Tennisplatz, südwestlich des AK Köln -Süd , möglich.  

M4 Flächeninanspruchnahme von Erholungswald  

- sehr hoch   4,5 ha  

- hoch    0,4 ha  

Flächeninanspruchnahme von Erholungswald  

- sehr hoch   2 ,5 ha  

- hoch    0,4 ha  

M8 Flächenbeanspruchung von Schutzausweisungen (LSG):  

Es wird eine Fläche von rd. 18,8 ha  LSG betroffen.  

Nr.  Name  ha 

LSG-5006 -
0023  

Äußerer Grüngürtel Müngersdorf bis Marienburg 
und verbindende Grünzüge  

9,5  

LSG-5107 -
0031  

Friedenswald, Forstbotanischer Garten und 
Grünverbindungen um Hahnwald  

7,5  

LSG-5107 -
0032  

Freiräume um Meschenich, Immendorf und Ron-
dorf  

1,9  

 

Flächenbeanspruchung von Schutzausweisungen (LSG):  

Es wird eine Fläche von rd. 15,2  ha  LSG baubedingt betroffen.  

Nr.  Name  ha 

LSG-5006 -
0023  

Äußerer Grüngürtel Müngersdorf bis Marienburg 
und verbindende Grünzüge  

8,2  

LSG-5107 -
0031  

Friedenswald, Forstbotanischer Garten und 
Grünverbindungen um Hahnwald  

5,9  

LSG-5107 -
0032  

Freiräume um Meschenich, Immendorf und Ron-
dorf  

1,1  

 

M5 Bauzeitliche Flächenbeanspruchung und Zerschneidung von Rad -  und 
Wanderwegen:  

- RegioGrün Erlebnisroute Süd  

Bauzeitliche Flächenbeanspruchung und Zerschneidung von Rad -  und 
Wanderwegen:  

- RegioGrün Erlebnisroute Süd  

 Rangfolge: > >  2   Rangfolge: 1  
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Nr.  Wirkfaktor / 
Wirkung  

Auswirkungen Variante 5a  Auswirkungen Variante 5b  

 Anlagebedingt  

- Überbauung  
(Aufschüt-
tung, Abtrag) 
durch Stra-
ßenbauwerk 
und Neben-
anlagen  

- Veränderung 
der Land-
schaftsstruk-
tur (Flächen-
beanspru-
chung)  

- Zerschnei-
dung  

Durch das Vorhaben werden Flächen beansprucht, die der Erholung dienen. Die Landschaftsräume randlich zur Autobahn werden umg ewandelt, 
sodass Landschaftselemente wie Hecken, Gehölze und Säume verloren gehen, die der Eingrünung der Autobahn und dem Betracht er zur Erholung 
dienen. Einem besonderen Schutz kommt der Erholung in den Landschaftsschutzgebieten (LSG) zu.  

Die unmittelbaren Infrastrukturen wie Rad -  und Wanderwege werden nach dem Ausbau der Autobahn gleichwertig wiederhergestellt.  

M6 Flächenbeanspruchung von siedlungsnahen Fre iflächen :  

Nr.  Name  ha 

1 Äußerer Grüngürtel nordwestlich des Autobahnkreuz 
A 4 /  A 555  

0,2  

2 Landwirtschaftliche Flächen um Köln -Hochkirchen  0,4  

4 Äußerer Grüngürtel und Waldflächen östlich der A 
555  

2,9  

 

Flächenbeanspruchung von siedlungsnahen Frei flächen :  

Nr.  Name  ha 

1 Äußerer Grüngürtel nordwestlich des Autobahnkreuz 
A 4 / A 555  

0, 1  

2 Landwirtschaftliche Flächen um Köln -Hochkirchen  0,1  

4 Äußerer Grüngürtel und Waldflächen östlich der A 555  1, 3  
 

 Flächenbeanspruchung von siedlungsnahen Frei flächen  / Erholungsräu-
men und deren Bedeutung (die Betroffenheit von siedlungsnahen Frei flä-
chen  / Erholungsräumen hoher und mittlerer  Bedeutung ist in der Anlage 
8 dargestellt):  

- hoch    3, 1  ha  

- mittel    0, 3  ha  

Flächenbeanspruchung von siedlungsnahen Frei flächen  / Erholungsräu-
men und deren Bedeutung (die Betroffenheit von siedlungsnahen Frei-
flächen  / Erholungsräumen hoher und mittlerer  Bedeutung ist in der An-
lage 8  dargestellt):  

- hoch    1,4 ha  

- mittel    0,1  ha  

 

M8 

 

 

Die Flächeninanspruchnahme von Landschaftsschutzgebieten: 1 1,0  ha  

Nr.  Name  ha 

LSG-5006 -
0023  

Äußerer Grüngürtel Müngersdorf bis Mari-
enburg und verbindende Grünzüge  

5 ,6  

LSG-5107 -
0031  

Friedenswald, Forstbotanischer Garten und 
Grünverbindungen um Hahnwald  

4 ,5  

LSG-5107 -
0032  

Freiräume um Meschenich, Immendorf und 
Rondorf  

0 ,9  

 

Flächeninanspruchnahme von Landschaftsschutzgebieten: 9,0  ha  

Nr.  Name  ha 

LSG-5006 -
0023  

Äußerer Grüngürtel Müngersdorf bis Mari-
enburg und verbindende Grünzüge  

4, 8  

LSG-5107 -
0031  

Friedenswald, Forstbotanischer Garten und 
Grünverbindungen um Hahnwald  

3,3  

LSG-5107 -
0032  

Freiräume um Meschenich, Immendorf und 
Rondorf  

0,9  

 

 Dauerhafte Flächenbeanspruchung und Zerschneidung von Rad -  und 
Wanderwegen: keine  

Alle  Wegeverbindung werden wiederhergestellt . 

Dauerhafte Flächenbeanspruchung und Zerschneidung von Rad -  und 
Wanderwegen: keine  

Alle  Wegeverbindung werden wiederhergestellt.  

 Flächeninanspruchnahme von erholungsrelevanter Infrastruktur (Frei-
zeiteinrichtungen) : keine  

Flächeninanspruchnahme von erholungsrelevanter Infrastruktur (Frei-
zeiteinrichtungen) : keine  

M4 Flächeninanspruchnahme von Erholungswald  Flächeninanspruchnahme von Erholungswald  
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Nr.  Wirkfaktor / 
Wirkung  

Auswirkungen Variante 5a  Auswirkungen Variante 5b  

sehr hoch:  5,3 ha  

hoch :    0,3 ha  

sehr hoch:  1,6  ha  

hoch :     0,3 ha  

 Rangfolge > >  2  Rangfolge 1  

 Betriebsbedingt  

- Schallemis-
sionen  durch 
Kfz -Verkehr  

- Verlärmung  

Im Wohnumfeld und bei der landschaftsbezogenen Erholung wird insbesondere am Tag durch Lärm eine Minderung der Erholungsquali tät verur-
sacht. Die 16. BImSchV weist keine Immissionsgrenzwerte für Erholungsgebiete oder Nutzungen wie Kleingärten, Friedhöfe etc . auf. Für Kleingär-
ten, Friedhöfe und Parks legt jedoch die DIN 18005 Teil 1 Beiblatt 1 für den Tag den 55 dB(A) Orientierungswert fest. Dieser Orientierungswert wird 
für die Beurteilung der Lärmauswirkungen auf die landschaftsbezogene Erholung übertragen.   

-  Schallbedingte Beeinträchtigung von Erholungseinrichtungen und Frei-
zeiteinrichtungen :  

Als Erholungseinrichtungen ohne Lärmgrenzwert in der 16. BImSchV  
sind die Kleingärten und Sportstätten bei Hoch kirchen , Höningen  und im 
Grüngürtel der Stadt Köln zu nennen. Ab einer Lärmbelastung über 55 
dB(A) tags  sowie einer weitergehenden Überschreitung wäre eine er-
hebliche Umweltauswirkung festzustellen. Ein Schallgutachten wird zu r 
Genehmigungsplanung erstellt.  

Schallbedingte Beeinträchtigung von Erholungseinrichtungen und Frei-
zeiteinrichtungen :  

Als Erholungseinrichtungen ohne Lärmgrenzwert in der 16. BImSchV 
sind die Kleingärten und Sportstätten bei Hochkirchen, Höningen und im 
Grüngürtel der Stadt Köln zu nennen. Ab einer Lärmbelastung über 55 
dB(A) tags  sowie einer weitergehenden Überschreitung wäre eine erheb-
liche Umweltauswirkung festzustellen. Ein Schallgutachten wird zu r Ge-
nehmigungsplanung erstellt.  

-  Schallbedingte Beeinträchtigung von Erholungswald und Erholungswe-
gen :  

Erholungswald sehr hoher und hoher Bedeutung grenzt im Nordwesten, 
Südwesten und Südosten an das AK Köln an. Nach der 16. BImSchV 
sind keine Immissionsgrenzwerte festgelegt. Ab einer Lärmbelastung 
über 55 dB(A) tags  sowie einer weitergehenden Überschreitung wäre 
eine erhebliche Umweltauswirkung festzustellen. Ein Schallgutachten 
wird zu r Genehmigungsplanung erstellt.  

Schallbedingte Beeinträchtigung von Erholungswald und Erholungswe-
gen :  

Erholungswald sehr hoher und hoher Bedeutung grenzt im Nordwesten, 
Südwesten und Südosten an das AK Köln an. Nach der 16. BImSchV 
sind keine Immissionsgrenzwerte festgelegt. Ab einer Lärmbelastung 
über 55 dB(A) tags  sowie einer weitergehenden Überschreitung wäre 
eine erhebliche Umweltauswirkung festzustellen. Ein Schallgutachten 
wird zu r Genehmigungsplanung erstellt.  

-  Schallbedingte Beeinträchtigung von „siedlungsnahen Freiraumen / Erho-
lungsraumen“:  

„Siedlungsnahe Freiraume / Erholungsraume“ hoher Bedeutung grenzt 
im Nordwesten, Nord westen  und Südosten an das AK Köln an. Nach der 
16. BImSchV sind keine Immissionsgrenzwerte festgelegt. Ab einer 
Lärmbelastung über 55 dB(A) tags sowie einer weitergehenden Über-
schreitung wäre eine erhebliche Umweltauswirkung festzustellen. Ein 
Schallgutachten wi rd zu r Genehmigungsplanung erstellt.  

Schallbedingte Beeinträchtigung von „siedlungsnahen Freiraumen / Er-
holungsraumen“:  

„Siedlungsnahe Freiraume / Erholungsraume“ hoher Bedeutung grenzt 
im Nord osten , Nordwesten und Südosten an das AK Köln an. Nach der 
16. BImSchV sind keine Immissionsgrenzwerte festgelegt. Ab einer 
Lärmbelastung über 55 dB(A) tags sowie einer weitergehenden Über-
schreitung wäre eine erhebliche Umweltauswirkung festzustellen. Ein 
Schal lgutachten wird zu r Genehmigungsplanung erstellt.  

-  Die folgenden Landschaftsschutzgebiete  liegen in einer Entfernung zum 
AK Köln -Süd  in der  eine Schallbelastu ng zu erwarten ist. Nach der 16. 
BImSchV sind keine Immissionsgrenzwerte festgelegt. Ab einer Lärmbe-
lastung über 55 dB(A) tags sowie einer weitergehenden Überschreitung 

Die folgenden Landschaftsschutzgebiete liegen in einer Entfernung zum 
AK Köln -Süd  in der eine Schallbelastung zu erwarten ist. Nach der 16. 
BImSchV sind keine Immissionsgrenzwerte festgelegt. Ab einer Lärmbe-
lastung über 55 dB(A) tags sowie einer weitergehenden Überschreitung 
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Nr.  Wirkfaktor / 
Wirkung  

Auswirkungen Variante 5a  Auswirkungen Variante 5b  

wäre eine erhebliche Umweltauswirkung festzustellen. Ein Schallgutach-
ten wird zur Genehmigungsplanung erstellt.  

Nr.  Name  

LSG-5006 -
0023  

Äußerer Grüngürtel Müngersdorf bis Marienburg und 
verbindende Grünzüge  

LSG-5107 -
0031  

Friedenswald, Forstbotanischer Garten und Grünverbin-
dungen um Hahnwald  

LSG-5107 -
0032  

Freiräume um Meschenich, Immendorf und Rondorf  

 

wäre eine erhebliche Umweltauswirkung festzustellen. Ein Schallgutach-
ten wird zu r Genehmigungsplanung erstellt.  

Nr.  Name  

LSG-5006 -
0023  

Äußerer Grüngürtel Müngersdorf bis Marienburg und 
verbindende Grünzüge  

LSG-5107 -
0031  

Friedenswald, Forstbotanischer Garten und Grünverbin-
dungen um Hahnwald  

LSG-5107 -
0032  

Freiräume um Meschenich, Immendorf und Rondorf  

 

  Rangfolge: kein Unterschied  Rangfolge: kein Unterschied  

Fazit / Zusammenfas-
sung  

Das Schutzgut Menschen, Teilaspekt  Erholung begründet einen deutlichen  Vorteil der Variante 5b . Die  bau -  und anlage bedingte Betroffenheit von 
Erholungsräumen und Landschaftsschutzgebieten ist bei Variante 5b  geringer  als bei Variante 5a.  

Rangfolge:  Rangfolge > >  2  Rangfolge 1  

 

Hinweise auf Maßnahmen zur Vermeidung/Minimierung und Kompensation  

Vermeidung/ Minimierung  

¶ Baulärm: Spielplätze, Friedhöfe, Kleingartenanlagen u. Ä. sollen auch bezüglich des Baulärms berücksichtigt werden.  

¶ Aktiver Schallschutz: Insbesondere im Bereich der Friedhöfe, aber auch im Bereich „siedlungsnaher Freiräume / Erholungsräume“ mit sehr hoher 

Bedeutung sollte ein zusätzlicher aktiver Lärmschutz geprüft werden.  

¶ Die bauzeitliche Verkehrsführung ist auch unter den Aspekten der Erholungswege zu planen .  

Kompensation  

¶ Die Beurteilung von Ausgleichs - /Ersatzmaßnahmen im Sinne von § 15 Abs. 2 B NatSchG ist nicht erforderlich, da das Schutzgut Menschen nach § 14 

Abs. 1 B NatSchG nicht in der Eingriffsregelung zu berücksichtigen ist.  

¶ Wiederherstellung: Baubedingt beanspruchte „siedlungsnaher Freiräume / Erholungsräume“ sollen wiederhergestellt werden, dies gilt insbesondere 

für eine geschlossen Wiederbegrünung der Autobahn.  
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6.3.2  Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt  

In der Tabelle 66  und in der Tabelle 67  werden entsprechend der in Kap. 6.1  beschriebenen methodischen Vorgehensweise die Auswirkungsprognose und der 

schutzgutspezifische Variantenvergleich dargestellt.  

Tabelle 66 : Auswirkungsprognose und Variantenvergleich für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Teilaspekt  Pflanzen und Biotope  

Nr.  Wirkfaktor / Wir-
kung  

Auswirkungen Variante 5a  Auswirkungen Variante 5b  

 Baubedingt  

- Temporäre Über-
bauung oder tem-
porärer Abtrag 
durch Baustellen-
einrichtungen, 
Baustraßen etc.  

- Flächenbeanspru-
chung  

Durch die temporäre Überbauung oder den temporären Abtrag von Flächen durch die Baustelleneinrichtungen, Baustraßen etc. gehe n Biotope 
verloren oder werden degeneriert. Die Überbauung in der Bauzeit verursacht einen Verlust oder eine Beeinträchtigung der B iotopfunktionen. 
Auch nach einer Rekultivierung der Biotope sind Beeinträchtigungen je nach Biotoptyp oft noch lange vorhanden.  

Da die Planung keine Aussagen zur Inanspruchnahme von Baustelleneinrichtungsflächen und Baufeld enthält, erfolgt die Bewertun g verbal -
argumentativ.  

Der derzeitige Stand der Planung berücksichtigt noch kein Baufeld und keine Baustelleneinrichtungsflächen,  daher  erfolgt die Bewertung baube-
dingter Eingriff verbal -argumentativ und anhand von Grundannahmen. So werden die vom Kreuz eingeschlossenen Flächen und die Nutzung 
eines Arbeitsstreifens von bis zu 10 m Breite entlang der Verkehrsflächen bzw. Straßennebenflächen als potenzielle Baubereiche betrachtet.  

-  Flächeninanspruchnahmen von Biotoptypen:  

Innerhalb des Autobahnkreuzes bzw. zwischen den Verkehrswegen lie-
gen rd. 8,25 ha . Im 10 m -Umfeld der Verkehrs -  und Straßenneben flä-
chen liegen darüber hinaus rd. 8,3 ha  mit unversiegelten Flächen .  

Flächeninanspruchnahmen von Biotoptypen:  

Innerhalb des Autobahnkreuzes bzw. zwischen den Verkehrswegen lie-
gen rd. 8,1 ha .  Im 10 m -Umfeld der Verkehrs -  und Straßennebenflä-
chen liegen darüber hinaus rd. 8,0 h a mit unversiegelten Flächen.  

B1-
B2 

Flächeninanspruchnahme von Biotoptypen mit sehr hoher oder hoher 
Bedeutung:  

Innerhalb des Autobahnkreuzes und zwischen den Verkehrswegen sind 
lediglich Biotoptypen mit mittlerer oder geringer Bedeutung vorhan-
den. Im 10 m -Umfeld der Planung sind 0, 2  ha  Biotoptypen mit sehr 
hoher Bedeutung und rd. 1 ,0  ha  Biotoptypen  mit hoher Bedeutung 
vorhanden.  

Neben den flächig erfassten Biotoptypen liegt eine Platanen -Allee zwi-
schen den Verkehrsflächen ( BH090ta -11 ) mit sehr hoher Bedeutung 
im Nahbereich der Planung.  

Flächeninanspruchnahme von Biotoptypen mit sehr hoher und hoher 
Bedeutung:  

Innerhalb des Autobahnkreuzes und zwischen den Verkehrswegen sind 
lediglich Biotoptypen mit mittlerer oder geringer Bedeutung vorhan-
den. Im 10 m -Umfeld der Planung sind 0, 1  ha  Biotoptypen mit sehr 
hoher Bedeutung und rd. 0,8 ha Biotoptypen  mit hoher Bedeutung 
vorhanden.  

Neben den flächig erfassten Biotoptypen liegt eine Platanen -Allee zwi-
schen den Verkehrsflächen ( BH090ta -11 ) mit sehr hoher Bedeutung 
im Nahbereich der Planung.  

B3 Die Flächeninanspruchnahme von Landschaftsschutzgebieten: 18,8  ha  

Nr.  Name  ha 

LSG-5006 -
0023  

Äußerer Grüngürtel Müngersdorf bis Mari-
enburg und verbindende Grünzüge  

9,5  

LSG-5107 -
0031  

Friedenswald, Forstbotanischer Garten und 
Grünverbindungen um Hahnwald  

7,5  

Flächeninanspruchnahme von Landschaftsschutzgebieten: 18,1  ha  

Nr.  Name  ha 

LSG-5006 -
0023  

Äußerer Grüngürtel Müngersdorf bis Mari-
enburg und verbindende Grünzüge  

9,7  

LSG-5107 -
0031  

Friedenswald, Forstbotanischer Garten und 
Grünverbindungen um Hahnwald  

6,8  
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Nr.  Wirkfaktor / Wir-
kung  

Auswirkungen Variante 5a  Auswirkungen Variante 5b  

LSG-5107 -
0032  

Freiräume um Meschenich, Immendorf und 
Rondorf  

1,9  

 

LSG-5107 -
0032  

Freiräume um Meschenich, Immendorf und 
Rondorf  

1,6  

 

B4 Flächeninanspruchnahme von Biotopverbundflächen mit herausragen-
der und besonderer Bedeutung:  

herausragende Bedeutung:  Es kommen keine Flächen im 10 m -Umfeld 
der Verkehrs -  und Straßennebenflächen vor.  

Besondere Bedeutung:  

Die Biotopverbundflächen „Äußerer Grüngürtel zwischen Braunsfeld 
und Rodenkirchen “ schließt südöstlich und nordwestlich an die  Auto-
bahn an . Es ist von einer baubedingten Beanspruchung von rd. 
250  m²  innerhalb des AK auszugehen und zudem liegen rd. 2,6 ha  im 
10 m -Umfeld der Verkehrsflächen.  

Von der Biotopverbundfläche „Acker -Kleingehölzkomplex  bei Mesche-
nich“ (VB -K-5107 -009) südwestlich des Kreuzes  liegen rd. 0,7 ha  im 
10 m -Umfeld der Verkehrsflächen.  

Flächeninanspruchnahme von Biotopverbundflächen mit herausragen-
der und besonderer Bedeutung:  

herausragende Bedeutung: Es kommen keine Flächen im 10 m -Umfeld 
der Verkehrs -  und Straßennebenflächen vor.  

Besondere Bedeutung:  

Die Biotopverbundflächen Äußerer Grüngürtel zwischen Braunsfeld 
und Rodenkirchen (VB -K-5007 -005) schließen südöstlich und nord-
westlich an die  Autobahn an . Es ist von einer baubedingten Beanspru-
chung von rd. 220 m²  innerhalb des AK auszugehen und zudem lie-
gen rd. 2,1 ha  im 10 m -Umfeld der Verkehrsflächen.  

Von der Biotopverbundfläche „Acker -Kleingehölzkomplex  bei Mesche-
nich“ (VB -K-5107 -009) südwestlich des Kreuzes  liegen rd. 0, 4  ha  im 
10 m -Umfeld der Verkehrsflächen.  

-  Flächeninanspruchnahme schutzwürdiger Biotope :  keine  Flächeninanspruchnahme schutzwürdiger Biotope : keine  

 Beim LSG -5006 -0023 ergibt sich bei der Variante 5 a eine geringere Flächeninanspruchnahme von insgesamt rd. 0,7 ha . Ausschlaggebend dafür 
ist eine geringere Inanspruchnahme von Biotoptypen geringer bis mittlerer Bedeutung.  

Beim LSG -5107 -0031 ergibt bei der Variante 5b eine geringe Flächeninanspruchnahme von insgesamt rd. 1,5 ha . Ausschlaggebend dafür ist 
einerseits eine geringere Inanspruchnahme von Biotoptypen hoher Bedeutung (43.07.01M) im Nahbereich der Planung sowie von Biotoptypen 
geringer bis mittlerer Bedeutung.  

Beim LSG -5107 -0032 ergibt sich für  Variante 5b eine geringe Flächeninanspruchnahme von insgesamt rd. 0,1 ha . Ausschlaggebend dafür ist 
eine geringere Inanspruchnahme von Biotoptypen geringer bis mittlerer Bedeutung.  

 Rangfolge > 2  Rangfolge 1  

 Anlagebedingt  

- Überbauung  
(Aufschüttung, 
Abtrag) durch 
Straßenbauwerk 
und Nebenanla-
gen  

- Flächenbeanspru-
chung  

Durch die Überbauung (Aufschüttung, Abtrag) durch Straßenbauwerk und Nebenanlagen gehen Biotopstrukturen vollständig verloren. Die Ver-
änderungen der Biotope sind dauerhaft. Auf den Erdbauwerken kann zwar wieder ein Straßenbegleitgrün hergestellt werden aber d ie Biotope 
weisen nicht mehr die gleiche Bedeutung auf. Darüber hinaus werden Biotope / Lebensräume von Arten durc h Flächeninanspruchnahmen zer-
schnitten.  

-  Flächeninanspruchnahme von Biotopen: 10,25 ha  Flächeninanspruchnahme von Biotopen: 7,4 ha  

B1-
B2 

Flächeninanspruchnahme von Biotoptypen mit sehr hoher und hoher 
Bedeutung:  

sehr hoch: keine ; hoch 0,2 ha  

Es werden 1.588  m²  Wald (43.07.01A) mit einer hohe n Bedeutung in 
Anspruch genommen.  

Flächeninanspruchnahme von Biotoptypen mit sehr hoher und hoher 
Bedeutung:  

Sehr hoch: keine ; hoch: 0,1 ha  

Es werden 922 m²  Wald (43.07.01A)  mit einer hohen Bedeutung  in 
Anspruch genommen.  
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Nr.  Wirkfaktor / Wir-
kung  

Auswirkungen Variante 5a  Auswirkungen Variante 5b  

- Zerschneidungsef-
fekte  

Neben den flächig erfassten Biotoptypen ist die Platanen -Allee zwischen 
den Verkehrsflächen ( BH090ta -11 ) mit einer sehr hohe n Bedeutung an-
lagebedingt beeinträchtigt. Es sind voraussichtlich mindestens 8  Einzel-
bäume von einer Flächeninanspruchnahme betroffen.  

Neben den flächig erfassten Biotoptypen ist die Platanen -Allee zwi-
schen den Verkehrsflächen ( BH090ta -11 ) mit einer sehr hohe n Bedeu-
tung anlagebedingt beeinträchtigt. Es sind voraussichtlich mindestens 
10  Einzelbäume von einer Flächeninanspruchnahme betroffen.  

B4 Flächeninanspruchnahme von Biotopverbundflächen mit herausragen-
der und besonderer Bedeutung:  

herausragende Bedeutung: keine  

besondere Bedeutung: 3,1 ha  

Die Biotopverbundflächen „Äußerer Grüngürtel zwischen Braunsfeld 
und Rodenkirchen“ (VB-K-5007 -005) sind mit rd. 3,0 ha  und der 
„Acker-Kleingehölzkomplex bei Meschenich“ (VB-K-5107 -009) mit rd. 
0, 1  ha  betroffen.  

Flächeninanspruchnahme von Biotopverbundflächen mit herausragen-
der und besonderer Bedeutung:  

herausragende Bedeutung: keine  

besondere Bedeutung: 2,5 ha  

Die Biotopverbundflächen „Äußerer Grüngürtel zwischen Braunsfeld 
und Rodenkirchen“ (VB-K-5007 -005) sind mit rd. 2,3 ha  und der 
„Acker-Kleingehölzkomplex bei Meschenich“ (VB-K-5107 -009) mit rd. 
0,3 ha  betroffen.  

-  Flächeninanspruchnahmen von gesetzlich geschützten Biotopen: 
keine  

Flächeninanspruchnahmen von gesetzlich geschützten Biotopen: 
keine  

B3 Flächeninanspruchnahme von Landschaftsschutzgebieten: 11,0 ha  

Nr.  Name  ha 

LSG-5006 -
0023  

Äußerer Grüngürtel Müngersdorf bis Mari-
enburg und verbindende Grünzüge  

5,6  

LSG-5107 -
0031  

Friedenswald, Forstbotanischer Garten und 
Grünverbindungen um Hahnwald  

4,5  

LSG-5107 -
0032  

Freiräume um Meschenich, Immendorf und 
Rondorf  

0,9  

 

Flächeninanspruchnahme von Landschaftsschutzgebieten: 9,0 ha  

Nr.  Name  ha 

LSG-5006 -
0023  

Äußerer Grüngürtel Müngersdorf bis Mari-
enburg und verbindende Grünzüge  

4,8  

LSG-5107 -
0031  

Friedenswald, Forstbotanischer Garten und 
Grünverbindungen um Hahnwald  

3,3  

LSG-5107 -
0032  

Freiräume um Meschenich, Immendorf und 
Rondorf  

0,9  

 

Beim LSG -5006 -0023 ergibt sich bei der Variante 5 a eine geringere Flächeninanspruchnahme von rd. 0,1 ha . Die Unterschiede der Flächeninan-
spruchnahme der beiden Varianten betreffen Verkehrsflächen (52.01.01a), Straßennebenflächen (52.01.08a.01) und Funktionsgrün 
(52.01.08a.02 ).  

Beim LSG -5107 -0031 ergibt sich bei der Variante 5b eine geringere Flächenina nspruchnahme von rd. 0,4 ha. Ausschlaggebend sind geringere 
Flächeninanspruchnahmen von versiegelter Fläche (52.01.01a) und den Biotoptypen Funktionsgrün (52.01.08a.01; 52.01.08a.02; 
52.01.08n.03), Gebüschen (41.01.06), Gehölzplantagen (41.07) und Laubmischwald mit geringer bis mittlerer Bedeutung (43.09M).  

Beim LSG -5107 -0032 ergibt sich bei der Variante 5b eine geringere Flächeninanspruchnahme von rd. 0,2 ha . Ausschlaggebend sind geringere 
Flächeninanspruchnahmen von Siedlungsflächen ( 53.01.03c ), teilversiegelten Wegen (52.02.04a) und der Biotoptypen Funktionsgrün 
(52.01.08n.03) und Laubmischwald mit geringer bis mittlerer Bedeutung (43.09M; 43.10M).  

  Rangfolge: >2  Rangfolge: 1  
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Nr.  Wirkfaktor / Wir-
kung  

Auswirkungen Variante 5a  Auswirkungen Variante 5b  

Fazit / Zusammenfas-
sung  

Das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Teilaspekt  Pflanzen und Biotope begründet einen geringen Vorteil der Variante  5b  
Dies leitet sich ab  über eine  geringere anlagebedingte Flächeninanspruchnahme von Biotoptypen, Biotoptypen hoher Bedeutung und Biotopkom-
plexen besonderer Bedeutung. Die geringere anlagebedingte Beeinträchtigung der Platanen -Allee begründet einen Vorteil für Variante 5a . 

Für die  baubedingten Flächeninanspruchnahme von Biotoptypen hoher Bedeutung weist Variante 5b einen Vorteil gegenüber Variante 5a auf.  

Die Rangfolge ist als Tendenz zu werten, einen eindeutigen Vorteil einer Variante ist nicht festzustellen.  

Rangfolge:  Rangfolge : >2  Rangfolge : 1  

 

Hinweise auf Maßnahmen zur Vermeidung/Minimierung und Kompensation  

Vermeidung/Minimierung  

¶ Insbesondere der Eingriff (bau - /anlagebedingt) in Biotoptypen sehr hoher und hoher Bedeutung sollte in der Genehmigungsplanung vermieden wer-

den.  

Kompensation  

¶ Der Eingriff erfolgt in Biotoptypen für die ein Ausgleich oder Ersatz (§ 15 Abs. 2 B NatSchG) möglich ist. Das Vorhaben ist u. a. mit Eingriffen in Offen-

land, Gehölzen, Wald (teils alt) verbunden. Einige Biotoptypen machen einen funktionalen Ausgleich im Sinne der BKompV  erforderlich.  

Tabelle 67 : Auswirkungsprognose und Variantenvergleich für das Schutzgut Tier, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Teilaspekt  Tiere und Lebensräume  

Nr.  Wirkfaktor / Wir-
kung  

Auswirkungen Variante 5a  Auswirkungen Variante 5b  

 Baubedingt  

- Temporäre Über-
bauung  oder tem-
porärer Abtrag 
durch Baustellen-
einrichtungen, 
Baustraßen etc.  

- Flächenbeanspru-
chung  

Durch die temporäre Überbauung oder temporären Abtrag von Flächen durch die Baustelleneinrichtungen, Baustraßen etc. gehen Bi otope ver-
loren oder werden degeneriert. Die Überbauung in der Bauzeit verursacht einen Verlust oder eine Beeinträchtigung der Bioto pfunktionen. Auch 
nach einer Rekultivierung der Biotope sind Beeinträchtigungen je nach Biotoptyp oft noch lange vorhanden.  

-  Flächeninanspruchnahme von Funktionsräumen mit besonderer Be-
deutung bezogen auf die Eignung für  Fledermäuse: keine  

Flächeninanspruchnahme von Funktionsräumen mit besonderer Bedeu-
tung bezogen auf die Eignung für  Fledermäuse: keine  

B3 Flächeninanspruchnahme von Biotopverbundflächen mit herausra-
gender und besonderer Bedeutung:  

herausragende Bedeutung: keine  

besondere Bedeutung:  

Flächeninanspruchnahme von Biotopverbundflächen mit herausragen-
der und besonderer Bedeutung:  

herausragende Bedeutung: keine  

besondere Bedeutung:  
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Nr.  Wirkfaktor / Wir-
kung  

Auswirkungen Variante 5a  Auswirkungen Variante 5b  

Die Verbundflächen „Äußerer Grüngürtel zwischen Braunsfeld und 
Rodenkirchen “ (VB -K-5007 -005)  und „Acker -Kleingehölzkomplex bei 
Meschenich “ (VB -K-5107 -009)  mit jeweils besonderer Bedeutung 
liegen im Umfeld der Planung.  

Zwischen den Verkehrsflächen sind 2 50  m²  der Verbundfläche be-
troffen (VB -K-5007 -005) und 3,3 ha liegen im 10 m -Umfeld der ge-
planten Verkehrs -  und Straßennebenflächen  (0,7 ha des VB-K-5107 -
009  und 2,1 ha des VB-K-5007 -005) . 

Die Verbundflächen „Äußerer Grüngürtel zwischen Braunsfeld und Ro-
denkirchen “ (VB -K-5007 -005)  und „Acker -Kleingehölzkomplex bei 
Meschenich “ (VB -K-5107 -009)  mit jeweils besonderer Bedeutung lie-
gen im Umfeld der Planung.  
Zwischen den Verkehrsflächen sind 221 m²  der Verbundfläche betrof-
fen (VB -K-5007 -005) und 2,8 ha  liegen im 10 m -Umfeld der geplanten 
Verkehrs -  und Straßennebenflächen  (0,7 ha des VB-K-5107 -009  und 
2,1 ha des VB-K-5007 -005) . 

-  Brutvögel: Auf den direkt angrenzenden Flächen (10 m -Umfeld) ist 
kein  Revierzentrum (Brutnachweis oder Brutverdacht) einer pla-
nungsrelevanten Vogelart  festgestellt worden . Es ist jedoch ausge-
hend von dem erfassten Artenspektrum der nicht planungsrelevan-
ten Arten davon auszugehen, dass die autobahnbegleitenden Ge-
hölzbestände für diese Arten Revierzentren aufweisen.  

Brutvögel: Auf den direkt angrenzenden Flächen (10 m -Umfeld) ist 
kein  Revierzentrum (Brutnachweis oder Brutverdacht) einer planungs-
relevanten Vogelart  festgestellt worden . Es ist jedoch ausgehend von 
dem erfassten Artenspektrum der nicht planungsrelevanten Arten da-
von auszugehen, dass die autobahnbegleitenden Gehölzbestände für 
diese Arten Revierzentren aufweisen.  

-  Horste : Auf den direkt angrenzenden Flächen (10 m -Umfeld) ist kein 
Horst , auch nicht ohne Brutnachweis, festgestellt worden.  

Horste : Auf den direkt angrenzenden Flächen (10 m -Umfeld) ist kein 
Horst , auch nicht ohne Brutnachweis, festgestellt worden.  

B4 Höhlenbäume: Neun  Höhlenbäume  liegen im Umfeld der Verkehrs-
flächen von bis zu 10  m .  

Höhlenbäume: Neun Höhlenbäume  liegen im Umfeld der Verkehrsflä-
chen von bis zu 10  m. 

B5 Flächeninanspruchnahme von Funktionsräumen europäischer Vogel-
arten mit hoher  Bedeutung:  

Auf Flächen zwischen den Verkehrsflächen liegen 0,04 ha  Fläch e mit 
der Bewertung Funktionsraum hoher  Bedeutung .  

Im  10 m -Umfeld  neben den Verkehrs -  und Straßennebenflächen lie-
gen darüber hinaus rd. 2,6 ha  Fläche n mit hoher  Bedeutung .  

Da die Funktionsräume im Südosten und Nordwesten unmittelbar an 
das AK anschließen, wird eine baubedingte Beeinträchtigung von 
Randflächen  nicht zu vermeiden sein.  

Flächeninanspruchnahme von Funktionsräumen europäischer Vogelar-
ten mit hoher  Bedeutung:  

Auf Flächen zwischen den Verkehrsflächen sind keine Funktionsräume 
mit hoher  Bedeutung vorhanden .  

Im 10 m -Umfeld  neben den Verkehrs -  und Straßennebenflächen lieg en 
rd. 2,4 ha  Fläche n mit besonderer Eignung  für europäische Vogelarten 
mit hoher  Bedeutung .  

Da die Funktionsräume im Südosten und Nordwesten unmittelbar an 
das AK anschließen, wird eine baubedingte Beeinträchtigung von Rand-
flächen  nicht zu vermeiden sein.  

-  Flächeninanspruchnahme von Reptilienlebensräumen mit besonderer 
Bedeutung: keine  

Flächeninanspruchnahme von Reptilienlebensräumen mit besonderer 
Bedeutung: keine  

-  Flächeninanspruchnahme von Natura 2000 Gebiete: keine  Flächeninanspruchnahme von Natura 2000 Gebiete: keine  

 Rangfolge >2  Rangfolge 1  

 Anlagebedingt  Durch die Überbauung (Aufschüttung, Abtrag) durch Straßenbauwerk und Nebenanlagen gehen Biotopstrukturen vollständig verloren . Die 
Veränderungen der Biotope sind dauerhaft. Auf den Erdbauwerken kann zwar wieder ein Straßenbegleitgrün hergestellt werden abe r die 
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Nr.  Wirkfaktor / Wir-
kung  

Auswirkungen Variante 5a  Auswirkungen Variante 5b  

- Überbauung  (Auf-
schüttung, Abtrag) 
durch Straßenbau-
werk und Nebenan-
lagen  

- Flächenbeanspru-
chung  

- Zerschneidungsef-
fekte  

Biotope weisen nicht mehr die gleiche Bedeutung auf. Darüber hinaus werden Biotope / Lebensräume von Arten durch Flächeninans pruchnah-
men zerschnitten.  

-  Flächeninanspruchnahme von Funktionsräumen mit besonderer Be-
deutung bezogen auf die Eignung für Fledermäuse: keine  

Flächeninanspruchnahme von Funktionsräumen mit besonderer Bedeu-
tung bezogen auf die Eignung für Fledermäuse: keine  

B4 Flächeninanspruchnahme von Biotopverbundflächen besonderer Be-
deutung:  

Herausragende Bedeutung : keine ; besondere Bedeutung 3 ,1 ha  

Nr.  Name  ha 

Besondere Bedeutung  

VB-K-5007 -
005  

Äußerer Grüngürtel zwischen Braunsfeld 
und Rodenkirchen  

3,0 ha  

VB-K-5107 -
009  

Acker -Kleingehölzkomplex bei Meschenich  0,15 
ha 

 

Flächeninanspruchnahme von Biotopverbundflächen mit herausragen-
der und besonderer Bedeutung:  

Herausragende Bedeutung : keine ; besondere Bedeutung 2,5  ha  

Nr.  Name  ha 

Besondere Bedeutung  

VB-K-5007 -005  Äußerer Grüngürtel zwischen Brauns-
feld und Rodenkirchen  

2,2 ha  

VB-K-5107 -009  Acker -Kleingehölzkomplex bei Mesche-
nich  

0,3 ha  

 

-  Brutvögel: Im Baufeld liegt kein Revierzentrum (Brutnachweis oder 
Brutverdacht) einer planungsrelevanten Vogelart. Es ist jedoch aus-
gehend von dem erfassten Artenspektrum der nicht planungsrele-
vanten Arten davon auszugehen, dass die autobahnbegleitenden Ge-
hölzbestände für diese Arten Revierzentren aufweisen.  

Brutvögel: Im Baufeld liegt kein Revierzentrum (Brutnachweis oder 
Brutverdacht) einer planungsrelevanten Vogelart. Es ist jedoch ausge-
hend von dem erfassten Artenspektrum der nicht planungsrelevanten 
Arten davon auszugehen, dass die autobahnbegleitenden Ge hölzbe-
stände für diese Arten Revierzentren aufweisen.  

-  Horste, auch ohne Brutnachweis, gehen anlagebedingt nicht verlo-
ren.  

Horste, auch ohne Brutnachweis, gehen anlagebedingt nicht verloren.  

B5 Fünf  Höhlenbäume  gehen anlagebedingt verloren.  Zwei  Höhlenbäume  gehen anlagebedingt verloren.  

B6 Flächeninanspruchnahme von Funktionsräumen europäischer Vogel-
arten mit besonderer Bedeutung: 2,3  ha  

Flächeninanspruchnahme von Funktionsräumen europäischer Vogelar-
ten mit besonderer Bedeutung: 1,4 ha  

-  Flächeninanspruchnahme von Reptilienlebensräumen mit besonderer 
Bedeutung: keine  

Flächeninanspruchnahme von Reptilienlebensräumen mit besonderer 
Bedeutung: keine  

-  Flächeninanspruchnahme von Natura 2000 Gebiete: keine  Flächeninanspruchnahme von Natura 2000 Gebiete: keine  

 Rangfolge: >2  Rangfolge: 1  

 Betriebsbedingt  

- Schallemissionen  
durch Kfz -Verkehr  

- Verlärmung  

Durch den Kfz -Verkehr verursachte Schallemissionen, führen zu einer Verlärmung  und Beunruhigung von Lebensräumen von Tierarten. Die 
Intensität der Beeinträchtigung hängt insbesondere von den betroffenen Tierarten und dem Umfang der Verlärmung und Beunruhigu ng ab.  

B7 Im Bereich des AK Köln -Süd  sind im Nordwesten und Südosten 
Funktionsräume europäischer Vogelarten (besondere Bedeutung) 

Im Bereich des AK Köln -Süd  sind im Nordwesten und Südosten Funkti-
onsräume europäischer Vogelarten (besondere Bedeutung) vorhanden. 
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Nr.  Wirkfaktor / Wir-
kung  

Auswirkungen Variante 5a  Auswirkungen Variante 5b  

vorhanden. Im Wirkraum liegen, die planungsrelevanten Arten Ha-
bicht, Mittelspecht, Waldkauz, Mäusebussard, Star und Feldlerche.  

Im Wirkraum liegen, die planungsrelevanten Arten Habicht, Mit-
telspecht, Waldkauz, Mäusebussard, Star und Feldlerche.  

  Rangfolge : kein Unterschied  Rangfolge : kein Unterschied  

Fazit / Zusammenfassung  Das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Teilaspekt  Tiere und Lebensräume begründet einen geringen Vorteil der Variante 
5b . Dies leitet sich ab  über die geringere Flächeninanspruchnahme von Funktionsräumen europäischer Vogelarten mit hoher  Bedeutung (anla-
gebedingt) und einer  geringeren Flächeninanspruchnahme von Biotopverbundflächen besonderer Bedeutung.  

Die Rangfolge ist nur als Tendenz zu werten, ein eindeutige r Vorteil einer Variante ist nicht festzustellen.  

Rangfolge:  Rangfolge > 2  Rangfolge 1  

 

Hinweise auf Maßnahmen zur Vermeidung/Minimierung und Kompensation  

Vermeidung/Minimierung  

¶ Artenschutzrechtliche Verbote können umfangreich durch eine abgestimmte Baufeldfreimachung im Zeitraum 1.10. bis 28.(29.)2. vermieden werden . 

¶ Bautätigkeiten im Umfeld der Mäuse bussard -  und Habichthorste sind ggf. mit die Bautätigkeit steuernden Maßnahmen zu belegen.  

¶ Im Bereich der Mauereidechsen ist eine Umsiedlung voraussichtlich erforderlich.  

Kompensation  

¶ Der Eingriff erfolgt in Lebensräume von Tieren, für die ein Ausgleich oder Ersatz (§ 15 Abs. 2 B NatSchG) möglich ist.  
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6.3.3  Schutzgut Boden  

In der Tabelle 68  wird entsprechend der in Kap. 6.1  beschriebenen methodischen Vorgehensweise die Auswirkungsprognose und der schutzgutspezifische 

Variantenvergleich dargestellt.  

Tabelle 68 : Auswirkungsprognose und Variantenvergleich für das Schutzgut Boden  

Nr.  Wirkfaktor / Wirkung  Auswirkungen Variante 5a  Auswirkungen Variante 5b  

 Baubedingt  

- Temporäre Überbau-
ung  oder temporärer 
Abtrag durch Baustel-
leneinrichtungen, 
Baustraßen etc.  

- Flächenbeanspruchung  

Durch die temporäre Überbauung oder temporären Abtrag von Boden durch die Baustelleneinrichtungen, Baustraßen etc. wird der B oden 
degeneriert durch Verdichtung und Veränderung. Die Überbauung in der Bauzeit verursacht einen Verlust oder eine Beeinträchtig ung der 
natürlichen Bodenfunktion. Auch nach einer Rekultivierung des Bodens sind Beeinträchtigungen oft noch lange vorhanden (z. B. Bodenver-
dichtung). Die Beeinträchtigung der Naturnähe ist hingegen bei einem bauzeitlichen Bodenabtrag dauerhaft beeinträcht igt.  

Da der derzeitige Stand der Planung noch kein Baufeld und keine Baustelleneinrichtungsflächen enthält, erfolgt die Bewertung baubeding-
ter Betroffenheiten verbal -argumentativ und anhand von Grundannahmen. So werden die vom Kreuz eingeschlossenen Flächen und  die 
Nutzung eines Arbeitsstreifens entlang der Verkehrsflächen bzw. Straßennebenflächen angenommen.  

Bo1 -
Bo2  

Flächeninanspruchnahme von Böden mit Natürlichkeitsgrad sehr 
hoher oder hoher Bedeutung:  

sehr hoch: Im 10 m -Umfeld der Planung liegen nördlich der A4 und 
östlich der Überführung „Am Höfchen“ Böden mit sehr hoher Be-
deutung. Diese beginnen in 2 -5 m Abstand der Planung.  Innerhalb 
des 10 m -Umfeldes sind dort rd. 0,1 ha betroffen.  

Hoch: Zwischen den Verkehrsflächen liegen rd. 4,2 ha  Böden und 
im 0 -10  m-Umfeld der Planung weitere 10,1  ha  Böden mit hoher 
Bedeutung des Natürlichkeitsgrads . 

Flächeninanspruchnahme von Böden mit Natürlichkeitsgrad sehr 
hoher oder hoher Bedeutung:  

sehr hoch: Im 10 m -Umfeld der Planung liegen nördlich der A4 und 
östlich der Überführung „Am Höfchen“ Böden mit sehr hoher Be-
deutung. Diese beginnen in rd. 4 -8 m Abstand der Planung.  Inner-
halb des 10 m -Umfeldes sind dort rd. 0,1 ha betroffen.  

Hoch: Zwischen den Verkehrsflächen liegen rd. 4,0 ha  Böden und 
im 0 -10  m-Umfeld der Planung rd. 9,6 ha Böden mit hoher Bedeu-
tung des Natürlichkeitsgrad s.   

Bo3  Flächeninanspruchnahme von Böden mit natürlichen Bodenfunktio-
nen  

sehr hoch : keine ; hoch 0,6  ha  

Flächeninanspruchnahme von Böden mit natürlichen Bodenfunktio-
nen  

sehr hoch :  keine ; hoch :  0 ,0 1  ha   

 Rangfolge > 2  Rangfolge 1  

 Anlagebedingt  

- Überbauung  (Auf-
schüttung, Abtrag) 
durch Straßenbauwerk 
und Nebenanlagen  

- Flächenbeanspru-
chung, Veränderung 
der Morphologie  

Durch die Überbauung (Aufschüttung, Abtrag) durch Straßenbauwerk und Nebenanlagen geht der Boden bzw. die Bodenfunktionen in 
Folge der Versiegelung verloren und wird durch die Erdbauwerke, z. B. Böschungen und Mulden, degradiert. Die Veränderung des Bodens  
ist dauerhaft. Auf den Erdbauwerken kann zwar wieder ein Straßenbegleitgrün hergestellt werden aber das natürlich Biotopentwi cklungs-
potenzial, die natürliche Ertragsfähigkeit oder die Archivfunktion des Bodens sind nicht mehr gegeben.  

Bo2 Flächeninanspruchnahme von Böden mit Natürlichkeitsgrad sehr 
hoher oder hoher Bedeutung:  

sehr hoc h: keine ; hoch 4,5  ha  

Flächeninanspruchnahme von Böden mit Natürlichkeitsgrad sehr 
hoher oder hoher Bedeutung:  

sehr hoc h: keine ; hoch : 2,7 ha   

Bo3  Flächeninanspruchnahme von Böden mit natürlichen Bodenfunktio-
nen  

Flächeninanspruchnahme von Böden mit natürlichen Bodenfunktio-
nen  
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Nr.  Wirkfaktor / Wirkung  Auswirkungen Variante 5a  Auswirkungen Variante 5b  

sehr hoch : keine ; hoch :  0,4  ha  sehr hoch : keine ; hoch :  keine   

 Rangfolge > 2  Rangfolge 1  

Fazit / Zusammenfassung  Das Schutzgut Boden begründet einen geringen Vorteil der Variante 5b. Dies leitet sich ab  über die geringere anlagebedingten Flächenin-
anspruchnahme von schutzwürdigen Böden hoher  Bedeutung und dem geringeren Abstand der  Verkehrsflächen der Variante 5a zu den 
Böden mit Natürlichkeitsgrad sehr hoher Bedeutung .  

Auch bau bedingt ist die Betroffenheit schutzwürdiger Böden bei der Variante 5b geringe.  

Die geringere bau -  und anlagebedingte Flächeninanspruchnahme begründet einen Vorteil  der Variante 5b.  Die Rangfolge ist nur als Ten-
denz zu werten, ein eindeutiger Vorteil einer Variante ist nicht festzustellen.  

Rangfolge:  Rangfolge > 2  Rangfolge 1  

 

Hinweise auf Maßnahmen zur Vermeidung/Minimierung und Kompensation  

Vermeidung/Minimierung  

¶ Der Eingriff in Boden sollte möglichst weiter reduziert werden.  

¶ Mit bodengefährdenden Stoffen ist entsprechend geltender Richtlinien sorgsam umzugehen.  

Kompensation  

¶ Der Boden im Baufeld ist nach Abschluss der Bautätigkeit wiederherzustellen.  

¶ Auf den Böschungen ist Oberboden aufzubringen.  

¶ Da u. a. in Boden von mindestens hoher Bedeutung und eventuell auch mit sehr hoher Bedeutung eingegriffen wird , ist  aufgrund der Größe des Ein-

griffs ein funktionsspezifischer Ausgleich der Eingriffe im Sinne von § 15 Abs. 2 B NatSchG in Verbindung mit der BKompV  erforderlich.  
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6.3.4  Schutzgut Fläche  

In der Tabelle 69  wird entsprechend der in Kap. 6.1  beschriebenen methodischen Vorgehensweise die Auswirkungsprognose und der schutzgutspezifische 

Variantenvergleich dargestellt.  

Tabelle 69 : Auswirkungsprognose und Variantenvergleich für das Schutzgut Fläche  

Nr.  Wirkfaktor / Wirkung  Auswirkungen Variante 5a  Auswirkungen Variante 5b  

 Baubedingt  

- Temporäre Überbau-
ung  oder temporärer 
Abtrag durch Baustel-
leneinrichtungen, 
Baustraßen etc.  

- Flächenbeanspruchung  

Durch die temporäre Überbauung oder den temporären Abtrag von Flächen durch die Baustelleneinrichtungen, Baustraßen etc. gehen Flä-
chen durch Verbrauch vorbelasteter sowie unverbrauchter Fläche verloren oder werden degeneriert. Darüber hinaus werden Böden dege-
neriert durch Verdichtung und Veränderung. Die Überbauung in der Bauzeit verursacht einen Verlust oder eine Beeinträchtigung von Flä-
chen und ihrer natürlichen Funktion. Auch nach einer Rekultivierung der Flächen sind Beeinträchtigungen oft noch lange vorhan den (z. B. 
Bodenverdichtung). Die Beeinträchtigung der Naturnähe von Flächen ist hingegen bei einem bauzeitlichen Bodenabtrag dauer haft beein-
trächtigt.  

Da der derzeitige Stand der Planung noch kein Baufeld und keine Baustelleneinrichtungsflächen enthält, erfolgt die Bewertung baubeding-
ter Betroffenheiten verbal -argumentativ und anhand von Grundannahmen. So werden die vom Autobahnk reuz eingeschlossenen Flächen 
und die Nutzung eines Arbeitsstreifens entlang der Verkehrsflächen bzw. Straßennebenflächen angenommen.  

F1 Flächenverbrauch: 2 1 ,7  ha , davon  

14,6  ha  „verbrauchte“ / vorbelastete Fläche 

7,1  ha  unverbrauchte Fläche  

Flächenverbrauch 2 1 ,5  ha , davon  

1 5 ,9  ha  „verbrauchte“ / vorbelastete Fläche 

5,6  ha  unverbrauchte Fläche  

F2 Flächeninanspruchnahme von Böden mit Natürlichkeitsgrad sehr 
hoher oder hoher Bedeutung:  

sehr hoch: Im 10 m -Umfeld der Planung liegen nördlich der A4 und 
östlich der Überführung „Am Höfchen“ Böden mit sehr hoher Be-
deutung. Diese beginnen rd. I n 2 -5 m Abstand der Planung.  

Hoch: Zwischen den Verkehrsflächen liegen rd. 4,2 ha  Böden und 
im 10  m-Umfeld der Planung weitere 10 ,1  ha  Böden mit hoher Be-
deutung des Natürlichkeitsgrads  

Flächeninanspruchnahme von Böden mit Natürlichkeitsgrad sehr 
hoher oder hoher Bedeutung:  

sehr hoch: Im 10 m -Umfeld der Planung liegen nördlich der A4 und 
östlich der Überführung „Am Höfchen“ Böden mit sehr hoher Be-
deutung . Diese beginnen  in rd. 4-8 m Abstand der Planung.  

Hoch: Zwischen den Verkehrsflächen liegen rd. 4,0 ha  Böden und 
im 10  m-Umfeld der Planung rd. 9,6 ha  Böden mit hoher Bedeu-
tung des Natürlichkeitsgrad s.   

 Rangfolge > 2  Rangfolge 1  

 Anlagebedingt  

- Überbauung  (Auf-
schüttung, Abtrag) 
durch Straßenbauwerk 
und Nebenanlagen  

- Flächenbeanspruchung  

 

Durch die Überbauung (Aufschüttung, Abtrag) durch Straßenbauwerk und Nebenanlagen geht Fläche durch Verbrauch vorbelasteter s owie 
unverbrauchter Fläche sowie in Folge von Versiegelung verloren und wird durch die Erdbauwerke, z. B. Böschungen und Mulden, d egra-
diert. Die bisherige Planung enthält nur Fahrbahn und Straßennebenflächen.  

Die Veränderung der Fläche ist dauerhaft. Auf den Erdbauwerken kann zwar wieder ein Straßenbegleitgrün hergestellt werden abe r die 
unverbrauchte Fläche wird geringer und der Natürlichkeitsgrad der Flächen sind nicht mehr gegeben.  

F1 Flächenverbrauch: 27,1  davon  

25,8  ha  „verbrauchte“ / vorbelastete Fläche 

1,3  ha  unverbrauchte Fläche  

Flächenverbrauch: 23,3  ha , davon  

22,8  ha  „verbrauchte“ / vorbelastete Fläche 

0,6  ha  unverbrauchte Fläche  
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Nr.  Wirkfaktor / Wirkung  Auswirkungen Variante 5a  Auswirkungen Variante 5b  

F2 Flächeninanspruchnahme von Böden mit Natürlichkeitsgrad sehr 
hoher oder hoher Bedeutung:  

sehr hoch: keine ; hoch: 4,5 ha (davon versiegelt 0,0 ha)  

Flächeninanspruchnahme von Böden mit Natürlichkeitsgrad sehr 
hoher oder hoher Bedeutung:  

sehr hoch: keine; hoch: 2,7 ha (davon versiegelt 0,0 ha)  

F3 Versiegelung : 24,9 ha  (davon 9,5 ha Neuversiegelung )  Versiegelung: 2 1 ,9 ha  (davon 7  ha Neuversiegelung )  

 Rangfolge > 2  Rangfolge 1  

Fazit / Zusammenfassung  Das Schutzgut Fläche begründet einen geringen Vorteil der Variante 5b. Dies leitet sich ab  über den geringeren bau -  und anlagebedingten 
Flächenverbrauch, die geringere Neuversiegelung (anlagebedingt) und die geringere Flächeninanspruchnahme von Böden mit Natürl ich-
keitsgrad hoher Bedeutung (anlagebedingt).  

Die Rangfolge ist nur als Tendenz zu werten, einen eindeutigen Vorteil einer Variante ist nicht festzustellen.  

Rangfolge:  Rangfolge > 2  Rangfolge 1  

 

Hinweise auf Maßnahmen zur Vermeidung/Minimierung und Kompensation  

Vermeidung/Minimierung  

¶ Mit Fläche ist sparsam umzugehen, es sollte auch auf der Ebene der Genehmigungsplanung weiter nach Möglichkeiten der Reduzier ung des anlagebe-

dingten Flächenverbrauchs gesucht werden. Baueinrichtungsflächen sollten möglich st  auf bereits „verbrauchten“ Flächen liegen.  

Kompensation  

¶ Die Beurteilung von Ausgleichs - /Ersatzmaßnahmen im Sinne von § 15 Abs. 2 B NatSchG ist nicht erforderlich, da das Schutzgut Fläche nach § 14 

Abs.  1 B NatSchG nicht in der Eingriffsregelung zu berücksichtigen ist.  

¶ Temporär, bauzeitlich beanspruchte Flächen sollen möglichst wiederhergestellt werden.  
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6.3.5  Schutzgut Wasser  

In der Tabelle 70  und in der Tabelle 71  werden entsprechend der in Kap. 6.1  beschriebenen methodischen Vorgehensweise die Auswirkungsprognose und der 

schutzgutspezifische Variantenvergleich dargestellt.  

Tabelle 70 : Auswirkungsprognose und Variantenvergleich für das Schutzgut Wasser, Teilaspekt  Grundwasser  

Nr.  Wirkfaktor / Wirkung  Auswirkungen Variante 5a  Auswirkungen Variante 5b  

 Baubedingt  

- Temporäre Überbau-
ung  oder temporärer 
Abtrag durch Baustel-
leneinrichtungen, 
Baustraßen etc.  

- Flächenbeanspruchung  

Flächeninanspruchnahme und Überbauung führt zu einer Verringerung der Versickerungsrate und der Reduzierung von Grundwasserdeck-
schichten  und kann zu einer Beeinträchtigung des Grundwasserhaushalts führen.  

Da der derzeitige Stand der Planung noch kein Baufeld und keine Baustelleneinrichtungsflächen enthält, erfolgt die Bewertung baubeding-
ter Betroffenheiten verbal -argumentativ und anhand von Grundannahmen. So werden die vom Kreuz eingeschlossenen Flächen und  die 
Nutzung eines Arbeitsstreifens entlang der Verkehrsflächen bzw. Straßennebenflächen angenommen.  

W1-
W2 

Nutzungsfunktion des Grundwassers/Wasserschutzgebiet:  

Flächeninanspruchnahme von Trinkwasserschutzgebieten  

Zone II: 17,6 ha im Umfeld der Planung, davon 10, 4 ha im Kreuz 
oder zwischen den Verkehrswegen und weitere 7, 2 ha im 10 m -Um-
feld der anlagebedingten Eingriffe  

Zone  III: 4,0  ha im Umfeld der Planung, davon liegen 0,3  ha  im 
Kreuz oder zwischen den Verkehrswegen und weitere 3,7 ha im 10 
m-Umfeld der anlagebedingten Eingriffe.  

Nutzungsfunktion des Grundwassers/ Wasserschutzgebiet:  

Flächeninanspruchnahme von Trinkwasserschutzgebieten  

Zone II:  17,6 ha  im Umfeld der Planung , davon  10 ,6 ha  im Kreuz 
oder zwischen den Verkehrswegen  und weiter e 7,0 ha im 10 m -
Um feld der anlagebedingten Eingriffe  

Zone  III:  3,8 ha  im Umfeld der Planung , davon liegen 0,1  ha  im 
Kreuz oder zwischen den Verkehrswegen und weiter e 3,7 ha im 10 
m-Umfeld der anlagebedingten Eingriffe.  

-  Lebensraumfunktion des Grundwassers :  

keine Betroffenheit von Flächen mit besonderer Bedeutung  

Lebensraumfunktion des Grundwassers :  

keine Betroffenheit von Flächen mit besonderer Bedeutung  

 Rangfolge : > 2  Rangfolge : 1  

 Anlagebedingt  

- Überbauung  (Auf-
schüttung, Abtrag) 
durch Straßenbauwerk 
und Nebenanlagen  

- Flächenbeanspru-
chung, Veränderung 
der Morphologie  

 

Durch die zusätzliche Versiegelung wird die Versickerungsrate verringert und Grundwasserdeckschichten reduziert.  

W1-
W2 

Flächeninanspruchnahme von Trinkwasserschutzgebieten:  

Zone II: 19,6 ha  

Zone  III: 7,4 ha  

Flächeninanspruchnahme von Trinkwasserschutzgebieten:  

Zone II: 18,2 ha  

Zone  III:  4, 5 ha  

-  Lebensraumfunktion des Grundwassers :  

keine Betroffenheit von Flächen mit besonderer Bedeutung  

Lebensraumfunktion des Grundwassers :  

keine Betroffenheit von Flächen mit besonderer Bedeutung  

W3 Versiegelung : 24,9 ha  (davon 9,5 ha Neuversiegelung )  Versiegelung: 21,9 ha  (davon 7  ha Neuversiegelung )  

 Rangfolge > >  2  Rangfolge 1  
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Nr.  Wirkfaktor / Wirkung  Auswirkungen Variante 5a  Auswirkungen Variante 5b  

Fazit / Zusammenfassung  Das Schutzgut Wasser, Teilaspekt  Grundwasser begründet  einen deutlichen  Vorteil für die Var iante 5b, die  sich insbesondere aus der grö-
ßeren Neuversiegelung und der größeren anlagebedingten Betroffenheit  der Zone II des Wasserschutzgebietes  ergibt . 

Rangfolge:  Rangfolge > >  2  Rangfolge 1  

 

Hinweise auf Maßnahmen zur Vermeidung/Minimierung und Kompensation  

Vermeidung/Minimierung  

¶ Niederschlagswasser sollte möglichst gereinigt und versickert werden.  

¶ Mit wassergefährdenden Stoffen ist entsprechend geltender Richtlinien sorgsam umzugehen.  

¶ I n Bereich en der Wasserschutzgebietszone n II und III sind die spezifischen Anforderungen der Schutzverordnung zu beachten.  

Kompensation  

¶ Kompensationsmaßnahmen sollten möglichst im Bereich des Grundwasserkörpers liegen, in den eingegriffen wird.  

¶ Da u. a. in Funktionen des Grundwassers von mindestens hoher Bedeutung eingegriffen wird, ist ein funktionsspezifischer Ausgl eich des Eingriffs im 

Sinne von § 15 Abs. 2 B NatSchG in Verbindung mit der BKompV  erforderlich.  

Tabelle 71 : Auswirkungsprognose und Variantenvergleich für das Schutzgut Wasser, Teilaspekt  Oberflächengewässer  

Nr.  Wirkfaktor / Wirkung  Auswirkungen Variante 5a  Auswirkungen Variante 5b  

    

 Baubedingt  

- Temporäre Überbau-
ung  oder temporärer 
Abtrag durch Baustel-
leneinrichtungen, 
Baustraßen etc.  

- Flächenbeanspruchung  

Durch die temporäre Überbauung oder temporären Abtrag durch die Baustelleneinrichtungen, Baustraßen etc. werden Fließgewässer  ver-
rohrt und gequert. Die Überbauung in der Bauzeit verursacht einen Verlust oder eine Beeinträchtigung der Gewässer im natürlic hen Was-
serhaushalt und der Gewässerstruktur. Nach der Wiederherstellung können die Fließgewässer ihre natürliche Funktion wieder übe rnehmen.  

Da der derzeitige Stand der Planung noch kein Baufeld und keine Baustelleneinrichtungsflächen enthält, erfolgt die Bewertung baubeding-
ter Betroffenheiten verbal -argumentativ und anhand von Grundannahmen. So werden die vom Kreuz eingeschlossenen Flächen und  die 
Nutzung eines Arbeitsstreifens entlang der Verkehrsflächen bzw. Straßennebenflächen angenommen.   

-  Flächeninanspruchnahme von Oberflächengewässern im natürlichen 
Wasserhaushalt mit besonderer Bedeutung:  

Es liegen keine Oberflächengewässer innerhalb des 10 m -Umfeld 
des Vorhabens . 

Flächeninanspruchnahme von Oberflächengewässern im natürlichen 
Wasserhaushalt mit besonderer Bedeutung:  

Es liegen keine Oberflächengewässer innerhalb des 10 m -Umfeld 
des Vorhabens.  
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Nr.  Wirkfaktor / Wirkung  Auswirkungen Variante 5a  Auswirkungen Variante 5b  

    

-  Flächeninanspruchnahmen von Landflächen mit besonderer Bedeu-
tung als Retentionsraum:  

Es liegen keine (vorläufig) festgesetzten Überschwemmungsgebiete 
im 10 m -Umfeld der Planung.  

Flächeninanspruchnahmen von Landflächen mit besonderer Bedeu-
tung als Retentionsraum:  

Es liegen keine (vorläufig) festgesetzten Überschwemmungsgebiete 
im 10 m -Umfeld der Planung.  

 Rangfolge: kein Unterschied  Rangfolge: kein Unterschied  

 Anlagebedingt  

- Überbauung  (Auf-
schüttung, Abtrag) 
durch Straßenbauwerk 
und Nebenanlagen  

- Flächenbeanspru-
chung, Veränderung 
der Morphologie  

 

Durch die Überbauung (Aufschüttung, Abtrag) durch Straßenbauwerke und Nebenanlagen werden Gewässer durch Verschütten, Entwäs-
sern und Verlegen in Anspruch genommen. Darüber hinaus wird durch zusätzliche Versiegelung die Versickerungsrate verringert und 
Grundwasserdeckschichten reduziert. Durch Veränderungen in der Morphologie von Gewässern ändert sich auch das Abfluss -  und Versi-
ckerungsverhalten.  

-  Flächeninanspruchnahme von Oberflächengewässern :  keine  Flächeninanspruchnahme von Oberflächengewässern :  keine  

-  Flächeninanspruchnahmen von Landflächen mit besonderer Bedeu-
tung als Retentionsraum:  

Es werden keine Flächen innerhalb der (vorläufig) festgesetzten 
Überschwemmungsgebiete beansprucht.  

Flächeninanspruchnahmen von Landflächen mit besonderer Bedeu-
tung als Retentionsraum:  

Es werden keine Flächen innerhalb der (vorläufig) festgesetzten 
Überschwemmungsgebiete beansprucht.  

 Rangfolge:  kein Unterschied  Rangfolge: kein Unterschied  

Fazit / Zusammenfassung  Das Schutzgut Wasser, Teilaspekt  Oberflächengewässer begründet  keinen Vorteil für eine der beiden Varianten.  

Rangfolge  Rangfolg e: kein Unterschied  Rangfolge: kein Unterschied  

 

Hinweise auf Maßnahmen zur Vermeidung/Minimierung und Kompensation : Keine .   
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6.3.6  Schutzgüter Klima und Luft  

In der Tabelle 72  wird entsprechend der in Kap. 6.1  beschriebenen methodischen Vorgehensweise die Auswirkungsprognose und der schutzgutspezifische 

Variantenvergleich dargestellt.  

Tabelle 72 : Auswirkungsprognose und Variantenvergleich für das Schutzgut Klima und Luft  

Nr.  Wirkfaktor / Wirkung  Auswirkungen Variante 5a  Auswirkungen Variante 5b  

 Anlagebedingt  

- Überbauung  (Auf-
schüttung, Abtrag) 
durch Straßenbau-
werk und Nebenanla-
gen  

- Flächenbeanspru-
chung  

- Zerschneidungsef-
fekte  

Durch den Ausbau der Autobahn werden Klimatope mit Ausgleichsfunktion reduziert u. a. zu Gunsten von versiegelter Fläche. Zudem wer-
den Siedlungsflächen mit hoher Empfindlichkeit zusätzlich belastet, durch den flächenmäßigen Verlust der Ausgleichsfunktionen  oder durch 
Zerschneidungseffekte, die durch neue oder höhere Lärmschutzwände verstärkt w erden können.  

K1 Flächenbeanspruchung von Kalt -  oder Frischluftentstehungsgebiete :  

Hohe Bedeutung: 11,9 ha   

Mittlere Bedeutung: 2,5 ha  

Flächenbeanspruchung von Kalt -  oder Frischluftentstehungsgebiete :  

Hohe Bedeutung: 9,1 ha  

Mittlere Bedeutung: 1,9 ha  

K2 Flächenbeanspruchung von Klimaschutzwald : 0,3 3  ha  Flächenbeanspruchung von Klimaschutzwald : 0,25 ha  

K3 Flächenbeanspruchung von Immissionsschutzwald: 0,1 ha  Flächenbeanspruchung von Immissionsschutzwald: keine  

-  Zerschneidung von Luftaustauschbahnen : Da die Autobahn schon 
vorhanden ist, treten keine wesentlichen zusätzlichen Barrierewir-
kungen auf. Das Gelände w eist für ein en Kaltluftabfluss  eine zu ge-
ringe Neigung auf . Maßgeblich ist d er  diffusere  Luft austausch durch 
Wind und das Nachströmen kälterer Luft in Folge der natürliche n 
Konvektion  auf grund  der städtischen Wärmeinsel . Dieser Vorgang 
wird nicht verändert.  

Zerschneidung von Luftaustauschbahnen : Da die Autobahn schon 
vorhanden ist, treten keine wesentlichen zusätzlichen Barrierewir-
kungen auf. Das Gelände weist für einen Kaltluftabfluss  eine zu ge-
ringe Neigung auf. Maßgeblich ist der diffusere Luftaustausch durch 
Wind und das Nachströmen kälterer Luft in Folge der natürlichen 
Konvektion aufgrund der städtischen Wärmeinsel. Dieser Vorgang 
wird nicht verändert.  

  Rangfolge  > 2  Rangfolge  1  

Fazit / Zusammenfassung  Die Schutzgüter Klima und Luft begründen einen geringen Vorteil der Variante 5b. Bei Variante 5b sind a nlagebedingt weniger Kalt -  oder 
Frischluftentstehungsgebiete  hoher Bedeutung , Klima -  und Immissionsschutzwald betroffen.  

Die Rangfolge ist nur als Tendenz zu werten, ein eindeutige r Vorteil einer Variante ist nicht festzustellen.  

Rangfolge:  Rangfolge  > 2  Rangfolge  1  
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Hinweise auf Maßnahmen zur Vermeidung/Minimierung und Kompensation  

Vermeidung/Minimierung  

¶ Der Eingriff in Klimatope mit einer klimatische Ausgleichsfunktion sehr hoher und hoher Bedeutung sollte möglichst weitgehend  vermieden werden.  

Kompensation  

¶ Insbesondere in Siedlungsnähe sollte durch eine gehölzreiche Neugestaltung ein möglichst enger funktionaler Ausgleich verfolg t werden.  

¶ Da u. a. in Kalt -  oder Frischluftentstehungsgebiete hoher Bedeutung eingegriffen wird, wird voraussichtlich ein funktionsspezifischer Ausgleich des 

Eingriffs im Sinne von § 15 Abs. 2 B NatSchG in Verbindung mit der BKompV  erforderlich.  

6.3.7  Schutzgut Landschaft  

In der Tabelle 73  und in der Tabelle 74  werden entsprechend der in Kap. 6.1  beschriebenen methodischen Vorgehensweise die Auswirkungsprognose und der 

schutzgutspezifische Variantenvergleich dargestellt.  

Tabelle 73 : Auswirkungsprognose und Variantenvergleich für das Schutzgut Landschaft, Teilaspekt  Landschaftsbild  

Nr.  Wirkfaktor / Wir-
kung  

Auswirkungen Variante 5a  Auswirkungen Variante 5b  

 Anlagebedingt   

- Überbauung 
(Aufschüttung, 
Abtrag) durch 
Straßenbau-
werk und Ne-
benanlagen  

- Flächenbean-
spruchung  

- Veränderung 
der Land-
schaftsstruktur  

- Zerschnei-
dungseffekte  

Die bestehende Autobahn zerschneidet die Landschaft, so dass bereits im Bestand die Landschaftsbildeinheit durch die Autobahn  begrenzt werden. 
Aus der Distanz ist die Autobahn insbesondere durch die Strauch -  und Baumbestände entlang der Autobahn optisch wa hrzunehmen. Dabei ist jah-
reszeitlich und örtlich eine unterschiedliche optische Wahrnehmung des Kraftverkehrs gegeben. Durch die veränderte und breite re Autobahn wer-
den die Ränder der Autobahn in die bestehenden Landschaftsbildeinheiten ausgedehnt (Flächen verlust).  

Die Gehölzbestände entlang der Autobahn sind als Landschaftsbildelemente eingestuft, diese gehen anlagebedingt verloren. Währ end im Baufeld 
eine Wiederherstellung oder Neugestaltung zu erwarten ist (so dass dieser Faktor von geringerer Relevanz ist), ist a uf der Böschung eine gleich-
wertige gehölzreiche Gestaltung aus Sicherheitsgründen nur bedingt zu erwarten (RPS 2009). Somit wird ein Verlust von Landsch aftselementen 
verursacht.  

Der Verlust von Landschaftselementen kann sich nachteilig auf die Eigenart der Landschaftsbildeinheiten auswirken, wenn die betroffenen Land-
schaftselemente wesentlich zur spezifischen Eigenart betragen. Dies ist der Fall, wenn der Verlust von Landschaftselementen ( entlang  der A 4 sind 
dies Gehölze) für eine durchschnittliche landschaftsbezogen Erholung suchende Person nicht nur als einzelnes Landschaftsbilde lement fehlen, son-
dern das Erleben der Landschaftsbildeinheit als solches im Charakter / der Eigenart verändert ist. In der vorliegenden Situation der bestehenden 
Autobahn kann dies der Fall sein, wenn die Gehölzgalerie der Autobahn als die Landschaftsbildeinheit begrenzendes Element weg fällt.  

Eine visuelle Beeinträchtigung ist gegeben, wenn eine durchschnittliche landschaftsbezogen Erholung suchende Person die Autob ahn als störendes 
Element erheblich intensiver erlebt als das bisher der Fall ist. Andere Elemente wie Lärmschutzwände können störe nd wirken, jedoch zugleich 
nachteiligere bewegte Störungen durch den Verkehr verm indern . 
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Nr.  Wirkfaktor / Wir-
kung  

Auswirkungen Variante 5a  Auswirkungen Variante 5b  

Eine Zerschneidung von Landschaftseinheiten/ -elementen ist gegeben, wenn das Erleben von Landschaftseinheiten oder einzelner Elementen nicht 
mehr als Einheit gegeben ist. Da die Autobahn bereits vorhanden ist, kann dies nur noch dann eintreten, wenn der Blick über d ie Autobahn bisher 
für das Landschaftserleben bedeutend war und dies mit dem Au sbau nicht mehr möglich ist.  

L1-
L2 

Flächeninanspruchnahme von naturraumtypischer und  landschaftsbild-
prägende r Elemente:  

Durch das Vorhaben werden in vielen Bereichen Gehölze verloren ge-
hen. Der Verlust der begrünten optischen Grenze  zur Autobahn  ist 
nachteilig. Es ist eine neue Begrünung der Autobahn zu erwarten, diese 
könnte jedoch kleiner ausfallen.  

Nr.  Name / Konflikt (Kursiv)  ha 

1 Wald  1,3  

2 Gehölzbestände außer Wald  8,9  

3 Gewässer  keine  

Die Platanen -Allee zwischen den Verkehrsflächen der  A555 mit einer sehr 
hohen Bedeutung wird anlagebedingt beeinträchtigt.  Es werden voraus-
sichtlich mindestens 8  Bäume  der östlichen Baumreihe von der Planung 
anlagebedingt betroffen . 

Flächeninanspruchnahme von naturraumtypischer und landschaftsbild-
prägender Elemente:  

Durch das Vorhaben werden in vielen Bereichen Gehölze verloren ge-
hen. Der Verlust der begrünten optischen Grenze zur Autobahn ist 
nachteilig. Es ist eine neue Begrünung der Autobahn zu erwarten, diese 
könnte jedoch kleiner ausfallen.  

Nr.  Name / Konflikt (Kursiv)  ha 

1 Wald  0,7  

2 Gehölzbestände außer Wald  6,7  

3 Gewässer  keine  

Die Platanen -Allee zwischen den Verkehrsflächen der  A555 mit einer 
sehr hohen Bedeutung wird anlagebedingt beeinträchtigt.  Es werden 
voraussichtlich min destens  10  Bäume  der westlichen Baumreihe von 
der Planung anlagebedingt betroffen . 

L3 Flächeninanspruchnahme der Landschaftsbildeinheiten und ihrer Bedeu-
tung:  

Durch das Vorhaben werden Landschaftsbildeinheiten, die im Vergleich 
zur Autobahn eine höhere Bedeutung aufweisen, teilweise überbaut.  

Zugleich wurde für die Landschaftsbildeinheiten mittlerer bis sehr hoher 
Bedeutung geprüft, ob die wieder begrünte, ausgebaute Autobahn als 
Bauwerk großräumigere Auswirkungen über den Flächenverlust selbst 
verursacht.  

Nr.  Name / Konflikt  ha 

mittel  

LBE-II -003 -W 
Äußerer Grüngürtel nordwestlich des Au-
tobahnkreuz A 4 / A 555  

0,2  
 

Flächeninanspruchnahme der Landschaftsbildeinheiten und ihrer Bedeu-
tung:  

Durch das Vorhaben werden Landschaftsbildeinheiten, die im Vergleich 
zur Autobahn eine höhere Bedeutung aufweisen, teilweise überbaut.  

Zugleich wurde für die Landschaftsbildeinheiten mittlerer bis sehr hoher 
Bedeutung geprüft, ob die wieder begrünte, ausgebaute Autobahn als 
Bauwerk großräumigere Auswirkungen über den Flächenverlust selbst 
verursacht.  

Nr.  Name / Konflikt  ha 

mittel  

LBE-II -003 -W 
Äußerer Grüngürtel nordwestlich des Au-
tobahnkreuz A 4 / A 555  

0, 1  
 

L4  Flächeninanspruchnahme von Landschaftsschutzgebieten: 11,0  ha  

Nr.  Name  ha 

Flächeninanspruchnahme von Landschaftsschutzgebieten: 9,0  ha  

Nr.  Name  ha 
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Nr.  Wirkfaktor / Wir-
kung  

Auswirkungen Variante 5a  Auswirkungen Variante 5b  

LSG-5006 -
0023  

Äußerer Grüngürtel Müngersdorf bis Mari-
enburg und verbindende Grünzüge  

5,6  

LSG-5107 -
0031  

Friedenswald, Forstbotanischer Garten und 
Grünverbindungen um Hahnwald  

4,5  

LSG-5107 -
0032  

Freiräume um Meschenich, Immendorf und 
Rondorf  

0,9  

 

LSG-5006 -
0023  

Äußerer Grüngürtel Müngersdorf bis Mari-
enburg und verbindende Grünzüge  

4,8  

LSG-5107 -
0031  

Friedenswald, Forstbotanischer Garten und 
Grünverbindungen um Hahnwald  

3,3  

LSG-5107 -
0032  

Freiräume um Meschenich, Immendorf und 
Rondorf  

0,9  

 

  Rangfolge > 2  Rangfolge 1  

Fazit / Zusammenfas-
sung  

Das Schutzgut Landschaft begründet einen geringen Vorteil der Variante 5b . Dies leitet sich ab  über die etwas geringere Flächeninanspruchnahme 
von landschaftsbildprägenden Gehölzen  und der etwas geringere n Flächeninanspruchnahme von Gehölzen in Landschaftsbildeinheiten mittlerer  
Bedeutung . Die anlagebedingte Beeinträchtigung der Platanen -Allee zwischen den Verkehrsflächen der A555 fällt hingegen bei Variante 5a etwas 
geringer aus.  

Die Rangfolge ist nur als Tendenz zu werten, ein eindeutig er  Vorteil einer Variante ist nicht festzustellen.  

Rangfolge:  Rangfolge > 2  Rangfolge 1  

 

Hinweise auf Maßnahmen zur Vermeidung/Minimierung und Kompensation  

Vermeidung/Minimierung  

¶ Der Eingriff in Gehölzbestände entlang der Autobahn sollte so gering wie möglich gehalten werden.  

¶ Bei einer Beeinträchtigung der  gesetzlich geschützten Alleen ist § 41 LNatSchG NRW – Alleen  zu beachten.  

Kompensation  

¶ Aufgrund der voraussichtlich langjährigen Bauzeit sollte die Neugestaltung des Landschaftsbildes insbesondere in Siedlungsnäh e abschnittsweise 

erfolgen.  

¶ Insbesondere in Siedlungsnähe sollte durch eine gehölzreiche Neugestaltung ein möglichst enger funktionaler Ausgleich verfolg t werden.  

¶ Erhebliche Beeinträchtigungen des  Landschaftsbild es sind im Sinne von § 15 Abs. 2 BNatSchG in Verbindung mit der BKompV  durch eine Wiederher-

stellung oder gleichwertige Neugestaltung zu kompensieren.  

 

 



 
 

 

Seite 143 / 162  

 

 

Tabelle 74 : Auswirkungsprognose und Variantenvergleich für das Schutzgut Landschaft, Teilaspekt  Landschaftsräume  

Nr.  Wirkfaktor / Wir-
kung  

Auswirkungen Variante  5a  Auswirkungen Variante 5b  

 Anlagebedingt   

- Überbauung  
(Aufschüttung, 
Abtrag) durch 
Straßenbau-
werk und Ne-
benanlagen  

- Flächenbean-
spruchung  

- Zerschnei-
dungseffekte  

Bezüglich der Zerschneidung von unzerschnittenen verkehrsarmen Räumen ist sowohl die Zerschneidung im Sinne einer räumlichen Aufteilung als 
auch die Verkleinerung der unzerschnittenen verkehrsarmen Räume relevant. Da die Autobahn lediglich ausgebaut wird, ist nur die räumliche Aus-
dehnung der Autobahn in die unzerschnittenen verkehrsarmen Räume zu betrachten. Relevant sind insbesondere die unzerschnitten en verkehrsar-
men Räume hoher und sehr hoher Bedeutung, diese sind einzeln zu analysieren.  

 Die anlagebedingte Flächeninanspruchnahme von unzerschnittenen ver-
kehrsarmen Räumen, reduziert deren Größe als ein wesentliches Quali-
tätsmerkmal dieser Räume. Alle im Untersuchungsgebiet vorkommen-
den unzerschnittenen verkehrsarmen Räume sind kleiner als 5 km² und 
weisen somit eine geringe Bedeutung auf. Eine wesentliche Verkleine-
rung wäre als erhebliche nachteilige Auswirkung auszulegen.  

Anlagebedingt sind 0,6 ha  des UZVR -0659 betroffen. Eine neue Zer-
schneidung der Landschaft wird nicht verursacht.  

Die anlagebedingte Flächeninanspruchnahme von unzerschnittenen ver-
kehrsarmen Räumen, reduziert deren Größe als ein wesentliches Quali-
tätsmerkmal dieser Räume. Alle im Untersuchungsgebiet vorkommen-
den unzerschnittenen verkehrsarmen Räume sind kleiner als 5 km² und 
weisen somit eine geringe Bedeutung auf. Eine wesentliche Verkleine-
rung wäre als erhebliche nachteilige Auswirkung auszulegen.  

Anlagebedingt sind 0, 3  ha  des UZVR -0659 betroffen. Eine neue Zer-
schneidung der Landschaft wird nicht verursacht.  

-  

  Rangfolge: >  2  Rangfolge: 1  

Fazit / Zusammenfas-
sung  

Das Schutzgut Landschaft begründet keinen relevanten Vorteil für eine Variante. Bei Variante 5b ist  ein UZVR geringer Bedeutung etwas weniger 
betroffen als bei der anderen Variante.  

Die Rangfolge ist als Tendenz zu werten, ein eindeutige r Vorteil einer Variante ist nicht festzustellen.  

Rangfolge:  Rangfolge: > 2  Rangfolge: 1  

 

Hinweise auf Maßnahmen zur Vermeidung/Minimierung und Kompensation  

Vermeidung/Minimierung  

¶ Der Eingriff in unzerschnittene verkehrsarme Räume sollte so gering wie möglich gehalten werden.  

Kompensation  

¶ Die Beurteilung von Ausgleichs - /Ersatzmaßnahmen im Sinne von § 15 Abs. 2 BNatSchG ist nicht erforderlich, da das Schutzgut Landschaft, Teilaspekt  

Landschaftsräume nach § 14 Abs. 1 BNatSchG nicht in der Eingriffsregelung zu berücksichtigen ist.  
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6.3.8  Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter  

In der Tabelle 75  wird entsprechend der in Kap. 6.1  beschriebenen methodischen Vorgehensweise die Auswirkungsprognose und der schutzgutspezifische 

Variantenvergleich dargestellt.  

Tabelle 75 : Auswirkungsprognose und Variantenvergleich für die Schutzgüter Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter  

Nr.  Wirkfaktor / Wirkung  Variante 5a  Variante 5b  

 Baubedingt  

- Temporäre Überbau-
ung  oder temporärer 
Abtrag durch Baustel-
leneinrichtungen, 
Baustraßen etc.  

- Flächenbeanspruchung  

Durch die temporäre Überbauung oder temporären Abtrag von Flächen durch die Baustelleneinrichtungen, Baustraßen etc. können K ultur -  
und Sachgüter in Anspruch genommen werden. Die Inanspruchnahme von Kultur -  und Sachgütern ist temporär.  

KE1 Flächeninanspruchnahmen von Denkmälern und Denkmalsberei-
chen:  

Baudenkmal: Das „Teilstück Autobahn (Baujahr 1932), Kraftfahrstr. 
Köln -Bonn (A555) ñ liegt zwischen den Verkehrsflächen nördlich des 
AK Köln -Süd.  

Für die weiteren bekannten Denkmale im Untersuchungsgebiet ist 
eine Betroffenheit aufgrund der Entfernung zum geplanten Vorha-
ben und der Lage auszuschließen .  

Flächeninanspruchnahmen von Denkmälern und Denkmalsberei-
chen:  

Baudenkmal: Das „Teilstück Autobahn (Baujahr 1932), Kraftfahrstr. 
Köln -Bonn (A555) ñ liegt zwischen den Verkehrsflächen nördlich des 
AK Köln -Süd.  

Für die weiteren bekannten Denkmale im Untersuchungsgebiet ist 
eine Betroffenheit aufgrund der Entfernung zum geplanten Vorha-
ben und der Lage auszuschließen . 

-  Flächeninanspruchnahmen von Bereichen mit archäologischen 
Fundstellen: keine  

Flächeninanspruchnahmen von Bereichen mit archäologischen 
Fundstellen: keine  

-  Flächeninanspruchnahme von Historischen Kulturlandschaften: 
keine  

Flächeninanspruchnahme von Historischen Kulturlandschaften: 
keine  

 Rangfolge: kein Unterschied  Rangfolge: kein Unterschied  

 Anlagebedingt  

- Überbauung  (Auf-
schüttung, Abtrag) 
durch Straßenbauwerk 
und Nebenanlagen  

- Flächenbeanspruchung  

 

Durch die Überbauung (Aufschüttung, Abtrag) durch Straßenbauwerk und Nebenanlagen können Kultur -  und Sachgüter in Anspruch ge-
nommen werden. Die Inanspruchnahme von Kultur -  und Sachgütern ist dauerhaft.  

-  Flächeninanspruchnahmen von Bereichen mit archäologischen 
Fundstellen: keine  

 

Flächeninanspruchnahmen von Bereichen mit archäologischen 
Fundstellen: keine  

 

-  Flächeninanspruchnahme von Historischen Kulturlandschaften: 
keine  

Flächeninanspruchnahme von Historischen Kulturlandschaften: 
keine  

-  Flächeninanspruchnahmen von Bau -  und Bodendenkmälern:  

Baudenkmal: keine  

Bodendenkmäler: keine  

Gartendenkmäler: keine  

Denkmalbereiche: keine  

Flächeninanspruchnahmen von Bau -  und Bodendenkmälern:  

Baudenkmal: keine  

Bodendenkmäler: keine  

Gartendenkmäler: keine  

Denkmalbereiche: keine  
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Nr.  Wirkfaktor / Wirkung  Variante 5a  Variante 5b  

 Rangfolge: kein Unterschied  Rangfolge: kein Unterschied  

Fazit / Zusammenfassung  Das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter begründet keinen Vorteil für eine der beiden Varianten.  Die baubedingte Betrof-
fenheit des Baudenkmals ist in beiden Varianten identisch.  

Rangfolge:  Rangfolge: kein Unterschied  Rangfolge: kein Unterschied  

 

Hinweise auf Maßnahmen zur Vermeidung/Minimierung und Kompensation  

Vermeidung/Minimierung  

¶ Bautätigkeiten im Bereich des Baudenkmal s „Teilstück Autobahn (Baujahr 1932), Kraftfahrstr. Köln-Bonn (A555)  sind der zuständigen Behörde zu 

melden und mit dieser abzustimmen.  

Kompensation  

¶ Die Beurteilung von Ausgleichs - /Ersatzmaßnahmen im Sinne von § 15 Abs. 2 BNatSchG ist nicht erforderlich, da die Schutzgüter kulturelles Erbe und 

sonstige Sachgüter nach § 14 Abs. 1 BNatSchG nicht in der Eingriffsregelung zu berücksichtigen sind.  
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6.4  Schutzgutübergreifender Variantenvergleich  

Aufbauend auf dem schutzgutbezogenen Variantenvergleich werden im Folgenden die Ergeb-

nisse zusammenfassend dargestellt. Ziel ist es, anhand der objektiv unterschiedlichen Aus-

wirkungen die insgesamt besser geeignete (umweltverträglichere) Variante (Vorzugsvari-

ante) zu ermitteln. Hierfür wird zweistufig vorgegangen. Zunäch st wird geprüft, ob die Zu-

sammenstellung aller schutzgutbezogenen Rangfolgen der Varianten eine Vorzugsvariante 

ergibt ( Tabelle 76 ). Anschließend werden erneut Unterschiede bei den Kriterien beschrieben 

und verbal -argumentativ eine Vorzugsvariante ermittelt.  

Tabelle 76 : Schutzgutübergreifender Variantenvergleich  

Schutzgut Variante 5a Variante 5b 

Menschen,  
Teilaspekt  Gesund-
heit und Wohlbefin-
den  sowie Wohn -  
und Wohn -umfeld-
funktion  

Das Schutzgut Menschen, Teilaspekt  Wohnen begründet einen geringen Vor-
teil der Variante 5b. Dies leitet sich ab  über die geringere Flächeninanspruch-
nahme von Siedlungsflächen sowie von Erholungswald.  

Die Rangfolge ist nur als Tendenz zu werten, ein eindeutige r Vorteil einer Va-
riante ist nicht festzustellen.  

Rangfolge > 2  Rangfolge 1  

Menschen,  
Teilaspekt  Erho-
lungs -  und Freizeit-
funktion  

Das Schutzgut Menschen, Teilaspekt  Erholung begründet einen mittleren  
Vorteil der Variante 5b. Die bau -  und anlagebedingte Betroffenheit von Erho-
lungsräumen und Landschaftsschutzgebieten ist bei Variante 5b geringer  als 
bei Variante 5a.  

Rangfolge > > 2  Rangfolge 1  

Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt,  
Teilaspekt  Pflanzen 
und Biotope  

Das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Teilaspekt  Pflan-
zen und Biotope begründet einen geringen Vorteil der Variante 5b . Dies leitet 
sich ab  über die geringere anlagebedingte Flächeninanspruchnahme von Bio-
toptypen, Biotoptypen hoher Bedeutung und Biotopkomplexen besonderer 
Bedeutung. Auch bei der baubedingten Flächeninanspruchnahme von Bio-
toptypen hoher Bedeutung weist Variante 5b einen Vorteil gege nüber der Va-
riante 5a auf.  

Die Rangfolge ist nur als Tendenz zu werten, ein eindeutige r Vorteil einer Va-
riante ist nicht festzustellen.  

Rangfolge > 2  Rangfolge 1  

Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt,  
Teilaspekt  Tiere und 
Lebensräume  

Das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Teilaspekt  Tiere 
und Lebensräume begründet einen geringen Vorteil der Variante 5b. Dies lei-
tet sich ab  über die geringere Flächeninanspruchnahme von Funktionsräu-
men europäischer Vogelarten mit hoher  Bedeutung (anlagebedingt) und ei-
ner geringeren Flächeninanspruchnahme von Biotopverbundflächen besonde-
rer Bedeutung.  

Die Rangfolge ist nur als Tendenz zu werten, ein eindeutige r Vorteil einer Va-
riante ist nicht festzustellen.  

Rangfolge > 2  Rangfolge 1  

Boden  Das Schutzgut Boden begründet einen geringen Vorteil der Variante 5 b. Dies 
leitet sich ab  über die geringere anlagebedingten Flächeninanspruchnahme 
von schutzwürdigen Böden hoher Bedeutung und dem geringeren Abstand 
der  Verkehrsflächen der Variante 5a zu den Böden mit Natürlichkeitsgrad 
sehr hoher Bedeutung.  

Auch baubedingt ist die Betroffenheit schutzwürdiger Böden bei der Variante 
5b geringe r.  

Die geringere bau -  und anlagebedingte Flächeninanspruchnahme begründet 
einen Vorteil der Variante 5b. Die Rangfolge ist nur als Tendenz zu werten, 
ein eindeutiger Vorteil einer Variante ist nicht festzustellen.  

Rangfolge > 2  Rangfolge 1  

Fläche  Das Schutzgut Fläche begründet einen geringen Vorteil der Variante 5b. Dies 
leitet sich ab  über den geringeren bau -  und anlagebedingten Flächenver-
brauch, die geringere Neuversiegelung (anlagebedingt) und die geringere 
Flächeninanspruchnahme von Böden mit Natürlichkeitsgrad hoher Bedeutung 
(anlagebedingt).  

Die Rangfolge ist nur als Tendenz zu werten, ein eindeutige r Vorteil einer Va-
riante ist nicht festzustellen.  
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Schutzgut Variante 5a Variante 5b 

Rangfolge > 2  Rangfolge 1  

Wasser,  
Teilaspekt  Grund-
wasser  

Das Schutzgut Wasser, Teilaspekt  Grundwasser begründet  einen mittleren 
Vorteil für die Variante 5b, die  sich insbesondere aus der größeren Neuver-
siegelung und der größeren anlagebedingten Betroffenheit der Zone II des 
Wasserschutzgebietes ergibt.  

Rangfolge > >  2  Rangfolge 1  

Wasser,  
Teilaspekt  Oberflä-
chengewässer  

Das Schutzgut Wasser, Teilaspekt  Oberflächengewässer begründet  keinen 
Vorteil für eine der beiden Varianten.  

Rangfolge: kein Unterschied  Rangfolge: kein Unterschied  

Klima und Luft  Die Schutzgüter Klima und Luft begründen einen geringen Vorteil der Vari-
ante 5b. Bei Variante 5b sind a nlagebedingt weniger Kalt -  oder Frischluftent-
stehungsgebiete hoher Bedeutung, Klima -  und Immissionsschutzwald betrof-
fen.  

Die Rangfolge ist nur als Tendenz zu werten, ein eindeutige r Vorteil einer Va-
riante ist nicht festzustellen.  

Rangfolge > 2  Rangfolge 1  

Landschaft,  
Teilaspekt  Land-
schaftsbild  

Das Schutzgut Landschaft begründet einen geringen Vorteil der Variante 5b. 
Dies leitet sich ab  über die etwas geringere Flächeninanspruchnahme von 
landschaftsbildprägenden Gehölzen und der etwas geringeren Flächeninan-
spruchnahme von Gehölzen in Landschaftsbildeinheiten mittlerer Bedeutung.  
Die anlagebedingte Beeinträchtigung der Platanen -Allee zwischen den Ver-
kehrsflächen der A555 fällt hingegen bei Variante 5a etwas geringer aus.  

Die Rangfolge ist nur als Tendenz zu werten, ein eindeutige r Vorteil einer Va-
riante ist nicht festzustellen.  

Rangfolge > 2  Rangfolge 1  

Landschaft,  
Teilaspekt  Land-
schaftsräume  

Das Schutzgut Landschaft begründet keinen relevanten Vorteil für eine Vari-
ante. Bei Variante 5b ist ein UZVR geringer Bedeutung etwas weniger betrof-
fen als bei der anderen Variante.  

Die Rangfolge ist nur als Tendenz zu werten, ein eindeutige r Vorteil einer Va-
riante ist nicht festzustellen.  

Rangfolge > 2  Rangfolge 1  

Kulturelles Erbe und 
sonstige Sachgüter  

Das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter begründet keinen 
Vorteil für eine der beiden Varianten. Die baubedingte Betroffenheit des Bau-
denkmals ist in beiden Varianten identisch.  

Rangfolge: kein Unterschied  Rangfolge: kein Unterschied  

Fazit / Zusammen-
fassung  

Der Variantenvergleich wurde anhand einer Vielzahl von Kriterien durchge-
führt . Es ergibt sich ein mittlerer Vorteil der Variante 5b für die Schut zgüter 
Menschen, Teilaspekt  Erholungs -  und Freizeitfunktion sowie Wasser, Teilas-
pekt  Grundwasser.  

Soweit sich eine Rangfolge für die Schutzgüter ergibt, wird der Rang 1 konti-
nuierlich für die Variante 5b ermittelt. Auch wenn einzelne Vorteile als mit t-
lere Unterschiede  einzustufen sind , ist insgesamt ein nur geringer  Vorteil für 
die Variante 5b festzustellen.  

Gesamtrangfolge  Rangfolge > 2  Rangfolge 1  

 

Die Ermittlung der Vorzugsvariante kann sich nicht aus einem schlichten Auszählen von ersten 

Rängen über die Schutzgüter ergeben. Die Rangfolgen dienen der Strukturierung der Begrün-

dungen der Rangfolgen, die jeweils auf die Unterschiede der Varianten hinweisen.  

Die Variante 5b ist insgesamt aus den folgenden Gründen gegenüber der Variante 5a vorzu-

ziehen (zu konkreten Flächenangaben siehe Kap. 6.3 ):  

¶ Es ist weniger Wald betroffen, dieser weist insbesondere die folgenden Funktionen 

auf:  

o Erholungs - , Lärmschutz - , Klimaschutz -  und Immissionsschutzwald  

o Siedlungsnaher Freiraum / Erholungsraum  

o Biotoptypen insgesamt und Biotoptypen sehr hoher und hoher Bedeutung  

o Kalt -  oder Frischluftentstehungsgebiete  
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o Landschaftsbildelement Wald  

¶ Es sind weniger Fläche mit den folgenden Funktionen betroffen:  

o Landschaftsschutzgebiete LSG-5006 -0023 , LSG-5107 -0031  und 

LSG-5107 -0032   

o Biotopverbundflächen besonderer Bedeutung  

o Funktionsräume europäischer Vogelarten mit hoher  Bedeutung  

o Böden mit natürlichen Bodenfunktionen  mit einer sehr hohen Bedeutung  

o Anlagebedingte Betroffenheit von Böden mit Natürlichkeitsgrad hoher Be-

deutung  

o Wasserschutzgebiet Zone II und III  

¶ Die Variante ist kompakter somit ist der Flächenverbrauch und die Neuversiegelung 

geringer.  

 Nachteilig ist für die Variante 5b insbesondere:  

¶ Es werden mehr Bäume (voraussichtlich 2) der Platanen -Allee zwischen den Ver-

kehrsflächen der A555  betroffen sein.  

Räumlich betrachtet ist die Variante 5b vorteilhafter , da die Variante kompakter ist  und  somit 

weniger an das AK Köln -Süd angrenzende Flächen betroffen  sind , die für die Schutzgüter eine 

höhere Bedeutung haben als die bestehenden Zwischenräume des AK Köln -Süd.  

Aus dem schutzgutübergreifenden Variantenvergleich ist die Variante 5b die Vor-

zugsvariante .  

Bezogen auf die Größe des Vorhabens sind die Vorteile als Tendenz einzustufen. Dies ist darin 

begründet, dass d ie Vorteile der Variante 5b in einer Größenordnung  liegen, die bei einer 

Detailplanung auf Ebene der Genehmigungsplanung zum  Vorhaben hinzukommen oder als 

Optimierung aus dem Vorhaben herausgenommen werden könnten.   
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7 Auswirkungen der Varianten  A4/A555 Umbau 
des Autobahnkreuz Köln -Süd -Varianten A 555  

Nachfolgend werden die Auswirkungen der drei Umbauvarianten der A 555 vergleichend dar-

gestellt. Die vergleichende und zusammenfassende Risikoabschätzung der Auswirkungen der 

Varianten (Rangfolgenabschätzung) wurde aus der Umweltverträglichkeitsuntersuchung  der 

Varianten A 555 (Dipl. - Ing. Günter Kursawe, Planungsgruppe Grüner Winkel  2019 ) übernom-

men und wird nachfolgend lediglich wiedergegeben. Die Anlagen 17  bis 18  stellen die Aus-

wirkungen der Varianten räumlich dar.  

Der Vergleich der Auswirkungen und der Beeinträchtigungen der drei Varianten auf die rele-

vanten Schutzgüter erfolgt:  

1.  über eine Verknüpfung der Intensität der vorhabenbezogenen Wirkungen mit der 

Bedeutung/ Empfindlichkeit des jeweiligen Schutzgutes und  

2.  über die jeweils betroffene Fläche  

Die Wertung erfolgt für jeweils ein Schutzgut.   

Tabelle 77 : Wertungsmatrix  

 

Tabelle 78 : Beeinträchtigungsstufen zur Wertungsmatrix  

 



 
 

 

Seite 150 / 162  

 

 

Es wird folgende Rangfolge festgelegt:  

Rangfolge:  

• günstigste Variante = (2)  

• ungünstigste Variante = (0)  

 

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit   

Für den Menschen, insbesondere seine Gesundheit, werden im Zusammenhang mit dem Aus-

bau der A 555 die möglichen Auswirkungen auf das Wohnen, das unmittelbare Wohnumfeld 

und die Wohnumfeld bezogene Aufenthalts -  und Erholungsfunktion sowie auf die Gesundheit 

des Menschen durch die Planvarianten ausgehenden Schallemissionen verglichen.  

Direkter Flächenanspruch Wohnumfeld/Kleingartenanlage  

Verglichen werden der nachhaltige Flächenanspruch auf das unmittelbare Wohnumfeld und 

die zur Naherholung genutzte Kleingartenanlage.  

Tabelle 79 : Flächenanspruch nachhaltig (Fahrbahn, Mulden, Bankette, Böschungen)  

 

Ein Abriss von zwei Wohnhäusern bei Variante 2 und eine nachhaltige Beanspruchung privater 

Grünflächen im unmittelbaren Wohnbereich bei den Varianten 1 (Mitte) und 2 (West) stellt 

eine sehr erhebliche Beeinträchtigung für die betroffenen Menschen dar. Die Beanspruchung 

von Flächen der Kleingartenanlage sind erheblich, können gfls. an anderer Stelle kompensiert 

bzw. neu angelegt wer den.  

Rangfolge:  

¶ günstigste Variante = (2) Variante 3  

¶ ungünstigste Variante = (0) Variante 2  

Tabelle 80 : Flächenanspruch, vorübergehend (Technologiestreifen)  

 

Auch eine vorübergehende Beanspruchung privater Grünflächen im unmittelbaren Wohnbe-

reich -  Varianten 1 (Mitte) und 2 (West) -  stellt eine erhebliche Beeinträchtigung für die 
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betroffenen Menschen dar. Bei den betroffenen Kleingärten ist eine zeitlich eingegrenzte Nut-

zung weniger erheblich.  

Rangfolge:  

¶ günstigste Variante = (2) Variante 3  

¶ ungünstigste Variante = (0) Variante 2  

Indirekte Wirkungen: Schallemissionen, lärmtechnische Auswirkungen  

Das Büro Peutz Consult hat eine schalltechnische Bewertung der drei Umbauvarianten der A 

555 als Voruntersuchung durchgeführt. Diese schalltechnische Voruntersuchung liegt als ei-

genes Gutachten vor (Peutz Consult, 14. 09. 2018, aktualisiert am 26. 11. 2018 ).  

Die schalltechnischen Auswirkungen der drei Varianten auf Gebäude im Umfeld der A 555 

sind gemäß der 16. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) beurteilt worden. Im 

Rahmen der schalltechnischen Voruntersuchung wurde den jeweiligen Stockwerken eines Ge-

bäudes eine Wohneinheit zugeordnet.  

Variante 1 (Mitte)  

Durch die Verbreiterung der Querschnitte nach Westen und Osten und der damit einherge-

henden Verlagerung der beiden äußeren Fahrspuren jeweils nach außen kommt es im Ver-

gleich der beiden Prognosefälle für das Jahr 2030 zu einer Erhöhung der Verkehrslärmimmi s-

sionen auf der westlichen und östlichen Seite der Autobahn.   

Die Gesamtzahl der Schutzfälle, also die Anzahl der Überschreitungen des Immissionsgrenz-

wertes am Tag und die Anzahl der Überschreitungen des Immissionsgrenzwertes im Nacht-

zeitraum an den Wohneinheiten, an denen eine wesentliche Änderung vorliegt, ergibt s ich 

aus 562 Schutzfällen am Tag und 925 Schutzfällen im Nachtzeitraum. Für die betroffenen 

Immissionsorte besteht ein Anspruch auf Schallschutz.  

Variante 2 (West)  

Durch die Verlagerung der Straßenachse nach Westen kommt es zu einer Erhöhung der Lär-

mimmissionen aus dem Straßenverkehrslärm auf der westlichen Seite der A 555.   

Die Gesamtzahl der Schutzfälle ergibt sich aus 669 Schutzfällen am Tag und 1009 Schutzfäl-

len im Nachtzeitraum. Für die betroffenen Immissionsorte besteht ein Anspruch auf Schall-

schutz . 

Variante 3 (Ost)  

Durch die Verlagerung der Straßenachse nach Osten kommt es zu einer Erhöhung der Lärm-

immissionen aus dem Straßenverkehrslärm auf der östlichen Seite der A 555. Zusätzlich wird 

durch die Verlagerung nach Osten die Schutzwirkung der Lärmschutzeinrichtungen a uf der 

westlichen Seite reduziert, wodurch sich in Bereichen hinter den Einrichtungen die Lärmim-

missionen leicht erhöhen können.  

Die Gesamtzahl der Schutzfälle ergibt sich aus 67 Schutzfällen am Tag und 67 Schutzfällen 

im Nachtzeitraum. Für die betroffenen Immissionsorte besteht ein Anspruch auf Schallschutz.  

Tabelle 81 : B etroffene Immissionsorte  
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Eine Betroffenheit ist bei allen drei Varianten gegeben. Die Erhöhung der Lärmimmissionen 

aus dem Straßenverkehrslärm ist für alle betroffenen Menschen eine erhebliche Beeinträch-

tigung. Bei der Variante 3 (Ost) sind hier zahlenmäßig weniger Menschen betrof fen. Daher ist 

in Rangfolge zunächst die günstigere Variante. Für die betroffenen Immissionsorte besteht 

jedoch auch hier ein Anspruch auf Schallschutz.  

Rangfolge:  

¶ günstigste Variante = (2) Variante 3  

¶ ungünstigste Variante = (0) Variante 2  

Pflanzen und die biologische Vielfalt  

Ein Biotopverlust im Bereich des Bauwerkes incl. der Seitenanlagen ist durch zusätzliche Fahr-

bahn, Mulden, Bankette und Böschungen gegeben. Die biologische Vielfalt wird hier einge-

schränkt bzw. entfällt ganz. Der Verlust von Straßenbegleitgrün kann durch d ie Schaffung 

neuen Straßenbegleitgrüns (bis Biotopwertzahl 4) kompensiert werden.  

Tabelle 82 : Flächenanspruch Biotoptypen nachhaltig (Fahrbahn, Mulden, Bankette, Böschungen)  
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Sehr hohe Beeinträchtigungen sind durch den Verlust von Biotoptypen mit sehr hoher Bedeu-

tung gegeben. In der Rangfolge der Wertung wird für das Schutzgut „Pflanzen, biologische 

Vielfalt“ die sehr hohen Beeinträchtigungen in die Wälder herangezogen. Die Variante 2 ist 

hier die günstigste und die Variante 3 die ungünstigste. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

für andere Biotoptypen in unterschiedlichem Ausmaß  vorhanden. Die Rangfolge trifft auch auf 

den vorübergehenden Flächenanspruch durch den „Technologiestreifen“ zu. 

Rangfolge:  

¶ günstigste Variante = (2) Variante 2  

¶ ungünstigste Variante = (0) Variante 3  

Tabelle 83 : Flächenanspruch Biotoptypen vorübergehend (Technologiestreifen)  

 

Rangfolge:  

¶ günstigste Variante = (2) Variante 2  

¶ ungünstigste Variante = (0) Variante 3  

Tiere  

Durch den Verlust von Wäldern mit hoher Strukturvielfalt sehr hoher Bedeutung für die bio-

logische Vielfalt ist hier auch eine (potenziell) höhere Artenvielfalt hinsichtlich der Tierwelt zu 

erwarten. In der Rangfolge der Wertung wird für das Schutzgut „Tiere“ entsprechend die 

Wertung für das Schutzgut „Pflanzen, biologische Vielfalt“ herangezogen. 

Rangfolge:  

¶ günstigste Variante = (2) Variante 2,  

¶ ungünstigste Variante = (0) Variante 3  

Fläche  

Tabelle 84 : Flächenverbrauch (außerhalb der asphaltierten Fahrbahn)  

 

Der nachhaltige Flächenverbrauch ist bei der Variante 1 am geringsten und bei der Variante 

2 am höchsten.  

Rangfolge:  

¶ günstigste Variante = (2) Variante 1,  

¶ ungünstigste Variante = (0) Variante 2 

Die Beanspruchung im Bereich des Technologiestreifens ist nur vorübergehend.  
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Boden  

Tabelle 85 : Flächenneuversiegelung und Veränderung der Standorteigenschaften/Bodenstruktu-
ren  

 

Die Flächenneuversiegelung ist bei der Variante 1 am geringsten und bei der Variante 2 am 

höchsten.  

Rangfolge:  

¶ günstigste Variante = (2) Variante 1,  

¶ ungünstigste Variante = (0) Variante 2 

Die Überformung natürlicher Böden ist bei der Variante 1 am geringsten und bei der Variante 

3 am höchsten.  

Rangfolge:  

¶ günstigste Variante = (2) Variante 1 , 

¶ ungünstigste Variante = (0) Variante 3  

Wasser  

Es bestehen hinsichtlich der Beeinträchtigung des Grundwassers durch die Varianten Wech-

selwirkungen zu Bodenversiegelung und Bodenverdichtungen. Diese führen zu einer Erhö-

hung des Oberflä chenabflusses. Einhergehend mit dem erhöhten Oberflächenabfluss kann die 

Grundwasserneubildungsrate eingeschränkt werden. Die Rangfolge der Varianten entspricht 

daher auch die der Bodenneuversiegelung. Diese ist bei der Variante 1 am geringsten.  

Bei allen drei Varianten ist eine Sammlung und Behandlung des Fahrbahnwassers notwendig. 

Bereiche mit Grundwasser -  und Gewässerschutzfunktion und Bereiche der Wasserschutzzone 

III (Wasse rschutzgebiet Hochkirchen) sind bei den drei Varianten zu gleichen Anteilen betrof-

fen.  

Rangfolge:  

¶ günstigste Variante = (2) Variante 1,  

¶ ungünstigste Variante = (0) Variante 2  

Luft, Klima  

Die Variante 2 ist hier die günstigste Variante, da keine Wälder mit Klimafunktionen betroffen 

sind.  

Rangfolge:  

¶ günstigste Variante = (2) Variante 2  

¶ ungünstigste Variante = (0) Variante 3  

Landschaftsbild  

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der A 555 werden die möglichen Auswirkungen und 

Beeinträchtigungen auf die drei relevanten Landschaftsbildelemente : Platanenallee, Randbe-

reiche des Äußeren Grüngürtels  sowie die Hecken an der Autobahn für die drei Planvarianten 
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verglichen und bewertet. Der Vergleich erfolgt, entsprechend dem für alle Potenziale gültigen 

Wertungsrahmen über eine Verknüpfung der Intensität der vorhabenbezogenen Wirkungen 

mit der Bedeutung/ Empfindlichkeit des jeweiligen Landschaftselementes und übe r die jeweils 

betroffene Stückzahl der Bäume bzw. die betroffene Fläche.  

Tabelle 86 : Variantenvergleich ï Betroffenheit von Landschaftsbildelementen  

 

Rangfolge:  

• günstigste Variante = (2) Variante 3  

• ungünstigste Variante = (0) Variante 1  

Bei alleiniger Bewertung der Anzahl der zu entfernenden Platanen wäre Variante 3 die ver-

träglichste; gefolgt von Variante 2 und schließlich Variante 1 mit der Entnahme fast aller 

Alleebäume. Jedoch wird der Charakter der, das Landschaftsbild prägenden zweireihigen Allee 

auch bei Entfernung nur einer Baumreihe derart erheblich und nachhalti g zerstört, dass eine 

Rangfolge der Varianten allein auf Grund dessen nicht darstellbar ist. Der Eingriff wäre auch 

durch die Neupflanzung neuer Platanenreihen nicht kompensierbar, da ein einheitliches, his-

torisch von den Planern angestrebtes Alleebild nic ht mehr zu realisieren wäre. Des Weiteren 

sind Nachpflanzungen aufgrund der eingeschränkten räumlichen Gegebenheiten schwer 

durchsetzbar.  

Die Konflikte, die mit der Inanspruchnahme der Waldränder des denkmalgeschützten Äußeren 

Grüngürtels und der Feldhecken verbunden sind, sind zwar erheblich, können aber mittelfris-

tig durch Neupflanzungen ausgeglichen werden, sodass das Landschaftsbild nich t dauerhaft 

beeinträchtigt bliebe.  

  



 
 

 

Seite 156 / 162  

 

 

Zusammenfassende Ergebnisdarstellung  

Tabelle 87 : Zusammenfassung des Variantenvergleichs -  Varianten A555  

 

Rangfolge:  

• günstigste Variante = (2) ,  

• ungünstigste Variante = (0)  

Die Variante 3 ist in Bezug auf den Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit 

(Flächenanspruch, Lärm) die günstigste. Für das Schutzgut Pflanzen und die biologische Viel-

falt (damit auch indirekt Tiere, Luft, Klima) ist sie jedoch die ungünstigste.  

Die Variante 2 ist für den Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit (Flächenan-

spruch, Lärm) als auch für die Schutzgüter Fläche und Boden die ungünstigste. Waldflächen 

mit hoher Bedeutung werden bei dieser Variante jedoch nicht beansprucht. Die Va riante 1 ist 

in Bezug auf den Flächenverbrauch und die Bodenneuversiegelung die günstigste. Hier ist 

jedoch die Platanenallee nahezu vollständig verloren.  

Die Auswirkungen der drei Varianten auf die Schutzgüter sind im Ergebnis unterschiedlich 

und lassen keine eindeutige Planempfehlung zu. Der Mensch und die menschliche Gesundheit 

werden daher in den Vordergrund der Bewertung gestellt. Das „Schutzgut“ Mensch, insbe-

sondere die menschliche Gesundheit, wird gegenüber den anderen Schutzgütern doppelt ge-

wichtet (x 2).  

Für die Empfehlung einer Vorzugsvariante werden die Schutzgüter an dieser Stelle wie folgt 

gewichtet und zusammenfassend bewertet:  
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Tabelle 88 : Empfehlung einer Vorzugsvariante ï Varianten A555  

 

Rangfolge:  

• Vorzugsvariante = Variante 3 (Ost) = 12 Punkte  

• nachrangige Variante= Variante 1 (Mitte) = 9 Punkte  

• ungünstigste Variante = Variante 2 (West) = 3 Punkte  

Die nachteiligen Wirkungen auf Pflanzen und die biologische Vielfalt (damit auch indirekt 

Tiere, Luft, Klima) bei der Vorzugsvariante sind im Rahmen der weiteren Planung besonders 

zu berücksichtigen und durch geeignete Ausgleichsmaßnahmen funktional und im  räumlichen 

Umfeld zu kompensieren. Hierbei sind die Verluste von Wald und Flächenanteile des Land-

schaftsschutzgebietes besonders zu berücksichtigen.  

8 Sonstige zu berücksichtigende Aspekte  

8.1  Seveso - III -Richtlinie  

Das Vorhaben liegt nicht in Achtungs - /Schutzbereichen um eine S eveso III Anlage.  

8.2  Berücksichtigung von Natura 2000 -Gebieten  

Im Umfeld des Vorhabens liegt das FF H-Gebiet „Rhein -Fischschutzzonen zwischen Emmerich 

und Bad Honnef “ (DE-4405 -301 ). Das FFH -Gebiet weist die i n Tabelle 89  dargestellten  Le-

bensraumtypen gem. Standard -Datenbogen mit deren Erhaltungszustand auf . 

Tabelle 89 : Lebensraumtypen gem. Standard -Datenbogen  

Lebensraumtypen  Fläche 
[ha]  

Repräsen -
tativität  

Relative 
Fläche  

Erhaltungs -
zustand  

Gesamt -
beurtei-
lung  

3150  Natürliche eutrophe 
Seen und Altarme  

0,0091  C C C C 

3270  Flüsse mit Schlammbän-
ken mit Vegetation des 
Chenopodion rubri p.p. 
und des Bidention p.p.  

166,0165  B C B B 

6430  Feuchte Hochstauden-
fluren  

0,0025  C C B C 

6510  Glatthafer -  und Wiesen-
knopf -Silgenwiesen  

3,2238  C C B C 

Prioritäre Lebensraumtypen  
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Repräsentativität : A = hervorragend, B = gut, C = signifikant, D = nichtsignifikant; Relative  Fläche : p = 
vom natürlichen Lebensraumtyp eingenommene Fläche im Vergleich zur Gesamtfläche (in %), A = p > 
15 %, B = 15 % > p > 2 %, C = 2 > p > 0 %; Erhaltungsgrad : A = hervorragend, B = gut, C = durch-
schnittlich bis schlecht; Gesamtbeurteilung : A = hervorragend, B = gut, C = signifikant  

 

Die  Tabelle 90  führt die Arten die ein Erhaltungsziel im FFH -Gebiet sind mit deren Erhal-

tungszustand gem. Standard -Datenbogen auf.  

Tabelle 90 : Arten gem. Standard -Datenbogen  

Populationsgröße : 0 = unbekannt; Population : p = relative Größe und Dichte der Population im Gebiet 
im Vergleich zu den Populationen in der Bundesrepublik Deutschland, A = p > 15 %, B = 15 % > p > 2 
%, C = 2 % > p > 0%; Erhaltungszustand : A = hervorragend, B = gut, C = durchschnittlich bis 
schlecht; Isolierung : A = (beinahe) isoliert, B = nicht isoliert, aber am Rande des Verbreitungsgebietes, 
C = nicht isoliert, innerhalb des erweiterten Verbreitungsgebietes; Gesamtbeurteilung : A = hervorra-
gend, B = gut, C = signifikant  

 

Nach den vorliegenden Informationen reicht zwar das Untersuchungsgebiet der UVS bis an 

den Rhein heran , das Vorhaben endet jedoch bereits deutlich westlich vom Rhein. Vom Rand 

des Untersuchungsgebietes ist der nächste Abschnitt des FFH -Gebietes ca. 350 m flussauf-

wärts gelegen . Teile des Stadtteils Rodenkirchen lieg en zwischen dem Vorhaben und dem 

FFH-Gebiet. Eine Beeinträchtigung kann , bei standardgemäßem  Umgang mit wassergefähr-

denden Stoffen , aufgrund der Lage  ausgeschlossen werden. Zur Genehmigungsplanung  wird 

eine formale FFH -Vorprüfung erstellt.  

Für weitere FFH -Gebiete und Vogelschutzgebiete ist  aufgr und der Entfernung von mehreren 

Kilometern eine Betroffenheit auszuschließen.  

8.3  Berücksichtigung des Artenschutzes  

Der Artenschutz wird in der UVS dahingehend betrachtet , ob die Varianten deutlich unter-

schiedliche  oder sehr schwerwiegende Verstöße gegen die Zugriffsverbote (§ 44 Abs. 1 

BNatSchG ) erwarten lassen . Auch wird berücksichtigt ob Verstöße gegen die Zugriffsverbote 

nur mit einem sehr hohen Aufwand an Maßnahmen bewältigt werden können. Die 

Lebensraumtypen  Fläche 
[ha]  

Repräsen -
tativität  

Relative 
Fläche  

Erhaltungs -
zustand  

Gesamt -
beurtei-
lung  

6210  Naturnahe Kalk -Tro-
ckenrasen und deren 
Verbuschungsstadien 
(Festuco -Brometalia)  

0,6164  C C C C 

91E0  Erlen -Eschen -  und 
Weichholz -Auenwälder  

86,3028  B C B B 

Art  Typ  Populations -
größe  

Popu -
lation  

Erhaltungs -
zustand  

Isolierung  Gesamt -be-
urteilung  

Maifisch ( Alosa 
alosa )  

Sammlung  0 C C C C 

Steinbeißer 
(Cobitis taenia )  

sesshaft  0 C C C C 

Groppe ( Cottus 
gobio )  

sesshaft  0 C C C C 

Flussneunauge 
(Lampetra flu-
viatilis )  

Sammlung  0 B B C B 

Meerneunauge 
(Petromyzon 
marinus )  

Sammlung  0 A C C B 

Lachs ( Salmo 
salar )  

Sammlung  0 A C C B 
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absch ließende Beurteilung de s Artenschutzes erfolgt im Artenschutzbeitrag zur Geneh m i-

gungsplanung.  

Im Kapitel 2.4.5  wurde der Bestand der Tiere inklu sive der nach § 44 BNatSchG  europäisch 

geschützten Arten  dargestellt. Ein e Betroffenheit von Pflanzen kann aufgrund des Standorts 

ausgeschlossen werden.  

Es wurden die folgenden Arten gruppen  untersucht :  

¶ Fledermäuse  

¶ Brutvögel  

¶ Haselmaus  

¶ Reptilien  

Fledermäuse  

Im Untersuchungsgebiet kommen insbesondere Zwergfledermäuse vor,  ein Vorkommen an-

derer Arten ist sehr gering.   

Es liegen im Nahbereich zum Vorhaben Höhlenbäume , die durch das Vorhaben betroffen sein 

werden . Eine Nutzung der Höhlenbäume als Fledermausquartiere kann nicht ausgeschlossen 

werden.  Eine Betroffenheit kann mit Standardmaßnahmen (z. B. die Kontrolle und den Ver-

schluss von Spalten vor Fällung sowie dem Aufhängen von Fledermauskästen) bewältigt wer-

den.  

Zwergfledermäuse nutzen die Randbereiche der Autobahn als Jagdhabitat und  queren die 

Autobahn ohne das spezifische Flugrouten identifiziert werden konnten. Ein signifikant erhöh-

tes Tötungsrisiko ist, auf der Ebene der Vorplanung nicht gegeben.  

Brutvögel  

Baubedingte Störungen von Vögeln sind möglich, eine Betroffenheit kann mit Standardmaß-

nahmen (z. B. Beschränkungen von Rodungsarbeiten oder Bauzeiten in einzelnen Bereichen) 

bewältigt werden.  

Im betriebsbedingten Wirkraum des Vorhabens , definiert durch die Effektdistanzen, Flucht-

distanzen und zu erwartenden relevanten Schallisophonen nach Garniel et al. (2010 ) , sind 

nach vorläufige r Beurteilung  im Rahmen der UVS die Arten Feldlerche, Graureiher, Habicht, 

Mäusebussard, Mittelspecht, Star und Waldkauz  betroffen. Aufgrund der starken Vorbelas-

tung wird  im Rahmen der UVS keine  gegenüber dem Bestand zusätzliche Belastung der Arten 

identifiziert , da die Straße nur gering in ihrer Lage bzw. Ausdehnung v erändert wird.  

Haselmaus  

Eine Betroffenheit von Gehölzbeständen , die der Haselmaus als Lebensr aum dienen , ist zu 

erwarten. Eine Betroffenheit kann mit Standardmaßnahmen (z. B. Vorgaben für die Baufeld-

freimachung und der Anlage / Aufwertung von Gehölzbeständen, Haselmauskästen) bewältigt 

werden.  

Reptil ien  

Eine Betroffenheit durch das Vorhabe n ist für die Mauereidechse im Nahbereich zum Güter-

bahnhof Eifeltor zu erwarten. Eine Betroffenheit von Mauereidechsen kann  m it Standardmaß-

nahmen (z. B. Vergrämen, Abfangen, Reptilienschutzzaun) bewältigt werden.  
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9 Hinweise auf Schwierigkeiten und Defizite  
Bei der Zusammenstellung der Daten, der Bewertung, der Auswertungen von Auswirkungen 

und deren Bewertung sind, für die Ebene der UV S zur Vorplanung keine wesentlichen Schwie-

rigkeiten oder Defizite aufgetreten.  

Folgende Hinweise können dennoch gegeben werden:  

Es liegen  noch keine baubedingten Eingriffe vor , die bei ungünstiger Lage wesentlich werden  

könnten. Deshalb ist  ein Nahbereich von 10 m um das Vorhaben und die Flächen im AK Köln -

Süd als baubedingt betroffen eingestuft.   
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